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Vorwort des Herausgebers

Werbung in und im Umfeld von Bildschirmspielen ist ein Thema für die ver-
schiedensten Akteure: Einer seits für die Spiele- und Werbeindustrie, wenn 
auch mit Blick auf die Erlöse bisher erst in be grenztem Umfang, anderer seits 
jedoch insbesondere für die Spielerinnen und Spieler – und damit auch für die 
mit Jugendmedien schutz, Medien kompetenzförde rung und mit Medien recht 
be fassten Institu tionen und Personen. Gerade Kinder sind ent wick lungs psycho-
logisch häufig noch nicht in der Lage, die Ver kaufs absichten von Werbung, 
insbesondere bei hoch integrierten Formen von In-Game-Werbung, zu ent-
ziffern, sodass sich hier für die vor genannten Akteure vielschichtige Heraus-
forde rungen ergeben.

Vor diesem Hinter grund hat die LfM das Institut für Publizistik der Johannes 
Guten berg-Universität Mainz gemeinsam mit dem Mainzer Medien institut mit 
einem interdis ziplinär an gelegten Forschungs projekt zum Thema „In-Game-
Werbung – Erschei nungs formen, auf sichts recht licher Regulie rungs bedarf und 
medien pädagogi sche Hand lungs optionen“ be auftragt. Im Rahmen dieser Studie 
ist das Phänomen der In-Game-Werbung aus den Perspektiven Medien aufsicht 
und Medien kompetenzförde rung unter sucht worden.

Neben einer Systematisie rung von Erschei nungs formen von In-Game-Wer-
bung ist eine rechts wissen schaft liche Analyse vor genommen worden, die auf 
eine medien recht liche Einord nung, Bewer tung und Handha bung von Werbung 
in Computerspielen ab stellt. Darüber hinaus ist anhand von kommunika tions-
wissen schaft lichen Wirkungs studien unter sucht worden, inwiefern die Ver-
arbei tung von Werbeinforma tionen seitens der Spielerinnen und Spieler anders 
abläuft als bei anderen Werbeformen. In diesem Kontext ist u. a. der Frage 
nach problemati schen Effekten bei Spielerinnen und Spielern insbesondere im 
Kindesalter nach gegangen worden.

Aus den voran gegangenen Erkennt nissen werden schließ lich konkrete Hand-
lungs empfeh lungen ab geleitet, die sowohl die auf sichts recht liche Dimension 
und mögliche Änderun gen der einschlägigen Vor schriften be treffen als auch 
die Inhalte und Strategien der Medien kompetenzförde rung.

Dr. Jürgen Brautmeier Dr. Frauke Gerlach
Direktor der Landes anstalt Vorsitzende der
für Medien NRW (LfM) Medienkommission der LfM
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I.1 Problem aufriss: Die vielfältigen Relevanzen 
des Themas „In-Game-Werbung“

Christoph Klimmt & Dieter Dörr

In der Landschaft der populären Unter hal tungs medien hat sich in den ver-
gangenen zehn Jahren eine be merkens werte Ver schie bung ergeben. Dominierten 
lange das Fernsehen sowie die Filmbranche den Ent ertainment-Sektor, sind 
spätestens in diesem Zeitraum interaktive Unter hal tungs angebote, die Computer- 
und Videospiele, als neue Stars am Unter hal tungs himmel auf getaucht. Die 
aktuelle Medien forschung dokumentiert eindrucks voll, wie viele Menschen 
mittlerweile regelmäßig Computer- und/oder Videospiele nutzen. Beispiels weise 
spielten im Jahr 2010 rund 55  Prozent der männ lichen und 14  Prozent der 
weib lichen Jugend lichen täglich oder mehrmals pro Woche am PC und/oder 
auf einer Konsole.1 Längst sind „Games“ zur Mainstream-Unterhal tung heran-
gewachsen, die in einer Vielzahl von Erschei nungs formen Kinder, Jugend liche 
und Erwachsene anlockt. Dabei hält die Branche das Tempo insbesondere der 
techni schen Innova tionen enorm hoch: Mit Hilfe des Internets und be wegungs-
basierten Eingabeinstrumenten, durch GPS-Naviga tion und spezielle 3D-Com-
puter chips ent stehen immer wieder neue Varianten, die das bisherige Gaming 
er gänzen oder auch gänz lich in den Schatten stellen. Ohne Frage sind Compu-
ter spiele heute eine wichtige Mediengat tung, ein ge wichtiger Wirtschafts sektor 
und ein be deutsames Kulturgut.2

Eine Begleit erschei nung des weit fort geschrittenen Auf stiegs der Computer-
spiele ist die Tatsache, dass Games und konventionelle Massen medien einander 

1 Vgl. Medien pädagogi scher Forschungs verbund Südwest (Hrsg.) (2010). JIM-Studie. Jugend, Informa tion, 
(Multi-)Media. Basis untersuchung zum Medien umgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland. Stuttgart, S. 36.

2 Vgl. etwa Vorderer, P. & Bryant, J. (Hrsg.) (2006). Playing video games: Motives, responses, consequences. 

Mahwah, NJ; vgl. Wolf, M. J. P. & Perron, B. (Hrsg.) (2003). The video game theory reader. New York; vgl. 

Zimmermann, O. & Geißler, T. (Hrsg.) (2008). Streit fall Computerspiele: Computerspiele zwischen kultureller 
Bildung, Kunst frei heit und Jugendschutz. Berlin; vgl. Müller-Lietzkow, J., Bouncken, R. B.  & Seufert, W. 

(2006). Gegenwart und Zukunft der Computer- und Videospielindustrie in Deutschland. Dornach.
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ähnlicher werden und miteinander Verbin dungen ein gehen.3 Verbin dungen be-
stehen beispiels weise bei der gemeinsamen Nutzung von Marken, Figuren und 
literari schen Vor lagen im Rahmen von Cross media-Konzepten („das Spiel zum 
Film“ – „der Film zum Spiel“) sowie bei integrierten Wertschöp fungs strategien. 
Ähnlich keiten zwischen Games und konven tioneller Medien unterhal tung be-
stehen unter anderem darin, dass Computerspiele neuer dings auch als Werbe-
träger fungieren: Mit ihrem hinzu gewonnenen Status als unter haltsames Massen-
 medium und ihrer Fähig keit, attraktive Zielgruppen zu er reichen, konnten 
Computerspiele das Interesse der Werbebranche wecken. An gefangen hat die 
sogenannte „In-Game-Werbung“ wohl damit, dass die Ent wickler von Autorenn-
spielen Ende der 1980er einige virtuelle Werbebanden ent lang der Renn strecken 
einbauten, damit das Spiel authenti scher wirkte. Damals floss frei lich noch 
kein Geld für diese Form der Marken darstel lung.4 Heute stellt sich das Bild 
vollkommen anders dar: Eine Vielzahl unter schied licher Arten von „In-Game-
Werbung“ be gegnet den Spielerinnen und Spielern. Oftmals sind Werbung und 
Spielwelt geschickt miteinander ver flochten, und manche Form der „In-Game-
Werbung“ gleicht auf ver blüffende Weise herkömm lichen Werbetafeln, -filmen, 
-banden und -plakaten, die uns von echten Straßen rändern, Sport stätten oder 
Fernseh übertra gungen bekannt sind. In der Marketingliteratur werden Strategien 
für erfolg reiches „In-Game-Advertising“ vor geschlagen.5 In der Wissen schaft 
wird über die Erschei nungs formen, die Rezep tion, Wirkung und die recht liche 
Bewer tung von Werbung in Computerspielen ge forscht und diskutiert.6 Sowohl 
für die Wissen schaft als auch für die Wirtschaft ist dabei die Tatsache be-
deutsam, dass viel Werbung in Sportspielen auf taucht, zum Beispiel auf den 
Trikots virtueller Fußballspieler oder am Rand virtueller Rennstrecken. Denn 
solche Sportspiele sind insbesondere bei Kindern und Jugend lichen sehr be-
liebt.7

Der wirtschaft liche Antrieb hinter dem Auf kommen von In-Game-Werbung 
ist be merkens wert. Zwar tragen Werbe erlöse bisher erst in be grenztem Umfang 

3 Vgl. z. B. Müller-Lietzkow, J. & Bouncken, R. B. (2006). Ver tikale Erweite rung der Wertschöp fungs kette: Das 

zweischneidige Schwert der Zusammen arbeit der Filmwirt schaft mit der Computer- und Videospieleindustrie. 

Medien wirtschaft, 3(2), S. 6 ff.

4 Vgl. Winckler, L. (2006, 7. Januar). Spieler zappen nicht. Die Welt online. Zu be ziehen über http://www.

welt.de/data/2006/01/07/827995. html?prx= 1 (21. 6. 2011).

5 Vgl. Kabel, P., Hermann, F. & Hengsten berg, M. (Hrsg.) (2006). Spielplatz Deutschland. Typologie der Com-
puter- und Videospieler. Demografie, Freizeit, Konsum. Potenziale des In-Game-Advertisings [EA-Studien von 

Jung von Matt AG, Electronic Arts GmbH & GEE Magazin]. Hamburg; vgl. Thomas, W. & Stammermann, L. 

(2007). In-Game Advertising – Werbung in Computerspielen. Strategien und Konzepte. Wiesbaden.

6 Vgl. z. B. Nelson, M. R. (2002). Recall and recognition of brand placements in computer/video games. Journal 
of Advertising Research, 42(3), S. 80 ff.; vgl. Klimmt, C., Steinhof, C. & Daschmann, G. (2008). Werbung 

in Computerspielen: Die Bedeu tung von Interaktivität für die kognitive Werbewir kung. Medien wirtschaft, 
5(1), S. 6 ff.

7 Vgl. Medien pädagogi scher Forschungs verbund Südwest 2010
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zu den Einnahmen der Spielebranche bei. Schät zungen (z. B. von Parks Associa-
tes) gehen von welt weiten Jahres umsätzen mit In-Game-Werbung im niedrigen 
einstelligen Milliarden-Dollar-Bereich aus. Dem stehen (noch) sehr viel größere 
Erlöse durch Laden verkäufe und Abonnements gegen über, und neuer dings inte-
ressiert sich die Branche speziell für das Geschäfts modell, digitale Güter und 
Leistun gen im Rahmen von Online-Spielen zu ver kaufen.8 In viele erfolg reiche 
Titel – Fantasy-Spiele mit Drachen und Zauberern oder auch Kriegs spiele mit 
histori schem Hinter grund – lässt sich Werbung auch kaum sinn voll einbinden. 
Doch können anderer seits Spiele entwickler viele Werbeformen schon mit gerin-
gem Aufwand realisieren. In solchen Fällen stehen selbst be scheidenen Erlösen 
praktisch keine Zusatz kosten gegen über. Außerdem haben einzelne Groß-
projekte die Sicht bar keit von In-Game-Werbung in der Werbebranche und in 
Spielerkreisen erheb lich ge steigert: So trat Mercedes-Benz als „Sponsor“ eines 
ganzen Rennspiels auf („World Racing“, 2003); der Spieleanbieter Electronic 
Arts bot eine umfang reiche Kollek tion virtueller Möbel für seine Familien-
simula tion „Die Sims“ gemeinsam mit IKEA an („Home Accessoires“, 2008). 
Einige kleinere Spezial agenturen haben sich etabliert, die solche und weniger 
auf fällige „Deals“ zwischen Werbetreibenden und Spieleanbietern ver mitteln. 
Ihre Vision ist die Nutzung von Online-Games für individualisierte Werbung9, 
die ähnlich wie Online-Werbung das Wissen um die Nutzer person ver werten 
kann, um be sonders erfolg versprechende Marketing-Botschaften ins Spiel ein-
zuspeisen. Auch wenn diese High-Tech-Version, die sogenannte dynami sche 
In-Game-Werbung, bisher noch kaum praktiziert wird (vgl. unten: Kapitel I.2), 
so haben die Akteure aus der Werbe- und Spielebranche doch bereits viele 
Schritte auf dem Weg dorthin getan. In-Game-Werbung findet sich heute also in 
vielen Titeln, vom preis werten Kaufspiel bis zum High-End-Online-Game.

Vor dem Hinter grund dieses von werbewirt schaft lichen Interessen voran-
getriebenen Auf tretens von „immer mehr“ und immer mehr unter schied licher 
In-Game-Werbung sehen sich die Wissen schaften und Praxis felder, die sich 
mit Medien be schäftigen, vor neuen Heraus forde rungen. Aus der Sicht der 
Werbewirt schaft ist hierbei natür lich vor allem strategisch-ökonomi sches For-
schungs- und Praxis wissen von Belang.10 Aus gesellschafts politi scher Sicht 
sind die Interessen an einem be sseren Ver ständnis von In-Game-Werbung ganz 
anders ge lagert.

8 Sog. „digital item selling“; vgl. Lehdonvirta, V. (2009). Virtual item sales as a revenue model: identifying 

attributes that drive purchase decisions. Electronic Commerce Research, 9(1–2), S. 97 ff.

9 Sog. „Targetting“, vgl. Röhle, T. (2007). „Think of it first as an advertising system“: Personalisierte Online-

Suche als Datenlieferant des Marketings. Kommunika tion@Gesell schaft, 8, Beitrag 1. Zu be ziehen über: http://

www.soz. uni-frankfurt.de/K.G/B1_2007_Roehle. pdf (21. 6. 2011).

10 Vgl. Thomas & Stammermann 2007.
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– Hier ist zum einen auf die medien recht liche Einord nung, Bewer tung und 
Handha bung von Werbung in Computerspielen abzu stellen. Werbekommuni-
ka tion unter liegt in Deutschland ganz unter schied lichen Rechts vorschriften, 
die sich aus medien recht lichen und wettbewerbs recht lichen Aspekten zu 
einem komplexen Gefüge ver binden. Die Ent wick lung und Anwen dung von 
Rechts maßstäben hat sich noch in der jüngsten Ver gangen heit bereits mit 
Werbeformen in den konven tionellen Massen medien immer wieder schwer 
getan, wie am Beispiel des Product Placements im Fernsehen ge zeigt werden 
kann. Eine Anpas sung und ent sprechende Übertra gung der Werberege lungen 
auf die neueren Medien formen der Telemedien ist zwar in Ansätzen bereits 
erfolgt, jedoch noch nicht wirk lich aus gereift und passend wie die Unter-
suchung zeigen wird.
Dies ergibt sich bereits daraus, dass die In-Game-Werbung recht lich durch 
ganz unter schied liche Regulie rungen be einflusst wird. Dazu zählen die Be-
stim mungen des Unions rechts, insbesondere die Vor schriften der Richt linie 
über audiovisuelle Mediendienste11, die den Rahmen für das deutsche Recht 
ab stecken. In Deutschland sind die Vor schriften des Staats vertrages für 
Rundfunk und Telemedien in der Fassung des Dreizehnten Rundfunk ände-
rungs staats vertrages vom 30. 10. 2009 für die Werbung in Computer spielen 
be deutsam. Daneben spielen die Bestim mungen des Telemedien gesetzes 
(TMG)12 eine wichtige Rolle. Zudem be einflussen der Jugendmedien schutz-
staats vertrag (JMStV)13 und das Jugendschutz gesetz (JuSchG)14 die Werbung 
in Computerspielen, soweit Kinder und Jugend liche davon be troffen sind. 
Schließ lich wirken sich auch noch die Vor schriften des Gesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb (UWG)15 und der Daten schutz aus, wie er auf der 
Grundlage der EG-Daten schutz richtlinie16 und der Daten schutz richtlinie für 

11 ABl. EG Nr. L 332 vom 18. 12. 2007, S. 27 ff.; diese Richtlinie wurde durch die Richtlinie 2010/13/ EU vom 

10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 

die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste, AVMD-RL) 

aus „Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit“ aufgehoben und die bestehenden Vorschriften mit zusam-

mengefassten Erwägungsgründen in durchgängiger Nummerierung neu kodifiziert, Abl. EU Nr. L  95 vom 

15. 4. 2010, 1 ff.

12 Gesetz über die Nutzung von Telemedien vom 26. 2. 2007, BGBl. I 179, zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 31. 5. 2010, BGBl. I 692.

13 Staatsvertrag über Jugendschutz und Telemedien vom 10. bis 27. 9. 2002, zuletzt geändert durch Art. 2 des 

Dreizehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrages.

14 Jugendschutzgesetz vom 23. 7. 2002, BGBl I  2730, zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. 10. 2008, BGBl 

I 2149.

15 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in der Fassung vom 3. 7. 2004, BGBl I 1414, zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 29. 7. 2009, BGBl I 2413.

16 Richtlinie  95/46/ EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. 10. 1995 zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, ABl. L 281, 31 vom 

23. 11. 1995.
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elektroni sche Kommunika tion17 im Telemedien gesetz und im Bundes daten-
schutz gesetz (BDSG)18 ver ankert ist.
Schon die medien recht liche Einord nung der In-Game-Werbung erweist sich 
als äußerst schwierig. Dies ist zunächst dadurch bedingt, dass die in Betracht 
kommenden Bestim mungen sich nicht nur nicht aus drück lich auf Computer-
spiele be ziehen, sondern dieses Phänomen über haupt nicht an sprechen. Eine 
Aus nahme bildet ledig lich die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste, 
die zumindest in ihren Erwä gungs gründen Computerspiele erwähnt. Für 
die Frage, welche Vor schriften zur Anwen dung kommen, ist daher ent-
scheidend, ob die jeweiligen Computerspiele als audiovisuelle Mediendienste 
im Sinne der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste, als Rundfunk 
oder Telemedien im Sinne des Rundfunkstaats vertrages und des Telemedien-
gesetzes oder als Spiele auf einem Träger medium anzu sehen sind. Bei den 
Telemedien ist zudem zwischen fernsehähn lichen Telemedien, für die gemäß 
§ 58 Abs. 3 RStV be sondere Werberege lungen gelten, und den sonstigen Tele-
medien zu differenzieren. Dies macht deut lich, dass es einer sehr genauen 
Analyse des geltenden Rechts bedarf, um fest stellen zu können, welchen 
Regelun gen Computerspiele bei der In-Game-Werbung unter liegen.
Bei der Bewer tung der einschlägigen Vor schriften ist auch zu be rücksichti-
gen, ob und inwieweit sie auf In-Game-Werbung passen. Bei einigen Bestim-
mungen ist erkenn bar, dass an das Phänomen der Computerspiele und der 
darin eventuell ent haltenen Werbung nicht ge dacht wurde. Vielmehr sind 
sie teil weise sehr stark auf das Fernsehen und fernsehähn liche An gebote 
aus gerichtet. Dies führt schon im Rahmen des geltenden Rechts zu der 
Frage, wie man den ent sprechenden Vor gaben bei Computerspielen gerecht 
werden soll.
Aus dieser Bewer tung ergibt sich auch der Bedarf, das be stehende Recht 
in be stimmten Bereichen den Bedürf nissen der Praxis anzu passen. Bei der 
Frage, ob und welche Änderun gen des geltenden Rechts notwendig bzw. 
sachgerecht er scheinen, sind aber auch die Erkenntnisse der Kommunika-
tions wissen schaft und der Medien psychologie ge bührend zu be rücksichtigen. 
Daher er folgen die ent sprechenden Hand lungs empfeh lungen unter Berück-
sichti gung der kommunika tions wissen schaft lichen und medien psychologi-
schen Erkenntnisse am Ende der Studie.

17 Richtlinie 2002/58/ EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 7. 2002 über die Verarbeitung 

personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Daten-

schutz richtlinie für elektronische Kommunikation), ABl. L 201, 37 vom 31. 7. 2002.

18 Bundesdatenschutzgesetz in der Neufassung der Bekanntmachung vom 14. 1. 2003, BGBl I 66, zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 14. 8. 2009, BGBl I 2814.
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– Die In-Game-Werbung stellt die Kommunika tions wissen schaft und Medien-
psychologie vor neue Fragen der Werberezep tion und Werbewir kung. Denn 
durch das vielfach sehr „intelligente“ Ver schmelzen von Werbebot schaft, 
Spielwelt und Spielgeschehen (vgl. unten: Kapitel I.2) stellt sich die Frage, 
inwiefern die Ver arbei tung von Werbeinforma tionen seitens der Rezipien-
tinnen und Rezipienten – die ja zudem durch die Interaktivität des Mediums 
Computerspiel auf be sondere Weise ein gebunden werden – anders abläuft 
als etwa bei der Fernsehwer bung.19 Damit ver bunden ist die Frage nach 
normativ gesehen problemati schen Effekten bei Spielerinnen und Spielern 
insbesondere im Kindesalter. Die Wirkungs forschung ist hier in der Pflicht, 
Erkenntnisse darüber zu gewinnen, inwieweit die allgemeinen Leitideen 
des Jugendmedien schutzes, die ja auch explizit die werb liche Kommunika-
tion be treffen, durch In-Game-Werbung unter laufen werden könnten. Aus 
der Betrach tung möglicher spezifi scher „Anfällig keiten“ von Kindern (und 
Jugend lichen) für die Wirkung von In-Game-Werbung könnten dann For-
schungs- und Anwen dungs aufgaben für die Interven tion und Präven tion 
er wachsen. Damit ist zugleich nicht impliziert, dass nicht auch Erwachsene 
für die neue Form der Werbekommunika tion be sondere „Angriffs stellen“ 
auf weisen würden. Gleichwohl liegt der Fokus der Forschung über Medien-
kompetenz und In-Game-Werbung aus normativen und (jugendschutz-)
recht lichen Erwägun gen heraus auf der Vulnerabilität von Kindern.

– Schließ lich ist das Praxis feld der Medien bildung und Medien kompetenz-
arbeit in be sonderer Weise durch In-Game-Werbung ge fordert. Zwar ist die 
moderne Medien pädagogik längst von der Idee ab gerückt, den Medien-
nutzern er klären zu wollen, welche Gefahren im Mediendschungel (angeb-
lich) auf sie lauern. Gleichwohl wirft die intensive Nutzung digitaler Spiele, 
die Werbung beinhalten, die Frage auf, inwiefern gerade (aber nicht nur!) 
Kinder gut vor bereitet sind auf diese neuartigen Ver suche der Werbebranche, 
Marken und Produkte bekannt und beliebt zu machen. Im Sinne der Leitidee 
von kritischer Werbekompetenz als Teil von Medien kompetenz.20 sind gerade 
die „hoch integrierten“ Formen der In-Game-Werbung, die nur schwer als 
Werbung zu er kennen sind und sich kaum mit bisher dagewesenen Formen 
der Werbekommunika tion ver gleichen lassen, als neuer Gegen stand der 
Medien bildung zu be trachten. Freilich ist bislang weit gehend unklar, was 
genau die kompetenzbezogenen Heraus forde rungen und (alters-)spezifi schen 
Probleme bei der nutzer seitigen Bewälti gung von In-Game-Werbung eigent-
lich sind und wie ihnen durch effektive Bildungs arbeit besser be gegnet 
werden könnte.

19 Vgl. Klimmt, Steinhof & Daschmann 2008.

20 Vgl. z. B. Aufenanger, S. (2005). Medienpädagogische Überlegungen zur ökonomischen Sozialisation von 

Kindern. Medien + Erziehung (merz), 49(1), S. 11 ff.
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Die vor liegende Studie ist aus dem Anspruch ent standen, diesen vielfältigen 
Relevanzen der In-Game-Werbung Rechnung zu tragen. Die Landes anstalt für 
Medien NRW hat die zunehmende Bedeu tung und die vielfältigen Heraus-
forde rungen von Computerspielen als Werbeträger zum Anlass ge nommen, ein 
kommunika tions- und rechts wissen schaft liches Forschungs projekt in Auftrag 
zu geben, das die hier an gerissenen Fragekomplexe be leuchten und Meilen-
steine bei der wissen schaft lichen und praxis bezogenen Aufarbei tung von 
In-Game-Werbung setzen sollte. Die wesent lichen Erkenntnisse aus der rechts-
wissen schaft lichen Analyse und der kommunika tions wissen schaft lichen Rezep-
tions- und Wirkungs forschung dieses Projekts werden in den nach folgenden 
Kapiteln vor gestellt. Die Studie gliedert sich dabei in vier Teile: Zunächst wird 
der Gegen stand „In-Game-Werbung“ systematisch und anhand von Beispielen 
be schrieben; an schließend wird der bislang noch sehr be scheidene Forschungs-
stand zum Thema, der sich fast aus schließ lich auf Fragen der Rezep tion und 
Wirkung bezieht, zusammen gefasst (Kapitel I.2 und I.3). Im zweiten Teil wird 
auf dieser Grundlage eine medien recht liche Bestands aufnahme und Bewer tung 
der In-Game-Werbung vor genommen. Dabei ist zunächst anhand des geltenden 
Rechts zu analysieren, welche Bestim mungen bei welchen Spielen die In-Game-
Werbung in Computerspielen be einflussen. Dazu werden die Aspekte des 
Rechts der elektroni schen Medien, des Werberechts, des Ver braucher- und 
Jugendmedien schutzes sowie des Daten schutz rechts ein gehend be handelt. 
Außer dem wird auch eine erste Bewer tung vor genommen, ob und inwieweit 
die geltenden Vor schriften das Phänomen der In-Game-Werbung sachgerecht 
regeln. Im dritten Teil werden zwei Studien zur Rezep tion und Wirkung be-
stimmter Formen der In-Game-Werbung durch Kinder vor gestellt, die auch 
und gerade den medien pädagogi schen Umgang mit In-Game-Werbung fördern. 
Aus den recht lichen und sozialwissen schaft lichen Erkennt nissen werden dann 
im vierten Teil des Bandes konkrete Hand lungs empfeh lungen ab geleitet, die 
sowohl die auf sichts recht liche Dimension und mögliche Änderun gen der 
einschlägigen Vor schriften be treffen als auch die Inhalte und Strategien der 
Medien  bil dungs arbeit.
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I.2 Der Unter suchungs gegen stand: 
Erschei nungs formen, Strategien und Modelle 
der Werbung in Computerspielen

Alexandra Sowka, Christoph Klimmt, 
Gregor Daschmann & Nicole Zorn

Am Beginn der rechts- und kommunika tions wissen schaft lichen Auseinander-
setzung mit In-Game-Werbung steht die Beschrei bung und grundlegende Syste-
matisie rung des Unter suchungs gegen stands: Was ist In-Game-Werbung, welche 
Varianten gibt es, und worin unter scheiden sie sich? Dieses Kapitel gibt einen 
Einblick in das breite Spektrum der Werbeformen in Computerspielen. Aus-
gehend von einer begriff lichen Klärung werden die für die wissen schaft liche 
Auseinander setzung zentralen Eigenschafts dimensionen von In-Game-Werbung 
erarbeitet, die jeweils in ver schiedene Formen aus differenziert werden (können). 
Anhand von aus gewählten Beispielen wird die so ent stehende Gegen stands-
systematisie rung ver anschau licht. Am Ende stehen Schluss folge rungen für die 
eingangs formulierten rechts- und sozialwissen schaft lichen Fragen an In-Game-
Werbung (vgl. oben: Kapitel I.1).

I.2.1 Begriff liche Grundlagen

Allgemein definiert be zeichnet der Begriff In-Game-Werbung (kurz: IGA) alle 
verbalen, visuellen und/oder auditiven Symbol-, Produkt- oder Dienst leis tungs-
Platzie rungen, die in die Spielhand lung eines (nicht allein einem werb lichen 
Zweck ver pflich teten) Computerspiels1 integriert sind und für die ge ldwerte 

1 Der Oberbegriff „Computerspiele“ umfasst sowohl Spiele, die im oder über das Internet ge spielt werden 

(Online-Spiele), als auch solche, die aus schließ lich auf einem Spielgerät (PC oder Spiel konsole) ohne Internet-

verbin dung (Offline-Spiele) ge spielt werden.
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Leistun gen er bracht werden.2 Dabei steht die Spielhand lung im Vordergrund 
und die werb lichen Platzie rungen treten dahinter zurück, stellen also keine 
intrinsi schen Eigen schaften dar (wie es beispiels weise bei den sogenannten 
Ad-games der Fall ist, die in erster Linie zu Werbezwecken ent wickelt werden).3 
Die Betrach tung des gesetzten Defini tions rahmens ver deut licht die prinzipielle 
Vielzahl und Mannig faltig keit von In-Game-Werbemaßnahmen: Nicht nur kön-
nen ver schiedene Kommunika tions kanäle (v. a. auditiv, visuell) ver wendet und 
miteinander kombiniert werden, sondern auch die über diese Kanäle dar gebo-
tenen (Werbe-)Objekte können divergente Formen annehmen, von rein sprach-
lichen Zeichen bis hin zu komplexen Serviceleis tungen, die in das Spielgesche-
hen ein gebunden sind.

I.2.2 Zur Systematik der Erschei nungs formen 
von In-Game-Werbung

Aufgrund dieser enormen Bandbreite ist es kaum möglich, eine er schöpfende 
Erfas sung aller bereits implementierten und prinzipiell möglichen Formen der 
In-Game-Werbung zu leisten. Stattdessen wurde ein systematisierendes Vor-
gehen ge wählt, in dem die ver schiedenen Dimensionen, mit denen Varia tion 
in den zentralen Eigen schaften von In-Game-Werbung erzeugt werden kann, 
identifiziert und in ihren jeweiligen Ausprä gungen be schrieben werden (siehe 
Tabelle 1). Durch die Kombina tion der dimensionalen Eigen heiten kann jede 
(nach heutigem Technik-/Wissens stand) potenziell realisier bare Erschei nungs-
form von In-Game-Werbung skizziert werden. Insgesamt wurden acht Dimen-
sionen mit jeweils bis zu drei Aus prä gungs optionen heraus gearbeitet, die zur 
deskriptiven Erfas sung von In-Game-Werbetypen heran gezogen werden können. 
Sie werden im Folgenden expliziert und anhand aus gewählter Beschrei bungen 
ver anschau licht.

2 In Anleh nung an Balasubramanian, S. (1994). Beyond advertising and publicity: Hybrid messages and public 

policy issues. Journal of Advertising, 23(4), S. 29 ff.

3 Vgl. Nelson, R. M. (2005). Exploring consumer response to „advergaming“. In C. P. Haugtvedt, K. A. Machleit & 

R. F. Yalch (Hrsg.), Online consumer psychology: Understanding and influencing consumer behavior in the 
virtual world (S. 167 ff.). Hillsdale; vgl. Mau, G., Silberer, G. & Constien, C. (2008). Communicating brands 

playfully: Effects of in-game advertising for familiar and unfamiliar brands. International Journal of Advertising, 
27(5), S. 827 ff.
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Tabelle 1: Systematisie rung von In-Game-Werbung

I.2.2.1 Erste Beschrei bungs dimension: Werbeobjekt

Bei der systemati schen Beschrei bung eines In-Game-Werbetypus ist zunächst 
danach zu fragen, welche Art von Werbeobjekt vor liegt. Dabei kann das Werbe-
objekt, also das be worbene Wirtschafts gut, in drei morphologi schen Realisa-
tionen vor liegen. So kann das Werbeobjekt etwa aus einem Symbol be stehen, 
das heißt aus einem „Bezeichner“ in Gestalt eines oder mehrerer sprach licher 
Zeichen, Bilder oder Figuren, die auf das eigent liche Ver sor gungs objekt (z. B. 
ein Unter nehmen) ver weisen und dadurch zum Informa tions- und Bedeu tungs-
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träger werden. Aus der Fülle der Spiele, in deren Ver laufs geschehen symbol-
hafte Werbeobjekte ein gebettet sind, sei hier beispiel haft das Sportspiel Empire 
of Sports an geführt, in dem etwa die Marken logos des Sportartikel herstellers 
Adidas sowie der Ver siche rungs gesell schaft Aegon und des Fußball vereins Ajax 
Amsterdam an mehreren Stellen (u. a. auf Werbeplakaten oder als Banden-
werbung) in der Spielwelt platziert sind (vgl. Abbil dung 1).

Abbil dung 1: Symbol hafte Werbeobjekte in einem Computerspiel („Empire of Sports“)

Andere Möglich keiten der Werbeobjektimplementie rung be stehen darin, 
die Objekte selbst in Form von virtuellen Produkten (z. B. Mobiltelefone, Autos, 
Getränkedosen) oder virtuell ausführ baren/be anspruch baren Dienst leis tungen 
in das Spielgeschehen zu integrieren. In diesen Fällen wird nicht (aus schließ-
lich) auf ein Bezugs objekt ver wiesen, sondern das Beworbene steht (in erster 
Linie) für sich selbst. In das Simula tions spiel Die Sims beispiels weise wurden 
diverse Produkte in das Spielgeschehen integriert, wie etwa zwei virtuelle 
Ent sprechungen von real existierenden Wagen modellen des Automobilherstellers 
Chrysler. Die Autos sind zuvorderst eigenständige Werbeobjekte, wobei sie 
natür lich indirekt auch auf das ver antwort liche Unter nehmen hinweisen. Äqui-
va lentes gilt zum Beispiel für das Dienst leis tungs angebot, welches in dem 
bereits zitierten Empire of Sports in Anspruch ge nommen werden kann: Hier 
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haben die Spielfiguren die Möglich keit, Tickets für Flüge der Flug gesell schaft 
Air France käuf lich (in der spieleigenen Währung) zu er werben, damit sie zu 
den ver schiedenen Spielstätten reisen können. In der Betrach tung virtueller 
Produkte und Dienst leitun gen darf auch die Ebenen-Problematik nicht außer 
Acht ge lassen werden, wonach auch die Darstel lung eines Produkts in der 
Spielwelt in der Regel die virtuelle Abbil dung des Produkts ist und nicht das 
physikali sche Produkt selbst. Genaugenommen handelt es sich also bei einem 
dargestellten Produkt auch nur um ein Symbol (um Pixel auf dem Bildschirm). 
Die Differenzie rung in Symbol versus Produkt und Dienst leis tung ist jedoch 
deswegen sinn voll, weil aus dieser Perspektive auch der nicht-werb liche Anteil 
jedes Computerspiels aus Symbolen (Pixeln) besteht; aus der Innensicht der 
virtuellen Spielwelt dagegen macht es einen Unter schied, ob mit Zeichen auf 
Wirtschafts güter ver wiesen wird oder direkte Abbil dungen von Wirtschafts-
gütern auf treten bzw. direkte wirtschaft liche Aktionen vor genommen werden 
können (siehe auch Dimension „Typ der werb lichen Kommunika tion“, unten).

I.2.2.2 Zweite Beschrei bungs dimension: 
Ver brei tungs weg/techni scher Zugang

In-Game-Werbung kann über ver schiedene Ver brei tungs- bzw. techni sche Zu-
gangs wege transportiert werden. Grundsätz lich kann dabei zwischen den beiden 
Ver brei tungs- bzw. Zugangs modi „offline“ und „online“ differenziert werden. 
In der Regel läuft ein Spiel exklusiv im Offline- oder im Online-Modus, und 
die Werbemaßnahmen sind dementsprechend auf die damit einher gehenden 
Bedin gungen zu geschnitten. Ein Beispiel für ein reines Offline-Spiel ist das 
Musikspiel Guitar Hero, bei dem die Heraus forde rung in dem möglichst prä-
zisen instrumentalen Nachspielen eines Musiksongs besteht. Die in dem Spiel 
ent haltenen Werbemittel, wie beispiels weise die Plakate des Telekommunika-
tions unternehmens Sprint, sind feste Bestand teile der (offline ver brei teten) 
Spielsoftware und können nach dem Erwerb nicht mehr aktualisiert oder dyna-
misch ver ändert werden (vgl. auch Dimension „Grad der Fixie rung“, unten).

Demgegenüber können in dem Online-Strategiespiel Anarchy Online die 
Werbeplatzie rungen (u. a. auf großen Bildschirmen präsentierte Kinotrailer) 
auf grund der Onlinekonnektivität über die gesamte Nutzungs dauer hinweg 
modifiziert werden (zum Beispiel durch die Substitu tion eines nach ge wisser 
Zeit veral teten Kinotrailers durch einen dann aktuelleren, vgl. Abbil dung  2, 
unten). Neben exklusiv offline oder online nutz barer Spielsoftware, be stehen 
bei einigen Computerspielen auch hybride Zugangs möglich keiten, das heißt, 
sie können ab wechselnd offline und online ge nutzt werden, wodurch sich auch 
für die Werbekommunika tion die Möglich keit einer dualen Ver brei tung eröffnet: 
So kann Werbung beispiels weise erst in der Onlinephase implementiert werden, 
um dann auch in nach folgenden Offline-Phasen zu er scheinen, und/oder die 
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werb lichen Inhalte sind bereits in den Offline-Modus des Spiels einprogram-
miert und bleiben un verändert oder aber werden in den Online-Phasen modi-
fiziert bzw. aktualisiert.

Abbil dung 2: Online ver breitete Variante von In-Game-Werbung
Ein Trailer für den Film „300“ wird in der virtuellen Spielwelt von Anarchy Online ge zeigt. Er 

wird über das Internet in die Darstel lung für jeden einzelnen Spieler ein gespeist und kann jederzeit 

durch aktuellere Trailer oder andere Werbeinhalte via Internet aus getauscht werden.

I.2.2.3 Dritte Beschrei bungs dimension: 
Messbar keit der Nutzer aktivitäten

Wie bei vielen anderen Werbeformen in den Neuen Medien besteht auch bei 
be stimmten Varianten von In-Game-Werbung die Möglich keit, Informa tionen 
über die einzelnen Rezipientinnen und Rezipienten zu sammeln und diese 
wiederum für die Erfolgs messung und strategi sche Werbepla nung nutz bar zu 
machen.4 Wegen der werbestrategi schen Relevanz, vor allem aber wegen der 
an gebundenen Debatte über den Schutz persön licher Daten vor Aus spähung 
und wirtschaft licher Verwer tung ist es sinn voll, die Messbar keit der Nutzer-

4 Vgl. beispielsweise Röhle, T. (2007). „Think of it first as an advertising system“: Personalisierte Online-Suche 

als Datenlieferant des Marketings. Kommunika tion@Gesell schaft, 8, Beitrag 1. Zu be ziehen über: http://www.

soz. uni-frankfurt.de/K.G/B1_2007_Roehle. pdf (21. 6. 2011).
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aktivitäten als eigene Beschrei bungs dimension auch und gerade für In-Game-
Werbung einzu führen.

Diese Deskrip tions kategorie ist aus techni schen Gründen eng ver knüpft mit 
der Dimension der Spiel verbrei tung bzw. des Spielzugangs (s. oben), denn ihre 
Ausprä gung hängt stark von der Frage ab, ob eine In-Game-Werbung online 
oder offline aus geliefert wird. So können bei einem Offline-Computerspiel die 
er reichten Werbekontakte nur nähe rungs weise anhand von Ab verkaufs zahlen 
oder Umfragen er mittelt werden. Details wie etwa genaue Werbekontakt zahlen 
(Dauer/Frequenz) können dagegen nicht ge neriert werden. Die limitierte Aus-
sagekraft der Nettokontaktermitt lung wird beispiels weise bei der Betrach tung 
des Offline-Spiels Shaun White Snowboarding deut lich: Das Wintersportspiel 
ent hält zahl reiche Werbebot schaften auf Plakaten, Fahnen und Auf stellern 
(zum Beispiel vom Ver siche rungs unternehmen State Farm). Die für den Werbe-
kunden relevante Frage der Werbekontakt zahlen kann in diesem Offline-Game 
nur auf grund der Ab verkaufs zahlen ein geschätzt werden oder müsste mit auf-
wendigen Umfragen im Stile der konven tionellen Mediaforschung er mittelt 
werden. Die tatsäch lich realisierte Kontakt dauer und -frequenz (wie lange also 
und wie häufig die Spielerinnen und Spieler im Durch schnitt welchem Werbe-
mittel be gegneten) ist wegen der fehlenden Onlineanbin dung hingegen nicht 
zu er mitteln.

Für eine solche präzise Messung der einzelnen Nutzer- bzw. Werbekontakte 
bedarf es eines Adservers (Internet-Technologie zur Bestim mung der Aus liefe-
rung/Einblen dung von Werbung pro Nutzer), dessen Einsatz eine Internet-
verbin dung ver langt und somit nur bei Spielen im partiellen oder reinen Online-
Modus möglich ist. Eine Adserver-Messung gibt dem Werbekunden genaue 
Rückmel dung über Zahl und Dauer der Werbekontakte und besitzt dem ent-
sprechend eine höhere Aus sagekraft in Bezug auf den Werbe erfolg als die 
Nettoreichweite.5 Für In-Game-Werbung, die von Adserver-Systemen aus geht, 
be stehen daher spezifi sche Möglich keiten, Informa tionen über die Nutzer (Ver-
halten im Spiel) mit werbebezogenen Informa tionen (Einblen dungs dauern für 
ge zeigte Werbeinhalte) zu ver binden; auch die Bildung personen bezogener 
Profile, wie sie in der Online-Werbung kritisch diskutiert wird, wäre für solche 
Formen der In-Game-Werbung denk bar.6 Ein interessantes Anwen dungs beispiel 
für die Möglich keiten, die die Adserver-Technologie bietet, findet sich in dem 
Actions piel Rainbow Six Vegas 2, in dem u. a. Plakat werbung für den Kinofilm 
The Dark Knight be trieben wurde. Wie aus einer themati schen Leis tungs-
beschrei bung der zuständigen Werbeagentur Massive Incorporated hervor ging, 

5 Vgl. Thomas, W. & Stammermann, L. (2007). In-Game Advertising – Werbung in Computerspielen: Strategien 
und Konzepte. Wiesbaden.

6 Vgl. Röhle 2007.
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können detaillierte Messdaten zur Ver fügung ge stellt werden, die dem Werbe-
kunden zum einen Aus kunft über die Gesamtdauer des Plakat kontakts des 
Spielers („Cumulative Impression Seconds“) geben und zum anderen über die 
Kontakt frequenz („Impres sions total“) informieren, also über die Anzahl der 
Begeg nungen des Spielers mit der Werbefläche (vgl. die Website der Agentur 
für strategi sche „Case Studies“ dieser Art: www.massiveincorporated. com).

I.2.2.4 Vierte Beschrei bungs dimension: Grad der Fixie rung

Eben falls an den einschlägigen Ver brei tungs weg (Dimension „Ver brei tungs weg/
techni scher Zugang“) ge koppelt ist der Grad der Fixie rung der Werbebot schaft 
innerhalb des Computerspiels. Mit dem Begriff Fixie rungs grad ist ge meint, 
inwiefern eine Werbemaßnahme in einem Computerspiel nach der er stmaligen 
Ver brei tung oder Inbetriebnahme der Software noch ver änder lich ist. Es geht 
also um die Frage, ob die Werbung in un veränder barer Form in das Spiel-
geschehen integriert ist [statisches In-Game-Advertising (SIGA)] oder ob es 
sich um eine dynami sche Werbung handelt, die regelmäßig modifiziert werden 
kann [dynami sches In-Game-Advertising (DIGA)]. SIGA wird meist nur in 
Offline-Spielen bzw. in Offline-Bereichen von Spielen ver wendet, könnte 
theoretisch aber auch in Online-Spielen platziert werden. Ein Beispiel für diese 
fest in das Computerspiel ein gebundene Werbung ent hält das Autoren nspiel 
Burnout Paradise, in dem u. a. eine Werbekampagne des Softwareherstellers 
Microsoft lanciert wird. An diversen Stellen im Spiel verlauf fährt die Spielfigur 
an großen Reklametafeln vorbei, auf denen Microsoft mit dem Slogan „I’M 
A PC“ für sich wirbt. Diese Plakate sind, einmal in das Spiel integriert, nicht 
mehr modifizier bar, können also nicht mit neuen, aktuellen Werbeinhalten von 
Microsoft be stückt oder an anderer Stelle platziert werden.

Hingegen ermög licht DIGA eine weitaus flexiblere Kunden ansprache: Durch 
Rück griff auf die bereits er wähnte Adserver-Technologie – weshalb DIGA eine 
Internet verbin dung voraus setzt, also nur in Online-Spielen oder in Online-
Bereichen von Spielen möglich ist – können die Werbeobjekte sowohl zeit lich, 
inhalt lich als auch platzie rungs bezogen an die Wünsche des Auftrag gebers 
an gepasst werden.7 Die Adjustie rung von Werbemaßnahmen kann dabei ent-
weder in einem zyklischen Rhythmus, also immer zu einem be stimmten Zeit-
punkt (z. B. beim manuellen oder automati schen Updaten eines Spiels) realisiert 
werden oder kontinuier lich, d. h. ohne die Orientie rung an ge wissen Initialereig-
nissen, sodass jederzeit die Möglich keit besteht, die Werbung zu modifizieren. 
Zyklisches DIGA findet sich beispiels weise in dem Online-Rennspiel Need for 
Speed Shift. Hier besteht bei jedem Neustart des Spiels (d. h. bei jedem „Online-

7 Vgl. Thomas & Stammermann 2007.
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gehen“) die Möglich keit einer Modifika tion der Werbeinhalte. So sieht der 
Spieler beispiels weise auf einem Plakat zunächst Werbung für den Kinofilm 
Sherlock Holmes, und dieser Werbeinhalt bleibt während des gesamten Spiel-
ablaufs konstant. Beim er neuten Starten des Spiels wenige Tage später wird 
dann auf demselben Plakat für den Reifen hersteller Falken Tires ge worben 
(vgl. Abbil dung 3). Es hat demnach ein vom Spielhersteller initiierter und durch 
Adserver realisierter Werbeinhalts wechsel statt gefunden, der für den Spieler 
aber nur dann sicht bar wird, wenn er in dem ent sprechenden Zyklus das Spiel 
online nutzt.

Abbil dung 3: Dynamische In-Game-Werbung
Aus tausch der Werbeinhalte zwischen zwei Spielsit zungen am Beispiel von Need for Speed Shift: 
Die gleiche Werbetafel ent lang einer virtuellen Rennstrecke trägt zunächst die Ankündi gung für 

einen Kinofilm (links) und bei einer späteren Nutzung den Schriftzug eines Reifen anbieters 

(rechts).

I.2.2.5 Fünfte Beschrei bungs dimension: 
Typ der werb lichen Kommunika tion

Ein weiteres zentrales Unter schei dungs merkmal von In-Game-Werbeformen 
ist der ver wendete Typ der werb lichen Kommunika tion. Hierbei kann es sich 
ent weder um die Replika tion einer klassi schen Werbemaßnahme oder um die 
Platzie rung einer virtuellen Produkt- bzw. Dienst leis tungs entsprechung. Der 
erst genannte Typ kann auch als „virtuelle Werbung“ be zeichnet werden, da er 
sich auf die computerspielebezogene Adaption von be kannten Werbeformen 
tradi tioneller Werbeträger (z. B. Fernsehen, Radio) bezieht, deren werb licher 
Charakter in der Regel (relativ) leicht erkenn bar ist (z. B. Werbespots, -plakate, 
-jingles, -banner). Eine be stimmte In-Game-Werbung kann also als virtuelle 
Werbung charakterisiert werden, wenn im Spielgeschehen eine virtuelle Ent-
sprechung einer klassi schen Werbemaßnahme ent halten ist, wie etwa ein Radio-
spot, den die Spielfigur über Lautsprecher hört und der auf diese Weise auch 
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dem Spieler/der Spielerin zu Gehör ge bracht wird. Andere Beispiele wären 
Werbejingles, die aus virtuellen Geschäften tönen oder Plakate am virtuellen 
Straßen rand (vgl. auch Abbil dung  3, oben). In dem Actions piel Spiderman: 
Web of Shadows ist beispiels weise eine hohe Anzahl farbintensiver Werbe-
plakate der Fast foodkette McDonalds zu sehen, die als Fassaden werbung bzw. 
auf einzelnen Gebäuden in der Spielwelt an gebracht sind. Diese Art der Wer-
bung ist in ver gleich barer Form auch an Fassaden und auf Gebäuden in der 
Realität zu finden.

Ist hingegen ein Produkt oder eine Dienst leis tung (auch) zu Werbezwecken 
in die virtuelle Spielewelt integriert, handelt es sich um ein „virtuelles Product 
Placement“. Die Differenzie rung zwischen der Nachah mung von be kannten 
Werbeformen aus der realen Welt und virtuellem Product Placement er scheint 
deswegen sinn voll, weil man im Sinne der Erkenn bar keit werb licher Ab sichten 
von ähnlichen Grundsätzen aus gehen kann wie beim Medium Film: Bekannte 
Werbeformen aus der Realität „zeigen“ dem Publikum ihren werb lichen Charak-
ter ver gleichs weise explizit, wohingegen das nicht an gekündigte Auf tauchen 
von Produkten oder Dienst leis tungen als implizite, „ge tarnte“ Werbeform gilt. 
Ein an schau liches Beispiel liefert hier das Simula tions spiel Die Sims2, in dem 
der Möbelhersteller IKEA (in einem Erweite rungs paket zu dem Spiel) in der 
gesamten Spielwelt an ge eigneten Stellen (über wiegend in den Wohnun gen der 
Spielfiguren) virtuelle reali täts getreue Produktentsprechungen seiner Möbel 
und Wohnaccessoires platzieren ließ (Stühle, Tische, Teppiche, Lampen, Spiegel 
etc., vgl. Abbil dung 4). Diese Product Placements bilden einen Teil der „natür-
lichen“ Spielumge bung, sodass ihr werb licher Charakter nicht sofort ersicht lich 
ist. Das IKEA-Beispiel weist hier natür lich eine „schwache“ Tarnung auf, weil 
die Zusammen arbeit des Spieleanbieters Electronic Arts mit IKEA sehr offensiv 
kommuniziert wurde; das hier an gesprochene Ergän zungs paket für Die Sims2 
heißt IKEA Home Accessoires. Gleichwohl sind andere Beispiele bekannt, in 
denen deut lich weniger explizit auf „virtuelles Product Placement“ ver wiesen 
wird, beispiels weise bei der Verwen dung von authenti schen Feuer waffen (die 
man in den USA auch kaufen kann) in Shooter-Spielen.8

8 Vgl. Smith, S. L., Lachlan, K. & Tamborini, R. (2003). Popular video games: Quantifying the presentation 

of violence and its context. Journal of Broadcasting and Electronic Media, 47, S. 58 ff.
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Abbil dung 4: Beispiel für Werbetyp „Virtuelles Product Placement“
Die weib liche Spielfigur hat auf einem IKEA-Sessel Platz ge nommen, weitere IKEA-Möbel sind 

im Raum ver teilt (Die Sims2).

I.2.2.6 Sechste Beschrei bungs dimension: Grad der Interak tion

Ein weiterer Gestal tungs bereich von In-Game-Werbung eröffnet sich durch 
den interaktiven Charakter von Computerspielen, der prinzipiell auch für die 
werb liche Kommunika tion nutz bar ge macht werden kann. Legt man ein Konti-
nuum von Interaktivität zugrunde, so können implementierte Werbemaßnahmen 
ent weder keinerlei Potenzial zur interaktiven Nutzung be sitzen oder graduell 
unter schied lich intensive Formen der Interak tion er lauben bzw. ver langen. Ist 
kein Gebrauch des Werbeobjekts durch den Spieler oder die Spielerin vor-
gesehen, wie es meistens bei virtueller Werbung der Fall ist, also beispiels weise 
bei Plakaten oder Bannern, kann dies als passive Werbung be zeichnet werden. 
Solche Werbemaßnahmen ge hören dann oft zum Hinter grund oder zur Kulisse 
der Spielwelt, wie es beispiels weise für das bereits er wähnte Simula tions spiel 
Die Sims2 zutrifft: Hier sind diverse Möbelstücke des Einrich tungs hauses IKEA 
Bestand teil der virtuellen Wohnun gen der Spielfiguren, wobei viele der Gegen-
stände rein dekorativer Natur und nicht-benutz bar sind, wie etwa die virtuelle 
Produktentsprechung eines IKEA-Tisches.
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Ver fügt ein werb liches Objekt hingegen über interaktive Ver wen dungs-
möglich keiten, was häufig bei virtuellen Product Placements ge geben ist, muss 
weiter gehend der Grad seiner Nutzbar keit be stimmt werden. So kann die Inter-
ak tion mit dem Werbegegen stand für den Spieler zwar möglich, für den Spiel-
verlauf jedoch un bedeutend sein. Auch hier kann zur Illustra tion erneut auf 
die IKEA-Einrich tungs gegenstände in Die Sims2 rekurriert werden, da einige 
dieser Wohnelemente interaktiv nutz bar sind, wobei die Verwen dung weder 
nütz lich noch notwendig ist, wie zum Beispiel bei diversen Sitzgelegen heiten 
der Fall, die ver rück bar sind und auf denen Platz ge nommen werden kann. 
Weiter hin kann die Benut zung des Objekts aber auch nütz lich sein, dem Spieler 
also ge wisse Vor teile einbringen. In dem bereits er wähnten Anarchy Online 
konnte für einen Zeitraum im Jahr 2010 beispiels weise ein Werbeplakat der 
Automobilmarke Pontiac in nutzbringender Weise interaktiv ver wendet werden, 
da die Spielfigur durch Anklicken des groß flächigen Plakates (Hinweis auf 
dem Plakat „Need Energy – Click here“) Energie erhielt, die für ihn während 
des weiteren Spiel verlaufs nütz lich ist. Und schließ lich kann der Gebrauch 
werb licher Objekte im Computerspiel zur erfolg reichen Ab solvie rung des Spiels 
sogar notwendig sein. Hier kann das Rennspiel Need for Speed Shift heran-
gezogen werden, in dem der Spieler aus mehreren Automarken (z. B. Porsche, 
Mercedes, Ferrari, BMW) eine Marke aus wählt, um dann in einem ent spre-
chend designten Wagen (sowohl Karosserie als auch Interieur inkl. Marken-
emblem auf dem Lenkrad) an den Autoren nen teilnehmen zu können. Die 
interaktive Nutzung der Product Placements in Form von Rennwagen ist dem-
nach notwendig für die Spieltätig keit und das Erreichen der Spielziele – eine 
Vermei dung der werb lichen Botschaft durch die Spielerinnen und Spieler ist 
damit praktisch aus geschlossen.

I.2.2.7 Siebte Beschrei bungs dimension: 
Wirtschaft liche Transak tion

Mit der wirtschaft lichen Transak tion wird eine Dimension auf gezeigt, deren 
positive Ausprä gung, nämlich das Vor handensein von wirtschaft lichem Trans-
aktions potenzial eines In-Game-Werbeobjekts mit Auswir kungen auf die reale 
Welt, bislang nur in sehr be grenztem Maße zu finden ist. Es ist jedoch davon 
auszu gehen, dass sich ihre Relevanz in naher Zukunft erhöhen wird, da es 
eine lukrative Einnahmequelle ver spricht. Bei konven tioneller Online-Werbung 
(außerhalb von Spielen) besteht häufig eine enge Ver knüp fung zwischen der 
Werbemaßnahme (z. B. einem Werbe-Banner auf einer Website) und der Ab-
wicke lung einer Transak tion mit dem Nutzer (z. B. Buchung einer Flugreise). 
Bei Werbung in Computerspielen ist auf grund der Abschot tung der virtuellen 
Welt von der realen Welt diese Nähe nicht ohne Weiteres zu realisieren. In 
den meisten Fällen ist es auch nicht möglich, ein In-Game-Werbeobjekt als 
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non-virtuelles Wirtschafts gut zu ver wenden. Es sind jedoch Fälle dokumentiert 
und denk bar, bei denen die Nutzerinnen und Nutzer durch In-Game-Werbung 
direkt in eine realwelt liche Transak tion ge lotst werden. Bei dem Autoren nspiel 
Need for Speed Underground 2 wäre es beispiels weise durch aus naheliegend, 
dem Spieler die Option zu geben, das Musikstück „Riders on the Storm“ des 
Rappers Snoop Doog feat. The Doors, das zu Beginn jeder Spiel szene auto-
matisch startet und während der Spielhand lung als Hinter grundmusik präsent 
bleibt, direkt käuf lich er werben zu können.

Andere Beispiele sind aus dem „nahen Ver wandten“ von Computerspielen, 
nämlich der virtuellen Welt „Second Life“, bekannt; hier haben ver schiedene 
Unter nehmen ihre virtuellen Produkte in der (Spiel-)Welt mit der Möglich keit 
der tatsäch lichen Produkt bestel lung und Produkt liefe rung nach Hause aus-
gestattet. Zwei abseh bare Ent wick lungs linien in der Spielebranche stützen das 
Argument, dass In-Game-Werbung auch mit Blick auf die Frage, ob sie direkt 
mit einer Transak tions möglich keit ver bunden ist, klassifiziert werden sollte. Zum 
einen floriert das Geschäfts modell, innerhalb von Computerspielen spiel bezo-
gene digitale Güter zu ver kaufen.9 Transak tionen mit echtem Geld (oder virtua-
lisiertem echten Geld in „Spiel-Währung“) sind also zumindest in manchen 
Online-Spielwelten bereits ge bräuch liche Praxis und könnten ohne Probleme 
auch auf spielexterne Produkte an gewendet werden. Zum anderen wachsen 
Computerspiele und Social Media (zum Beispiel „Facebook“) immer enger 
zusammen.10 Damit werden neuartige Tendenzen der „Ent gren zung“ von Com-
puter spielen erkenn bar; die Nutzung von Computerspielen geht naht los in andere 
Formen der Internetnut zung über, sodass prinzipiell auch die Grenzen zwischen 
Spielen, Werberezep tion und Internet-Shopping fließender werden dürften.

I.2.2.8 Achte Beschrei bungs dimension: Kenntlichmachung

Komplettiert wird die Matrix zur Systematisie rung von In-Game-Werbung 
durch die Dimension „Kenntlichmachung“, die sich auf das Vor handensein 
oder Nicht vorhandensein von Hinweisen auf die werb lichen Inhalte eines Com-
puterspiels bezieht. Ein Hinweis auf einen Werbeinhalt liegt dann vor, wenn 
die Präsenz werb licher Botschaften beispiels weise im Vor- oder Abspann eines 
Spiels oder in der Spiel beilage auf geführt oder anderweitig in allgemeiner 
Form auf die Existenz werb licher Kommunika tion hin gewiesen wird. Ist die 
Werbung im Spiel hingegen in keiner Weise als solche aus gewiesen, gilt ent-
sprechend die Ausprä gung „kein Hinweis auf einen Werbeinhalt“. Diese Dimen-

9 Vgl. Lehdonvirta, V. (2009). Virtual item sales as a revenue model: Identifying attributes that drive purchase 

decision. Electronic Commerce Research, 9(1), S. 97 ff.

10 Vgl. beispielsweise Wohn, D. Y., Lampe, C., Ellison, N., Wash, R. & Vitak, J. (2011, Januar). The „S“ in 
social network games: Initiating, maintaining, and enhancing relationships. In Proceedings of the 44th Annual 

Hawaii International Conference on System Sciences. Kauai, HI.
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sions ausprä gung wäre etwa bei dem Werbespot des Automobilherstellers 
Pontiac einschlägig, der dem Spieler im Spiel verlauf von Anarchy Online (in 
einem be stimmten Zeitfenster im Jahr 2010) auf einem Großbildschirm prä-
sentiert wurde: Es wird weder vor, während noch nach dem Spot (den der 
Spieler notwendiger weise an schauen muss) darauf hin gewiesen, dass es sich 
dabei um einen Werbeinhalt handelt. Der Ver zicht auf eine Kenntlichmachung 
von Werbung in Computerspielen ist nach momentanem Stand die Regel; nur 
in seltenen Fällen erfolgt ein expliziter Hinweis auf werb liche Inhalte.

Nicht zuletzt vor dem Hinter grund der in konven tionellen Werbemedien 
üblichen Praxis, eine Trennung von Werbung und Programm bzw. redak tionel-
lem Content zu fordern,11 er scheint diese Dimension bei In-Game-Werbung 
be deutsam. Freilich sind die Machbar keiten für die meisten Spielwelten wesent-
lich geringer als etwa bei der linearen Programmabfolge des Fernsehens, die 
die Kenntlichmachung von Unter brecherwer bung ermög licht. Schwer lich vor-
stell bar wäre beispiels weise das Auf treten eines roten Pfeils mit der Auf schrift 
„Werbung hier!“, sobald die Nutzerinnen und Nutzer auf einer virtuellen Renn-
strecke an einer Werbebande vorbei rasen. Denkbar wäre hingegen die Einblen-
dung „Werbemaßnahme“ am Bildschirmrand links oben, sobald eine In-Game-
Werbung auf dem Bildschirm zu sehen ist – diese Einblen dung wäre optisch 
und möglicher weise juristisch ver gleich bar mit dem Hinweis „Dauerwerbesen-
dung“ im Fernsehen. Gleichwohl sind bislang fast keine solchen und anderen 
Techniken der Kenntlichmachung von In-Game-Werbung als gängige Praxis 
dokumentiert.

I.2.3 Resümee und offene Fragen

In-Game-Werbung wird genau mit den gleichen techni schen Mitteln erzeugt 
und platziert wie die sie um gebende Spielwelt mit ihren Räumen, Gegen ständen 
und Figuren: Beides besteht (nur) aus dynamisch er rechneten Pixeln. Damit 
werden spezifi sche Eigen schaften von In-Game-Werbung möglich oder zumin-
dest vor stell bar; zum einen sind der kreativ-strategi schen Aus gestal tung werb-
licher Botschaften in den virtuellen Welten von Computerspielen praktisch 
keine Grenzen mehr gesetzt. Zum anderen sind immer dann, wenn Internet-
verbin dungen ge nutzt werden (können), Chancen und Risiken ge geben, die auf 
dem möglichen Rück kanal vom Nutzer zum Werbetreibenden beruhen und 
beispiels weise die auf Nutzer profilen be ruhende personalisierte Zuspie lung 
aus gewählter Werbeinhalte und -formen er lauben. Wegen der Vielfalt der Er-
schei nungs formen und technisch-strategi schen Machbar keiten ist es er forder lich, 

11 Vgl. Baerns, B. (Hrsg.) (2004). Leitbilder von gestern? Zur Trennung von Werbung und Programm. Wiesbaden.
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das Phänomen In-Game-Werbung ent lang von multiplen Dimensionen zu be-
schreiben: Prinzipiell wären alle Permuta tionen aus den in Tabelle 1 (s. oben) 
zusammen gefassten Variablen, die In-Game-Werbung kennzeichnen, vor stell-
bar; eine be merkens werte Vielfalt lässt sich schon heute zumindest an aus-
gewählten Beispieltiteln zeigen.

Aus der Beschäfti gung mit den Erschei nungs formen und techni schen Grund-
lagen der In-Game-Werbung wird bereits deut lich, dass die zu Beginn formu-
lierten Erkenntnis interessen in Bezug auf Regulie rungs-, Wirkungs- und Medien-
kompetenzfragen mehr als be rechtigt sind. Die große Vielfalt der In-Game-
Werbung geht teil weise mit be merkens werten „Tarnungs“-Möglich keiten einher; 
vielfach scheint In-Game-Werbung sehr eng mit dem rest lichen, nicht werben-
den Spielgeschehen ver zahnt zu sein. Die meisten denk baren und schon prakti-
zierten Formen von In-Game-Werbung stellen ge wissermaßen das Gegen teil 
von eindeutig markierter, aus dem Um gebungs-Content heraus stechender Unter-
brecherwer bung im Rundfunk bereich dar. Zugleich sprechen viele Formen die 
Ver arbei tungs routinen der Nutzerinnen und Nutzer aus der realen Welt an: 
Werbeplakate am Straßen rand oder auf Gebäuden haben wir alle schon häufig 
gesehen und dafür Rezep tions schemata aus gebildet. Diese im Rahmen virtueller 
Welt-Simula tionen aufzu greifen ist eine jener Techniken der „intelligenten“ 
Werbeintegra tion in Computerspielen, die sowohl unter recht lich- aufsichts-
bezogenen Perspektiven (z. B. Kenntlichmachung, vgl. die achte Beschrei bungs-
dimension) als auch aus der Rezep tions- und Wirkungs perspektive (z. B. be-
wusste versus automati sche Ver arbei tung der Werbebot schaft) und natür lich 
der praxisorientierten medien pädagogi schen Perspektive be deutsam sind. Neben 
den vielfältigen Integra tions formen der erkenn baren In-Game-Werbung, ge-
wisser maßen ihrer Oberfläche, sind auch die zugrunde liegenden Technologien 
mit ihrem Potenzial zur Vermes sung von Werbekontakten und Nutzer verhal-
tens weisen sowie der Personalisie rung von Werbe einblen dungen hochinteres-
sant. Auch wenn hier weit gehend unklar ist, inwieweit die Leis tungs verspre-
chungen etwa von Agenturen wie „Massive Incorporated“ schon um gesetzt 
werden (können), ver weisen die (potenziellen) Gemeinsam keiten zwischen 
dyna mi scher In-Game-Werbung und anderen Formen des Internet Advertising 
bereits auf normative Heraus forde rungen im Bereich des Daten schutzes.12 Auch 
hier er geben sich ent sprechende Fragen, insbesondere für die Regulie rungs-
perspektive.

Pessimistisch formuliert sähe also gemäß der hier skizzierten Systematisie-
rung eine be sonders problemati sche Konstella tion von In-Game-Werbung in 
etwa folgender maßen aus: In-Game-Werbung kann in einem Spiel mit USK-
Freigabe „12 Jahre“ eine Spirituosen-Plakat werbung darstellen (Werbeobjekt: 

12 Vgl. Röhle 2007.
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Symbol), die in die Spielland schaft ein gefügt wird, sobald der jugend liche 
Spieler eine Internet verbin dung hergestellt hat (Ver brei tungs weg: online). Mit 
Hilfe moderner Adserver-Technologie kann der Werbetreibende exakt be ziffern, 
wie häufig, wie lange und aus welchem Winkel jener Spieler die Werbebotschaft 
in einem ge gebenen Zeitraum sehen konnte (Messbar keit der Nutzer aktivität: 
Adserver). Aus dem online er stellten Nutzungs profil des Spielers kann er ferner 
er mitteln, dass die Spirituosen werbung an einem Streckenteil steht, den der 
Spieler jedes Mal mit hohem Tempo durch fährt, sodass vermut lich wenig 
Auf merksam keit für die Werbebot schaft ent steht. Also nutzt der Werbetreibende 
die Möglich keiten der dynami schen In-Game-Werbung und ver legt seine Werbe-
bot schaft an den Rand einer virtuellen Schikane, wo sie auf grund des geringe-
ren Fahrtempos deut lich länger und besser sicht bar bleibt (Grad der Fixie rung: 
dynamisch-kontinuier lich). Da es sich um eine Banden werbung am Rand einer 
virtuellen Rennstrecke handelt, muss diese Werbeform als Replika tion klassi-
scher kommerzieller Kommunika tion gelten (Typ der werb lichen Kommunika-
tion: „virtuelle Werbung“). Allerdings besteht ein Unter schied zu einem echten 
Werbeplakat: Das virtuelle Plakat stellt nämlich eine Straße dar, die auf die 
eben falls ab gebildete Website der Spirituosen marke hinführt  – fahren die 
Spielerinnen und Spieler zum Spaß „in die Plakat wand hinein“, öffnet sich ein 
Fenster dieser Homepage (Grad der Interak tion: Interak tion möglich) und bietet 
Bestell möglich keiten für Merchandising-Produkte rund um die Spirituose und 
das Thema Autoren nen (Wirtschaft liche Transak tion: möglich). Und schließ lich 
weist weder ein Schriftzug am Bildschirmrand noch eine Notiz im Handbuch 
oder im Vor spann des Spiels darauf hin, dass mit solch einer Spirituosen-
werbung gerechnet werden müsse (Kenntlichmachung: nicht vor handen).

Es ließen sich ver schiedene andere eben falls regulie rungs bezogen und nor-
mativ problemati sche Konstella tionen von In-Game-Werbung aus der Systemati-
sie rung ab leiten; das fiktive Beispiel soll vor allem illustrieren, wie die verschie-
denen Beschrei bungs dimensionen zusammen fließen und aufeinander bezogen 
werden können. So wird deut lich, dass eine Vielzahl praktizierter oder denk-
barer Varianten von In-Game-Werbung neue Heraus forde rungen an die Werbe-
aufsicht und Medien regulie rung sowie für die Werbewirkungs- und Werbe-
kompetenzforschung stellen.

Die Darstel lung des Möglich keits raums  – welche Eigen schaften kann 
In-Game-Werbung auf weisen? – ist indes nicht gleichzusetzen mit einer Abbil-
dung der häufigsten und typischsten Formen von In-Game-Werbung. Eine auf 
systemati schen Inhalts analysen be ruhende Bestim mung der Prävalenzraten von 
ver schiedenen Arten der In-Game-Werbung in den heutzutage am Markt an-
gebotenen Computerspielen steht weiter hin aus. Sie wäre auch im Rahmen des 
hier dokumentierten Forschungs projekts nicht zu leisten. Allerdings lassen sich 
aus unseren Erfah rungen bei der Suche nach aktuellen Beispielen für In-Game-
Werbung einige Trend vermu tungen ab leiten:
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– In-Game-Werbung tritt insbesondere in solchen Spielgenres ge häuft auf, 
die realwelt liche Kontexte ab bilden, in denen Werbekommunika tion sehr 
präsent ist. Dies gilt insbesondere für Sportspiele (zum Beispiel Fußball-
simula tionen, Autoren nen), die wiederum bei Kindern und Jugend lichen 
aus gesprochen beliebt sind.13

– Aus diesem Grund scheint auch „virtuelle Werbung“, also die Replika tion 
von Werbemaßnahmen aus realwelt lichen Settings wie etwa Plakate und 
Banden werbung sowie Sponsoren aufdrucke auf Kleidung oder Fahrzeugen 
be sonders häufig Verwen dung zu finden. Sofern Sportspiele markierte Sport-
geräte ver wenden (zum Beispiel Fahrzeuge, Golfschläger oder Sportsättel) 
finden sich ent sprechend auch zahl reiche virtuelle Product Placements.

– Viele Spielgenres er scheinen inkompatibel mit Werbemaßnahmen, beispiels-
weise Fantasy-Rollen spiele mit Magiern und Rittern oder auch Welt krieg-2-
Simula tionen. Das Spektrum der Spiele, die als Werbeträger fungieren 
(können), ist demzu folge gegen über dem Gesamtspektrum erhält licher Genres 
und Titel deut lich ein geschränkt. Unter den laut Bundes verband Interaktive 
Unter hal tungs software (BIU) im Jahr 2009 meist verk auften Computerspielen 
in Deutschland beispiels weise waren aus schließ lich Titel, die nur sehr 
schlecht als Werbeträger dienen könnten (z. B. das histori sche Strategiespiel 
„Anno 1404“ oder das Endzeit-Rollen spiel „Fallout 3“).

– Neben dem Sportbereich findet sich Werbung am ehesten noch in Action-
spielen und „Welt-Simula tionen“ (z. B. „Grand Theft Auto“). Auch in diesen 
virtuellen Umgebun gen dominieren Replika tionen lokaler Werbemittel wie 
Plakate oder Logos auf Gebäudefassaden.

– Andere Formen wie Unter brecherwer bung (zum Beispiel beim Wechsel von 
einem Spiel-Level zum nächsten) sind dagegen extrem selten. Der Main-
stream der In-Game-Werbung besteht demnach in hoch-integrierten Formen, 
die nicht den Spielprozess unter brechen.

– Kenntlichmachungen von In-Game-Werbun gen sind bei unserer Recherche 
über haupt nicht auf getaucht – keines der gesich teten Beispiele ent hielt einen 
expliziten Hinweis oder eine Ankündi gung, wie sie etwa neuer dings für 
Produkt platzie rungen im Fernsehbereich ge fordert ist.

Diese Trendbeobach tungen be dürfen frei lich einer systematischeren Unter-
suchung in künftigen Forschungs projekten zur In-Game-Werbung. Zu be denken 
ist in jedem Fall, dass auf grund der hohen Langzeitmotiva tion, die viele Com-
puterspiele er reichen („Wieder spielwert“), ein einzelner Spieler durch aus extrem 
hohe Kontakt zahlen mit einigen wenigen Maßnahmen der In-Game-Werbung 

13 Vgl. z. B. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) (2009). KIM-Studie 2008. Kinder+Medien, 
Computer+Internet. Basisuntersuchung zum Medienumgang  6- bis 13-Jähriger in Deutschland. Stuttgart, 

S. 30.



40

realisieren kann. Zudem könnten beispiels weise hochgradig interaktive oder 
durch be sondere Krea tions leis tungen hervor stechende Formen der In-Game-
Werbung unabhängig von der Kontaktanzahl be sonders intensive Werbekon-
takte herstellen, sodass eine „tiefe“ Werbewir kung eintreten kann, obwohl eine 
Spielerperson – beispiels weise im Rahmen der Lösung von Rätsel aufgaben in 
einem Adventure-Spiel  – weder an der Werbung interessiert war (niedriges 
Produktinvolvement) noch wieder holt mit der Werbung konfrontiert wurde 
(geringe Kontakt frequenz). Insofern kann und sollte aus der hier erarbei teten 
Gegen stands systematisie rung noch keine Abschät zung über die tatsäch lichen 
typischen und exotischeren Varianten von In-Game-Werbung ab geleitet werden, 
und es sollten auch keine weitreichenden Ver mutungen über die Wirksam keits-
potenziale von In-Game-Werbung an gestellt werden. Für beides bedarf es 
zusätz licher empiri scher Forschung, die im Rahmen des vor liegenden Bandes 
mit Blick auf Rezep tion und Effekte auch ge leistet wird (vgl. unten: Teil III). 
In jedem Fall lassen sich jedoch direkt Fragen in Bezug auf die medien recht-
liche Beurtei lung von In-Game-Werbung ab leiten; diese be treffen insbesondere 
die (Pflichten zur) Kenntlichmachung von In-Game-Werbung, die Sammlung 
und/oder strategi sche Anwen dung von personen bezogenen Daten im Rahmen 
online-basierter Werbeformen sowie natür lich die Frage nach jugendschutz-
relevanten Werbeinhalten. Zugleich ist zu be denken, dass die hier vor gelegte 
Systematisie rung nur eine Moment aufnahme darstellt; das hohe Innova tions-
tempo der Spielebranche insgesamt dürfte auch zur Einfüh rung neuartiger, 
bisher nicht dokumentier barer und ergo in der Systematisie rung nur unzu rei-
chend be rücksichtigter Varianten von In-Game-Werbung führen. Auch die Aus-
einander setzung mit dem Forschungs- und Beurtei lungs gegen stand „In-Game-
Werbung“ bedarf daher einer regelmäßigen Aktualisie rung.
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I.3 Der Forschungs stand: 
Rezep tion und Wirkung von In-Game-Werbung

Alexandra Sowka & Franziska Roth

Computerspiele ver körpern heute einen be deutenden Werbeträger, der für die 
Werbebranche eine attraktive Ergän zung oder gar eine Alternative zu Rundfunk-, 
Banden- oder Plakat werbung darstellt. Die Interaktivität, die enorme inhalt liche 
und ge stalterisch-techni sche Vielfalt sowie das hohe Beteili gungs potenzial 
(Involvement) von Computerspielen bieten vielfältige Einbin dungs möglich keiten 
für werb liche Inhalte (vgl. zu den ver schiedenen In-Game-Werbe formen Kapi-
tel I.2). Die steigende (wirtschaft liche) Bedeu tung von In-Game-Werbung und 
die mit ihr ver bundenen werb lichen Gestal tungs spiel räume machen die neue 
Werbeform auch zu einem interessanten und relevanten Forschungs feld für die 
Kommunika tions wissen schaft und die Medien psychologie: Wie wird In-Game-
Werbung von den Rezipienten wahrgenommen? Wie wirkt sich In-Game-Wer-
bung auf die Marken- bzw. Produkteinstel lungen und das Kauf verhalten der 
Rezipienten aus? Zeigen sich Differenzen (etwa in dem Grad der Empfänglich-
keit für Werbebot schaften) zwischen ver schiedenen Nutzer gruppen, zum Bei-
spiel zwischen Kindern und Erwachsenen? Wie schneidet In-Game-Werbung 
im Ver gleich zu anderen Werbetypen ab, er reicht sie höhere Akzeptanzwerte und 
besitzt einen höheren Einfluss auf die Rezipienten als beispiels weise Fern seh- 
oder Kinower bung?

Die Werberezep tions- und Werbewirkungs forschung steht in der Beantwor-
tung dieser und an grenzender Fragen noch am Anfang, insbesondere, wenn es 
um die Wirkungs diagnosen für junge Spieler und Spielerinnen geht. Die empiri-
schen Studien, die zum Effekt von In-Game-Werbung vor liegen, konzentrieren 
sich auf die Zielgruppe der (jungen) Erwachsenen.1 Kinder wurden dagegen 
bislang kaum be achtet, obwohl sie eine der größten Nutzer gruppen von Compu-

1 Vgl. etwa Gross, M. (2010). Advergames and the effects of game-product congruity. Computers in Human 
Behavior, 26(10), S. 1259 ff.; vgl. Nelson, M. R. (2002). Recall and recognition of brand placements in 

computer/video games. Journal of Advertising Research, 42(3), S. 80 ff.; vgl. Yang, M., Roskos-Ewoldsen, D., 

Dinu, L. & Arpan, L. M. (2006). The effectiveness of „In-Game“ Advertising: Comparing college students’ 

explicit and implicit memory for brand names. Journal of Advertising, 35(4), S. 143 ff.
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ter spielen2 und zudem eine wichtige Käuferschicht darstellen.3 Dabei stellt sich 
für Nutzer und Nutzerinnen im Kindesalter die Frage nach der Werbewir kung 
von In-Game-Werbung in be sonderer Weise, da eine, im Ver gleich zu Erwach-
senen, höhere „Anfällig keit“ gegen über den Persua sions versuchen der neuen 
Werbekommunika tions formen, die den Kindern (noch) weit gehend un bekannt 
sind, zu ver muten ist. Aus der klassi schen Werbewirkungs forschung (etwa zur 
Fernseh-, Radio-, Plakat werbung) ist bereits bekannt, dass die Effekte von 
Werbung auf Kinder im Allgemeinen stärker sind als auf Erwachsene.4 Bei 
Kindern sind Persua sions versuche werb licher Kommunika tion erfolg reicher, 
weil ihnen bis zu einem Alter von etwa 10 bis 11  Jahren die Fähig keit zur 
Unter schei dung zwischen Mediendarstel lung und Realität fehlt und sie noch 
nicht über die kognitiven Grund vorausset zungen für eine differenzierte Elabora-
tion von Werbeinforma tionen ver fügen (etwa um deren Wahr heits gehalt be-
urteilen zu können).5 Für die meist sehr subtile In-Game-Werbekommunika-
tion ist auf grund der ent wick lungs bezogenen Spezifika eben falls eine stärkere 
Persua sions empfänglich keit von Kindern gegen über Erwachsenen anzu nehmen. 
Hierzu liegen bislang allerdings kaum empiri sche Befunde vor (erste Ergebnisse 
dazu werden in Teil III dieses Bandes vor gestellt), weshalb sich die nach folgen-
den Erläute rungen auf die Forschung mit (jungen) Erwachsenen konzen trieren. 
Zunächst wird dabei ein allgemeiner Einblick in die Forschungs bedin gun gen 
und -methoden ge geben, an schließend werden die zentralen Forschungs ergeb-
nisse vor gestellt.

I.3.1 Forschungs methoden, Forschungs designs und 
Mess verfahren

In der In-Game-Werbeforschung werden die Daten typischer weise im Rahmen 
von quantitativen Befra gungs studien oder in Experimenten erhoben. Dabei 
konzentriert man sich auf die Erfas sung (einiger weniger) be stimmter Merk-

2 Vgl. etwa Medien pädagogi scher Forschungs verbund Südwest (Hrsg.) (2009). KIM-Studie 2008. Kinder+Medien, 
Computer+Internet. Basis untersuchung zum Medien umgang 6- bis 13-Jähriger in Deutschland. Stuttgart; vgl. 

Medien pädagogi scher Forschungs verbund Südwest (Hrsg.) (2010). JIM-Studie. Jugend, Informa tion, (Multi-)
Media. Basis untersuchung zum Medien umgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland. Stuttgart.

3 McNeal, J. U. (1992). Kids as customers: A handbook of marketing to children. New York.

4 Vgl. Charlton, M., Neumann-Braun, K., Aufenanger, S., Hoffmann-Riem, W. et al. (1995). Fernsehwer bung 
und Kinder: Das Werbeangebot in der Bundes republik Deutschland und seine Ver arbei tung durch Kinder. 

Opladen; vgl. Kunkel, D. (2001). Children and television advertising. In J. Singer & D. Singer (Hrsg.), Hand-
book of Children and the Media (S. 375 ff.). Thousand Oaks.

5 Vgl. Martin, M. C. (1997). Children’s understanding of the intent of advertising: A meta-analysis. Journal of 
Public Policy & Marketing, 16(2), S. 205 ff.; vgl. Moore, Elizabeth S. & Lutz, Richard J. (2000). Children, 

advertising, and product experiences: A multimethod inquiry. The Journal of Consumer Research, 27(1), 

S. 31 ff.; vgl. Oates, C., Blades, M., & Gunter, B. (2002). Children and television advertising: When do they 

understand persuasive intent? Journal of Consumer Behaviour, 1(3), S. 238 ff.
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male, weshalb immer nur einzelne Facetten der Werbewir kung be trachtet wer-
den können. Eine vollständige Berücksichti gung aller Faktoren, die die Wirkung 
von werb licher Kommunika tion be einflussen könnten, ist auf grund der Fülle 
von Einfluss größen nicht realisier bar. So spielen etwa diverse individuelle 
Persönlich keits eigen schaften sowie soziale und kontext gebundene Faktoren 
eine Rolle.6

Die am häufigsten ver wendete Methode in der Werbewirkungs forschung 
ist die Befra gung. Befra gungen werden meist in standardisierter Form durch-
geführt und zwar sowohl schrift lich als auch telefonisch. Die Teilnehmenden 
füllen einen Fragebogen aus, in dem sie anhand von fest gelegten Antwort-
kategorien und/oder in offenen Antwort formaten ihre Antwort geben.7 Reine 
Befra gungs studien er lauben be schreibende Aus sagen über die Vertei lung von 
Merkmalen in einer be stimmten Gruppe (z. B. Beliebt heit eines Produktes und 
durch schnitt liche Nutzungs dauer eines werbehaltigen Computerspiels unter 
Jugend lichen) und über die Zusammen hänge zwischen diesen Merkmalen (z. B. 
zwischen Produkt präferenz und Nutzungs dauer). Allerdings lassen nicht-experi-
mentelle Befra gungs studien keine gesicherten Aus sagen über die Richtung der 
Zusammen hänge zu, da das Ursache-Wirkungs-Verhältnis zwischen den Merk-
malen ledig lich plausibel erklärt, nicht aber über prüft werden kann.8

Um Aus sagen über kausale Zusammen hänge zu er mitteln, sind experimen-
telle Forschungs designs notwendig. Experimente sind dadurch ge kennzeichnet, 
dass die an genommene Ursache für eine Wirkung systematisch manipuliert, 
also ver ändert wird, wobei alle anderen Bedin gungen durch Kontrolle und 
Randomisie rung9 gleich ge halten werden. Die Ver suchspersonen („Probanden“) 
werden dafür per Zufall den ver schiedenen Unter suchungs bedin gungen zu-
gewiesen, die sich aus schließ lich in der Varia tion der Ursache unter scheiden. 
So könnte etwa ein Teil der Probanden (Experimentalgruppe) der vermu teten 
Ursache (z. B. einem werbehaltigen Computerspiel) aus gesetzt werden, während 
der andere Teil (Kontroll gruppe) bewusst dieser Ursache nicht aus gesetzt wird 
(und z. B. ein werbefreies Computerspiel spielt). In allen anderen Hinsichten 
ist der Ver suchs ablauf aber für beide Gruppen genau gleich, sodass Unter-
schiede zwischen ihnen (z. B. Unter schiede in der Produkt präferenz) dann 
tatsäch lich auf die ver mutete Ursache, deren Wirkung über prüft werden sollte, 
zurück geführt werden können.10

6 Vgl. Bongard, J. (2002). Werbewirkungs forschung: Grundlagen – Probleme – Ansätze. Münster, S. 84.

7 Vgl. Richter, T. (2008). Forschungs methoden der Medien psychologie. In Batinic, B.  & M. Appel (Hrsg.), 

Medien psychologie (S. 3 ff.). Heidel berg.

8 Zur Methode der Befra gung vgl. etwa Möhring, W. & Schlütz, D. (2010). Die Befra gung in der Medien- und 
Kommunika tions wissen schaft. Eine praxisorientierte Einfüh rung (2. Aufl.). Wiesbaden.

9 Randomisie rung be zeichnet die zufällige Zuord nung von Ver suchspersonen zu be stimmten Ver suchs bedin-

gungen. Dadurch lassen sich Störeinflüsse etwa von Persönlich keits eigen schaften der Probanden eliminieren, 

vgl. etwa Huber, O. (2000). Das psychologi sche Experiment: Eine Einfüh rung (3. Aufl.). Bern.

10 Vgl. Richter 2008.
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Besonders relevant, um Aus sagen über die Wirksam keit von Werbung treffen 
zu können, ist die Erfas sung der Erinne rung an die be worbenen Marken sowie 
die Messung von Einstel lungen gegen über der Werbung und gegen über den 
be worbenen Marken. Einstel lungs- und Erinne rungs effekte spielen sowohl in 
der prakti schen Werbepla nung als auch in der (wissen schaft lichen) Werbe-
forschung eine zentrale Rolle.11 Um die Erinne rung an die be worbenen Marken 
zu messen, bedient man sich sowohl in der herkömm lichen Werbewirkungs-
forschung als auch in der In-Game-Werbeforschung ver schiedener Arten von 
Erinne rungs tests. Ihnen liegt die Annahme zugrunde, dass das Erinnern einer 
Marke oder eines Produktes die Voraus set zung dafür ist, dass Werbung wirken 
kann und sich beispiels weise auf die Einstel lungen und das Ver halten der 
Rezipienten aus wirkt. Es können direkte und indirekte Erinne rungs messun gen 
unter schieden werden.

Zu den direkten Erinne rungs verfahren zählen insbesondere Reproduk tions-
tests (Recall-Verfahren) und Wieder erken nungs tests (Recogni tion-Verfahren). 
Recall-Verfahren ver langen von der Ver suchsperson eine be wusste Erinne rung 
an den be worbenen Inhalt (z. B. an Markennamen, Produkte oder Werbedetails). 
Der Proband soll sich frei, also ohne Gedächtnis stütze, erinnern. In Recogni-
tion-Tests hingegen geht es darum, ob die Ver suchsperson ein be stimmtes 
Element aus der Werbung wieder erkennt, wenn es ihm vor gelegt oder ge nannt 
wird. Um hier die Ratewahrscheinlich keit zu ver ringern bzw. zu kontrollieren, 
wird meistens eine Vor lagen auswahl präsentiert, die sowohl tatsäch lich ge zeigte 
als auch „falsche“ Elemente ent hält, die der Proband nicht gesehen haben 
kann.12 Der Recall-Test gilt als „härteres“ der beiden Prüfungs instrumente: 
Freie Erinne rungs aufgaben sind in der Regel schwieriger zu er füllen als Wieder-
erken nungs aufgaben, sodass Recogni tion-Werte meistens höher aus fallen als 
Recall-Werte.13

Bei den indirekten Erinne rungs messun gen werden implizite Gedächtnis-
inhalte zu er mitteln ver sucht, ohne dabei einen Bezug zum vermu teten Aus löser 
der Inhalte, also der Werbung, herzu stellen. Die Probanden er halten beispiels-
weise Assozia tions aufgaben, in denen es darum geht, spontan Imageattribute 
einer Marke zu äußern. Stimmen diese Attribute (z. B. eine be stimmte Auto-
marke wird als „cool“ und „sport lich“ be schrieben) mit Elementen des zuvor 
rezipierten Stimulus (z. B. einem in ein Computerspiel integrierten Werbeplakats 
für die einschlägige Marke) überein, ohne dass sich der Rezipient jedoch an 

11 Vgl. Petty, R. E., Cacioppo, J. T. & Schumann, D. (1983). Central and peripheral routes to advertising effective-

ness: The moderating role of involvement. Journal of Consumer Research, 10, 135 ff.; vgl. Vakratsas, D. & 

Ambler, T. (1999). How advertising works: What do we really know? Journal of Marketing, Vol. 63(1), 

S. 26 ff.

12 Vgl. Singh, S. N.  & Cole, C. A. (1985). Forced-choice recognition tests: A critical review. Journal of 
Advertising, 14(3), S. 52 ff.

13 Vgl. Richter 2008.
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den Stimulus bewusst erinnern kann, spricht man von einer impliziten Erinne-
rung.14 Die bisherige Studien vita hat jedoch ge zeigt, dass Erinne rung keine 
hinreichende Bedin gung für Werbewir kungen ist (d. h. Erinne rung alleine führt 
nicht zu einer Werbewir kung), allen falls eine notwendige (d. h. eine Bedin gung 
neben weiteren Bedin gungen). Aber auch das ist nach wie vor ein umstrittener 
Punkt, da auch Einstel lungs ände rungen ohne ent sprechende Marken erinne rung 
fest gestellt wurden.15

Die Messung von Einstel lungen gegen über Werbung in Spielen geschieht, 
wie bei vielen Studien zum Gefallen herkömm licher Werbung auch, meist 
durch eine einfache Meinungs abfrage. Die Messung der Bewer tung von Marken 
ge staltet sich hingegen schwieriger, da es sich hier um eine latente, also eine 
nicht direkt be obacht bare Variable handelt, die nicht über die Frage nach der 
Bewer tung ge messen werden kann, sondern bei der ver schiedene Fragen (zum 
Beispiel zu Kaufabsicht, eigenem Besitz, „Gefallen“ vom Gegen stand usw.) 
kombiniert werden sollten, um eine reliable Messung zu er halten.16

Insgesamt ist die Forschung zur In-Game-Werbung (noch) sehr stark an die 
klassi sche Werbewirkungs forschung an gelehnt, für die Zukunft des jungen 
Forschungs feldes ist aber eine weiter gehende Emanzipa tion zu er warten, etwa 
im Hinblick auf die Ent wick lung spezifi scher Instrumente zur Messung der 
persuasiven Wirkung von In-Game-Werbung. Die bisherigen Erkenntnisse zu 
den Wirkungs aspekten von computerspieleintegrierter Werbung werden im 
nächsten Ab schnitt skizziert.

I.3.2 Forschungs ergebnisse

Die Forschung zur Wirkung von In-Game-Werbung stammt hauptsäch lich aus 
zwei Quellen: aus der akademi schen Forschung an Universitäten und Hoch-
schulen sowie aus der kommerziellen Markt forschung. In den nach folgenden 
Über blick sollen beide Forschungs zugänge einbezogen werden, wobei der aka-
de mi schen Forschung mehr Gewicht bei gemessen wird, da für diese Studien 
die Methodentransparenz in der Regel deut lich größer ist und zugleich weniger 
Probleme mit möglicher weise interessegelei teten Studien ver mutet werden kön-
nen.

14 Vgl. Krishnan, H. S. & Chakravarti, D. (1999). Memory measures for pretesting advertisements: An integrative 

conceptual framework and a diagnostic template. Journal of Consumer Psychology, 8, S. 1 ff.

15 Vgl. Beattie, A. E. & Mitchell, A. A. (1985). The relationship between advertising recall and persuasion: An 

experimental investigation. In Alwitt, L. F. & A. A. Mitchell (Hrsg.), Psychological processes and advertising 
effects: Theory, research and application (S. 129 ff.). Hills dale, NJ.

16 Vgl. Gierl, H. & Satzinger, M. (2000). Gefallen der Werbung und Einstel lung zur Marke. Der Markt, 39 (3), 

S. 115 ff.; vgl. Brown, S. P. & Stayman, D. M. (1992). Antecedents and consequences of attitude toward the 

ad: A meta-analysis. Journal of Consumer Research, 19(1), S. 34 ff.
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I.3.2.1 Bewer tung von In-Game-Werbung

Die bisherigen Unter suchungen ver weisen auf eine allgemein positive Einstel-
lung von Spielern und Spielerinnen gegen über Werbung in Computerspielen. 
In einer der ersten akademi schen themati schen Studien von Nelson im Jahr 
2002 zeigte sich, dass die Teilnehmenden (N = 20) der In-Game-Werbung durch-
schnitt lich ein hohes Maß an Akzeptanz ent gegen bringen. Der über wiegende 
Teil der Befragten empfand In-Game-Werbung als reali täts steigernd und sah 
die Werbeplatzie rungen nicht als Beeinträchti gung des Spielerlebnisses oder 
als Irrefüh rung bzw. Täuschung an.17 In einer Nachfolgestudie (2004), einer 
Analyse von 509  Nutzer beiträgen in einem (technisch orientierten) Internet-
forum, konnten zwei Voraus set zungen für eine positive Haltung zur In-Game-
Werbung aus gemacht werden: Werbung in Computerspielen wird dann akzep-
tiert und positiv be wertet, wenn sie zu einer realistischeren Spielwelt beiträgt 
und sich naht los in die virtuelle Umgebung einpasst.18 Die Verbin dung zwischen 
dem „Fit“ von Werbeplatzie rungen in Computerspielen (d. h. dem Grad ihrer 
Kompatibilität mit der Spielumge bung und der Spielhand lung) und ihrer Bewer-
tung seitens der Spieler und Spielerinnen konnte in einer weiteren Studie aus 
dem Jahr 2004 (N = 315 Befragte) be stätigt werden: Werbung mit einem hohen 
Fit wird positiver be urteilt als solche, die sich nicht gut in den Spiel kontext 
eingliedert.19 Darüber hinaus scheint die Akzeptanz von integrierter Werbung 
auch von dem jeweiligen Spielgenre abzu hängen. So wird In-Game-Werbung 
in Sport- und Rennspielen eher akzeptiert als etwa in Fantasy-Spielen, in denen 
Werbung als unpassend empfunden wird.20

Dass Werbung in Computerspielen aber im Allgemeinen nicht als Nachteil 
an gesehen wird, legen auch Studienergebnisse aus der Werbewirt schaft nahe. 
So stimmten beispiels weise in einer Unter suchung des Markt forschungs instituts 
Nielsen (2008) 82 Prozent der be fragten Nutzer und Nutzerinnen (N = 1.300) 
der Aussage zu, (Computer-)Spiele mit integrierter Werbung genauso unter-
haltsam zu empfinden, wie Spiele ohne Werbung.21 Erkenntnisse über etwaige 
Unter schiede in der Bewer tung der ver schiedenen In-Game-Werbeformen liefert 
eine Studie des Markt forschungs instituts TNS Emnid (N = 591) aus dem Jahr 
2004: 71 Prozent der Nutzer und Nutzerinnen gaben an, sich nicht durch „echte 

17 Vgl. Nelson 2002.

18 Vgl. Nelson, R. M., Keum, H., & Yaros, R. A. (2004). Advertainment or adcreep game players’ attitudes toward 

advertising and product placements in computer games. Journal of Interactive Advertising, 5(1), S. 3 ff.

19 Vgl. Hernandez M. D. et al. (2004). Hispanic attitudes toward advergames: A proposed model of their 

antecedents. Journal of Interactive Advertising, 5(1), S. 116 ff.

20 Vgl. Molesworth, M. (2006). Real brands in imaginary worlds: Investigating players’ experiences of brand 

placement in digital games. Journal of Consumer Behaviour, 5(4), S. 355 ff.

21 Vgl. IGA Worldwide (Hrsg.) (2008). Landmark IGA-Nielsen Study. 82 % of consumers react positively to 
receiving contextual In-Game Ads during game play. Zu be ziehen über: http://www.pressreleasepoint.com/

landmark-iganielsen-study-82-consumers-react-positively-receiving-contextual-ingame-ads-during-game- 

(20. 5. 2011).
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Marken auf Banden oder Trikots“ (in einer Fußballsimula tion) ge stört zu fühlen, 
und rund zwei Drittel meinten, dass es sie nicht stören würde, „im Spiel ein 
echtes Produkt zu nutzen, das es in der realen Welt gibt.“22 Demnach werden 
sowohl passiv rezipierte virtuelle Werbemaßnahmen als auch interaktiv nutz-
bare Product Placements mit einer positiven Bewer tung ver bunden (zu den 
ver schiedenen In-Game-Werbeformen vgl. Kapitel I.2).

Insgesamt zeigt sich also eine eher positive Beurtei lungs tendenz hinsicht lich 
In-Game-Werbung, wobei diese an be stimmte Merkmale, wie etwa Fit mit 
dem Spiel kontext und Genre, ge knüpft zu sein scheint. Ent scheidendes Krite-
rium für das gute „Ab schneiden“ von In-Game-Werbung gerade im Ver gleich 
zur Unter brecherwer bung im Fernsehen, der ein eher negatives Image anhängt, 
ist die von den Nutzern und Nutzerinnen positiv hervor gehobene „Ver schmel-
zung“ von Werbung mit ihrer Umgebung: Beliebte bzw. nicht störende In-Game-
Werbung ist solche, die nicht unmittel bar als Werbung erkenn bar ist und den 
Spielablauf nicht unter bricht.

I.3.2.2 Erinne rungs wirkung von In-Game-Werbung

Neben dem Bewer tungs aspekt ist für die Werbeforschung auch die Erinne-
rungs wirkung von In-Game-Werbung von großem Interesse. Die aktuelle 
Befund lage zur Erinne rungs wirkung von In-Game-Werbung bei Erwachsenen 
lässt keine Aus sagen über einen eindeutigen „Trend“ zu, da die Ver gleich bar-
keit der Befunde auf grund der multiplen Messansätze, der Betrach tung unter-
schied licher In-Game-Werbeformen und der Verwen dung ver schiedener Spiel-
genres nur ein geschränkt ge geben ist.

In der oben bereits er wähnten explorativen Studie von Nelson (2002) wurden 
die Teilnehmer und Teilnehmerinnen (N = 20) direkt nach dem Spielen einer 
Autoren nsimula tion ge fragt, an welche Produkte oder Marken aus dem Spiel 
sie sich erinnerten. Von den im Spiel be worbenen Marken wurden in einem 
un gestützten Erinne rungs test im Durch schnitt etwa 30 Prozent korrekt wieder-
gegeben, bei der zweiten Erhebung fünf Monate später erinnerten sich die 
Probanden (N = 10) ohne Erinne rungs hilfe noch an rund 15 Prozent der Marken. 
Weiter hin wurde in der einschlägigen Studie (erste Erhebung) die Erinne rungs-
leis tung differenziert nach be stimmten Marken merkmalen wie regional vs. 
über regional, für das Spielgenre typisch vs. untypisch, erfasst. Es stellte sich 
heraus, dass insbesondere regionale und ge nreuntypi sche Marken, also solche 
Marken, die man eigent lich nicht in dem einschlägigen Spielgenre er wartet 
hätte, über durchschnitt lich gut in Erinne rung bleiben – was in einer interessan-

22 Vgl. TNS Emnid (2004). Virtualität stärkt die Marken glaubwürdig keit. TNS Emnid Studie: Mehr Realismus 
bei E-Games durch echte Marken. Zu be ziehen über: http://www.tnsemnid.com/presse/pdf/presseinformationen/ 

2004_02_05_TNS_Emnid_Virtualitaet_Gamer. pdf (20. 5. 2011).
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ten Diskrepanz zu den Ergeb nissen zur Akzeptanz von In-Game-Werbung 
steht, da sich ja ein guter Fit zwischen Werbung und Spiel kontext als akzeptanz-
fördernd heraus gestellt hat (s. o.).23

In einer anderen Studie aus dem Jahr 2004 (N = 42), in der nur die kurz-
fristige Erinne rungs leis tung unter sucht wurde, erinnerten sich bei einer un-
gestützten Abfrage etwa 25  Prozent der Spieler/innen an ein bis zwei (von 
drei) Werbeplatzie rungen, 50 Prozent konnten keine der drei Marken korrekt 
wieder geben.24 Eine Unter suchung des Werbe vermarkters AdLINK Media 
(2009, in Koopera tion mit der Universität Zürich) testete die Erinne rungs-
wirkung von In-Game-Banden werbung für die Getränkemarke „Coke Zero“, 
mit dem Ergebnis, dass rund 32 Prozent der Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
(N = 101) die Marke korrekt nennen konnten, etwa 19  Prozent sie ungefähr 
richtig und 49 Prozent sie gar nicht wieder geben konnten.25 Eine Unter suchung 
von Grigorovici et al. (N = 140) ging der Frage nach, ob es einen Unter schied 
zwischen klassi schen Werbeformen (hier: Werbebanner und -Plakate) und 
Product Placements (hier: Getränkedose, Fahrzeug und ein Mobiltelefon) in 
Computerspielen in der Erinne rungs wirkung gibt. Den Ergeb nissen zufolge 
wurde Plakat- bzw. Bannerwer bung in höherem Maße un gestützt erinnert als 
die integrierten Produkt platzie rungen.26

Den für das Medium Computerspiele be sonders wichtigen Aspekt der Inter-
aktivität unter suchte ein Experiment von Klimmt, Steinhof und Daschmann 
(2008). Aus gehend von theoreti schen Überle gungen zur Begrenzt heit kognitiver 
Ressourcen wurde hier ge prüft, inwieweit die Konzentra tion der Spieler auf 
ihre Auf gaben die Wahrneh mung und Erinne rung von In-Game-Werbung be-
einträchtigt. Am Beispiel von Banden werbun gen in einer Fußballsimula tion 
wurde ge zeigt, dass im Ver gleich zu einer nicht selbst eingreifenden Kontroll-
gruppe die Spieler die Banden werbung deut lich schlechter erinnern konnten. 
„Randständige“, vom momentanen Handeln der Spieler relativ weit ent fernte 
Formen der In-Game-Werbung scheinen daher nur relativ geringe Erinne rungs-
effekte hervor zurufen.27 Gleichwohl zeigen Folgestudien mit ver schiedenen 
Varianten von In-Game-Werbung (nicht-interaktive Marken- und Produkt place-
ments, Sportsponsoring und interaktive Produkt placements), dass im Ver gleich 

23 Vgl. Nelson 2002.

24 Vgl. Chaney, I. M., Lin, K.-H. & Chaney, J. (2004). The effect of bill boards within the gaming environment. 

Journal of Interactive Advertising, 5(1), S. 54 ff.

25 Vgl. AdLINK Media (2009). In-Game Werbewirkungstest. Zu be ziehen über: http://www.swissmediatool. ch/ 

_files/researchDB/248. pdf (20. 5. 2011).

26 Vgl. Grigorovici, D. M. & Constantin, C. D (2004). Experien cing interactive advertising beyond rich media. 

impacts of ad type and presence on brand effectiveness in 3D gaming immersive virtual environments. Journal 
of Interactive Advertising, 5(1), S. 30 ff.

27 Vgl. Klimmt, C., Steinhof, C. & Daschmann, G. (2008). Werbung in Computerspielen: Die Bedeu tung von 

Interaktivität für die kognitive Werbewir kung. Medien wirtschaft, 5(1), S. 6 ff.



51

zu experimentellen Kontroll gruppen durch aus nennens werte kurzfristige Erinne-
rungs effekte auf treten.28

Es lässt sich durch Betrach tung der Studien also durch aus eine positive 
Wirkung von In-Game-Werbung auf die Marken erinne rung von Spielern und 
Spielerinnen fest stellen. Um Klarheit über die genauen Einfluss faktoren und 
Auswir kungen zu er halten, ist jedoch noch weitere Forschung notwendig. Denn 
bislang liegen weder theoreti sche Modelle zu den wirkungs relevanten Besonder-
heiten von Werbung in (interaktiven, multimedialen) Computerspielen vor, noch 
reicht die Basis vor handener Studien aus, um eine systemati sche Über sicht der 
Wirkun gen von ver schiedenen Varianten der In-Game-Werbung bei unterschied-
lichen Publikums segmenten zu erarbeiten.

I.3.2.3 Einfluss auf Marken bewer tung und Kaufabsichten

Schließ lich stellt sich auch die Frage nach der Wirkung von In-Game-Werbung 
hinsicht lich der Bewer tung von Marken bzw. Produkten sowie in Bezug auf 
die Kaufabsichten. Werden die Qualität und die Attraktivität von be worbenen 
Marken nach der Spielnut zung höher ein geschätzt? Und sind die Spieler und 
Spielerinnen nach der Nutzung eher ge neigt, ein be worbenes Produkt zu kaufen? 
Auch hier weisen die bisherigen Forschungs ergebnisse mit er wachsenen Pro-
banden nicht eindeutig in eine Richtung, sondern differieren stark.

Einem Online-Experiment (N = 512) von Mau et al. (2008) zufolge kann 
die Bewer bung von un bekannten Marken deren Bewer tung erheb lich ver bessern. 
Werden hingegen be kannte Marken be worben, so wirkt sich das negativ auf 
das Image aus. Im vor liegenden Fall wurde die Bewer tungs wirkung der Wer-
bung des Getränkeherstellers „Coca Cola“ mit der Werbung eines un bekannten 
Cola-Herstellers „Jolt“ verg lichen. Letztere wurde zwar von weniger Spielern 
und Spielerinnen erinnert, er reichte aber in der Bewer tung bessere Werte. 
Hingegen hatte eine frühere Unter suchung (N = 62) von Nelson et al. (2006) 
ergeben, dass In-Game-Werbung sehr wohl einen positiven Einfluss auf das 
Image be kannter Marken haben kann.29 Dies scheint, folgt man den Ergeb-
nissen einer anderen Studie von Mackay et al. (2009; N = 154)30 allerdings nur 
bei solchen Marken der Fall zu sein, die vor der Spielnut zung negativ oder 
neutral be wertet wurden, bei von vornherein positiv be setzten Marken zeigte 

28 Vgl. Klimmt, C., Roth, F. S., Braune, A. & Mischke, C. (2011). How players respond to advertising in video 
games: „Yes“ for awareness, „No“ for reactance, and also „No“ for (short-term) attitude change. Full-Paper-

Vortrag auf der Konferenz der International Communication Association (ICA), Game Studies Interest Group, 

26.–30. Mai 2011, Boston (USA).

29 Vgl. Nelson, M. R., Yaros, R. A. & Keum, H. (2006). Examining the influence of telepresence on spectator 

and player processing of real and fictitious brands in a computer game. Journal of Advertising, 35(4), S. 87 ff.

30 Vgl. Mackay, T., Ewing, M., Newton, F. & Windisch, L. (2009). The effect of product placement in computer 

games on brand attitude and recall. International Journal of Advertising, 28(3), S. 423 ff.
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sich keine Image verbesse rung. Was die Kaufwahrscheinlich keit anbelangt, so 
kommt eine 2009 im Auftrag des Werbe unternehmens Massive Incorporated 
durch geführte Studie zu dem Ergebnis, dass diejenigen Onlinespieler, die 
werbehaltige Spiele ge spielt hatten, die be worbenen Marken eher kaufen und 
weiter empfehlen würden, als diejenigen Spieler, die Spiele ohne Werbeinhalte 
ge nutzt hatten.31 Weiter hin deuten Studienergebnisse an, dass die Marken-
bewer tung besser aus fällt, wenn sich die Spieler/innen nicht mehr (bewusst) 
an die im Spiel be worbene Marke erinnern.32

Somit stellt sich hinsicht lich der Einstel lungen ein noch uneinheit licheres 
Ergebnis dar als bei den Erinne rungs wirkun gen. Zwar zeigen sich in einigen 
Studien Einstel lungs effekte, die Variablen wurden aber sehr unter schied lich 
operationalisiert, weshalb die Frage, ob und wie Werbung in Computerspielen 
auf Einstel lungen einwirkt und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen, für 
Erwachsene nicht eindeutig be antwortet werden kann. Neben den methodi schen 
Problemen der Ver gleich bar keit besteht aber auch gerade bei den einstel lungs-
bezogenen Wirkun gen von In-Game-Werbung großer Bedarf nach theoreti schen 
Weiter entwick lungen, nämlich zur Frage, welche bereits be kannten Persua-
sions modelle und -prozesse in Bezug auf die Werbung in Computerspielen 
sinn voll an gewendet werden können. Hier steht beispiels weise die Frage nach 
der Bedeu tung von be wusster versus un bewusster Werbewahrneh mung („mere 
exposure“) im Raum.33 Erst von solchen theoreti schen Fortschritten aus wird 
sich der empiri sche Forschungs stand zur Wirkung von In-Game-Werbung ziel-
führend systematisieren lassen, sodass die gerade in Frühphasen empiri scher 
Forschungs aktivitäten un vermeid lichen wider sprüch lichen Befunde sinn voll 
integriert werden können.

I.3.3 Resümee

Sowohl in der akademi schen als auch in der an gewandten Werbewirkungs-
forschung steht In-Game-Werbung mittlerweile auf der Agenda. Die Methoden 
(weniger die Theorien und Modelle) der konven tionellen Werbewirkungs for-
schung werden zur Anwen dung ge bracht; gleichwohl bleibt die Anzahl ver-
öffentlichter Unter suchungen sehr be scheiden. Die geringe Zahl der Studien 
ist deshalb auch nicht in der Lage, die vielfältigen Erschei nungs formen von 
In-Game-Werbung systematisch oder gar vollständig zu be rücksichtigen. Ohne-

31 Vgl. Myring, J. (2009). Dynamic in-game advertisings has positive impact on brand equity. New Media Age, 
S. 9.

32 Vgl. Grigorovici & Constantin 2004.

33 Vgl. Schemer, C., Matthes, J. & Wirth, W. (2007). Werbewir kung ohne Erinne rungs effekte? Eine experimentelle 

Studie zum Mere-Exposure-Effekt bei Product Placements. Zeitschrift für Medien psychologie, 19(1), S. 2 ff. 
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hin ist die (experimentelle) Forschung mit interaktiven (Werbe-)Medien be-
sonders an spruchs voll und be nötigt in be sonderem Maße auf wendige Replika-
tions studien.34 Auch die Frage, wie man mit spezifi schen Eigen schaften von 
In-Game-Werbung, etwa der Interaktivität mancher virtueller Produkt platzie-
rungen, methodisch umgehen soll, ist noch nicht be friedigend gelöst. Insofern 
muss der Forschungs stand zur Wirkung von In-Game-Werbung sowohl in quan-
titativer als auch in qualitativer Hinsicht als be scheiden be wertet werden.

Gleichwohl zeigen sich in der Gesamtschau der vor liegenden Forschungs-
ergebnisse deut liche Hinweise, die für eine mögliche Wirkung von In-Game-
Werbung auf die Marken- bzw. Produkteinstel lungen und für eine sehr häufig 
auf tretende Wirkung auf die Erinne rungs leis tungen der Spieler sprechen. 
Gleich zeitig kann als gesichert gelten, dass die Einstel lungen gegen über dieser 
Werbeform in der Regel positiv aus fallen, womit eine weitere im Werbewirkungs-
prozess relevante Größe „positiv“ im Sinne von vor handenem Wirkungs poten-
zial für die In-Game-Werbung aus fällt.35

Ein spezifi sches Problem des Forschungs stands zur In-Game-Werbung ist 
der Mangel an Studien mit Kindern. Bisher wurden aus nahms los Erwachsene 
als Probanden für Unter suchungen über In-Game-Werbung unter sucht. An-
gesichts der Werbeaffinität einiger bei Kindern sehr be liebter Titel und Genres 
(z. B. Fußball-, Autoren nspiele und „Die Sims“) wiegt das Fehlen empiri scher 
Befunde zu dieser Zielgruppe von In-Game-Werbung be sonders schwer. Die 
vor gestellten Befunde aus der In-Game-Werbeforschung mit (jungen) Erwach-
senen geben indes wichtige Impulse für die dringend anzu gehende Unter-
suchung der In-Game-Werberezep tion und -wirkung bei kind lichen Spielern 
und Spielerinnen.

Für die Medien pädagogik stellt sich zum einen die Frage, inwieweit und 
inwiefern die referierten Befunde zur Akzeptanz, zur Erinne rungs wirkung und 
zur Einstel lungs- und Ver haltens beeinflus sung von In-Game-Werbung auch 
auf die Zielgruppe der Kinder zutreffen (Sind Kinder eben falls eher positiv 
gegen über In-Game-Werbung ein gestellt? Erinnern sich Kinder an die inte-
grierte Werbung in Computerspielen? Lassen sich Wirkun gen auf ihre Marken-
bewer tungen und ihr Kauf verhalten fest stellen?).

Zum anderen ist der Frage nach zugehen, wie die ganz jungen Nutzer/innen 
prinzipiell mit der Ver schmel zung von werb lichen und nicht-werb lichen Inhalten 
umgehen, die ja so charakteristisch für In-Game-Werbung ist: Erkennen Kinder 
In-Game-Werbung über haupt als Werbung? Inwiefern hat das Erkennen oder 
Nicht-Erkennen Konsequenzen für die Wirkung der Werbemaßnahmen?

34 Vgl. Klimmt, C., Vorderer, P.  & Ritterfeld, U. (2007). Interactivity and generalizability: New media, new 

challenges. Communication Methods and Measures, 1(3), S. 169 ff.

35 Vgl. Brown, S. P.  & Stayman, D. M. (1992). Antecedents and consequences of attitude toward the ad: A 

meta-analysis. Journal of Consumer Research, 19(1), S. 34 ff.
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Erste Forschungs ergebnisse dazu werden in Teil  IV dieses Bandes vor-
gestellt. Auch aus medien recht licher Perspektive ist der Aspekt der Nicht-
Erkenn bar keit von In-Game-Werbung höchst relevant, denn vor dieser will der 
Gesetz geber die Rezipienten prinzipiell schützen. Die Ver braucher sollen vor 
Täuschungen über den werb lichen Charakter be stimmter Medien inhalte und 
damit vor subtiler Manipula tion bewahrt werden, weshalb eine grundsätz liche 
Trennung von Werbung und (redak tionellen) Inhalten ge boten ist – eben diese 
Trennung allerdings wird im Hinblick auf In-Game-Werbung von den (er-
wachsenen) Rezipienten negativ be wertet. Besonders virulent ist die Frage der 
Werbekennzeich nung für die Nutzer gruppe der Kinder, die ja, wie bereits 
zu Anfang er läutert, im Allgemeinen empfäng licher bzw. anfälliger sind für 
Werbe einflüsse als Jugend liche und Erwachsene (s. o.; zu den medien recht-
lichen Heraus forde rungen vgl. Teil II in diesem Band).
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II.1 Einlei tung

Der Werbung, dem Sponsoring, dem Teles hopping und der Produkt platzie rung 
kommt für die Finanzie rung privater Medien angebote eine zentrale Rolle zu. 
Neben Presse, Film und Rundfunk hat sich, wie bereits dargestellt wurde, im 
Rahmen von Computerspielen ein neuer Werbemarkt ent wickelt, der immer 
mehr an Bedeu tung gewinnt. Die Interessen von Werbenden und Rezipienten 
stehen allerdings in einem ge wissen Span nungs verhältnis: Während die Werbe-
wirt schaft die Konsumenten mit Hilfe von (gut ge machter) Werbung be ein-
flussen möchte, soll der Ver braucher vor Täuschungen über den Werbecharakter 
und damit vor Manipula tion geschützt werden. Dieser Schutz soll insbesondere 
durch den Grundsatz der Trennung von Werbung und sonstigen Inhalten ge-
währ leistet werden, der sich als konstantes Prinzip im gesamten Medien recht 
findet.

Trotz der wachsenden Bedeu tung der In-Game-Werbung gibt es keine spe-
ziellen Vor schriften zu dieser Problematik. Weder die Werbung in Computer-
spielen noch die Computerspiele als solche sind in einem Gesetz geregelt. 
Vielmehr wirken Bestim mungen aus ganz unter schied lichen Gesetzen auf die 
Werbung in Computerspielen ein. Diese Rege lungs werke sprechen allerdings – 
mit Aus nahme der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (AVMD-Richt-
linie)1, die in den Erwä gungs gründen Onlinespiele nennt,  – Computerspiele 
weder im Gesetzes text noch in den Begrün dungen an. Vor schriften, die sich 
auf die Werbung in Computerspielen aus wirken können, sind vor allem im 
Staats vertrag für Rundfunk und Telemedien (RStV) in der Fassung des Drei-
zehnten Rundfunkände rungs staats vertrages vom 30. 10. 2009 und im Telemedien-
 gesetz (TMG) ent halten.2 Hinzu kommen die Bestim mungen des Jugendmedien-

1 ABl. EG Nr. L 332 vom 18. 12. 2007, S. 27 ff.; Diese Richtlinie wurde durch die Richtlinie 2010/13/  EU 

vom 10. 3. 2010 zur Koordinie rung be stimmter Rechts- und Ver wal tungs vorschriften der Mitgliedstaaten 

über die Bereit stel lung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste, 

AVMD-RL) aus „Gründen der Klarheit und Über sichtlich keit“ auf gehoben und die be stehenden Vor schriften 

mit zusammen gefassten Erwä gungs gründen in durch gängiger Nummerie rung neu kodifiziert, Abl. EU 

Nr. L 95 vom 15. 4. 2010, S. 1 ff.

2 Gesetz über die Nutzung von Telemedien vom 26. 2. 2007, BGBl. I 179, zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 31. 5. 2010, BGBl. I 692.



62

schutz staats vertrages (JMStV)3 und des Jugendschutz gesetzes (JuSchG)4, soweit 
von der Werbung in Computerspielen Kinder und Jugend liche be troffen sind. 
Schließ lich wirken sich auch noch die Vor schriften des Gesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb (UWG)5 und der Daten schutz aus, wie er auf der Grund-
lage der EG-Daten schutz richtlinie6 und der Daten schutz richtlinie für elektroni-
sche Kommunika tion7 im Telemedien gesetz und im Bundes daten schutz gesetz 
(BDSG)8 ver ankert ist. Außerdem steckt der europäi sche Gesetz geber insbeson-
dere mit den Vor gaben der AVMD-Richtlinie den Rahmen ab, den der deutsche 
Gesetz geber be achten muss.

Welche Regelun gen jeweils zur Anwen dung kommen, bedarf einer genauen 
und sorgfältigen Analyse des geltenden Rechts. Recht lich ent scheidend ist, ob 
die jeweiligen Computerspiele als Rundfunk, als fernsehähn liche Telemedien 
oder als „einfache“ Telemedien im Sinne des RStV oder als bloße Träger medien 
anzu sehen sind. Die Zuord nung zu einer dieser Kategorien ist unabding bar, 
um die Frage be antworten zu können, welchen Einschrän kungen die In-Game-
Werbung unter liegt.

Dagegen ist die in Ab schnitt I.2 zutreffend vor genommene Systematisie rung 
für die juristi sche Bewer tung nicht allein maß geblich, hat aber darauf durch-
aus Auswir kungen. Die dort vor genommene Eintei lung der In-Game-Werbung 
nach Symbol, Produkt oder Dienst leis tung ist für die juristi sche Beurtei lung 
nicht ent scheidend. Hier ist vielmehr –  wie noch zu zeigen sein wird  – be-
deutsam, ob es sich um eine nicht werb lich motivierte und damit zulässige 
Einbin dung eines Symbols, Produktes oder einer Dienst leis tung handelt, eine 
ge kennzeichnete Produkt platzie rung oder eine werb lich motivierte, nicht ge-
kennzeichnete und damit unzu lässige Schleichwer bung. Dagegen ist der Ver-
brei tungs weg, d. h. offline oder online, auch für die juristi sche Einord nung 
erheb lich, also für die Frage, welche Regelun gen zur Anwen dung kommen. 
Sie ist be deutsam für die Frage, ob ein Telemedium oder ein Träger medium 
vor liegt. Auch der Grad der Fixie rung, also die Frage, ob es sich um statische 
oder dynami sche In-Game-Werbung handelt, ist für die juristi sche Bewer tung 

3 Staats vertrag über Jugendschutz und Telemedien vom 10. bis 27. 9. 2002, zuletzt geändert durch Art. 2 des 

Dreizehnten Rundfunkände rungs staats vertrages.

4 Jugendschutz gesetz vom 23. 7. 2002, BGBl I 2730, zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. 10. 2008, BGBl 

I 2149.

5 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in der Fassung vom 3. 7. 2004, BGBl I 1414, zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 29. 7. 2009, BGBl I 2413.

6 Richtlinie 95/46/  EG des Europäi schen Parlaments und des Rates vom 24. 10. 1995 zum Schutz natür licher 

Personen bei der Ver arbei tung personen bezogener Daten und zum freien Daten verkehr, ABl. L  281, 31 

vom 23. 11. 1995.

7 Richtlinie 2002/58/  EG des Europäi schen Parlaments und des Rates vom 12. 7. 2002 über die Ver arbei tung 

personen bezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektroni schen Kommunika tion (Daten-

schutz richtlinie für elektroni sche Kommunika tion), ABl. L 201, 37 vom 31. 7. 2002.

8 Bundes daten schutz gesetz in der Neufas sung der Bekanntmachung vom 14. 1. 2003, BGBl I  66, zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 14. 8. 2009, BGBl I 2814.
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nicht ohne Belang. Sie kann ein Indiz dafür sein, ob die be treffende Darstel-
lung werb lich oder ledig lich ge stalterisch motiviert ist. Bei der dynami schen 
In-Game-Werbung ist von einer werb lichen Motiva tion regelmäßig auszu gehen, 
bei der statischen ist zumindest –  je nach Darstel lung – beides denk bar. Der 
Typ der werb lichen Kommunika tion ist wie die Unter schei dung nach Werbe-
objekt nicht immer eindeutig abgrenz bar, die Über gänge sind hier fließend. 
Eine juristi sche Bewer tung muss am Einzelfall er folgen. Der Grad der Inter-
aktion kann ein Indiz für die Auf fällig keit der Einbin dung sein und kann in 
extremen Fällen im UWG bei der Frage, ob eine unzu mut bare Belästi gung 
vor liegt, eine Rolle spielen. Die Möglich keit einer wirtschaft lichen Transak tion 
ist mit ent scheidend dafür, ob die Trennung von Werbung und Inhalten aus-
reichend erfolgt ist. Die Kenntlichmachung ist schließ lich der maß gebliche 
Aspekt für die juristi sche Bewer tung, ob eine Erkenn bar keit der Werbemaß-
nahme ge geben ist oder ob eine ver botene Schleichwer bung vor liegt.

Die für die juristi sche Bewer tung der In-Game-Werbung zunächst ent schei-
dende Zuord nung der jeweiligen Computerspiele zu den Kategorien Rundfunk, 
fernsehähn liche Telemedien, einfache Telemedien oder Träger medien wird 
durch zwei Umstände er schwert. Zum einen gibt es eine Vielzahl von unter-
schied lichen Erschei nungs formen von Spielen, sodass schon der Terminus 
„Computerspiel“ nicht eindeutig ist. Die Bandbreite reicht von den (im Internet 
oft kosten los an gebotenen) einfachsten Onlinespielen wie „Käsekästchen“, 
virtuellen Brettspielen wie Back gammon oder Mühle über Sportspiele (z. B. 
Autoren nen), sog. Simula tions spiele bis hin zu hoch komplexen Spielen, bei 
denen ganze Spielwelten er schaffen werden und Tausende von Spielern welt-
weit teilnehmen. Um be stimmte Spielgruppen zu be schreiben, werden ver-
schiedene Oberbegriffe ver wendet. Allerdings hat sich eine Eintei lung der 
Spiele in be stimmte Kategorien immer als schwierig dargestellt und wird daher 
auch nicht einheit lich vor genommen.9 Als unter schied liche Spielegat tungen 
werden z. B. Browser-Games, Massively Multiplayer Online Games (MMOGs), 
LAN-Spiele, Pervasive Games, Passive Multiplayer Online Games (PMOGs), 
E-sport und virtuelle Welten an geführt.10 Daneben werden die Spiele in unter-
schied liche Genres ein geteilt, die sich teil weise nach den Spielearten (Denkspiel, 
Shooter, etc.) teil weise nach den Inhalten (Sportspiel) richten. Die Unter hal-
tungs software Selbst kontrolle (USK) ordnet die Spiele in insgesamt 14 Genres 
ein. Das PEGI-System11 kennt 12 Genres, die allerdings nur teil weise mit denen 
der USK über einstimmen. Die Zeitschrift bzw. Homepage gamestar unter teilt 
in fünf Kategorien12 und die Initiative Klicksafe in fünf andere. Eine allgemein-

9 Hierzu ausführ lich Klimmt, Ego-Shooter, Prügelspiel, Sport simula tion? Zur Typologisie rung und Klassifizie-

rung von Computer- und Videospielen, in: Medien und Kommunika tion 2001, S. 480 ff.

10 Ausführ lich zu den ver schiedenen Gattun gen Schmidt/Dreyer/Lampert, Spielen im Netz, 2008, S. 13 ff.

11 Pan European Game Informa tion (PEGI), erstes europaweites Alters einstu fungs system für Computerspiele.

12 Action, Adventure, Rollen spiel, Sport und Strategie, www.gamestar. de, zuletzt ab gerufen am 25. 6. 2011. 
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gültige Kategorisie rung von Spielen gibt es somit (noch) nicht. Im Rahmen 
der juristi schen Betrach tung können daher nur Einzelfälle beispiel haft heran-
gezogen werden.

Erschwerend kommt nun hinzu, dass auch die recht lichen Kategorien, in 
die man die Spiele einordnen muss, eben falls nicht einheit lich definiert sind. 
Während das deutsche Recht zwischen Rundfunk und Telemedien unter scheidet 
und Letztere noch einmal in Unter kategorien wie „fernsehähn liche Telemedien“ 
oder „Telemedien mit journalistisch-redaktionell gestal teten An geboten“ unter-
teilt, ver wendet die AVMD-Richtlinie mit „linearen audiovisuellen Medien-
diensten“ (Fernsehprogrammen) und „nicht-linearen audiovisuellen Medien-
diensten“ (audiovisuellen Mediendiensten auf Abruf) andere Begrifflich keiten. 
Diese Richtlinie ent hält aber die europarecht lichen Vor gaben, die bei der An-
wen dung und Ausle gung des deutschen Rechts be achtet werden müssen. Daher 
sind zunächst die Regelun gen der AVMD-Richtlinie in den Blick zu nehmen. 
Sie sind ent scheidend für den Spiel raum, der dem deutschen Gesetz geber bei 
der Aus gestal tung der Werberege lungen für Computerspiele ver bleibt, da dem 
Unions recht vor dem nationalen Recht grundsätz lich Vorrang zukommt.
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II.2 Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste 
(AVMD-Richtlinie)

II.2.1 Der Vorrang des Europarechts

Der EuGH be gründet den Vorrang des Unions rechts und damit auch der 
AVMD-Richtlinie mit der Eigenständig keit der europäi schen Rechts ordnung.13 
Inzwischen hat sich die Ansicht durch gesetzt, dass der Vorrang des Gemein-
schafts rechts nur ein Anwen dungs vorrang ist.14 Dies hat der EuGH in seiner 
Rechtsprechung be stätigt15 und darüber hinaus explizit fest gestellt, dass er nicht 
befugt ist, im Falle einer Kollision zwischen Gemeinschafts recht und nationa-
lem Recht über die Nichtig keit der nationalen Vor schriften zu ent scheiden.16 
Dieser Anwen dungs vorrang be deutet, dass das Unions recht das nationale Recht 
nur hinsicht lich der Anwen dung im jeweiligen Kolli sions fall ver drängt.

Auch das Bundes verfassungs gericht hat den Anwen dungs vorrang des 
Gemein schafts rechts grundsätz lich akzeptiert. Der Anwen dungs vorrang des 
Sekundär rechts gegen über dem innerstaat lichen Recht und damit auch gegen-
über den Grundrechten ergibt sich aber aus seiner Sicht aus dem Rechts anwen-
dungs befehl des Zustimmungs gesetzes zum EU-Vertrag.17 Schranke der Integra-
tions ermächti gung und des Vor rangs des Europarechts ist demnach Art. 23 
Abs. 1 GG, der auf europäi scher Ebene einen dem deutschen Grundgesetz im 
Wesent lichen ver gleich baren Grundrechts schutz fordert, sowie die Geltung der 
Ewig keits klausel des Art. 79 Abs. 3 GG bei der Übertra gung von Hoheits rechten 
anordnet.18 Die daraus abzu leitenden Aus nahmen vom Anwen dungs vorrang19 

13 Grundlegend EuGH Slg. 1964, 1251 ff., Costa Enel.

14 Schweitzer, Staats recht III, 9. Auflage, Heidel berg 2008, Rn. 49.

15 EuGH Slg. 1998, I-6307 ff. Rn. 18 ff., Ministerio delle Finanze.

16 EuGH Slg. 1984, 483, 486 Rn. 6, Jongeneel Kaas BV.

17 BVerfGE 73, 374 f.

18 Grundlegende Ent schei dungen sind an dieser Stelle: BVerfGE  71, 271 ff., Solange I; BVerfGE  73, 339, 

340, Solange II; BVerfGE 89, 155, 274 f., Maastricht; BVerfG, NJW 2000, 3125, Bananen markt.

19 Vgl. dazu BVerfG, NJW 2000, 3125.
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spielen im Zusammen hang mit den Regelun gen der AVMD-Richtlinie keine 
Rolle.

II.2.2 Das Gebot der richtlinien konformen Ausle gung

Für die AVMD-Richtlinie und ihre Auswir kungen auf das deutsche Recht ist 
insbesondere der Grundsatz der richtlinien konformen Ausle gung zu be achten, 
der Eingang in die deutsche Rechts ordnung ge funden hat.20 Der Unter schied 
zu der im Europarecht eben falls be kannten unmittel baren Anwen dung liegt 
darin, dass bei der unmittel baren Anwen dung die Rechts folgen direkt aus der 
Richtlinien vorschrift folgen, während im Falle der richtlinien konformen Aus-
legung die Rechts folgen an einen aus legungs fähigen nationalen Rechts rahmen 
ge knüpft sind. Der Über gang der beiden Rechtsinstitute ist teil weise fließend. 
Zudem darf die richtlinien konforme Ausle gung ge wisse Grenzen der unmittel-
baren Wirkung von Richtlinien nicht umgehen. Es obliegt allen innerstaat lichen 
Trägern öffent licher Gewalt, die zur Erreichung der in einer Richtlinie fest-
gelegten Ziele notwendigen Maßnahmen zu treffen. Das nationale Recht ist, 
unabhängig von der unmittel baren Anwend bar keit einer Richtlinie, von natio-
nalen Gerichten und Behörden soweit wie möglich im Lichte von Wortlaut und 
Zweck der Richtlinie auszu legen.21 Dies ent spricht der ständigen Rechtsprechung 
des EuGH seit 1984.22

Das Gebot der richtlinien konformen Ausle gung richtet sich an alle Träger 
der öffent lichen Gewalt23, also sowohl an Richter als auch an nationale Behörden 
sowie die Landes medien anstalten. Der Gerichts hof hat deut lich zum Aus druck 
ge bracht, dass die Mitgliedstaaten ver pflichtet sind, ihren Beurtei lungs spiel-
raum bei der Ausle gung voll auszu schöpfen, um zu einer Orientie rung an 
Wortlaut und Zweck der Richtlinie zu ge langen.24 Gleichzeitig hat der EuGH 
den Einwand eines nationalen Gerichts, eine Norm sei der Ausle gung nicht 
fähig, immer akzeptiert.25 Grenze jeder richtlinien konformen Ausle gung ist 
damit der eindeutige Wortlaut.

20 Der Grundsatz der richtlinien konformen oder über haupt europarechts konformen Ausle gung wird teil weise 

auch Anwen dungs vorrang im weiteren Sinne ge nannt, vgl. Jarass/Beljin, Die Bedeu tung von Vorrang und 

Durch füh rung des EG-Rechts, NVwZ 2004, S. 1, 2.

21 Lecheler, Einfüh rung in das Europarecht, München 2003, S. 132.

22 EuGH Slg. 1984, 1891 Rn. 26, von Colson; Slg. 1990, I-4135 Rn. 8, Marleasing; Slg. 1994, I-3325, Rn. 26, 

Faccini Dori; Slg. 1998, 5357, Rn. 25, Tögel; Slg. 2000, I-4619 Rn. 40, Brinkmann II; Slg. 2000, I-6007, 

Rn. 16, Centrosteel. Zu der Ent wick lung dieses Grundsatzes vgl. Herrmann, Richtlinien umset zung durch 

die Rechtsprechung, Berlin 2003, S. 87 f.

23 EuGH, Slg. 1984, 1891, 1909 Rn. 26, von Colson.

24 EuGH, Slg. 1984, 1891 Rn. 28, von Colson.

25 Franzen, Privatrechts angleichung durch die Europäi sche Gemein schaft, Berlin u. a. 1999, S. 342 m. w. N.
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II.2.3 Die Bedeu tung der AVMD-Richtlinie 
für die Werbung in elektroni schen Medien

Die AVMD-Richtlinie26 ent hält wichtige Vor gaben für die Aus gestal tung der 
Werbung im Bereich der elektroni schen Medien, die der deutsche Gesetz geber 
mit dem Dreizehnten Rundfunkände rungs staats vertrag auch in deutsches Recht 
um gesetzt hat. Bei der Umset zung hat er aber – wie bereits erwähnt – eigene 
Begrifflich keiten ein geführt. Daher ist unklar, ob die Vor gaben der AVMD-
Richtlinie wirk lich in vollem Umfang um gesetzt wurden. Daher müssen zu-
nächst die Regelun gen dieser Richtlinie be trachtet und daraufhin über prüft 
werden, ob sie Vor gaben für die In-Game-Werbung ent halten.

Die Richtlinie trifft in den Art. 9 bis  11 Regelun gen zur „kommerziellen 
Kommunika tion“, d. h. unter anderem zur Werbung im engeren Sinne, dem 
Sponsoring und der Produkt platzie rung. Allerdings muss ge prüft werden, ob 
die Richtlinie auch für Werbung in Computerspielen gilt.

II.2.4 Die Unanwend bar keit der AVMD-Richtlinie 
auf Computerspiele

Ursprüng lich sollte die Fernsehrichtlinie bei der Über arbei tung und Umgestal-
tung in die AVMD-Richtlinie in eine „Content“-Richtlinie um gewandelt werden, 
d. h. der Anwen dungs bereich sollte auf die Inhalte aller elektroni schen Medien 
aus gedehnt werden. Letztend lich wurden jedoch nur die fernsehähn lichen audio-
visuellen Mediendienste mit ein bezogen. Dies kommt auch in dem neuen Namen 
„Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste“ zum Aus druck.

Nach der Defini tion des Art. 1 Abs. 1 lit. a ist ein audiovisueller Mediendienst

„(i) eine Dienst leis tung im Sinne der Artikel 56 und 57 des Ver trags über 
die Arbeits weise der Europäi schen Union, für die ein Mediendienste anbieter 
die redaktionelle Ver antwor tung trägt und deren Hauptz weck die Bereit-
stel lung von Sendun gen zur Informa tion, Unterhal tung oder Bildung der 

26 Die AVMD-Richtlinie stellte zunächst eine Änderung der Richtlinie des Rates zur Koordinie rung be-

stimmter Rechts- und Ver wal tungs vorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätig keit 

dar, die als EG-Fernsehrichtlinie be zeichnet wurde. Diese Richtlinie wurde im Jahr 2007 durch die (erste) 

Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste weitreichend ver ändert und erhielt einen neuen Namen. Sie 

ist am 19. Dezember 2007 in Kraft ge treten (ABl. EG Nr. L  332 vom 18. 12. 2007, S. 27 ff.). Sie wurde 

durch die Richtlinie 2010/13/  EU vom 10. März 2010 zur Koordinie rung be stimmter Rechts- und Ver wal-

tungs vorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereit stel lung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie 

über audiovisuelle Mediendienste, AVMD-RL, Abl. EU Nr. L 95 vom 15. 4. 2010, 1 ff.) aus „Gründen der 

Klarheit und Über sichtlich keit“ auf gehoben und die be stehenden Vor schriften mit zusammen gefassten 

Erwä gungs gründen in durch gängiger Nummerie rung neu kodifiziert. Inhalt lich sind mit der Neukodifizie-

rung der AVMD-Richtlinie keine Änderun gen ver bunden, insbesondere bleiben die Fristen für die Umset-

zung, die bereits am 19. Dezember 2009 ab gelaufen waren, gemäß Art. 34 AVMD-RL un berührt.
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allgemeinen Öffentlich keit über elektroni sche Kommunika tions netze im 
Sinne des Artikels 2 Buchstabe a der Richtlinie 2002/21/  EG ist. Bei diesen 
audiovisuellen Mediendiensten handelt es sich ent weder um Fernseh pro-
gramme gemäß der Defini tion unter Buchstabe e des vor liegenden Ab satzes 
oder um audiovisuelle Mediendienste auf Abruf gemäß der Defini tion unter 
Buchstabe g des vor liegenden Ab satzes,

(ii) die audiovisuelle kommerzielle Kommunika tion.“

Die Richtlinie differenziert zwischen Fernsehprogrammen (linearen audio-
visuellen Mediendiensten) und audiovisuellen Mediendiensten auf Abruf (nicht-
linearen audiovisuellen Mediendiensten). Fernsehprogramme, also lineare audio-
visuelle Mediendienste, sind solche, die von einem Anbieter für den zeit gleichen 
Empfang von Sendun gen auf der Grundlage eines Sendeplans bereit gestellt 
werden. Dagegen handelt es sich bei einem audiovisuellen Mediendienst auf 
Abruf (nicht-linearer audiovisueller Mediendienst) um ein An gebot, das von 
einem Anbieter für den Empfang zu dem vom Nutzer ge wählten Zeitpunkt 
und auf dessen individuellen Abruf hin aus einem vom Anbieter fest gelegten 
Programm katalog bereit gestellt wird. Danach zählen Live Streaming, Web-
casting und der zeit versetzte Videoabruf („Near-Video-on-demand“), wie Er-
wägungs grund  27 ver deut licht, zu den Fernsehprogrammen, während echtes 
„Video-on-demand“ ein audiovisueller Mediendienst auf Abruf ist.

Ob es sich bei Online-Computerspielen um audiovisuelle Mediendienste 
auf Abruf handelt, ist auf grund der bereits erörterten Vielfalt der Spiele nicht 
pauschal zu be antworten. Bei einer Vielzahl von Spielen wird man zweifel los 
bejahen, dass sie sich an die allgemeine Öffentlich keit richten. Viele Spiele 
sind frei im Internet abruf bar. Auch die Tatsache, dass man sich teil weise erst 
anmelden muss, steht dem nicht ent gegen. Die Zahl der Abonnements, also 
der regelmäßigen Nutzer bei einem der be kanntesten Online-Spiele, World of 
Warcraft, liegt beispiels weise bei über 11  Millionen welt weit.27 Auch wenn 
nicht alle Spieler gleichzeitig am Spiel teilnehmen, sind die Inhalte doch allen 
zugäng lich und werden auch von vielen Spielern zur gleichen Zeit ge nutzt.

Hauptz weck muss aber die Bereit stel lung von Sendun gen sein. Nur dann 
liegt ein „audiovisueller Mediendienst“ vor, was Voraus set zung für die Anwend-
bar keit der AVMD-Richtlinie ist. Eine Sendung ist nach Art. 1 Abs. 1 lit b 
„eine Abfolge von be wegten Bildern mit oder ohne Ton, die Einzel bestand teil 
eines von einem Mediendienste anbieter er stellten Sendeplans oder Katalogs 
ist und deren Form und Inhalt mit der Form und dem Inhalt von Fernseh-
programmen ver gleich bar sind. Beispiele für Sendun gen sind unter anderem 
Spielfilme, Sportberichte, Fernsehkomödien, Dokumentarfilme, Kindersen-
dungen und Originalfernsehspiele.“

27 Vivendi Annual Report 2009, S. 153.
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Um unter den Anwen dungs bereich der Richtlinie zu fallen, müssten Online-
Spiele folg lich nach Form und Inhalt mit Fernsehprogrammen ver gleich bar 
sein. Als Regel beispiele für Sendun gen werden jedoch aus schließ lich Formate 
ge nannt, die man aus dem Fernsehen kennt.

Online-Spiele sind in Aufbau und Inhalt sehr unter schied lich ge staltet. Bei 
einfachen Brows erspielen, bei denen es z. B. nur um das reak tions schnelle 
Ab schießen von Objekten geht, oder bei Online-Brettspielen wie Mühle oder 
Back gammon ist eine Ver gleich bar keit weder nach Form noch nach Inhalt 
fest zustellen. Es fehlt ein redak tioneller Inhalt, ein Hand lungs strang, ein drama-
turgi sches Skript oder Ähnliches, was eine Fernsehsen dung aus zeichnet. Sofern 
bewegte Bilder über haupt vor kommen, stellen sie ledig lich eine Neben erschei-
nung dar.

Sport- oder Rennspiele wie Need for Speed oder Empire of Sports be stehen 
teil weise aus einer Abfolge von be wegten Bildern, die – ab gesehen davon, dass es 
sich um computer animierte Darstel lungen handelt – vom Bildgeschehen her an 
Sport übertra gungen erinnern. Es ist jedoch mehr der Spieler mit dem von ihm 
ge steuerten Objekt, der sich durch ein eher statisches Umfeld bewegt, sodass 
auch hier noch kein mit einer Fernsehsen dung ver gleich barer Eindruck ent steht.

Eine dritte Kategorie stellen die sog. MMORPGs dar. Kennzeichnend ist, 
dass es sich um komplexe Spielwelten handelt, deren Handlung zum einen auf 
der vom Hersteller vor gegeben Hand lungs umge bung basiert, zum anderen auf 
den Handlun gen der – zum Teil mehreren Tausend – Spieler. Die Spielewelten 
sind persistent, d. h. die Handlung läuft fort, auch wenn der Spieler nicht 
„anwesend“ ist, nicht spielt. Wie bei einer Fernsehsen dung, die sich auch in 
Abwesen heit des Zuschauers fortsetzt, be findet sich auch bei diesen Spielwelten 
das Hand lungs geschehen an einem anderen Punkt, wenn der Spieler erneut 
online geht.

Die generelle Fest stel lung, dass Online-Spiele nicht mit Fernsehsen dungen 
ver gleich bar sind, lässt sich daher so einfach nicht treffen. Gerade bei den 
an spruchs volleren Spielen finden sich durch aus ver gleich bare Unter hal tungs-
situa tionen. Der –  derzeit  – deut lichste Unter schied besteht darin, dass der 
Rezipient eine Fernsehsen dung passiv erfährt, bei einem Online-Spiel das 
Geschehen –  im vor gegebenen Rahmen  – aktiv mitgestaltet und be stimmt, 
bzw. die Aktionen des Spielers teil weise oder im Wesent lichen selbst die Hand-
lung darstellen (z. B. Fahren und Lenken des Fahrzeugs/Sport geräts, Steuern 
des Avatars etc.).

Online-Spiele sind zwar nicht Bestand teil einer Fernsehprogrammabfolge, 
allerdings ist dies bei Sendun gen, die über die Mediatheken des öffent lich-
recht lichen Rundfunks ab gerufen werden können, eben falls nicht der Fall. Die 
Beiträge können bei einer Mediathek aus einem Katalog aus gewählt und zu 
einem individuell fest gelegten Zeitpunkt an gesehen werden (nicht-lineare audio-
visuelle Mediendienste). Das Prinzip ist ähnlich bei einem Spieleanbieter, der 
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auf seiner Internet seite in einer Liste (Katalog) ver schiedene Spiele zum Abruf 
bereit stellt.

Allerdings wird in den Erwä gungs gründen 21 und 22 der Richtlinie über 
die Begriffs defini tion hinaus ausführ lich er läutert, was der Begriff der audio-
visuellen Mediendienste umfassen soll. „Für die Zwecke dieser Richtlinie soll 
der Begriff […] die Massen medien in ihrer informierenden, unter haltenden 
und die breite Öffentlich keit bildenden Funktion er fassen, einschließ lich der 
audiovisuellen kommerziellen Kommunika tion […]“ Aus geschlossen werden 
alle Formen privater Korrespondenz, sowie alle Dienste, deren Hauptz weck 
nicht die Bereit stel lung von Programmen ist. Die Abgren zung von einem Pro-
gramm wird dadurch vor genommen, dass die audiovisuellen Inhalte ledig lich 
eine Neben erschei nung darstellen und nicht Hauptz weck der Dienste sind. 
Hierfür werden Beispiele an geführt, so u. a. in Erwä gungs grund 22 Satz 4 auch 
Online-Spiele.

Damit stellt dieser Erwä gungs grund der Richtlinie aus drück lich klar, dass 
Online-Spiele generell aus ihrem Anwen dungs bereich heraus genommen werden 
(sollen). Die implizierte Fest stel lung und Begrün dung hierfür, dass audiovisuelle 
Inhalte bei Online-Spielen ledig lich eine Neben erschei nung sind, ist jedoch 
nicht unproblematisch. Die Bandbreite der Computerspiele ist, wie bereits aus-
geführt, ebenso groß wie bei Fernsehsen dungen. Die Ziehung der Lottozahlen 
im Fernsehen zum Beispiel ähnelt einem Dokumentarfilm ebenso wenig wie 
ein simples Brows erspiel einer komplexen Spielwelt. Bei einigen Spielen, ins-
besondere bei persistenten Spielwelten sind durch aus teil weise hohe Ähnlich-
keiten mit Filmen, insbesondere mit Zeichen trick- oder computer animierten 
Filmen fest zustellen.

Kommt man daher zu dem Ergebnis, dass bei einigen Spielen die audio-
visuellen Inhalte nicht nur eine Neben erschei nung sind, muss man die Frage 
stellen, was dies für den Erwä gungs grund 22 Satz 4 und seine Wirkung be-
deutet. Hat der europäi sche Gesetz geber diese Fälle bei Formulie rung dieses 
Erwä gungs grundes über sehen und hätte er diese Spiele nicht aus dem Anwen-
dungs bereich aus genommen, wenn er sie er- bzw. ge kannt hätte? Oder wollte 
der Gesetz geber unabhängig davon Online-Spiele generell und in jedem Fall 
unbeacht lich ihrer audiovisuellen Inhalte aus nehmen?

Die Regelung ver mittelt den Eindruck, dass man auf europäi scher Ebene 
zum derzeitigen Zeitpunkt keinen Regulie rungs bedarf für Online-Spiele ge-
sehen hat. Ob Online-Spiele ohne den Erwä gungs grund unter die Richtlinie 
fallen (würden), ist letzt lich noch un geklärt, insbesondere, weil einige Spiele 
viele Elemente der Defini tion eines audiovisuellen Mediendienstes nach Art. 1 
lit a AVMD-Richtlinie er füllen.28 Für die derzeitige Rechts lage muss man auf-

28 So auch Göttlich, iris plus S. 7.
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 grund der aus drück lichen Nennung der Online-Spiele dennoch zu dem Schluss 
kommen, dass der europäi sche Gesetz geber diese – derzeit – aus dem Anwen-
dungs bereich der Richtlinie aus nehmen möchte.29 Es ist jedoch zu er warten, 
dass die Grenzen zwischen Online-Spielen und Fernsehsen dungen weiter ver-
schwimmen werden und eine unter schied liche Regulie rung noch Diskus sions-
bedarf hervor rufen wird.30

Es bleibt aber insgesamt fest zuhalten, dass Computerspiele von den Regelun-
gen der AVMD-Richtlinie nicht erfasst werden.

II.2.5 Die Unanwend bar keit der AVMD-Richtlinie 
auf Werbung in Online-Spielen

Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob sich eine andere Beurtei lung für die 
Anwen dung der AVMD-Richtlinie auf die Werbung in Online-Spielen ergibt. 
Immerhin wäre es denk bar, dass für die Werbung in Computerspielen die 
AVMD-Richtlinie Bedeu tung hat. Die Richtlinie ver wendet insoweit den Begriff 
der audiovisuellen kommerziellen Kommunika tion. Audiovisuelle kommerzielle 
Kommunika tion umfasst nach Art. 1 Abs. 1 lit h „Bilder mit oder ohne Ton, 
die der unmittel baren oder mittel baren Förde rung des Ab satzes von Waren 
und Dienst leis tungen oder des Erschei nungs bilds natür licher oder juristi scher 
Personen, die einer wirtschaft lichen Tätig keit nach gehen, dienen. Diese Bilder 
sind einer Sendung gegen Ent gelt oder eine ähnliche Gegen leis tung oder als 
Eigen werbung bei gefügt oder darin ent halten. Zur audiovisuellen kommerziel-
len Kommunika tion zählen unter anderem Fernsehwer bung, Sponsoring, Tele-
shopping und Produkt platzie rung.“

Die audiovisuelle kommerzielle Kommunika tion wird also von der AVMD-
Richtlinie nur dann erfasst, wenn sie in „Sendun gen“ statt findet. Bei einem 
Online-Spiel handelt es sich aber  – wie bereits dargestellt31  – nach dem er-
klärten Willen des Gesetz gebers um keine Sendung. Es bleibt also dabei, dass 
sich die Vor gaben der AVMD-Richtlinie auf die In-Game-Werbung nicht aus-
wirken und es daher für die Zulässig keit von In-Game-Werbung allein auf die 
nationalen Regelun gen ankommt.

29 Davon geht auch die Studie von peacefulfish und Media Consulting Group aus: Study on the role of SMEs 

and European audiovisual works in the context of the fast changing and converging home ent ertainment 

sector (PayTV, Homevideo, Video on Demand, video games, internet, etc.) SMART 2007/0004, Oktober 

2008, S. 38.

30 Der Bundes verband der Ent wickler von Computerspielen  e. V. geht davon aus, dass Online-Spiele als 

audiovisuelle Mediendienste in den Anwen dungs bereich der Richtlinien fallen können, Stellung nahme zur 

Novellie rung der Fernsehrichtlinie, 2006, http://www. game-bundesverband.de/downloads/Stellungnahme_

FoG. pdf (zuletzt ab gerufen am 25. 6. 2011).

31 Vgl. oben II.2.4.
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II.3 Zulässig keit von In-Game-Werbung 
nach dem Rundfunkstaats vertrag

II.3.1 Einlei tung

Der Rundfunkstaats vertrag (RStV) in der Fassung des Dreizehnten Rundfunk-
ände rungs staats vertrages ent hält differenzierte und weitreichende Regelun gen 
für die Werbung, das Sponsoring und die Produkt platzie rung in elektroni schen 
Medien. Dabei schließt er neben dem Rundfunk auch die Telemedien in seinen 
Anwen dungs bereich ein. Damit geht der Anwen dungs bereich des RStV über 
den der AVMD-Richtlinie hinaus. So umfasst der RStV im Gegen satz zur 
AVMD-Richtlinie auch den Hörfunk sowie nicht fernsehähn liche Telemedien. 
Daraus folgt, dass Online-Spiele durch aus dem Rege lungs bereich des RStV 
unter fallen können, selbst wenn die AVMD-Richtlinie diese aus ihrem Anwen-
dungs bereich heraus nimmt. Allerdings sind die Bestim mungen für die Werbung 
im Rundfunk, in fernsehähn lichen Telemedien und in sonstigen Telemedien 
unter schied lich aus gestaltet. Daher ist nicht nur zu klären, ob der RStV für 
Online-Spiele über haupt zur Anwen dung kommt, sondern auch, welche Bestim-
mungen ge gebenen falls einschlägig sind. Dies macht eine genaue Zuord nung 
der jeweiligen Spiele zu den maß geblichen Begriffen notwendig.

II.3.2 Die Online-Spiele und die Werberege lungen 
für den Rundfunk

II.3.2.1 Computerspiele und der Rundfunk begriff

Die am weitestreichenden Werberege lungen ent hält der RStV für den Rundfunk. 
Diese Bestim mungen wären für Computerspiele nur anwend bar, wenn es sich 
bei ihnen um Rundfunk im Sinne des RStV handeln würde. Auf den ersten 
Blick er scheint die Annahme eher fernliegend, dass alle oder zumindest einige 
Computerspiele Rundfunk sind. Trotzdem bedarf es einer genauen Analyse, 
zumal der Rundfunk begriff seit Längerem Gegen stand eines intensiv ge führten 
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wissen schaft lichen Streits32 ist. Zudem wird er heute – jeden falls soweit es um 
den ver fassungs recht lichen Rundfunk begriff geht – wesent lich weiter ge fasst 
als früher. Der ver fassungs recht liche Rundfunk begriff ist zentrale Voraus set-
zung für die Anwen dung des Rundfunk grundrechts nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 
GG. Hierbei ist zu be achten, dass die Verfas sung grundsätz lich ihre Begriffe 
selbst bildet („Selbst stand der Verfas sung“) und Ver fassungs begriffe nicht 
einfach nach Maß gabe einfachen Gesetzes rechts aus gelegt werden können, 
wenn auch eine Wechselwir kung mit der unter verfassungs recht lichen Rechts-
ordnung nicht zu über sehen ist. In der Bestim mung des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG 
wird der Begriff „Rundfunk“ vom Grundgesetz nicht definiert, sondern voraus-
gesetzt, ohne dass er eine unmittel bare ver fassungs recht liche Konkretisie rung 
erfährt. Nach der Rechtsprechung des Bundes verfassungs gerichts ist sein Inhalt 
aus einer am normativen Funk tions zweck orientierten Betrach tungs weise zu 
er schließen.33 Dabei geht das Bundes verfassungs gericht davon aus, dass der 
Begriff „Rundfunk“ dynamisch zu interpretieren und damit für neue techni-
sche Ent wick lungen flexibel und offen ist. Auf die physikali sche Art der 
Übertra gung kommt es beim Rundfunk begriff nach der Rechtsprechung des 
Bundes verfassungs gerichts nicht an.34 Ent scheidend ist in ver fassungs recht licher 
Hinsicht die publizisti sche Wirkung für die öffent liche Meinungs bildung.35 
Aktualität, Breiten wirkung und Suggestivkraft sind danach die Charakteristika 
des Rundfunks. Für den ver fassungs recht lichen Rundfunk begriff sind nach der 
Rechtsprechung des Bundes verfassungs gerichts die gleichen Kriterien maßgeb-
lich, die bis zum Zwölften Rundfunkände rungs staats vertrag auch den einfach-
gesetz lichen Rundfunk begriff prägten. Es handelt sich dabei um die Merkmale 
der Allgemein heit, der Funktechnik (Ver brei tung mittels elektromagneti scher 
Schwin gungen) und der Darbie tung.

Dies be deutet aber nicht, dass alles, was ver fassungs recht lich Rundfunk dar-
stellt, auch Rundfunk im Sinne des RStV ist und den diesbezüg lichen strengen 
Werberege lungen unter fällt. Vielmehr ist zwischen dem ver fassungs recht lichen 
und dem einfachgesetz lichen Rundfunk begriff des § 2 Abs. 1 Satz 1 RStV zu 
unter scheiden.36 Das Bundes verfassungs gericht hat es in der Baden-Würt tem-
berg-Entschei dung37 akzeptiert, dass be stimmte, für die öffent liche Meinungs-
bildung weniger relevante Erschei nungs formen von ver fassungs recht lichem 
Rund funk aus dem einfachgesetz lichen Rundfunk begriff aus geklammert und 
einem liberaleren Rege lungs regime unter worfen werden dürfen.

32 Hierzu ausführ lich Harts tein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner, Rundfunkstaats vertrag Literaturhin weise zu § 2, 

Rn. 17 ff. m. w. N.; Dörr/Schwartmann, Der Rundfunk begriff und die Medien regulie rung, 2011.

33 BVerfGE 73, 118, 154.

34 BVerfGE 73, 118, 154.

35 Dazu Hesse, Rundfunkrecht, 3. Auflage, München 2003, 3. Kap. Rn. 9.

36 Siehe Harts tein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner, Rundfunkstaats vertrag, a. a. O., B 5, § 2 Rn. 4.

37 BVerfGE 74, 297.
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Von dieser Möglich keit, den einfachgesetz lichen Rundfunk begriff zu ver-
ändern und be stimmte Formen von ver fassungs recht lichem Rundfunk aus ihm 
auszu klammern und einem liberalerem Rege lungs regime zu unter werfen, haben 
die Länder mit dem Zwölften Rundfunkände rungs staats vertrag Gebrauch ge-
macht. Damit wurde der einfachgesetz liche Rundfunk begriff neu definiert und 
auf diese Weise auch die Abgren zung zwischen Rundfunk und Telemedien 
neu be stimmt. Anknüpfend an die AVMD-Richtlinie steht nunmehr im Zentrum 
des einfachgesetz lichen Rundfunk begriffs das Merkmal der Linearität.

Nach der Begriffs bestim mung des § 2 Abs. 1 RStV ist Rundfunk ein „linea-
rer Informa tions- und Kommunika tions dienst; er ist die für die Allgemein heit 
und zum zeit gleichen Empfang be stimmte Ver anstal tung und Ver brei tung von 
An geboten in Bewegtbild oder Ton ent lang eines Sendeplans unter Benut zung 
elektromagneti scher Schwin gungen.“

Der Begriff der elektromagneti schen Schwin gungen stammt noch aus der 
Zeit der analogen Ver brei tung und ist sinn gemäß zu interpretieren.38 Er umfasst 
heute auch die digitale Ver brei tungs form und damit die Ver brei tung über das 
Internet. Maß geblich ist, dass etwas „gesendet“, d. h. von Sender zu Empfänger 
über tragen wird. Bei diesem techni schen Kriterium wird grundsätz lich voraus-
gesetzt, dass eine ge wisse räum liche Distanz zwischen Sender und Empfänger 
über wunden werden muss. Hieran fehlt es, wenn sich beide in einer über schau-
baren räum lichen Einheit be finden. Damit sind alle reinen Offline-Computer- 
oder Konsolen spiele, bei denen ledig lich ein Datenträger in ein Ab spielgerät 
ein gelegt wird, aus dem Anwen dungs bereich aus genommen. An einer Ver brei-
tung im Sinne der Vor schrift fehlt es auch bei einer Übertra gung innerhalb 
eines Raumes oder in einen Neben raum, wie z. B. bei einer Rede oder auch 
bei sogenannten LAN-Partys, bei denen Spieler an ver schiedenen Computern 
in einem Raum miteinander konkurrieren. Onlinespiele, die im Internet ge spielt 
werden, fallen hingegen durch aus unter dieses Merkmal.

Das Merkmal der Allgemein heit macht deut lich, dass nur Massen kommu-
nika tion als Rundfunk ge wertet werden soll. Es ist unerheb lich, wie viele 
Rezipienten das An gebot letzt lich wahrnehmen, es muss nur prinzipiell öffent-
lich und an die Allgemein heit gerichtet sein und eine ge wisse Breiten wirkung 
er zielen.39 Ent scheidend ist, ob jedermann Zugang zu dem An gebot hat oder 
ob der Empfänger kreis von vornherein genau be stimmt ist. Die meisten Spiele, 
die im Internet an geboten werden, sind frei zugäng lich und können von jedem 
ge spielt werden. Teilweise ist eine Registrie rung er forder lich, die jedoch jedem 
offen steht. Viele Spiele sind daher durch aus an die Allgemein heit gerichtet.

Ent scheidend für die Einstu fung als einfachgesetz licher Rundfunk war bis 
zum Zwölften Rundfunkände rungs staats vertrag ein inhalt liches Element, das 

38 Harts tein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner, § 2 Rn. 14.

39 Harts tein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner, § 2 Rn. 13.
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immer mit dem Begriff der „Darbie tung“ be schrieben wurde. Bei Ver ände rung 
der Defini tion im Rahmen des Zwölfen Rundfunkände rungs staats vertrags hat 
sich der Gesetz geber aber an den Begriffen der AVMD-Richtlinie orientiert, 
die zwischen linearen audiovisuellen Mediendiensten (Fernsehprogrammen) 
und nicht linearen audiovisuellen Mediendiensten (Ab rufdiensten) unter scheidet. 
Rundfunk i. S. des RStV ist ein linearer Informa tions- und Kommunika tions-
dienst und setzt voraus, dass Inhalte (Bewegtbilder und Töne) zum zeit gleichen 
Empfang (also im Wege der Punkt-zu-Mehrpunkt-Übertra gung) ent lang eines 
Sendeplans ver breitet werden. Ent scheidend für den einfachgesetz lichen Rund-
funk  begriff ist demnach das Kriterium der Linearität. Auf grund dieses Krite-
riums sind etwa die Mediatheken der Rundfunk veranstalter, bei denen eine 
Vielzahl von audiovisuellen Beiträgen auf individuellen Abruf bereit gestellt 
werden, aber auch alle sonstigen Ab rufangebote aus dem einfachgesetz lichen 
Rundfunk begriff aus genommen. Neben der Linearität ist –  wie der Begriff 
des „Sendeplans“ ver deut licht  – eine zeit lich geordnete Folge von Inhalten 
er forder lich, die in einem Plan fest gelegt ist.40 Schließ lich klammert § 2 Abs. 3 
RStV be stimmte lineare An gebote ohne jegliche Meinungs relevanz wieder aus 
dem einfachgesetz lichen Rundfunk begriff aus, so etwa lineare An gebote, die 
nicht journalistisch-redaktionell ge staltet sind.

Nach gegen wärtiger Rechts lage bleibt Folgendes fest zuhalten: So unter-
schied lich das An gebot an Computerspielen auch ist, kann man zumindest bei 
einem Großteil durch aus bejahen, dass es sich um An gebote handelt, die aus 
be wegten Bildern und Tönen be stehen.41 Allerdings handelt es sich um Ab-
rufangebote, die der Nutzer zu einem individuell ge wählten Zeitpunkt nutzt, 
die also gerade nicht zum zeit gleichen Empfang be stimmt sind. Damit fehlt 
es bei diesen An geboten bereits am Merkmal der Linearität. Nachdenken kann 
man über dieses Merkmal allen falls bei den sog. MMOGs (wie z. B. Word of 
Warcraft), die von tausenden Spielern gleichzeitig ge spielt werden und bei 
denen die Handlung ge wissermaßen „weiter läuft“, wenn ein Spieler aufhört 
(s. II.2.4.). Aber jeder Spieler ent scheidet selbst, wann er mit dem Spiel beginnt 
und wie er sein Spiel ge staltet. Damit fehlt es selbst bei diesen Spielen an der 
er forder lichen Linearität; es liegt auch hier ein Ab rufangebot vor. Zudem kann 
auch nicht von einer zeit lich geordneten Folge von Inhalten ge sprochen werden, 
da es sich nur um einzelne Spiele handelt und nicht um eine Abfolge von 
Spielen nach einem be stimmten Sendeplan. Damit mangelt es auch an dem 
Merkmal des Sendeplans, das für den einfachgesetz lichen Rundfunk begriff 
zusätz lich er forder lich ist.

40 Vgl. dazu Harts tein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner § 2 Rn. 22 mit weiteren Nachweisen.

41 So auch Göttlich, iris, S. 4.
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II.3.2.2 Ergebnis

Auch wenn also viele Online-Spiele unzweifel haft aus be wegten Bildern und 
teil weise auch Tönen be stehen, unter Benut zung elektromagneti scher Schwin-
gungen ver breitet werden und in der Regel auch für die Allgemein heit be stimmt 
sind, fehlt es sowohl an der Bestim mung zum zeit gleichen Empfang, als auch 
an der Ver brei tung ent lang eines Sendeplans. Die Nutzung von Spielen erfolgt 
vielmehr über einen individuellen Abruf zu einem vom Spieler be stimmten 
Zeitpunkt. Die derzeitigen Online-Spiele sind daher nicht als Rundfunk im 
Sinne des RStV einzu stufen. Die Werbebestim mungen für den Rundfunk sind 
daher für Computerspiele nicht anwend bar.

II.3.3 Die Online-Spiele und die Werberege lungen 
für die Telemedien

II.3.3.1 Computerspiele und der Telemedien begriff

II.3.3.1.1 Der allgemeine Telemedien begriff

Der RStV bezieht auch Telemedien in seinen Anwen dungs bereich mit ein und 
ent hält für diese Bestim mungen, die die Werbung regeln. Dabei differenziert 
er auch noch zwischen fernsehähn lichen und sonstigen Telemedien. Zunächst 
setzt aber die Anwend bar keit der Vor schriften voraus, dass es sich bei Compu-
ter spielen um Telemedien im Sinne des RStV handelt. Der Begriff der Tele-
medien ist weder im RStV noch im Telemedien gesetz positiv definiert; die 
Defini tion von Telemedien erfolgt über eine Negativabgren zung von Rundfunk 
und Telekommunika tion: Nach § 2 Abs. 1 Satz 3 RStV sind Telemedien

alle elektroni schen Informa tions- und Kommunika tions dienste, soweit sie 
nicht Telekommunika tions dienste nach § 3 Nr. 24 des Telekommunika tions-
gesetzes sind, die ganz in der Übertra gung von Signalen über Telekommuni-
ka tions netze be stehen oder telekommunika tions gestützte Dienste nach § 3 
Nr. 25 des Telekommunika tions gesetzes oder Rundfunk nach Satz 1 und 2 
sind. Eine positive Begriffs bestim mung fehlt.

Das Ver hältnis dieser Dienste lässt sich ver einfacht so be schreiben, dass das 
Telekommunika tions recht die techni schen Belange der Übertra gung regelt (die 
Dienste der Telekommunika tion), die medien recht lichen Regelun gen des RStV 
und TMG die inhalt lichen Fragen (die Dienste durch Telekommunika tion).42

42 Vgl. Gersdorf, Beck’scher TKG-Kommentar, 3. Auflage 2006, Einlei tung C, Rn. 11.
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II.3.3.1.1.1 Der allgemeine Telemedien begriff und Online-Spiele

Bei Online-Spielen sind die über mittelten Daten, die zum Spielen er forder lich 
sind, keine reinen Telekommunika tions dienste.43 Während früher noch diskutiert 
wurde, ob Spiele (die damals noch als „Telespiele“ be zeichnet wurden) dem 
Teledienste gesetz unter fallen oder als Mediendienste dem Mediendienste staats-
vertrag, werden Online-Spiele heute allgemein als Telemedien ein gestuft.44 Sie 
unter fallen damit den Regelun gen des RStV, soweit diese für Telemedien gelten. 
Keine Telemedien sind elektroni sche Spiele, die nur auf Träger medien vor liegen 
oder solche, die während der gesamten Nutzung keine Verbin dung über elek-
troni sche Kommunika tions netze auf bauen.45 Hierzu zählen auch Spiele, die 
zwar über ein Telemedium er worben und herunter geladen wurden, dann aber 
aus schließ lich offline, auf dem lokalen Rechner ge spielt werden. Bei solchen 
Spielen fehlt es am Merkmal des „elektroni schen Informa tions- und Kommu-
nika tions dienstes“.

II.3.3.1.1.2 Der allgemeine Telemedien begriff und hybride Spiele

Neben reinen Online-Spielen und reinen Offline-Spielen gibt es aber auch 
Misch formen, die auch als hybride Spiele be zeichnet werden. Deren Einord-
nung als „elektroni sche Informa tions- und Kommunika tions dienste“ und mithin 
als Telemedien ist schwierig. Folgende Misch formen sind zu be obachten:

Bei sog. MMOGs (s. o.), die aus schließ lich über das Internet spiel bar sind, 
handelt es sich um clientbasierte Spiele, bei denen die Grafik mit Hilfe der 
Clientsoftware, d. h. dem Spielprogramm auf dem Endgerät des Nutzers be-
rechnet und aus gegeben wird.46 Diese sind als Telemedien anzu sehen, da sie 
nur online spiel bar sind. Dennoch wird die Software in der Regel als Träger-
medium er worben und von der USK gemäß § 12 JuSchG ein gestuft.47 Allerdings 
wird in Zweifel ge zogen, ob eine solche Einstu fung der Software am Maßstab 
des JuSchG zulässig ist. So wird die Ansicht ver treten, dass ein Träger medium, 
auf dem sich zwar Software be findet, die er forder lich ist, um das Spiel online 
zu spielen (als Beispiel wird das Spiel World of Warcraft ge nannt), letzt lich 
nicht als Träger medium im Sinne des JuSchG an gesehen werden dürfte, wenn 
das Spiel allein mit dem Datenträger nicht spiel bar ist, da hier von dem Träger-
medium als solchem nicht die Gefahr aus geht, die man mit dem JuSchG regeln 
möchte. Die Gefahr realisiere sich vielmehr erst im Rahmen der Online-Verbin-

43 Ausführ lich Schmidt/Dreyer/Lampert, S. 73 f.

44 Hahn/Vesting/Held, Beck’scher Kommentar zum Rundfunkrecht, § 11 Anh. Rn. 62; Weigand/Braml, 

Jugendmedien schutz bei Onlinespielen – eine recht liche und inhalt liche Bestands aufnahme in Umstritten 

und Umworben: Computerspiele – eine Heraus forde rung für die Gesell schaft, S. 11, 15; Mallick, Product-

Placement in den Massen medien, S. 216, kritisch hierzu Schmidt/Dreyer/Lampert S. 75 ff.

45 Backu/Karger, ITRB 2007, S. 15.

46 Schaar, CR 2006, 619, 620.

47 Vgl. zum Jugendschutz unten II.5.
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dung. Die Software auf dem Träger medium sei letzt lich ver gleich bar der Hard-
ware, die eben falls zwar „Mittel zum Zweck“ ist, von der aber alleine noch 
keine Gefahr aus gehe, vor der das JuschG schützen möchte. Der Trägermediums-
 vertrieb einer Client-Software, die für sich kein vollständiges Spiel ent hält, 
unter fällt daher nach dieser Ansicht nicht dem Rege lungs regime des JuSchG.48 
Dieser Ansicht kann nicht ge folgt werden. Das JuSchG sieht eine Kennzeich-
nung in § 14 für „Spielprogramme“ vor, nicht nur für Spiele. Zwar ist eine 
Online-Verbin dung er forder lich, es ist jedoch eben falls Hardware notwendig, 
d. h. das Träger medium DVD reicht als solches generell nicht aus, um das 
Spiel spiel bar zu machen. Ein Programm be nötigt immer weitere Elemente, 
um es nutz bar zu machen. Es er scheint daher sinn voll und sachgerecht, wenn 
die Ver brei tung eines solchen Programms auch den Vor schriften über die Ver-
brei tung von Träger medien unter liegt, die Nutzung des Spiels im Rahmen der 
Online-Verbin dung jedoch denen, die für Telemedien gelten.49

Hybride Spiele liegen auch dann vor, wenn ein ursprüng lich reines Offline-
Spiel, das als Träger medium ge kauft wurde, über eine Internet verbin dung im 
Multiplayermodus spiel bar wird, d. h. dasselbe Spiel wird nun schlicht mit 
anderen bzw. gegen andere Spieler ge spielt, mit denen der Nutzer über die 
Internet verbin dung über den Server des Anbieters ver knüpft wird.

Wird für ein Spiel, das auf einem Träger medium ver breitet und in dieser 
Form offline ge spielt wird, über eine Internet verbin dung ledig lich die Möglich-
keit hergestellt, dass mehrere Spieler gegen einander spielen können, wäre zu 
über legen, dieses Spiel weiter hin nach den Regelun gen über Träger medien zu 
be handeln, da hier kein Unter schied dazu besteht, dass z. B. im Rahmen einer 
LAN-Party mehrere Rechner in einem Raum ver bunden werden. Der einzige 
Unter schied zum Offline-Spiel ist darin zu sehen, dass der Spieler nicht alleine 
oder gegen den Computer spielt. Da hier jedoch die Möglich keit besteht, dass 
über die Internet verbin dung auch weitere Inhalte über den Server des Spiele-
anbieters einfließen, z. B. In-Game-Werbung, sind diese Spiele dann als Tele-
medien einzu stufen.

Zudem werden sog. Add-ons an geboten, mit denen zusätz liche Inhalte, 
Ergän zungen, weitere Level oder Ähnliches in das Spiel ein gebunden werden 
können. Können diese über die Online-Verbin dung über die Seite des Spiele-
anbieters in das Spiel ein gebunden werden, liegt ein Telemedien angebot vor.

Darüber hinaus gibt es die Möglich keit, dass über eine Online-Verbin dung 
über die Seite des Spielebetreibers zusätz liche Dienste zum Spiel in Anspruch 
ge nommen werden, wie Foren oder Chats. Diese sind Telemedien, allerdings 
ohne jegliche (journalistisch-)redaktionelle Gestal tung.

48 Baumann/Hofmann, ZUM 2010, S. 863, 865.

49 Im Ergebnis so auch Hans-Bredow-Institut, Analyse des Jugendmedien schutz systems, S. 35.
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Nicht ganz eindeutig ist, wie es sich mit Spielen ver hält, die zwar im Internet 
an geboten, aber nicht online ge spielt werden, sondern die der Nutzer vom 
Server des Anbieters über eine Internet verbin dung auf seinen Computer lädt, 
dort installiert und dann erst spielt (Downloadgames). Das Spiel wird hier 
zwar über das Internet, d. h. ein elektroni sches Kommunika tions netz über tragen, 
kann aber dann offline ge spielt werden. Damit käme es einem Spiel gleich, 
das auf einem Träger medium er worben und installiert wurde. Solche Spiele 
werden daher nach richtiger Ansicht50 als Träger medien be urteilt, da sich die 
Leistung des Anbieters auf die Übertra gung des Maschinen codes in den Arbeits-
 speicher des Nutzer-Endgeräts be schränke.

II.3.3.1.1.3 Konsequenzen

Für Telemedien gelten gem. § 1 RStV die Ab schnitte IV bis VI und § 20 Abs. 2. 
Die ausführ lichen Regelun gen, die der RStV für die Werbung im Rahmen des 
Rundfunks trifft (§§ 7 ff. RStV) gelten für Online-Spiele danach nicht.

Die Vor schriften des VI. Ab schnitts, §§ 54 ff. RStV treffen auch Regelun-
gen über die Werbung in Telemedien. Dabei sehen sie aber noch einmal eine 
ab gestufte Regulie rung vor, je nachdem, ob es sich um fernsehähn liche Tele-
medien oder einfache Telemedien handelt. Im Rahmen des Dreizehnten Rund-
funkände rungs staats vertrags wurde nämlich die Vor schrift des § 58 Abs. 3 RStV 
neu ein gefügt. Sie erklärt be stimmte, für den Rundfunk geltende Vor schriften 
zur Werbung, zur Produkt platzie rung und zum Sponsoring auf fernsehähn liche 
Telemedien (audiovisuelle Mediendienste auf Abruf) für ent sprechend anwend-
bar und setzt damit Bestim mungen der Artikel 3 e, 3 f und 3 g der AVMD-
Richtlinie um.

II.3.3.1.2 Der Begriff der fernsehähn lichen Telemedien

Die Bestim mung des § 58 Abs. 3 RStV gilt nur dann für Computerspiele, wenn 
diese fernsehähn liche Telemedien darstellen. Dabei spricht § 58 Abs. 3 Satz 1 
RStV von Telemedien mit Inhalten, die nach Form und Inhalt fernsehähn lich 
sind. Unter fernsehähn lichen Telemedien sind nach dieser Defini tion nichts 
anderes als audiovisuelle Mediendienste auf Abruf im Sinn der AVMD-Richt-
linie zu ver stehen, die eben falls mit herkömm lichen Fernsehsen dungen ver-
gleich bar sein müssen. Nach der AVMD-Richtlinie sind audiovisuelle Medien-
dienste auf Abruf insbesondere Spielfilme, Sportberichte, Fernseh komödien, 
Dokumentarfilme, Kindersen dungen und Originalfernsehspiele.51 Das Merkmal 
„fernsehähn lich“, das Ab rufdienste mit herkömm lichen Rundfunkangeboten 
gleichsetzt, be deutet, dass sie auf das gleiche Publikum wie Fernsehsen dungen 

50 So Holzgraefe, S. 356, 357; Schaar, CR 2006, 619, 620, Schmidt/Dreyer/Lampert, S. 76

51 AVMD-Richtlinie Art. 1 Abs. 1 lit b.
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aus gerichtet sind und der Nutzer auf grund der Art und Weise des Zugangs zu 
diesen Diensten ver nünftiger weise einen ver gleich baren Rege lungs schutz er-
warten kann. Die Richtlinie ver langt eine dynami sche Ausle gung des Begriffs 
„Sendung“ unter Berücksichti gung der Ent wick lungen auf dem Gebiet der 
Fernsehsen dungen (vgl. Erwä gungs grund 24 der Richtlinie).

Die AVMD-Richtlinie macht, wie bereits dargestellt, mit dem Erwä gungs-
grund 22 Satz  4 klar, dass Online-Spiele nicht unter den Begriff der audio-
visuellen Mediendienste fallen. Daraus folgt, dass Online-Spiele keine audio-
visuellen Mediendienste im Sinne der Richtlinie sind.52 Dies hat Konsequenzen 
für die Anwend bar keit des § 58 Abs. 3 RStV auf Online-Spiele. Der Anwen-
dungs bereich des RStV ist zwar grundsätz lich weiter als derjenige der AVMD-
Richtlinie; er umfasst im Gegen satz zur Richtlinie auch Hörfunkangebote und 
andere Telemedien. So bleibt auch die Unter schei dung zwischen Telemedien 
und Rundfunkangeboten, auf der der RStV und das Telemedien gesetz beruhen, 
un berührt.53 Daher ist auch der Begriff der Telemedien, den der deutsche 
Gesetz geber ver wendet, weiter als der Begriff des audiovisuellen Medien-
dienstes der AVMD-Richtlinie. Er umfasst gerade nicht nur fernsehähn liche 
Telemedien. Durch die neu ein gefügte Regelung des § 58 Abs. 3 RStV wollte 
der deutsche Gesetz geber aber die AVMD-Richtlinie umsetzen. Dies wird durch 
die aus drück liche Verwen dung der Begrifflich keiten der Richtlinie (audio-
visueller Mediendienst auf Abruf) unter strichen.54 Für eine Auswei tung des 
Anwen dungs bereiches dieser Regelun gen auf andere Dienste bleibt daher kein 
Raum. Die Werberege lungen des RStV, die für Rundfunk und fernsehähn liche 
Telemedien gelten, finden daher auf Online-Spiele keine Anwen dung.

II.3.3.2 Die Anwend bar keit des § 58 Abs. 1 RStV 
auf Computerspiele

II.3.3.2.1 Allgemeines

Die Regelung des § 58 Abs. 1 RStV gilt im Gegen satz zu § 58 Abs. 3 RStV für 
alle Telemedien. Computerspiele sind, wie ausführ lich dargelegt wurde, regel-
mäßig als Telemedien einzu ordnen. Daher müssen sie die für alle Telemedien 
geltende Vor schrift des § 58 Abs. 1 RStV be achten. Hiernach muss Werbung 
als solche klar erkenn bar und vom übrigen Inhalt der An gebote eindeutig ge-
trennt sein. In der Werbung dürfen keine unter schwelligen Techniken ein gesetzt 
werden. Das Gebot der Trennung von Werbung und Inhalten ist als allgemeiner 

52 Vgl. oben II.2.4 und II.2.5.

53 Vgl. Begrün dung zum Dreizehnten Rundfunkände rungs staats vertrag, zu Nr. 21, S. 18.

54 Vgl. Begrün dung zum Dreizehnten Rundfunkände rungs staats vertrag, zu Nr. 21, S. 18.
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Rechts grundsatz dem gesamten Medien recht immanent55 und dient insbesondere 
dazu, den Nutzer eines An gebots vor einer Täuschung über den werbenden 
Charakter von Inhalten zu schützen.56 Dieser Schutz funk tion liegt die Über-
legung zugrunde, dass die werb lichen Äußerun gen eines Werbetreibenden in 
der Regel kritisch-distanzierter be trachtet werden als redaktionelle Inhalte. 
Diesen bringt der Rezipient auf grund der vermu teten größeren Objektivität ein 
größeres Maß an Ver trauen und Beach tung ent gegen als der Werbung eines 
Markt teilnehmers, dessen Äußerung zum Zweck der Produkt vermark tung ge-
tätigt wird. Eine nicht eindeutige Trennung von redak tionellem und werb lichem 
Teil würde damit zu einer Irrefüh rung des Rezipienten und damit zu einer 
Ver fälschung des ver fassungs recht lich geschützten Meinungs bil dungs prozesses 
führen.57 Der Begriff des redak tionellen Inhalts ist hierbei weit auszu legen 
und umfasst nicht nur klassisch journalistisch-redaktionelle informierende und 
bildende Inhalte58, sondern gleichermaßen unter haltende Inhalte. Wie im Rund-
funk die Inhalte von Unter hal tungs formaten wie Filmen, Serien und andere 
nicht mit Werbung ver mischt werden sollen (be kanntestes Beispiel der letzten 
Jahre war die Thematik der Produkt platzie rungen in der Vor abendserie Marien-
hof), muss dies grundsätz lich ebenso für Unter hal tungs formate in Telemedien, 
wie z. B. Online-Spielen gelten.

Über die Regelung des Tren nungs grundsatzes in Satz 1 wird auch Schleich-
wer bung bei Telemedien ver boten, weil Satz  1 nicht nur die Trennung von 
Werbung und übrigen Inhalten, sondern auch die klare Erkenn bar keit ver langt.59

II.3.3.2.2 Der Werbebegriff des § 58 Abs. 1 RStV und 
die Produkt platzie rung

Nicht ganz eindeutig ist, was § 58 RStV mit dem Begriff der Werbung meint, 
welche Werbeformen im weiteren Sinne also das Tren nungs- und Erkennbar-
keits gebot be achten müssen. Der RStV ent hält in § 2 Abs. 2 Nr. 7 eine Legal-
defini tion der Werbung. Werbung ist danach „jede Äußerung bei der Ausübung 
eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs, die im Rundfunk 
von einem öffent lich-recht lichen oder einem privaten Ver anstalter oder einer 
natür lichen Person ent weder gegen Ent gelt oder eine ähnliche Gegen leis tung 

55 Kreile in Dörr/Kreile/Cole, Handbuch Medien recht, S. 9; früher §§ 13 Abs. 1 MDStV, 7 Nr, 1 TDG, heute 

§§ 7 Abs. 3 und 58 Abs. 1 RStV sowie § 4 Nr. 3 UWG.

56 Smid in Spindler/Schuster § 58 Rn. 6 m. w. N.

57 Smid in Spindler/Schuster § 58 Rn. 6.

58 So werden fälsch licher weise ver einzelt nur journalistisch-redaktionell ge staltete Telemedien als von § 58 

Abs. 1 erfasst an gesehen, Holznagel/Ricke in Spindler/Schuster TMG § 1 Rn. 17 ff. Dem ist im Hinblick 

auf den Wortlaut und die aus drück liche Unter schei dung von journalistisch-redaktionell gestal teten Tele-

medien (im engeren Sinne) und Telemedien (allgemein) in §§ 54 und 55 jeweils Abs. 1 und  2 nicht zu 

folgen; so auch Smid in Spindler/Schuster § 58 Rn. 2.

59 Harts tein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner § 58 Rn. 3.
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oder als Eigen werbung gesendet wird, mit dem Ziel, den Absatz von Waren 
oder die Erbrin gung von Dienst leis tungen einschließ lich unbeweg licher Sachen, 
Rechte oder Ver pflich tungen, gegen Ent gelt zu fördern“ (§ 2 Abs. 2 Nr. 7 RStV). 
Diese Defini tion bezieht sich allerdings dem Wortlaut nach nur auf den Rund-
funk und nicht auf die Telemedien. Auch die Erschei nungs formen Schleichwer-
bung, Sponsoring und Produkt platzie rung werden in § 2 Abs. 2 RStV definiert. 
Nach § 1 RStV, der den jeweiligen Anwen dungs bereich der Normen des Rund-
funkstaats vertrages fest legt, wäre § 2 RStV und damit auch die Werbedefini tion 
allerdings auf Telemedien nicht anwend bar. Die Zuwei sung der Normen kann 
jedoch nicht buchstaben getreu um gesetzt werden. So sind z. B. Telemedien in 
§ 2 Abs. 1 RStV definiert und vom Rundfunk ab gegrenzt. Diese Norm muss 
folg lich auch auf Telemedien anwend bar sein, obwohl sie in § 1 RStV gerade 
nicht als für die Telemedien anwend bar auf geführt wird. Das Gleiche gilt 
für  die Regelun gen § 2 Abs. 2 Nr. 19 RStV, in der aus drück lich sen dungs-
bezogene Telemedien definiert werden, sowie Nr. 20, in der es um presseähn-
liche (Tele medien-)An gebote geht. Es ist daher davon auszu gehen, dass die 
Defini tionen des § 2 RStV, d. h. insbesondere die für Werbung und Schleich-
wer bung sowie Produkt platzie rung und Sponsoring, sinn gemäß auch für Tele-
medien gelten.

Die Bestim mung des § 58 RStV ver wendet den Begriff der Werbung. Andere 
Gesetze, die Regelun gen zu Telemedien auf stellen, wie das Telemedien gesetz 
und die AVMD-Richtlinie, sprechen nicht von Werbung, sondern von kommer-
zieller Kommunika tion und definieren diese auch (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 TMG, Art. 1 
Abs. 1 lit h AVMD-RL; § 3 MDStV, Art. 2 f E-Commerce RL). Der Begriff 
der kommerziellen Kommunika tion umfasst neben der (Rundfunk-)Werbung 
unter anderem auch das Sponsoring, das Teles hopping und die Produkt platzie-
rung (Art. 1 Abs. 1 lit. h AVMD-Richtlinie). Allerdings kennt auch der Rund-
funkstaats vertrag den Unter schied zwischen Werbung, Sponsoring, Produkt-
platzie rung und Teles hopping, die er jeweils ge sondert definiert. Zudem trifft 
er für diese Erschei nungs formen, wenn sie im Rundfunk aus gestrahlt werden, 
in §§ 7a, 8, 15, 44, 45, 45 a RStV unter schied liche Regelun gen und erklärt 
diese Regelun gen durch § 58 Abs. 3 RStV für fernsehähn liche Telemedien für 
ent sprechend anwend bar. An gesichts dieses Aus gangs befundes muss man sich 
die Frage stellen, ob der Gesetz geber durch die Verwen dung des Begriffs 
Werbung, die bei der kommerziellen Kommunika tion zusätz lich er fassten Er-
schei nungs formen aus dem Werbebegriff des § 58 RStV aus schließen oder in 
§ 58 Abs. 1 RStV – anders als im übrigen Rundfunkstaats vertrag – einen er-
weiterten Werbebegriff ver wenden wollte, der neben der in § 2 Abs. 2 Nr. 7 
RStV definierten Werbung auch das Sponsoring, das Teles hopping und die 
Produkt platzie rung erfasst. Dies ist nicht unerheb lich, da insbesondere die 
Platzie rung von virtuellen Produkten auch bei der In-Game-Werbung eine 
Rolle spielt.
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Zwar mag im allgemeinen Sprachgebrauch der Begriff der Werbung im wei-
teren Sinne als kommunikativer Beeinflussungs prozess mit Hilfe von (Massen-)
Kommunika tions mitteln an gesehen werden, die beim Adressaten marktrelevante 
Einstel lungen und Ver haltens weisen i. S. d. Unter nehmens ziele ändern.60 Wer-
bung im Sinne des RStV ist aber legaldefiniert. Auf diesen Begriff bezieht 
sich die Bestim mung des § 58 Abs. 1 RStV. Dies hat zur Folge, dass § 58 Abs. 1 
RStV nach derzeitiger Formulie rung nur die Werbung im Sinne des § 2 Abs. 2 
Nr. 7 RStV erfasst, aber nicht das Sponsoring, das Teles hopping und die Pro-
dukt platzie rung.61

Damit unter liegt die Produkt platzie rung in Telemedien nicht dem Erkennbar-
keits- und Tren nungs gebot des § 58 Abs. 1 RStV. Allerdings sind die prakti schen 
Folgen davon, dass § 58 Abs. 1 RStV auf Produkt platzie rungen nicht anwend-
bar ist, geringer als es den Anschein hat. Dies liegt daran, dass unter Pro-
duktplatzie rung im Sinne des RStV nur die ge kennzeichnete Erwäh nung oder 
Darstel lung von Produkten zu ver stehen ist. Dies folgt aus der Defini tion der 
Produkt platzie rung in § 2 Abs. 2 Nr. 11 RStV. Sie über nimmt zwar weit gehend 
die Vor gaben des Art. 1 Buchstabe m, h der AVMD-Richtlinie, geht aber mit 
dem Merkmal der Kennzeich nung darüber hinaus. Der RStV schafft damit 
einen eigenen Begriff der Produkt platzie rung. Wesent liches Unter schei dungs-
merkmal zwischen der weiter hin auch in Telemedien über Art. 58 Abs. 1 RStV 
ver botenen Schleichwer bung und der Produkt platzie rung ist nunmehr die Kenn-
zeich nung. Sie ist Voraus set zung dafür, dass über haupt eine Produkt platzie rung 
im Sinne des RStV ge geben ist. Diese Kennzeich nung bewirkt, dass die Werbe-
absicht offen gelegt wird. Damit fehlt es an der für die Schleichwer bung er-
forder lichen Möglich keit der Irrefüh rung.

Damit bleibt Folgendes fest zuhalten: Wenn es an der Kennzeich nung fehlt, 
liegt schon tatbestand lich keine Produkt platzie rung vor. Dann ist § 58 Abs. 1 
RStV anwend bar und es ist zu prüfen, ob wegen der fehlenden Kennzeich nung 
eine ver botene Schleichwer bung vor liegt. Eine Produkt platzie rung im Sinne 
des RStV, also die gekennzeichnete Erwäh nung oder Darstel lung von Waren 
oder Marken gegen Ent gelt, unter fällt dagegen nicht dem § 58 Abs. 1 RStV. 
Sie stellt vielmehr eine eigenständige Form der kommerziellen Kommunika tion 
dar. Als kommerzielle Kommunika tion müssen bei ihrem Einsatz allerdings 
die be sonderen Informa tions pflichten des § 6 TMG be achtet werden.62

60 Schwanbom in Schiwy/Schütz/Dörr, Medien recht S. 736, 737.

61 Harts tein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner § 58 Rn. 3.

62 Dazu näher unter II.4.
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II.3.4 Die Bestim mung des § 58 Abs. 1 RStV und 
die werb lichen Erschei nungs formen in Online-Spielen

Nachdem nunmehr ge klärt ist, dass die Bestim mung des § 58 Abs. 1 RStV auf 
Computerspiele anwend bar ist, muss ge prüft werden, welche Folgen dies für 
die in den Spielen ent haltene Werbung hat. Dabei ist zwischen den einzelnen 
Werbeformen zu unter scheiden.

II.3.4.1 Integra tion von klassi schen Werbeflächen 
in simulierte Spielwelten

Häufig werden klassi sche Werbeflächen in simulierte Spielwelten integriert. 
Beispiele für eine solche Integra tion von klassi schen Werbeflächen bieten zum 
einen Sportspiele, bei denen Banden werbung in virtuellen Sport stadien zu 
sehen ist (z. B. „Need für Speed“), zum anderen Spiele, bei denen die Spielfigur 
durch eine Umgebung bewegt wird, in der sich klassi sche Werbeträger be finden. 
So ist zum Beispiel in dem Spiel Empire of Sports eine sich drehende Litfaß-
säule mit Werbeplakaten zu sehen, in dem Spiel Spiderman ist ein Werbeplakat 
von McDonalds auf einem Haus auf gestellt, und im Spiel Anarchie Online 
steht am Straßen rand ein Bildschirm, auf dem Werbefilme laufen.

Die recht liche Einord nung und Beurtei lung dieser Abbil dungen richtet sich 
danach, ob es sich um eine Werbemaßnahme handelt oder schlicht um die 
Nach bil dung einer realen Umgebung. Ver gleicht man die Banden werbung in 
einer Spielsitua tion mit einer Sport übertra gung im Fernsehen, ergibt sich folgen-
der Unter schied. Das reale Sportereignis kann grundsätz lich nicht oder nicht 
ohne größeren techni schen Aufwand über tragen werden, ohne dass als Begleit-
erschei nung die Werbung auf Banden, Fahrzeugen oder Trikots auch im Bild 
zu sehen ist. Auch wenn das heute mit in den Preisen einkalkuliert ist, bezahlt 
das werbende Unter nehmen regelmäßig nicht an den Fernseh veranstalter dafür, 
dass die Werbung im Fernsehen ge zeigt wird, auch wenn das letzt lich einen 
Großteil der Werbewir kung aus macht. Vielmehr erfolgt die Zahlung an den 
Ver anstalter als Gegen leis tung dafür, dass ein Werbebanner/Logo an der Bande 
im Stadion oder dem Fahrzeug oder Trikot an gebracht wird. Die Tatsache, 
dass man die Werbung auf der Bande oder dem Fahrzeug im Fernsehen sieht, 
ist somit ein zwangs läufiger Nebeneffekt bei der Übertra gung und keine ge-
zielte Fernsehwer bung. So wird denn auch die Sicht bar keit der Werbung bei der 
Fernseh übertra gung in der Regel als un vermeid barer Werbe effekt an gesehen.63 
Dies gilt allerdings nicht bei Über blen dung der Banden werbung mit virtueller 

63 Hahn/Vesting/Ladeur, Beck’scher Kommentar zum Rundfunkrecht § 7 Rn. 66.
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Werbung.64 Allerdings kann auch die Art der Kamerafüh rung den Vorwurf 
der Schleichwer bung be gründen.65

Im Unter schied zu den Übertra gungen realer Sport veranstal tungen kann 
ein Computerspiel auch so programmiert werden, dass auf den Banden oder 
den Fahrzeugen keine Werbung zu sehen ist. Alternativ kann bei einem Com-
puterspiel auf den Banden oder Fahrzeugen Werbung für fiktive Produkte zu 
sehen sein. Allerdings muss es sich auch bei der Darstel lung von realen Pro-
dukten in einem Computerspiel nicht zwangs läufig um einen be absichtigten 
Werbe effekt handeln. Maß geblich ist das Interesse, das hinter der Darstel lung 
realer Produkte steht. Während vor einigen Jahren Spiele entwickler noch Geld 
dafür be zahlen mussten, dass sie be kannte Marken und Produkte in ihre Spiele 
einbinden durften, sind Unter nehmen heute durch aus bereit, Millionen beträge 
zu investieren, um Werbekommunika tionen in auf lagen starke Computerspiele 
zu integrieren.66

Generell kann davon aus gegangen werden, dass es sich um be absichtigte 
Werbung handelt, wenn der Spielehersteller Geld dafür erhält. Allerdings wird 
sich dies nicht immer nach weisen lassen. Als Indiz dafür, ob es sich um be-
zahlte Werbung handelt oder nicht, kann die Intensität der Darstel lung heran-
gezogen werden. Sind ver schiedene Werbeplakate in eher unauffälliger Form 
Randerschei nungen der Spielumge bung, bei denen man beispiels weise be kannte 
Schriftzüge und Marken mehr erahnen als deut lich er kennen kann, spricht dies 
eher dafür, das hier nur die Umgebung realistisch ge staltet werden sollte. Taucht 
jedoch die Werbung eines Produktes oder Unter nehmens ge häuft auf und wird 
auf fällig und deut lich in das Spielgeschehen integriert, spricht dies eher dafür, 
dass es sich um ge zielte Werbung handelt, die dann nach Maß gabe des § 58 
Abs. 1 RStV auch vom übrigen Inhalt eindeutig ge trennt als Werbung klar 
erkenn bar sein muss.

Ob diesem Gebot Rechnung ge tragen wird, also für den Nutzer be absichtigte 
Werbung in den jeweiligen Spielen derzeit immer klar zu er kennen ist, darf 
be zweifelt werden. Gerade bei Computerspielen, die mit Sportereig nissen zu 
tun haben, sind die Banden mit Werbung für reale Produkte ein Detail der 
Spielumge bung. Das Vor handensein fügt sich so ein, dass es für den Empfänger 
eher unauffällig und mehr wie die Nachbil dung der realen Umgebung wirken 
kann als eine ge zielte Werbemaßnahme. Hinzu kommt, dass diese Werbeform 
in Spielen noch nicht so ver breitet ist. Daher geht nicht jeder Nutzer davon 
aus, dass sich im Spiel be zahlte Werbung be findet. Um zu gewährleisten, dass 
der Spieler erkennt, dass er eine Werbemaßnahme vor sich hat, muss daher in 
ge eigneter Form darauf hin gewiesen werden.

64 Hahn/Vesting/Ladeur, Beck’scher Kommentar zum Rundfunkrecht § 7 Rn. 73.

65 KG Berlin, AfP 1994, 313, Hahn/Vesting/Ladeur, Beck’scher Kommentar zum Rundfunkrecht § 7 Rn. 66.

66 Schaar, Recht liche Grenzen des „In-Game-Advertising“, GRUR 2005, 912; Der Spiegel 37/2003, S. 184.



87

Bei räum lich abgrenz baren Werbeträgern wie Bande, Litfaßsäule, Film-
monitor u. Ä. kann Werbung mit einem Schriftzug ge kennzeichnet werden, 
gleich einer Anzeige in einer Zeitschrift oder auf einer Internet seite.

II.3.4.2 Integra tion von dynami scher Werbung

Neben der statischen Werbung ist in Online-Spielen auch dynami sche Werbung 
zu finden. So erlaubt im Spiel Anarchy Online die Online verbin dung die Modi-
fika tionen der Werbeplatzie rungen über die gesamte Nutzungs dauer hinweg. So 
ist es beispiels weise möglich, den in dem Spiel ge zeigten Kinotrailer für einen 
Film durch eine neue Vor schau für einen aktuelleren Film zu er setzen.

Ein weiteres Beispiel für die dynami sche Werbevariante, bei der die inte-
grierte Werbung in zyklischer Regelmäßig keit modifiziert werden kann, findet 
sich in dem Online-Rennspiel Need for Speed Shift. Hier besteht bei jedem 
Neustart des Spiels (d. h. bei jedem „Onlinegehen“) die Möglich keit einer 
Modifika tion der Werbeinhalte. So sieht der Spieler beispiels weise auf einem 
Plakat zunächst Werbung für den Kinofilm Sherlock Holmes. Diese Werbung 
bleibt während des gesamten Spielablaufs konstant. Beim er neuten Starten des 
Spiels wenige Tage später wird dann auf demselben Plakat für den Reifen-
hersteller Falken Tires ge worben. Es hat demnach ein vom Spielhersteller 
initiierter und durch Adserver realisierter Werbeinhalts wechsel statt gefunden, 
der für den Spieler aber nur dann sicht bar wird, wenn er in dem ent sprechenden 
Zyklus das Spiel online nutzt. Ebenso denk bar ist, dass Banden werbung beim 
jeweiligen Neustart des Spiels durch andere Werbung ersetzt wird.

Bei einer solchen dynami schen Werbung kann man nicht be haupten, dass 
dies nur einer realistischeren Darstel lung der Umwelt dient. Dynamische 
In-Game-Werbung belegt vielmehr die Werbeabsicht hinter der Maßnahme. 
Es ist davon auszu gehen, dass die Aktualisier bar keit auf der Grundlage jeweils 
neuer Werbe verträge erfolgt. Aus diesem Grund ist eine Kennzeich nung, dass 
es sich um Werbung handelt, in diesen Fällen unerläss lich.

II.3.4.3 Die Darstel lung von Produkten, Marken und 
Logos im Spiel und das Schleichwerbe verbot

Wird eine Marke oder ein Logo auf einem Gegen stand (Auto, Trikot oder 
Ähnliches) an gebracht, bzw. ein Produkt, also eine Ware, in das Spielgeschehen 
integriert, ent spricht dies im Prinzip einer Produkt platzie rung. Um eine Pro-
dukt  platzie rung im Sinne des Rundfunkstaats vertrages handelt es sich aber 
–  wie bereits ausführ lich dargestellt  – nur dann, wenn die Erwäh nung oder 
Darstel lung von Waren oder Marken ge kennzeichnet ist. Nur diese Produkt-
platzie rung im Sinne des RStV wird durch § 58 Abs. 1 RStV nach derzeitiger 
Rechts lage nicht erfasst. Für sie ist neben der bereits tatbestand lich er forder-
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lichen Kennzeich nung § 6 TMG einschlägig. Die ge kennzeichnete Erwäh nung 
oder Darstel lung von Waren oder Marken ist allerdings in Computerspielen 
bisher nicht anzu treffen.

Daher bleibt für die nicht ge kennzeichnete Integra tion von Waren oder 
Marken in das Spielgeschehen § 58 Abs. 1 RStV anwend bar. Es ist demnach 
zu prüfen, ob es sich bei der jeweiligen Darstel lung um eine ver botene Schleich-
wer bung handelt. Dies setzt voraus, dass der Spieleanbieter die Darstel lung 
absicht lich zu Werbezwecken vor gesehen hat und die Allgemein heit, also die 
Spieler, hinsicht lich dieses Werbezweckes irregeführt werden kann. Die Absicht 
des Anbieters, die Integra tion zu Werbezwecken vor genommen zu haben, lässt 
sich zwar grundsätz lich nur schwer nach weisen. Insoweit hilft aber § 2 Abs. 2 
Nr. 8 Satz  2 RStV weiter. Nach dieser Bestim mung wird die Werbeabsicht 
unter stellt, wenn die Darstel lung gegen Ent gelt oder eine ähnliche Gegen leis-
tung erfolgt. Die Möglich keit der Irrefüh rung ist zudem regelmäßig ge geben.

Wie die Prüfung, ob es sich um ver botene Schleichwer bung handelt, vor-
genommen werden kann, soll an konkreten Beispielen er läutert werden. So 
wählt der Spieler in dem Spiel Need for Speed ein be stimmtes Automodell 
aus, z. B. einen Porsche. In der Beschrei bung des Spiels heißt es: „Fotorealisti-
sche Wagen und Strecken – Fast 70 lizenzierte Fahrzeuge stehen zur Ver fügung, 
darunter der BMW M3 GT2, der Audi R8 LMS und der Porsche 911 GT3 RSR. 
Darüber hinaus gibt es mehr als 15 Originalschauplätze wie die Nürburgring 
Nordschleife, Silverstone und Spa sowie fiktive Strecken wie London Downtown 
und Tokio“67. Im Simula tions spiel Landwirtschafts simulator 2011 kann der 
Spieler im Multiplayer-Modus über das Internet aus einem Fuhrpark original-
getreuer Maschinen führender Hersteller aus wählen.68

Diese Aus wahlmöglich keiten aus einer ganzen Reihe der üblichen Modelle 
kann durch aus darauf hindeuten, dass der Spiele entwickler die Nutzung der 
originalgetreuen Modelle mit original Schriftzügen zur Nachbil dung der Realität 
ver wendet hat. Hierfür spricht insbesondere, dass viele diverse Modelle der 
führenden Hersteller ver treten sind. Dies spricht auch dagegen, dass ein Ent gelt 
oder eine ver gleich bare Gegen leis tung erfolgt ist Damit fehlt es bereits an der 
für die Schleichwer bung er forder lichen Werbeabsicht, die bei Ent geltlich keit 
bzw. einer ent sprechenden Gegen leis tung unter stellt würde.

Im Spiel Empire of Sports haben die Spielfiguren die Möglich keit, Tickets 
für Flüge der Flug gesell schaft Air France an deren Schalter käuf lich zu er-

67 http://shift.needforspeed.com/ de/game-info/GameInfo-20091001113015913.

68 In der Beschrei bung des Simula tions spiels heißt es, „Dank der Lizenzie rung von führenden Herstellern 

wie DEUTZ-FAHR, KRONE, HORSCH, PÖTTINGER und VOGEL & NOOT steuern Sie originalgetreue 

Maschinen. Erleben Sie Realität pur!“ http://www.astragon.de/produktdetails/article/ landwirtschafts-

simulator-2011. html (zuletzt ab gerufen am 25. 6. 2011); http://www.amazon.de/astragon-Software-GmbH-

Landwirtschafts-Simulator-2011/ dp/B0040JGFQ0/ref= sr_1_1?ie= UTF8&qid= 1287737981&sr= 8-1 (zuletzt 

ab gerufen am 25. 6. 2011).
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werben (in der spieleigenen Währung), sodass sie zu den ver schiedenen Spiel-
stätten reisen können. Es handelt sich um eine Transak tion innerhalb der Spiel-
welt und ohne realen kommerziellen Hinter grund. Auch hier ist die Art der 
Darstel lung, also die Werbeabsicht ent scheidend dafür, ob Schleichwer bung 
vor liegt. Bei Ent geltlich keit oder einer ent sprechenden Gegen leis tung würde 
die Werbeabsicht unter stellt. Auch ein unangemessenes Heraus stellen spricht 
für eine Werbeabsicht. Im Rahmen der Spielsitua tion müsste man es als unan-
gemessenes Heraus stellen be werten, wenn sich die Spielfigur in einer Schalter-
halle bewegt, in der es aus schließ lich Schalter einer Flug gesell schaft gibt. Sind 
allerdings Schalter mehrerer Flug gesell schaften ver treten, ent spricht dies einer 
realisti schen Darstel lung des Umfeldes. Im ersten Fall liegt auch der Ver dacht 
nahe, dass ein Ent gelt ge flossen ist.

II.3.4.4 Werbung in Computerspielen für Kinder

Der RStV ent hält für den Bereich des Rundfunks spezielle Regelun gen, die 
Kinder vor Werbung schützen sollen. So ver bietet § 7a Abs. 1 RStV, Sendun gen 
für Kinder durch Werbung oder Teles hopping-Spots zu unter brechen. Auch 
die Produkt platzie rung in Kindersen dungen ist sowohl im öffent lich-recht lichen 
als auch im privaten Rundfunk generell ver boten, da die Aus nahmerege lungen, 
nach denen Produkt platzie rungen zulässig sind, hier aus drück lich nicht gelten 
(§ 7 Abs. 7 i. V. m. §§ 15, 44  RStV). Ver gleich bare Regelung für Telemedien, 
also auch für Computerspiele, die sich speziell an Kinder richten, fehlen im 
RStV. Der für die Werbung in Telemedien einschlägige § 58 Abs. 1 RStV enthält 
auch keinen Rück verweis auf die Bestim mungen, die die Werbung in Kinder-
sen dungen unter sagen. Damit bleibt fest zuhalten, dass Werbung in Computer-
spielen, die sich speziell an Kinder richten, nach dem RStV keinen be sonderen 
Beschrän kungen unter liegt.

II.3.5 Die Durch set zung des Tren nungs- und 
Erkennbar keits gebots in Telemedien

Zwar ist § 58 Abs. 1 RStV mit dem darin ent haltenen Tren nungs- und Erkennbar-
keits gebot und dem Verbot der Schleichwer bung auf Computerspiele anwend-
bar, da diese – mit Aus nahme elektroni scher Spiele, die nur auf Träger medien 
vor liegen oder die während der gesamten Nutzung keine Verbin dung über 
elektroni sche Kommunika tions netze auf bauen – Telemedien darstellen. Fraglich 
ist aber, ob und von wem diese Gebote und das Schleichwerbe verbot durch-
gesetzt werden können.

Dies richtet sich danach, wem die Auf sicht über die Telemedien im Allge-
meinen und über die Einhal tung des § 58 Abs. 1 RStV im Besonderen zukommt. 
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Anders als im Bereich des Rundfunks, wo die Auf sicht in einem beacht lichen 
Ausmaß auf gemeinsame Organe der Landes medien anstalten, nämlich die ZAK, 
die GVK und die KEK, über tragen wurde, stellt sich die Rechts lage bei den 
Telemedien dar. Ab gesehen vom Jugendschutz nach Maß gabe des JMStV, bei 
der die KJM als gemeinsames Organ aller Landes medien anstalten auch eine 
Zuständig keit für Telemedien anbieter besitzt, ist die Auf sicht zersplittert. Sie 
richtet sich gemäß § 58 Abs. 2 RStV nach dem jeweiligen Landes recht. Sonder-
rege lungen be stehen zudem für den Bereich des Daten schutzes gemäß § 58 
Abs. 1 RStV.

In Nordrhein-West falen ist die Bezirks regie rung Düsseldorf nach dem Tele-
medien zuständig keits gesetz vom 29. 3. 200769 für die Auf sicht über die Tele-
medien, also auch über die Computerspiele zuständig und nicht die erkenn bar 
sachnähere Landes medien anstalt. Andere Länder, wie etwa Berlin, Branden-
burg, Bremen und Hessen haben den Landes medien anstalten die Auf sicht über-
 tragen. Es be stehen demnach in den Ländern unter schied liche Zuständig keiten 
für die Auf sicht über die Einhal tung der Bestim mungen für Telemedien ein-
schließ lich des § 58 Abs. 1 RStV. Dies über rascht auch deshalb, weil es sich 
bei den Telemedien, die über Internet ver breitet werden, regelmäßig um bundes-
weite An gebote im Sinne des § 39 RStV handelt. Schon aus diesem Grunde 
hätte es nahe ge legen, die Auf sicht über die Einhal tung der für Telemedien 
geltenden Vor schriften –  mit Aus nahme der Telemedien angebote des öffent-
lich-recht lichen Rundfunks  – der Kommission für Zulas sung und Auf sicht 
(ZAK) als gemeinsamen Organ aller Landes medien anstalten zu über tragen. 
Das Neben einander unter schied licher Auf sichts behörden wird zudem dadurch 
ver stärkt, dass für den Daten schutz70 nochmals Sonder rege lungen gelten, die 
auch noch zwischen Telemedien mit journalistisch-redak tionellem Inhalt und 
sonstigen Telemedien unter scheiden.

Bei Ver stößen gegen das Tren nungs- und Erkennbar keits gebot, das bei der 
Werbung zu be achten ist, kann die zuständige Auf sichts behörde, also in Nord-
rhein-West falen die Bezirks regie rung Düsseldorf und nicht etwa die Landes-
medien anstalt, gemäß § 59 Abs. 3 RStV die er forder lichen Maßnahmen gegen-
über dem Anbieter treffen. Diese umfassen auch die Untersa gung und die 
Anord nung der Sperrung des An gebots. Bei der Auswahl der Maßnahmen hat 
aber die Behörde den Grundsatz der Ver hältnis mäßig keit zu be achten, der in 
§ 58 Abs. 3 Satz 3 bis 5 RStV umschrieben wird, aber unabhängig von dieser 
Umschrei bung als ver fassungs recht licher Grundsatz bei jeder Auf sicht stätig keit 
stets zu be achten ist. Daher ist von der Auf sichts behörde stets ein nach Schwere 
und Intensität des Eingriffs ab gestuftes Sank tions system einzu setzen, an dessen 
Ende als Ultima Ratio die Unter sagungs verfü gung steht. Bei Ver stößen gegen 

69 GV NRW S. 137.

70 Vgl. unten.
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§ 58 Abs. 1 RStV durch In-Game-Werbung kommt die Verhän gung eines Buß-
geldes als Sanktion nicht in Betracht. Dies liegt daran, dass ein Ver stoß gegen 
das in § 58 Abs. 1 RStV normierte Tren nungs- und Erkennbar keits gebot keine 
Ordnungs widrig keit darstellt. Dagegen sind Ver stöße gegen die ver gleich baren, 
für den Rundfunk und die fernsehähn lichen Telemedien geltenden Werberege-
lungen der §§ 7 Abs. 3 und  58 Abs. 3 RStV gemäß §§ 49 Abs. 1 Nr. 3 und 
Nr. 16 ff. RStV als Ordnungs widrig keiten aus gestaltet.
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II.4 Zulässig keit von In-Game-Werbung 
nach dem Telemedien gesetz

II.4.1 Die eigenständige Bedeu tung des § 6 TMG

Neben dem Rundfunkstaats vertrag stellt das Telemedien gesetz (TMG)71 Rege-
lun gen für die elektroni schen Informa tions- und Kommunika tions dienste auf. 
In § 1 Abs. 4 TMG wird allerdings für die an Inhalte von Telemedien zu rich-
tenden be sonderen Anforde rungen auf den Rundfunkstaats vertrag verwiesen. 
Dennoch trifft § 6 TMG be sondere Regelun gen zu Informa tions pflichten für 
kommerzielle Kommunika tion. Diese Vor schrift findet neben § 58 Abs. 1 RStV 
Anwen dung. Der Bund war nicht daran ge hindert, ge stützt auf seine wirt-
schafts bezogene Gesetz gebungs kompetenz diese Regelung zu treffen, die im 
Interesse der Ver braucher be sondere Informa tions pflichten ver ankert. Das 
Neben  einander der Vor schriften zeigt aber, wie schwierig die Abgren zung 
zwischen den Kompetenzen der Länder und des Bundes im Bereich der Tele-
medien ist. Im Ergebnis hat – un beschadet der in den § 58 Abs. 2 bis 4 RStV 
ent haltenen Sonder rege lungen für be stimmte Telemedien – das Neben einander 
der beiden Regelun gen zur Folge, dass für die Werbung in Telemedien und 
damit auch in Computerspielen das Tren nungs-Erkennbar keits gebot des § 58 
Abs. 1 RStV und die be sonderen Informa tions pflichten des § 6 TMG zu be-
achten sind. Für die übrige kommerzielle Kommunika tion, also Sponsoring, 
Teles hopping und Produkt platzie rung, gelten – ab gesehen von den in den § 58 
Abs. 2 bis  4 RStV ent haltenen Sonder rege lungen für fernsehähn liche Tele-
medien, zu denen die Computerspiele nicht ge hören – ledig lich die be sonderen 
Informa tions pflichten des § 6 TMG.72

Dies ist auf den ersten Blick vor allem für die Produkt platzie rungen in 
Telemedien be deutsam. Diese stellen, wie bereits ausführ lich dargelegt, keine 
Werbung im Sinne des § 58 Abs. 1 RStV dar und unter fallen damit nicht dem 
dort ver ankerten Tren nungs gebot. Sie sind auch keine Schleichwer bung. Von 

71 Gesetz über die Nutzung von Telemedien vom 26. 2. 2007, BGBl. I S. 179, zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 31. 5. 2010 (BGBl. I S. 692).

72 Harts tein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner § 58 Rn. 3.
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dieser unter scheiden sie sich gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 11 RStV dadurch, dass sie 
ge kennzeichnet ist. Diese Kennzeich nung bewirkt, dass die Werbeabsicht offen-
gelegt wird. Damit fehlt es an der für die Schleichwer bung er forder lichen 
Möglich keit der Irrefüh rung. Die Kennzeich nung ist aber unabding bare Voraus-
set zung dafür, dass über haupt eine Produkt platzie rung im Sinne des RStV 
vor liegt. Solche ge kennzeichneten Darstel lungen von Waren und Marken sind 
aber in Computerspielen selten. Bei den nicht ge kennzeichneten Darstel lungen 
ist stets zu prüfen, ob es sich um nach § 58 Abs. 1 RStV ver botene Schleich-
werbung handelt.

II.4.2 Der Inhalt der Informa tions pflichten

Nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 TMG haben Dienste anbieter bei kommerziellen Kommu-
nika tionen, die Telemedien oder Bestand teile von Telemedien sind, zu be achten, 
dass kommerzielle Kommunika tionen klar als solche zu er kennen und die 
natür liche oder juristi sche Person, in deren Auftrag kommerzielle Kommunika-
tionen er folgen, klar identifizier bar sein müssen. Damit ver folgt die Vor schrift 
letzt lich das gleiche Rege lungs ziel wie das Tren nungs- und Erkennbar keits gebot 
in § 58 Abs. 1 RStV. Der Empfänger soll durch das Gebot klarer Erkenn bar keit 
der Werbung bzw. der gesamten kommerziellen Kommunika tion vor einer 
Täuschung über die fehlende Neutralität bzw. Objektivität der Informa tion 
geschützt werden.73

Kommerzielle Kommunika tion ist nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 TMG jede Form 
der Kommunika tion, die der unmittel baren oder mittel baren Förde rung des 
Ab satzes von Waren, Dienst leis tungen oder des Erschei nungs bilds eines Unter-
nehmens, einer sonstigen Organisa tion oder einer natür lichen Person dient, die 
eine Tätig keit im Handel, Gewerbe oder Handwerk oder einen freien Beruf 
ausübt. Der Begriff der kommerziellen Kommunika tion erfasst nicht nur Wer-
bung im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 7 RStV, sondern auch Sponsoring (§ 2 Abs. 2 
Nr. 9 RStV), Teles hopping (§ 2 Abs. 2 Nr. 10 RStV) und vor allem Produkt-
platzie rungen (§ 2 Abs. 2 Nr. 11 RStV).

Die Bestim mung des § 6 TMG ver langt die eindeutige Erkenn bar keit als 
kommerzielle Kommunika tion, während § 58 Abs. 1 RStV, allerdings nur für 
die Werbung in Telemedien, eine Trennung von den übrigen Inhalten fordert. 
Allerdings ist die Erkenn bar keit dem inhalteorientierten Tren nungs gebot imma-
nent, da es gerade Sinn und Zweck dieses Gebotes ist, dass der Nutzer den 
Werbecharakter einer Darstel lung er kennen kann. Insofern kann auf die Aus-
füh rungen zu § 58 Abs. 1 RStV ver wiesen werden.

73 Micklitz/Schirmbacher in Spindler/Schuster, TMG § 6 Rn. 26.
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Die klare Erkenn bar keit be urteilt sich nach dem Empfänger horizont und 
ist damit zu bejahen, wenn der durch schnitt liche Nutzer die kommerzielle 
Kommunika tion als solche ohne weiteres be merken kann. Richtet sich die 
kommerzielle Kommunika tion jedoch an be sonders schutz würdige Gruppen, 
wie z. B. Kinder und Jugend liche, so ist auf deren Ver ständnis abzu stellen.74

Die klare Erkenn bar keit stellt aber gegen über dem Tren nungs gebot des § 58 
Abs. 1 RStV, das allerdings nur für die Werbung in Telemedien gilt, in ge wisser 
Hinsicht ein „Minus“ dar. Über die bloße klare Erkenn bar keit hinaus fordert 
§ 58 Abs. 1 RStV eine eindeutige Trennung von den übrigen Inhalten.

Für die Werbung in Spielen be deutet dies, dass die Erkenn bar keit von Wer-
bung von beiden Rege lungs werken ver langt wird. Die Inten tion des Rundfunk-
staats vertrages ist es, die freie Meinungs bildung vor Manipula tion zu schützen. 
Sobald ein Telemedium, in diesem Fall ein Online-Spiel, einen ge wissen 
„Inhalt“ auf weist, ist § 58 Abs. 1 RStV einschlägig, der über das Tren nungs-
gebot ver langt, dass ein inhalt licher Gehalt eines elektroni schen Mediums, der 
in irgendeiner Form zur Meinungs bildung beiträgt, und eine werbende Äuße-
rung nicht dergestalt ver mischt werden, dass der werbende Gehalt nicht als 
solcher erkannt wird.

Die Kennzeich nungs- und Informa tions pflichten des § 6 TMG kommen 
sozu sagen als Auffang vorschrift zur Anwen dung, wenn es nicht um Werbung 
i. S. des RStV, sondern um andere Formen der kommerziellen Kommunika tion 
geht, also insbesondere Produkt platzie rungen. Tatbestand lich setzt eine Produkt-
platzie rung voraus, dass es sich um eine ge kennzeichnete Erwäh nung oder 
Darstel lung von Waren oder eines Erbringers von Dienst leis tungen gegen Ent-
gelt handelt. Die Kennzeich nung ist also bereits Voraus set zung für das Vor-
liegen einer Produkt platzie rung und Ab gren zungs merkmal zur Schleichwer-
bung. Insoweit bedarf es keines Rück griffs auf das in § 6 Abs. 1 Nr. 1 TMG 
ent haltene Gebot der klaren Erkenn bar keit kommerzieller Kommunika tion.

II.4.3 Produkt platzie rungen in Computerspielen und § 6 TMG

Die Abgren zung zwischen Schleichwer bung und Produkt platzie rung richtet 
sich auch bei Online-Spielen danach, ob eine Kennzeich nung vor liegt. Dies 
ist aber nach anderen Maßstäben zu be urteilen als bei Rundfunksen dungen. 
Bei Online-Spielen dienen werb liche Erschei nungs formen – unabhängig davon 
welche Absicht dahintersteht – auch dazu, eine be stimmte nach gebildete Um-
gebung, in der sich üblicher weise Werbebot schaften be finden, realisti scher 
aus sehen zu lassen. Während man jedoch in der realen Welt oder in einer 

74 Dieser Grundsatz ist in der Lauter keits richtlinie fest gelegt, hierzu näher unter II.
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filmischen Abbil dung der realen Welt (Fernsehen) keinen Hinweis darauf be-
nötigt, dass sich auf einer Litfaßsäule oder einer Bande im Stadion be zahlte 
Werbebot schaften be finden, weil es schlicht jeder weiß, ist dies in einer virtuel-
len Abbil dung aus den ge nannten Gründen gerade nicht so. Der Nutzer ist im 
Unklaren darüber, ob diese ge zielt und gegen Bezah lung ein gefügt wurde, um 
ihn zu be einflussen. Wenn eine Beeinflussungs inten tion dahinter steht, müsste, 
um den Informa tions pflichten des § 6 TMG zu ent sprechen, diese kommerzielle 
Kommunika tion zumindest als solche klar erkenn bar sein.

Handelt es sich um eine ge zielte Platzie rung, muss in jedem Fall eine Kenn-
zeich nung er folgen, damit der Nutzer die aus Werbegründen gegen Ent gelt 
oder Gegen leis tung platzierten Produkte oder Marken als solche er kennen 
kann. Die Anforde rungen an eine solche Kennzeich nung sind jedoch deut lich 
geringer als die für Produkt platzie rung im Rundfunk, die in der detaillierten 
Regelung des § 7 Abs. 7 Satz 3 RStV aus differenziert ist. Es bedarf ledig lich 
wegen § 2 Abs. 2 Nr. 11 über haupt einer Kennzeich nung, damit im Rechtsinne 
eine Produkt platzie rung tatbestand lich vor liegt, und wegen § 6 TMG einer 
klaren Erkenn bar keit. An gesichts dieser offeneren Regelun gen könnte ein Hin-
weis zu Beginn des Spiels, dass das Spiel be zahlte Platzie rung von Produkten 
ent hält, als aus reichend an gesehen werden. Die Kennzeich nung ent spräche 
damit derjenigen, die für Kinofilme ge fordert wird (näher dazu unten).

Zu fragen ist, ob dies sachgerecht ist. Dafür spricht, dass Spiele wie Kino-
filme nicht in erster Linie der Informa tion, sondern der Unterhal tung dienen. 
Der Unter schied besteht darin, dass der Rezipient beim Film passiv konsumiert. 
Beim Spiel hingegen werden die Objekte teil weise ge nutzt und selbst ein gesetzt. 
Hieraus kann sich eine andere Wirkung ergeben. Hierbei ist auf empiri sche 
Erkenntnisse in Bezug auf die Wahrneh mung der Spieler abzu stellen. Im 
Rahmen des In-Game-Advertising ist zu be rücksichtigen, dass die Nutzer eines 
Spiels aktiv sind und den Inhalten des Spiels daher eine erhöhte Auf merksam-
keit ent gegen bringen. Die Frage ist, ob sie infolgedessen nicht so leicht in die 
Irre zu führen sind75 oder ob gerade ein er höhtes Schutz bedürfnis vor Werbebot-
schaften besteht, da die Spieler so „im Spiel ge fangen“ sind, dass die Wirkung 
viel intensiver ist als bei schlichter Rezep tion. Zudem ist frag lich, ob im 
Rahmen von Online-Spielen davon auszu gehen ist, dass die Nutzer eine ge-
wisse Medien kompetenz be sitzen, sodass sie wissen, dass be stimmte An gebote 
werbefinanziert sind und daher einen ge wissen Anteil an Produkt platzie rungen 
ent halten.76 Die Werbung in Computerspielen ist jedoch –  trotz wachsender 
Bedeu tung – noch nicht so ver breitet, dass man voraus setzen kann, der Nutzer 
rechne in jedem Fall damit, dass sich im Spiel be zahlte, zu Werbezwecken 

75 So Mallick, Product-Placement in den Massen medien, S. 216.

76 So Mallick, Product-Placement in den Massen medien, S. 216, Lober, MMR 2006, 643, 645; anders Schaar, 

GRUR 2005, 912, 915.
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platzierte Inhalte be finden. Wird ein Produkt in einer Art und Weise in ein 
Spiel ein gebettet, dass es den Anschein hat, als ob die Darstel lung und die 
vor handenen Objekte nur einer realisti schen Nachbil dung des Szenarios dienen, 
so ist hier eine Täuschung des Spielers zumindest möglich. Eine solche Täu-
schung kann durch einen auf klärenden Hinweis aus geschlossen werden.77

Eine andere Aus gangs situa tion schaffen sog. Adgames, die insgesamt auf 
einen be stimmten Zweck aus gerichtet sind und bei denen der Werbezweck 
bereits aus dem Namen des Spiels oder aus den Umständen hervor geht. So 
kann nicht von einer Ver brauchertäuschung aus gegangen werden, wenn das 
ganze Spiel auf eine Produkt linie aus gerichtet ist, wie z. B. beim Erweite rungs-
paket zum Spiel Die Sims 2 – IKEA Home-Accessoires oder H&M-Fashion-
Accessoires (Add-On), beim dem laut Spielehersteller nicht der lukrative Werbe-
markt für die Ikea-Erweite rung Pate ge standen hat, sondern allein der Wunsch 
der Kunden.78 Ein be kanntes Beispiel hierfür ist auch das Spiel Moorhuhnjagd, 
das eine Hamburger Werbeagentur im Herbst 1998 als Werbegag für die 
Whisky marke Johnnie Walker ent wickeln ließ.79 Keine Wirtschafts werbung, 
aber eine Art „Unter nehmens werbung“ betrieb die US-Armee mit dem eigens 
für diesen Zweck ent wickelten Spiel America’s Army, das für sieben Millionen 
US-Dollar als Marketinginstrument konzipiert wurde und mit dem sie Nach-
wuchs rekrutieren wollte.80

Die Auf sicht darüber, ob die Vor gaben des § 6 TMG ein gehalten wurden, 
obliegt gemäß § 59 Abs. 2 RStV der durch Landes recht be stimmten Auf sichts-
behörde, also in Nordrhein-West falen der Bezirks regie rung Düsseldorf.81 Der 
Ver stoß gegen das in § 6 TMG ver ankerte Gebot der Erkenn bar keit und Kenn-
zeich nung von kommerzieller Kommunika tion stellt ebenso wie der Ver stoß 
gegen § 58 Abs. 1 RStV keine Ordnungs widrig keit dar.

77 Mallick, S. 216, Schaar, GRUR 2005, 912, 915, Lober, MMR 2006, 643, 645.

78 „Bei den Sims-Spielern standen Möbel von Ikea ganz weit oben auf der Wunschliste.“ Die SIMs im Ikea 

Land, Focus Online, vom 25. 6. 2008, http://www.focus.de/digital/games/computerspiele-die-sims-im-ikea-

land_aid_313535. html (zuletzt ab gerufen am 25. 6. 2011).

79 Online Spiel unter http://www.gamesbasis.com/moorhuhn. html (zuletzt ab gerufen am 25. 6. 2011); Hierzu 

auch Lober, MMR, 2006, S. 643.

80 Study on the role of SMEs and European audiovisual works in the context of the fast changing and 

converging home entertainment sector (PayTV, Homevideo, Video on Demand, video games, internet, etc), 

Oktober 2008, S. 137.

81 Vgl. oben II.3.4.
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II.5 Zulässig keit von In-Game-Werbung und 
die Vor schriften zum Schutz der Jugend

II.5.1 Allgemeines

Auch wenn die Spielercommunity in den letzten Jahren immens ge wachsen 
ist, bilden immer noch Jugend liche und Kinder eine be sonders wichtige Nutzer-
gruppe. Daher ist zu klären, welche Vor gaben die Bestim mungen zum Schutze 
der Jugend für die In-Game-Werbung ent halten. Die gesetz lichen Rahmen-
bedin gungen bilden das Jugendschutz gesetz (JuSchG) und der Jugend medien-
schutz staats vertrag (JMStV). Seit Inkraft treten des Jugendmedien schutz -
staatsvertrags zum 1. 4. 2003 wird zwischen „Online“ und „Offline“ Medien 
unter schieden.

Der Jugendmedien schutz kennt drei An gebots formen im Bereich der Spiele82:

– Unveränder bare Spiele auf Träger medien, sowie un veränder bare Spiele, die 
nur über den Ver triebs weg Internet ver teilt werden (derzeit erfasst vom 
Jugendschutz gesetz).

– Veränder bare Spiele, die durch zusätz liche Programm teile ver ändert und 
ergänzt, häufig ver schärft werden. Gekauft wird die frei handel bare, harm-
lose Ver sion auf Träger medien, auf gerüstet wird via Internet oder andere 
Quellen. Unklar ist, ob solche Spiele nach dem Jugendschutz gesetz oder 
dem Jugendmedien schutz staats vertrag zu be urteilen sind. Hier stellen sich 
die gleichen Fragen, wie bei dem Problem, ob hybride Spiele den Telemedien 
zuzu ordnen sind.83

– Spiele, die online ge spielt werden (derzeit erfasst vom Jugendmedien schutz-
staats vertrag).

Problematisch wird diese unter schied liche Zuord nung, wenn gleiche Inhalte, 
d. h. gleiche Spiele über ver schiedene Distribu tions wege (online/offline) ver-

82 Vgl. Potthast, Regulie rung und Computerspiele, in: Umstritten und Umworben: Computerspiele  – eine 

Heraus forde rung für die Gesell schaft S. 89, 94.

83 Vgl. oben II.3.3.1.1.2.
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breitet werden, oder aber, wenn ein ursprüng lich auf einem Träger medium 
ver triebenes Spiel auch in einer Spielvariante über eine Online-Verbin dung 
ge nutzt werden kann und hierüber evtl. zusätz liche Inhalte „nach geladen“ wer-
den.

II.5.2 Jugendmedien schutz staats vertrag

Der JMStV gilt für elektroni sche Informa tions- und Kommunika tions medien 
(Rundfunk und Telemedien) und ist damit recht liche Grundlage für den Jugend-
schutz in Online-Spielen, soweit sie unter den Begriff der Telemedien fallen. 
Seine Regelun gen gelten auch für Downloadmöglich keiten und Trailer von 
Computerspielen.84 Für die Einhal tung der Bestim mungen ist die Kommission 
für Jugendmedien schutz (KJM) als Organ der Landes medien anstalten ver ant-
wort lich.

Werbung in Online-Spielen unter liegt zunächst einmal den gleichen inhalt-
lichen Anforde rungen des Jugendschutzes wie das Spiel selbst. Dies be deutet, 
dass die Werbung kein unzu lässiges An gebot im Sinne des § 4 und kein ent-
wick lungs beeinträchtigendes An gebot im Sinne des § 5 darstellen darf. Dies 
dürfte jedoch von geringerer prakti scher Relevanz sein.

§ 6 JMStV stellt ver schiedene Regeln für den Jugendschutz in Werbung und 
Teles hopping auf und ent hält Bestim mungen, die den Schutz von Kindern und 
Jugend lichen vor körper lichen und seelischen Beeinträchti gungen im Zusam-
men hang mit den von Werbebot schaften aus gehenden Reizen be zwecken, bzw. 
die Ausnut zung der Unerfahren heit ver hindern sollen.

Werbung für indizierte An gebote ist nur unter den Bedin gungen zulässig, 
die auch für die Ver brei tung des An gebots selbst gelten. Indizierte An gebote 
sind solche, die von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien in 
die Liste der jugendgefährdenden Medien auf genommen werden. Es handelt 
sich insofern um unzu lässige An gebote i. S. von § 4 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 JMStV, 
sodass Werbung in Telemedien hierfür nur außerhalb des Zugangs bereichs von 
Kindern und Jugend lichen er folgen darf. Dies könnte z. B. relevant werden, 
wenn Werbung für einen Film auf einer virtuellen Werbefläche ge zeigt wird 
(vgl. Video im Spiel Anarchie Online). Dies dürfe dann nur in Spielen er folgen, 
die nicht für Kinder und Jugend liche freigegeben sind, bzw. mit einer ent-
sprechenden techni schen Zugangs sperre ver sehen sind.

Ein aus drück liches Verbot wird auch für die Werbung für alkoholi sche 
Getränke aus gesprochen, die sich weder an Kinder oder Jugend liche richten 
darf, noch durch die Art der Darstel lung Kinder und Jugend liche be sonders 

84 Weigand/Braml, Jugendmedien schutz – eine recht liche und inhalt liche Bestands aufnahme, in: Umstritten 

und Umworben: Computerspiele – eine Heraus forde rung für die Gesell schaft S. 11, 15.
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an sprechen oder diese beim Alkoholgenuss darstellen darf. Dies würde be-
deuten, dass in Spielen, die sich vor allem an Kinder und Jugend liche richten, 
die Werbung für oder die Platzie rung von alkoholi schen Produkten zu Werbe-
zwecken nicht erlaubt wäre.

Als Ordnungs widrig keit waren bisher auch ledig lich Ver stöße gegen die 
Bestim mungen des Ab satzes  1 (indizierte An gebote und Liste der jugend-
gefährdenden Medien) geregelt. Mit dem Vierzehnten Rundfunkände rungs-
staats vertrag, der zum 1. 1. 2011 in Kraft treten sollte, sollten auch Ver stöße 
gegen die Werbe verbote der Absätze 2 bis 6 als Ordnungs widrig keit ein gestuft 
werden. Nachdem der nordrhein-west fälische Landtag diesen Staats vertrag 
ab gelehnt hat, ist er endgültig gescheitert. Es bleibt abzu warten, ob sich die 
Länder nach diesem Scheitern auf eine grundlegende Revision des Jugend-
medien schutz staats vertrages ver ständigen können.

II.5.3 Jugendschutz gesetz

Die Werbung innerhalb von Offline-Spielen durch läuft als Teil des Spiels das 
gleiche Kennzeich nungs verfahren wie das Spiel selbst und muss sich daher an 
§§ 12 ff. JuSchG messen lassen. Darüber hinaus trifft das Jugendschutz gesetz 
keine spezifi schen Regelun gen zur Werbung.

II.5.4 Zusammen fassung

Die spezifi schen Jugendmedien schutz gesetze ent halten keine Regelun gen, die 
darauf ab zielen, Kinder- und Jugend liche generell vor Werbung zu schützen. 
Die Regelun gen des JMStV be ziehen sich ledig lich darauf, Kinder und Jugend-
liche vor be stimmten Inhalten in der Werbung zu be wahren. Auch der RStV 
ent hält – anders als für Rundfunk – keine Vor schriften, die Werbung in Tele-
medien für Kinder einschränken oder unter sagen. Spielt ein Kind jedoch ein 
Online-Spiel, ist durch aus eine ver gleich bare Unter hal tungs situa tion ge geben 
wie beim Betrachten einer Sendung für Kinder im Fernsehen, beispiels weise 
eines Zeichen trick films. Wenn das Kind über seine Spielfigur mit be stimmten 
Produkten agiert, dürfte die be einflussende Wirkung sogar vermut lich ungleich 
höher sein, als wenn es das Geschehen nur passiv ver folgt. Eine weitere Gefahr 
von Werbung in Telemedien, die auch oder über wiegend von Kindern ge nutzt 
werden, bzw. sich an Kinder und Jugend liche richten, ist auch insbesondere 
darin zu sehen, dass diese über Verlin kungen auf kommerzielle Seiten ge langen 
und häufig nicht unter scheiden können, ob es sich um kosten lose oder kosten-
pflichtige Downloads handelt. Gratis-Spielportale im Internet werden im Fern-
sehen und auf zahl reichen Webseiten be worben. Dabei werden auch ge zielt 
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Kinder und Jugend liche an gesprochen. Kosten lose Spiele-Downloads führen 
häufig zu kost spieligen Zusatz diensten oder stehen in unmittel barer Nachbar-
schaft zu „kosten losen Pokerschulen“, die möglicher weise zu illegalem Glücks-
spiel ver leiten.

Der Bundes verband der Ver braucherzentralen (vzbv) hat im März 2010 
die Betreiber von Kinderwebseiten auf gefordert, ihre An gebote grundsätz lich 
werbefrei zu ge stalten. Kinder seien oftmals noch nicht in der Lage, zwischen 
Inhalt und ein gebundener Werbung zu unter scheiden.85 Es bleibt aber fest-
zuhalten, dass das geltende Recht weder im JMStV noch im RStV diesem 
Anliegen Rechnung trägt.

85 Vgl. epd medien 24–25/2010, S. 11.
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II.6 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)

Ver stöße gegen die medien recht lichen Werberege lungen können gleichzeitig 
auch einen Ver stoß gegen die wettbewerbs recht lichen Vor schriften des UWG86 
be deuten. Darüber hinaus stellen aber die wettbewerbs recht lichen Bestim mun-
gen zusätz liche Regeln auf und er fassen auch Medien, auf die der Rund funk-
staats vertrag oder das Telemedien gesetz nicht anwend bar sind.

Das UWG schützt das Interesse der Allgemein heit an einem un verfälschten 
Wettbewerb und soll insbesondere Mitbewerber, aber auch die Ver braucher vor 
unlauteren geschäft lichen Handlun gen be wahren. Es gilt grundsätz lich für 
Handlun gen im Geschäfts verkehr unabhängig davon, in welchem Rahmen sie 
ge tätigt werden. Im Hinblick auf In-Game-Werbung ist eine Unter schei dung, 
ob es sich um Online- oder Offline-Spiele handelt oder um eine Misch form 
(sog. Hybridmedien) insofern nicht von Bedeu tung. Die Vor schriften des UWG 
finden daher insbesondere auch für Offline-Spiele Anwen dung, für die mangels 
Übertra gung über ein elektroni sches Kommunika tions netz weder die Vor schrif-
ten des Rundfunkstaats vertrages noch die des Telemedien gesetzes eröffnet 
sind.

II.6.1 Die General klausel des § 3 Abs. 1 UWG

Die General klausel des UWG wurde im Zuge der Umset zung der UGP-Richt-
linie87 grundlegend um gestaltet. Grundsätz lich sind nach § 3 Abs. 1 UWG 
unlautere geschäft liche Handlun gen unzu lässig, wenn sie ge eignet sind, die 
Interessen von Mitbewerbern, Ver brauchern oder sonstigen Markt teilnehmern 

86 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in der Fassung vom 3. 7. 2004 (BGBl I 1414) zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 29. 7. 2009 (BGBl I 2413).

87 Richtlinie 2005/29/  EG des Europäi schen Parlaments und des Rates vom 11. 5. 2005 über unlautere Ge-

schäfts praktiken im binnen marktinternen Geschäfts verkehr zwischen Unter nehmen und Ver brauchern und 

zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/  EG, 98/27/  EG und 2002/65/  EG 

des Europäi schen Parlaments und des Rates sowie der Verord nung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäi schen 

Parlaments und des Rates (Richtlinie über unlautere Geschäfts praktiken) ABl. EU L 149/22 vom 11. 6. 2005.
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spür bar zu be einträchtigen. Eine unlautere geschäft liche Handlung ist insbeson-
dere dann ge geben, wenn eines der Regel beispiele der §§ 4 ff. UWG vor liegt. 
Die im Anhang zu § 3 auf gelis teten Handlun gen sind un geachtet einer – sonst 
er forder lichen – spür baren Beeinträchti gung immer unzu lässig.

Die Anwen dung des § 3 UWG setzt eine geschäft liche Handlung gegen über 
einem Ver braucher voraus. Der Begriff der geschäft lichen Handlung ist im 
Wege der richtlinien konformen Ausle gung weit auszu legen.88 Er umfasst ebenso 
wie der Begriff der Geschäfts praktiken auch die „kommerzielle Mittei lung“.89 
Dieser Begriff ent spricht wiederum dem der „kommerziellen Kommunika-
tion“90, die als Oberbegriff u. a. sowohl klassi sche Werbung als auch das Spon-
soring und die Produkt platzie rung miteinschließt. Alle kommerziellen Werbe-
maßnahmen, einschließ lich des ge zielten Einfügens von Produkten, Marken 
oder Logos in einen anderen Kontext zu Werbezwecken, der Auf merksam-
keits werbung und des Sponsoring dienen der unmittel baren oder mittel baren 
Förde rung des Ab satzes von Waren oder Dienst leis tungen des eigenen oder 
eines fremden Unter nehmens und stellen damit geschäft liche Handlun gen da. 
Diese erfolgt bei In-Game-Werbung auch gegen über einem Ver braucher.

Unlauter handelt insbesondere, wer den Werbecharakter von geschäft lichen 
Handlun gen ver schleiert. Das Regel beispiel des § 4 Nr. 3 UWG ent hält damit 
ein Verbot ge tarnter Werbung, das aus dem Wahr heits grundsatz im Lauter-
keits recht ab geleitet wird.91

Der § 4 Nr. 3 UWG zielt – mit unter schied licher Formulie rung – damit auch 
auf ver gleich bare Fälle wie die spezielleren Vor schriften der § 58 RStV und 
§ 6 TMG. Die wettbewerbs recht lichen Regelun gen stehen jedoch grundsätz lich 
selbst ständig neben den medien recht lichen oder anderen spezielleren Normen. 
Ein Ver stoß gegen ent sprechende medien recht liche Vor schriften ist zwar ein 
Indiz für einen Ver stoß gegen eine ver gleich bare Regelung im Wettbewerbs-
recht, schließt diesen jedoch nicht zwingend ein bzw. im gegen sätz lichen Fall 
nicht zwingend aus, da sowohl die Ziele als auch die Adressaten der unter-
schied lichen Rege lungs werke nicht identisch sind. Auch die Gesetz gebungs-
kompetenz liegt nicht in der gleichen Hand. Während das Rundfunkrecht der 
Gesetz gebungs kompetenz der Länder unter fällt (Art. 70, 30 GG)92, unter liegt 
das Wettbewerbs recht als Teil des Wirtschafts rechts einer konkurrierenden 
Gesetz gebungs kompetenz. Die Länder haben nach Art. 72 Abs. 1 GG die Rege-
lungs befugnis nur, solange und soweit der Bund von seiner Gesetz gebungs-
zuständig keit keinen Gebrauch ge macht hat. Dies hat der Bund mit dem UWG 
jedoch getan (Art. 72 Abs. 2 i. V. m. Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG). Müssten die 

88 Dazu oben.

89 Art. 2 lit. d UGP-Richtlinie.

90 Art. 2 f e-commerce-Richtlinie und Art. 1 Abs. 1 lit. h AVMD-Richtlinie.

91 Köhler/Bornkamm, UWG § 4 Rn. 3.1; Piper/Ohly/Sosnitza UWG, § 4 Rn. 3/2.

92 Zur Rundfunk kompetenz der Länder bereits ausführ lich BVerfGE 12, 205 ff. – Erstes Rundfunkurteil.
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Normen des Bundes gesetz gebers nun zwingend im Lichte der Normen des 
Landes gesetz gebers aus gelegt werden, würde die Gesetz gebungs kompetenz des 
Bundes damit unter wandert.

Mit dem Dreizehnten Rundfunkände rungs staats vertrag wurden die Werbe-
rege lungen über arbeitet, insbesondere die Produkt platzie rung neu definiert und 
damit auch die Abgren zung zur Schleichwer bung neu be stimmt. Nur die ge-
kennzeichnete Produkt platzie rung wird über haupt als Produkt platzie rung im 
Sinne des Rundfunkstaats vertrages an gesehen. Damit geht der deutsche Gesetz-
geber über die Defini tion des europäi schen Gesetz gebers in der AVMD-Richt-
linie hinaus, der eine solche Kennzeich nung zwar für eine zulässige Produkt-
platzie rung vor schreibt, aber nicht als Tatbestands merkmal voraus setzt.

Die unter schied lichen Begrifflich keiten dienen nicht un bedingt dazu, eine 
einheit liche Rechts anwen dung zu fördern. Während der RStV weiter hin von 
Werbung spricht und das Sponsoring, das Teles hopping und die Produkt platzie-
rung nun sozu sagen als eigenständige Formen daneben stellt, ver wenden die 
AVMD-Richtlinie, die E-commerce-Richtlinie und das Telemedien gesetz den 
Begriff der kommerziellen Kommunika tion, der als Oberbegriff für alle diese 
Erschei nungs formen dient. Das UWG hingegen spricht schlicht von „geschäft-
lichen Handlun gen“, im Fall des § 4 Nr. 3 UWG von „geschäft lichen Handlun-
gen mit Werbecharakter“, die Richtlinie über unlautere Geschäfts praktiken 
von „Geschäfts praktiken“.93 In dieser Reihen folge lässt sich auch eine Erweite-
rung der Begriffe er kennen. Während der RStV für den Bereich des Rundfunks 
sehr konkrete Regelun gen in Bezug auf Erschei nungs formen mit kommerziel-
lem werb lichen Hinter grund trifft, sind die Vor schriften der anderen Rege-
lungs werke, kongruent zu den weiteren Begrifflich keiten, zunehmend offener 
und weniger detailliert.

Aus diesem Grund scheint es aber auch weder gesetz lich er forder lich noch 
zwingend ge boten, die genauen Begrifflich keiten des RStV auch im Rahmen 
einer wettbewerbs recht lichen Prüfung zugrunde zu legen. Der Gesetz geber hat 
im Medien bereich das Modell einer ab gestuften Regulie rung ge wählt. Dies hat 
zur Folge, dass der Rundfunk stärker reguliert wurde als andere Medien. Auch 
innerhalb des RStV wird dieses Modell ver wirk licht. So wird der klassi sche 
Rundfunk, also Rundfunk im einfachgesetz lichen Sinne, strenger reguliert als 
die Telemedien. Selbst innerhalb des einfachgesetz lichen Rundfunks finden sich 
Regulie rungs unterschiede, was etwa die Sonder rege lungen für Tele shopping-
kanäle in § 1 Abs. 3 RStV und für Internethörfunk in § 20 b RStV ver deut lichen. 
Bei den Telemedien wird zwischen fernsehähn lichen Telemedien (§ 58 Abs. 3 

93 Art. 2 UGP-Richtlinie: Im Sinne dieser Richtlinie be zeichnet der Aus druck d) Geschäfts praktiken im 

Geschäfts verkehr zwischen Unter nehmen und Ver brauchern (nach stehend auch „Geschäfts praktiken“ ge-

nannt) jede Handlung, Unterlas sung, Ver haltens weise oder Erklä rung, kommerzielle Mittei lung einschließ-

lich Werbung und Marketing eines Gewerbetreibenden, die unmittel bar mit der Absatz förde rung, dem 

Ver kauf oder der Liefe rung eines Produkts an Ver braucher zusammen hängt.
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RStV) und sonstigen Telemedien (§ 58 Abs. 1 RStV) differenziert. Dies ist auf 
die unter schied liche Bedeu tung der jeweiligen An gebote für die Meinungs-
bildung zurück zuführen, die das Bundes verfassungs gericht mit den Merkmalen 
der Aktualität, Breiten wirkung und Suggestivkraft be schreibt. Nach diesen 
Merkmalen hat der klassi sche Rundfunk und innerhalb des klassi schen Rund-
funks das Fernsehen (Macht der be wegten Bilder) die größte Bedeu tung für 
die öffent liche Meinungs bildung.

Allerdings könnte es unter Umständen zu un befriedigenden Ergeb nissen 
führen, wenn die gleiche Handlung nach Rundfunkrecht zulässig und nach 
Wettbewerbs recht als unzu lässig be wertet würde. Es ist daher im Einzelfall 
zu ent scheiden, bei welchen Sach verhalten auf die Begriffs bestim mungen des 
RStV ab gestellt werden sollte. Dies ist tendenziell bei rundfunk bezogenen 
Sach verhalten zu er warten. Bei allen anderen Sach verhalten, insbesondere im 
Hinblick auf Medien, die nicht den Regelun gen des RStV unter fallen, kann 
die Beurtei lung im Hinblick auf die wettbewerbs recht liche Ausrich tung der 
Vor schriften durch aus anders aus fallen.

Die Vor schriften des UWG stehen damit selbst ständig neben den Normen 
des RStV und TMG. Diese spezielleren Vor schriften finden im UWG insofern 
Berücksichti gung, als ein Ver stoß dagegen zugleich einen Rechts bruch im 
Sinne des § 4 Nr. 11 UWG darstellt, wonach auch unlauter handelt, wer gegen 
eine gesetz liche Vor schrift ver stößt, die dazu be stimmt ist, im Interesse der 
Markt teilnehmer das Markt verhalten zu regeln.94 Hierunter fallen grundsätz lich 
Ver stöße gegen die diesbezüg lichen spezielleren Normen des RStV, der 
Pressegesetze und des TMG.

Im Wege richtlinien konformer Ausle gung ist der Begriff des Werbecharak-
ters am Maßstab des Art. 7 Abs. 2 UPG-Richtlinie („oder wenn er den kommer-
ziellen Zweck der Geschäfts praxis nicht kennt lich macht“) weit, nämlich im 
Sinne des geschäft lichen Charakters der geschäft lichen Handlung zu fassen.95

Bei Computer- oder Videospielen sind im Wesent lichen zwei Erschei nungs-
formen zu be obachten. Zum einen finden sich Werbebot schaften auf herkömm-
lichen Werbeflächen (z. B. virtuelle Litfaßsäule, Banden werbung), zum anderen 
werden Produkte, Marken oder Logos in das Spielgeschehen integriert (hierzu 
bereits oben). Geschieht dies gegen Bezah lung, ent spricht es dem Prinzip einer 
Produkt platzie rung.96 Beide Maßnahmen dienen unzweifel haft zumindest mittel-

94 Köhler/Bornkamm, UWG, § 4 Rn. 3.7.

95 Köhler/Bornkamm, UWG, § 4 Rn. 3.10.

96 Die Produkt platzie rung ist sowohl in der AVMD-Richtlinie als auch im Rundfunkstaats vertrag definiert. 

Nach der Legaldefini tion des 13. RÄStV wird nur die gekennzeichnete Erwäh nung oder Darstel lung von 

Waren, Dienst leis tungen, Namen, Marken, Tätig keiten eines Herstellers von Waren oder eines Erbringers 

von Dienst leis tungen in Sendun gen gegen Ent gelt oder eine ähnliche Gegen leis tung mit dem Ziel der 

Absatz förde rung umfasst. Das Wettbewerbs recht stellt auf die Erkenn bar keit ab. Ausführ lich zum Begriff 

der Produkt platzie rung Holzgraefe, Werbeintegra tion in Fernsehsen dungen und Videospielen, 2010; Mallick, 

Product-Placement in Massen medien, 2009; Puff, Product Placement, 2008.
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bar der Werbung für das ent sprechende Produkt oder Unter nehmen, wenn Geld 
dafür bezahlt wurde.

Eine Ver schleie rung des Werbecharakters liegt vor, wenn das äußere Er-
schei nungs bild der geschäft lichen Handlung so ge staltet wird, dass die Ver-
braucher (oder sonstigen Markt teilnehmer) den Werbecharakter/den geschäft-
lichen Charakter nicht klar und eindeutig er kennen. Hierbei wird auf die 
Sicht weise eines in dieser Situa tion durch schnitt lich informierten, auf merksamen 
und ver ständigen Ver brauchers ab gestellt.97

Das Phänomen der Ver schleie rung des Werbecharakters wird im Medien-
recht mit dem Begriff der Schleichwer bung be zeichnet. Der Begriff der Schleich-
wer bung ist sowohl im RStV als auch in der AVMD-Richtlinie legal definiert. 
Mit dem Dreizehnten Rundfunkände rungs staats vertrag wurde die Defini tion 
allerdings neu ge fasst. Während die alte Defini tion schlicht darauf ab stellte, 
ob die Erwäh nung oder Darstel lung irreführen kann, lautet die neue Fassung 
„wenn sie mangels Kennzeich nung irreführen kann“. Die unzu lässige Schleich-
wer bung wird damit von einer zulässigen Produkt platzie rung durch deren Kenn-
zeich nung als Produkt platzie rung ab gegrenzt.

Im § 4 Nr. 3 UWG kommt es dagegen auf die Erkenn bar keit des werb lichen 
Hinter grundes der Maßnahmen an. Diese kann auch ge geben sein, wenn eine 
Produkt platzie rung (im weiteren Sinne) nicht ge kennzeichnet wird. Fügt man 
beispiels weise in ein Szenario ein an dieser Stelle völlig unpassendes Produkt 
ein (z. B. eine Cola-Dose oder ein McDonalds Restaurant in eine mittelalter-
liche Geschichte), ist für jeden durch schnitt lich informierten und ver ständigen 
Ver braucher erkenn bar, dass dies nicht der Gestal tung eines realisti schen Um-
feldes dient und nicht aus dramaturgi schen Gründen ge boten ist. Eine Kenn-
zeich nung, dass es sich um eine be zahlte Werbung handelt, ist hier eigent lich 
ent behr lich, da die Werbeabsicht offensicht lich ist.

Das UWG ist wie bereits erörtert auch auf andere Medien anwend bar. Wenn 
sich ein Spiel z. B. auf einer CD-Rom/DVD be findet, so handelt es sich um 
ein Druck werk im Sinne der Landespressegesetze. Onlinespiele sind als Tele-
medien einzu stufen. Bei den Misch formen wird das ge kaufte Spiel installiert 
und an schließend online ge spielt. An gesichts dieses weiten Anwen dungs berei-
ches er scheint es nicht sachgerecht, die Begrifflich keiten des am strengsten 
reglementierten Mediums auf alle anderen zu über tragen.98 Es ist daher allein 
auf die tatsäch liche Erkenn bar keit abzu stellen, da eine Ver schleie rung faktisch 
nur bei tatsäch lich mangelnder Erkenn bar keit ge geben ist.

Spielen bzw. generell Telemedien oder Träger medien werden vom Gesetz-
geber nicht die gleiche Bedeu tung für die Meinungs bildung zu gemessen wie 

97 Köhler/Bornkamm, UWG, § 4 Rn. 3.11.

98 Im Ergebnis so auch Kreile in: Dörr/Kreile/Cole, Handbuch Medien recht, 2. Auflage S. 421.
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dem Rundfunk. Aus diesem Grunde ist es sachgerecht, wenn auch an die 
kommerzielle Durch drin gung bzw. Beeinflus sung dieser Medien geringere 
Anforde rungen ge stellt werden.99 Es besteht kein grundsätz liches Verbot für 
kommerzielle Kommunika tion in Spielen, weder in Online- noch in Offline-
Spielen.100

Im Hinblick auf In-Game-Werbung wäre der Werbecharakter ver schleiert, 
wenn ein durch schnitt licher Spieler nicht er kennen kann, dass eine be stimmte 
Gestal tung eines Spiels so vor genommen wurde, weil dafür von einem Unter-
nehmen, das sich durch diese Gestal tung einen positiven werbenden Effekt für 
seine Produkte oder sein Unter nehmen erhofft, Geld bezahlt wurde und nicht, 
weil der Ent wickler dies aus ge stalteri schen/dramaturgi schen Gründen so ent-
worfen hat. Die Sicht weise eines durch schnitt lich informierten, auf merksamen 
und ver ständigen Ver brauchers richtet sich in diesem Fall auch maß geblich 
danach, auf welche Zielgruppe das einzelne Spiel zu geschnitten ist, bzw. von 
welcher Zielgruppe es in der Regel ge nutzt wird.

Zur Beurtei lung der Anforde rungen, die an die Erkenn bar keit von kommer-
ziellen Kommunika tionen in Spielen zu stellen sind, kann die Rechtsprechung 
zur Werbung in Kinofilmen heran gezogen werden. In der Ent schei dung „Feuer, 
Eis & Dynamit I“ hat der BGH zur Werbung in Kinospielfilmen Stellung ge-
nommen und fest gestellt, dass Werbung dem Adressaten grundsätz lich als 
solche kennt lich zu machen ist. Die (auf Täuschung an gelegte) Tarnung einer 
Werbemaßnahme werde weder dem das Wettbewerbs recht be herrschenden 
Wahr  heits grundsatz noch dem Gebot der Achtung der Persönlich keits sphäre 
gerecht. Diese werde durch Beeinflus sung des Adressaten in unzu lässiger Weise 
an getastet, wenn der Umworbene nicht erkennt, dass es sich um eine Werbe-
maßnahme handelt, und er seine Ent schei dung nicht bewusst auf der Grundlage 
dieser Kenntnis treffen kann.101

Diese Beurtei lung beruht auf der Erwägung, dass man im Allgemeinen der 
Informa tion eines am Wettbewerb selbst nicht unmittel bar be teiligten Dritten 
regelmäßig größere Bedeu tung und Beach tung beimisst, als ent sprechenden 
ohne Weiteres als Werbung erkenn baren Angaben des Werbenden selbst. Dieser 
Gedanke liege zwar auch dem Tren nungs gebot des Presse- und Rundfunkrechts 
zugrunde, er gelte jedoch auch allgemein für alle Fall gestal tungen bei denen 
Werbung als Äußerung eines schein bar objektiven Dritten dargestellt und damit 
ge tarnt wird. Der BGH ver weist insoweit unter anderem auch auf die Inter-
nationalen Ver haltens regeln für die Werbepraxis der Internationalen Handels-

99 So auch BGH, Urteil vom 6. 7. 1995, NJW 1995, 3177, 3180.

100 So auch Mallick, S. 216.

101 BGH, Urteil vom 6. 7. 1995, NJW 1995, 3177, 3179.
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kammer, nach denen Marketingkommunika tion als solche erkenn bar sein muss, 
unabhängig von ihrer Form oder ge nutztem Medium.102

An die Werbung in Spielfilmen müssten jedoch weniger strenge Maßstäbe 
an gelegt werden als an ver deckte Werbe aussagen in redak tionellen Beiträgen 
in Presse und Rundfunk. Den primär auf Informa tion und Meinungs bildung 
aus gerich teten Medien wie Presse und Rundfunk werde regelmäßig ein höherer 
Grad an Objektivität bei gemessen als privaten Spielfilmen. Spielfilmen könne 
keine generelle Werbefrei heit unter stellt werden, da der Zuschauer bei diesen 
in der Regel keine objektive Informa tion erwarte, sondern reine Unterhal tung. 
Das Publikum rechne damit, dass ihm in Spielfilmen in nicht be sonders heraus-
gestellter Form Requisiten be gegnen, die dem Hersteller von einem Unter-
nehmen für die sinn volle Integrie rung in die Spielhand lung gratis zur Ver-
fügung ge stellt worden sind. Die Grenze sei jedoch über schritten, wenn darüber 
hinaus Zahlun gen oder andere Leistun gen von einigem Gewicht er bracht wür-
den, damit das Unter nehmen oder seine Erzeugnisse in Erschei nung treten. 
Dies erwarte das Publikum regelmäßig nicht und könne insofern Aufklä rung 
ver langen.103 Das VG Berlin hat einen ent sprechenden Hinweis „Der nach-
folgende Film ent hält Marken einbin dungen“ für den Film „Feuer Eis und 
Dynamit“ für aus reichend erachtet.

Ab schließend kann fest gehalten werden, dass der Nutzer eines Spiels darauf 
hin gewiesen werden muss, wenn das Spiel be zahlte kommerzielle Kommunika-
tion ent hält, um eine Erkenn bar keit zu gewährleisten. Die Anforde rungen an 
eine solche Kennzeich nung sind jedoch nicht so hoch anzu setzen wie für die 
Medien, von denen man eine höhere Objektivität er wartet. Es kann daher als 
aus reichend erachtet werden, wenn der Nutzer zu Beginn des Spiels darauf 
hin gewiesen wird, dass das Spiel be zahlte werb liche Inhalte auf Werbeflächen 
oder nicht im Einzelnen ge kennzeichnete Produkt platzie rungen ent hält.

Unzulässig ist die Ver schleie rung des Werbecharakters einer geschäft lichen 
Handlung nur dann, wenn die Handlung ge eignet ist, die Interessen der Mit-
bewerber, Ver braucher oder sonstigen Markt teilnehmer spür bar zu be ein träch-
tigen. Dies ist immer der Fall, wenn der Ver braucher zu einem Ver tragsabschluss 
ver anlasst wird. Es reicht jedoch auch aus, wenn die Nicht kenntlichmachung 
des kommerziellen Charakters der Geschäfts praxis ge eignet ist, einen Durch-

102 Heute: Praxis der Werbe- und Marketingkommunika tion, Konsolidierter Kodex der ICC, Art. 9: Identifizier-

bar keit: Marketingkommunika tion muss als solche klar erkenn bar sein, unabhängig von Form oder ge-

nutztem Medium. Erscheint eine Werbemaßnahme in einem Medium, das Nachrichten und Redak tionelles 

beinhaltet, muss die Werbemaßnahme klar als solche erkenn bar und die Identität des Werbetreibenden 

ersicht lich sein (siehe auch Artikel  10). Marketingkommunika tion darf ihren eigent lichen Zweck nicht 

falsch oder ungenau darstellen. Sie darf beispiels weise nicht als Markt forschung oder Ver braucher befra-

gung präsentiert werden, wenn die Zielset zung kommerziell ist, d. h. es um den Ver kauf eines Produktes 

geht.

103 BGH, Urteil vom 6. 7. 1995, NJW 1995, 3177, 3180.
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schnitts verbraucher zu einer geschäft lichen Ent schei dung zu ver anlassen, die 
er sonst nicht ge troffen hätte.104

Zu be rücksichtigen ist hierbei, dass die ver schleierte Werbebot schaft bzw. 
die ver deckte Produkt platzie rung in Spielen im Gegen satz zu solchen in Spiel-
filmen in der Regel mehrfach wahrgenommen wird und damit einen stärkeren 
Eindruck hinter lässt. Hinzu kommt, dass die Ver brei tung vieler Spiele mittler-
weile sehr hoch ist. Eine Spürbar keit ist daher in der Regel anzu nehmen, muss 
jedoch letzt lich im Einzelfall be urteilt werden.

II.6.2 Per-se-Verbote des Anhangs zu 
§ 3 Abs. 3 UWG – Nr. 11

Die Richtlinie über unlautere Geschäfts praktiken (UGP-RL)105 ent hält als An-
hang I eine Liste von Geschäfts praktiken, die gemäß Art. 5 Abs. 5 der Richtlinie 
unter allen Umständen als unlauter anzu sehen sind (sog. Black List). Diese 
Liste gilt einheit lich in allen Mitgliedstaaten.106 Zur Umset zung dieser Vor-
schriften in das deutsche Recht wurde im Rahmen der Novelle des UWG von 
2008 dem § 3 ein Anhang mit einer Liste von geschäft lichen Handlun gen 
hinzu gefügt, die ohne Rücksicht auf die nach der lauter keits recht lichen General-
klausel sonst maß gebliche Erheblich keits schwelle stets unzu lässig sind, wenn 
sie Ver brauchern gegen über vor genommen werden (Ver bote ohne Wertungs-
vorbehalte).107 Auf die spür bare Beeinträchti gung von Ver braucherinteressen 
kommt es dann nicht an.

Eine unzu lässige geschäft liche Handlung im Sinne des § 3 Abs. 3, Anhang 
Nr. 11 ist der vom Unter nehmer finanzierte Einsatz redak tioneller Inhalte zu 
Zwecken der Ver kaufs förde rung, ohne dass sich dieser Zusammen hang aus 
dem Inhalt oder aus der Art der optischen oder akusti schen Darstel lung ein-
deutig ergibt (als Informa tion ge tarnte Werbung). Diese Regelung setzt Nr. 11 
des Anhangs I der UGP-Richtlinie108 in deutsches Recht um.

104 Köhler/Bornkamm, UWG, § 4 Rn. 3.12, vgl. Art. 7 Abs. 2 UGP-Richtlinie.

105 Richtlinie 2005/29/  EG des Europäi schen Parlaments und des Rates über unlautere Geschäfts praktiken 

vom 11. 5. 2005 über unlautere Geschäfts praktiken im binnen marktinternen Geschäfts verkehr zwischen 

Unter nehmen und Ver brauchern und zur Änderung der Richtlinie  84/450/EWG des Rates, der Richt-

linien 97/7/  EG, 98/27/  EG und 2002/65/  EG des Europäi schen Parlaments und des Rates sowie der Verord-

nung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäi schen Parlaments und des Rates (Richtlinie über unlautere Geschäfts-

praktiken) ABl. EU L 149/22 vom 11. 6. 2005.

106 Piper/Ohly/Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Kommentar, 5. Auflage 2010, Anhang zu 

§ 3 Abs. 3, Rn. 1.

107 Piper/Ohly/Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Kommentar, 5. Auflage 2010, § 3 Rn. 86.

108 Der Text von Nr. 11 des Anhangs I der UGP-Richlinie wurde nicht wört lich über nommen und lautet: „Es 

werden redaktionelle Inhalte in Medien zu Zwecken der Ver kaufs förde rung ein gesetzt und der Gewerbe-

treibende hat diese Ver kaufs förde rung bezahlt, ohne dass dies aus dem Inhalt oder aus für den Ver braucher 

klar erkenn baren Bildern und Tönen eindeutig hervor gehen würde (als Informa tion ge tarnte Werbung). 

Die Richtlinie 89/552/EWG (1) bleibt davon un berührt.“
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Die Regelung ent spricht dem presserecht lichen Gebot der Trennung von 
Werbung und redak tionellem Teil. Sie gilt nicht nur für Printmedien, sondern 
auch für alle elektroni schen Medien, insbesondere Hörfunk, Fernsehen und 
Telemedien und auch für redaktionelle Beiträge im Internet. Erfasst werden 
soll auch „product placement“, wenn für die Einbeziehung der Ware oder 
Dienst leis tung in einen redak tionellen Kontext ein Ent gelt ge fordert wird und 
dem Erkennbar keits gebot nicht genügt wird. Die Regelung ent spricht den 
Grundsätzen, welche die Rechtsprechung zu ge tarnter Werbung und „product 
placement“ ent wickelt hat.109

Die Norm wäre grundsätz lich als die speziellere und als Verbot ohne Wer-
tungs vorbehalt von dem § 4 Nr. 3 UWG zu prüfen. Fraglich ist jedoch, ob sie 
auf Spiele Anwen dung findet.

Redaktionelle Inhalte setzen ein Medium zur Ver brei tung von Informa tion 
voraus.110 Zu den Medien ge hören neben den Printmedien auch die elektroni-
schen Medien wie Hörfunk, Fernsehen, Film, Telemedien und Internet, soweit 
sie einen redak tionellen Teil auf weisen, also eine Berichterstat tung und Aus-
einander setzung über Themen von allgemeinem Interesse durch eine unab-
hängige und neutrale Redak tion als Beitrag zur Unter rich tung und Meinungs-
bildung ent halten. Bei Spielen handelt es sich ent weder um Telemedien, wenn 
sie im Internet ge spielt werden (Online-Spiele) oder um Träger medien (Offline-
Spiele). Spiele sind unter diese Norm allerdings nicht zu fassen. Zwar wird der 
Begriff des redak tionellen Inhalts sehr unter schied lich aus gelegt. Ob ein redak-
tioneller Inhalt das Vor handensein einer ent sprechenden Redak tion voraus setzt, 
die Informa tionen in einer zur Ver öffent lichung ge eigneten Form auf bereitet, 
um mit dem eigenen Bericht zur Unter rich tung und/oder Meinungs bildung 
beizu tragen111, sei dahin gestellt. Der Begriff der Informa tion ist aber eher eng 
zu interpretieren. Es geht um Schleichwer bung, die im Rahmen eines sach-
lichen Berichts über Tatsachen und Ereignisse er scheint, dem wegen dieses 
objektiven Erschei nungs bilds leicht Glauben geschenkt wird. Ab zugrenzen 
hiervon sind rein unter haltende redaktionelle Inhalte. Beruhen derartige Inhalte 
auf einer Schleichwer bung, ist dies anhand von § 4 Nr. 3 zu be werten; diese 
„als Informa tion ge tarnte Werbung“ i. S. v. Nr. 11 einzu stufen, würde zu weit 
gehen.112 Gerade im Hinblick darauf, dass die Ver schleie rung von werb lichen 
Inhalten auch noch für alle Medien in § 4 Nr. 3 erfasst wird, ist die Vor schrift 
der Nr. 11 des Anhangs zu § 3 auch im Hinblick auf die diesbezüg lichen Ein-
schrän kungen in der AVMD-Richtlinie und den Rundfunkstaats vertrag eng 

109 So die Begrün dung zum RegE UWG 2009, BT-Drucks. 16/10145, S. 32.

110 Köhler/Bornkamm Anh. zu § 3 III Rn. 11.2.

111 So Frank in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2. Auflage 

2009, Anhang 3 zu § 3 Abs. 3 Rn. 19.

112 Frank in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2. Auflage 

2009, Anhang 3 zu § 3 Abs. 3 Rn. 19.
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auszu legen und auf die klassi schen redak tionellen Inhalte zu reduzieren. Eine 
Anwen dung auf Spiele ist daher abzu lehnen.

II.6.3 Unzumut bare Belästi gung nach 
§ 3 UWG i. V. m. § 7 Abs. 1 UWG

Eine geschäft liche Handlung ist darüber hinaus unzu lässig, wenn sie einen 
Markt teilnehmer in unzu mut barer Weise be lästigt. Nach § 7 Abs. 1 Satz 2 gilt 
dies insbesondere für Werbung, wenn der Markteilnehmer diese Werbung 
erkenn bar nicht wünscht. Diese Alternative bezieht sich allerdings nur auf 
Individualwer bung, d. h. die ge zielt an eine Person gerichtete Werbung.113

Generell fallen unter § 7 Abs. 1 Satz 1 solche Handlun gen, die bereits wegen 
der Art und Weise unabhängig von ihrem Inhalt als Belästi gung empfunden 
werden. Die Belästi gung besteht darin, dass die Wettbewerbs hand lung den 
Empfängern auf gedrängt wird.114

Das Tatbestands merkmal der Unzumut bar keit trägt dem Umstand Rechnung, 
dass nicht jede gering fügige Belästi gung aus reichen kann. Mit Blick auf die 
vielfältigen Erschei nungs formen von be lästigenden Wettbewerbs hand lungen ist 
die Schwelle indes nicht zu hoch anzu setzen. Erfasst werden sollen die Fälle, 
in denen sich die Belästi gung zu einer solchen Intensität ver dichtet hat, dass 
sie von einem großen Teil der Ver braucher als unerträg lich empfunden wird.115 
Daher ist im Rahmen einer Ab wägung auf die Erwar tung des Nutzers und den 
damit ver bundenen mutmaß lichen Willen abzu stellen.

Vom Durch schnitts adressaten werden Werbemaßnahmen, die den realisti-
schen Eindruck des Spiels erhöhen, in der Regel nicht als Belästi gung und erst 
recht nicht als unzu mut bare Belästi gung empfunden. Der Großteil der Spieler 
schätzt den realisti schen Eindruck, wenn Produkte und Logos real existierender 
Unter nehmen im Spiel auf tauchen.116 Dies setzt jedoch voraus, dass sich die 
be treffende Maßnahme so harmonisch einfügt, dass dadurch das Szenario 
authenti scher wirkt und der realisti sche Eindruck ver stärkt wird. Dies ist ohne 
Zweifel bei der Banden werbung in Sport stadien oder bei Sponsoren logos auf 
Kleidung oder Fahrzeugen zu bejahen, nicht jedoch, wenn ein Produkt in eine 
Umgebung platziert wird, in der es normaler weise nicht vor kommt.

113 So Köhler/Bornkamm, UWG § 7 Rn. 33.

114 BT-Dr 15/1487 S. 20 f.

115 BT-Dr 15/1487 S. 21.

116 So auch Schaar, Rechtliche Grenzen des „In-Game-Advertising“, GRUR 2005, 912, 914: Study on the role 

of SMEs and European audiovisual works in the context of the fast changing and converging home 

entertainment sector (PayTV, Homevideo, Video on Demand, video games, internet, etc) S. 38.
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Außerdem spielt die Intensität der Darstel lung eine Rolle. Fügt sich die 
Werbemaßnahme naht los in das Spielgeschehen ein oder ist der Spieler ge-
zwungen, mit dem Produkt zu agieren, bevor er weiter spielen kann? Muss er 
einen auf einer Leinwand ab laufenden Werbespot ansehen, bevor es weiter geht? 
Wie häufig und wie lange wird der Nutzer mit der Werbung konfrontiert?

Als be lästigend würde es der Spieler unter Umständen empfinden, wenn 
während des Spiel verlaufs ein Werbefenster (Pop-up) auf gehen würde, das eine 
be stimmte Zeit stehen bleibt, und das Spiel erst danach fort gesetzt werden kann. 
Eine Belästi gung wäre darüber hinaus ge geben, wenn sich durch Einfügen der 
Werbung die Ladezeiten des Spiels ver längern würden.117

Bei der Ab wägung der Interessen ist auch zu be rücksichtigen, inwieweit 
der Werbeadressat einer spielintegrierten Werbekommunika tion die Möglich-
keit besitzt, ihr zu ent gehen oder sich ihr zu ent ledigen. Sofern es einen Modus 
gibt, mit dem Werbe einblen dungen ent fernt werden können, schließt dies eine 
Belästi gung von vornherein aus.

Außerdem ist maß geblich, ob der Nutzer eines Spiels Geld dafür bezahlt 
hat –  unabhängig davon, ob er einen Datenträger ge kauft oder ein Spiel im 
Internet herunter geladen hat – oder es kosten los nutzt. Der Nutzer eines kosten-
losen Spiels wird eher mit Werbung rechnen und diese tolerieren, da er das 
Spiel jederzeit ohne Ver lust beenden kann, wenn es ihm nicht zusagt. Derjenige, 
der Geld dafür bezahlt hat, wird grundsätz lich er warten, nicht mit unerwünsch-
ter Werbung be lästigt zu werden, bzw. darf er warten, dass er vor dem Kauf 
darüber informiert wird, wenn sich in dem Spiel Werbung be findet, insbeson-
dere, wenn es den Spielablauf in irgendeiner Weise ver ändert oder gar be-
einträchtigt.118 Die Produk tions kosten liegen bei Spiele-Block bustern mittler-
weile regelmäßig im zweistelligen Millionen bereich.119 Es wird die Akzeptanz 
von Werbung sicher erhöhen, wenn Spiele, in denen Werbung ein gefügt wurde, 
im Ver hältnis zu werbefreien Spielen günstiger ver kauft werden.

Ab wägungs relevante Kriterien sind somit die Penetranz der Werbekom mu-
nika tion, der Umfang, in dem sie Hardwareressourcen des Werbeadressaten 
be ansprucht, die Möglich keit, ihr zu ent gehen120 sowie der finanzielle Einsatz.

117 Dies wurde beispieles weise bei dem Rennspiel „Wipeout HD“ der Firma Sony be mängelt, weil Werbebanner 

die Ladezeit ver doppelten. Vgl. „Gewalt in Games schadet der Marke“, www.zeit.de/digital/games/2009-09/

ingame-werbung (zuletzt ab gerufen am 20. 6. 2011).Unter http://www.youtube.com/watch?v= kX4f9zts6JM 

(zuletzt ab gerufen am 20. 6. 2011) kann man die unter schied lichen Ladezeiten mit und ohne Werbung 

ver gleichen. Laut Sony wurden die Werbe einblen dungen wieder ent fernt, um sicher zustellen, dass das 

In-Game-Advertising nicht den Spielfluss stört.

118 So auch Holzgraefe, S. 386.

119 Gewalt in Games schadet der Marke, Die Zeit online, www.zeit.de/digital/games/2009-09/ingame-werbung 

(zuletzt ab gerufen am 25. 6. 2011).

120 So bereits Schaar, GRUR 2005, 912, 914.
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II.6.4 Unzulässige geschäft liche Handlung im Sinne 
von Nr. 28 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG – 
Kaufaufforde rung an Kinder

Eine unzu lässige geschäft liche Handlung im Sinne des § 3 Abs. 3 i. V. m. 
Anhang Nr. 28 UWG ist die in eine Werbung einbezogene unmittel bare Auf-
forde rung an Kinder, selbst die be worbene Ware zu er werben oder die be-
worbene Dienst leis tung in Anspruch zu nehmen oder ihre Eltern oder andere 
Erwachsene dazu zu ver anlassen. Die Regelung dient der Umset zung der Nr. 28 
S. 1 des Anhang I UGP-Richtlinie.

Im Gegen satz zu ver gleich baren Regelun gen in Art. 9 Abs. 1 lit g AVMD-
Richtlinie, § 4 Nr. 2 UWG und § 6 Abs. 2 Nr. 1 JMStV er fordert diese Regelung 
nicht, dass die Auf forde rung ge eignet ist, die geschäft liche Unerfahren heit 
oder Leicht gläubig keit von Minderjährigen auszu nutzen.121

Zweck der Regelung ist der Schutz der Kinder vor unmittel baren Kauf-
aufforde rungen, aber auch der Schutz der Eltern oder sonstigen Erwachsenen 
vor einer Manipula tion ihrer Kauf entschei dung durch Einschal tung von Kin-
dern. Da es sich um ein Per-se-Verbot handelt, kommt es nicht darauf an, ob 
die Handlung im Einzelfall ge eignet ist, die Kauf entschei dung der Kinder oder 
der Erwachsenen zu be einflussen.122

Der Begriff „Kinder“ ist ge meinschafts recht lich und nicht vom deutschen 
Rechts verständnis her auszu legen. Seine Defini tion bleibt der Rechtsprechung 
vor behalten, da nicht klar hervor geht, ob alle Minderjährigen oder nur Minder-
jährige bis zum vollendeten 14. Lebens jahr ge meint sind.123

In-Game-Werbung darf folg lich nicht so ge staltet sein, dass sich damit eine 
direkte Kaufaufforde rung an Kinder richtet oder die Auf forde rung ent hält, ihre 
Eltern dazu zu ver anlassen. Dies dürfte in der Regel über wiegend Online-Spiele 
be treffen, da über das Internet leichter eine Verbin dung zu einer direkten 
Kaufmöglich keit geschaffen werden kann. Die Auf forde rung muss zum einen 
Kinder ge zielt an sprechen, zum anderen unmittel bar er folgen, d. h. eine bloß 
indirekte oder mittel bare Auf forde rung reicht nicht aus.

Die bisher erörterten Erschei nungs formen von In-Game-Werbung in Form 
von Einbin dung klassi scher Werbeflächen in virtueller Form oder Produkt-
platzie rungen stellen allerdings keine derartigen unmittel baren Auf forde rungen 
dar.

121 Begr RegE UWG 2008, BT-Drucks 16/10145, S. 34.

122 Köhler/Bornkamm, UWG, Nr. 28 Anhang zu § 3 Abs. 3 Rn. 28.2.

123 Köhler/Bornkamm, UWG, Nr. 28 Anhang zu § 3 Abs. 3 Rn. 28.5; Begr RegE UWG 2008, BT-Drucks 

16/10145, S. 34.
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II.6.5 Aus nutzen des Alters oder der geschäft lichen 
Unerfahren heit von Kindern und Jugend lichen gem. 
§ 4 Nr. 2 UWG

Eine weitere Regelung, die sich auf Minderjährige bezieht, findet sich in § 4 
Nr. 2 UWG, der wie § 6 Abs. 2 Nr. 1 JMStV eben falls für unlauter erklärt, wenn 
geschäft liche Handlun gen vor genommen werden, die ge eignet sind, (u. a.) das 
Alter oder die geschäft liche Unerfahren heit von Ver brauchern auszu nutzen.

Auch hier kann für die bisher erörterten Erschei nungs formen von In-Game-
Werbung in Form von Einbin dung klassi scher Werbeflächen in virtueller Form 
oder Produkt platzie rungen wohl nicht bejaht werden, dass dadurch allein der 
Tatbestand erfüllt wird.

In Betracht kann dies aber unter Umständen bei der Erhebung von Anmelde-
daten kommen. Die Erhebung von Daten zur kommerziellen Verwer tung ist 
zwar grundsätz lich nicht unlauter. Werden jedoch Kinder und Jugend liche zur 
Überlas sung ihrer Daten auf gefordert, kann eine Ausnut zung ihrer geschäft-
lichen Unerfahren heit anzu nehmen sein. Unlauter ist z. B. eine zu Werbezwecken 
er folgende Daten erhe bung bei Kindern, die ohne Einschal tung der Eltern über 
das Internet zu einer von einem Unter nehmen an gebotenen Club-Mitglied schaft 
ver anlasst wurden.124 Ist die Daten erhe bung gesetz lich zulässig (§ 28 BDSG), 
so ist sie nicht unlauter.125

II.6.6 Rechts bruchtatbestand des § 4 Nr. 11 UWG

Ver stöße gegen die Vor schriften des § 6 JMStV und andere gesetz liche Werbe-
verbote zum Schutz von Kindern und Jugend lichen er füllen zugleich den 
Rechts bruchtatbestand des § 4 Nr. 11 UWG, da es sich insoweit um Markt-
verhaltens rege lungen im Interesse der Ver braucher handelt.126

II.6.7 Rechts folgen

Die Rechts folgen eines Ver stoßes gegen die erörterten Bestim mungen des UWG 
ergeben sich aus den §§ 8 ff. UWG. Hieraus können sich Beseiti gungs-, Unter-
lassungs- und Schadens ersatz ansprüche ergeben. Diese Ansprüche können 
allerdings nicht vom Ver braucher geltend ge macht werden, sondern stehen 
gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis  4 UWG Mitbewerbern der Spielehersteller oder 

124 Köhler/Bornkamm, UWG § 4 Rn. 2.41.

125 Köhler/Bornkamm, UWG § 4 Rn. 2.41.

126 Köhler/Bornkamm, UWG § 4 Rn. 2.12, 2.39.
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Werbetreibenden sowie ent sprechenden Ver bänden, qualifizierten Einrich tungen 
und den Industrie- und Handels kammern zu.

Beseiti gung- und Unter lassungs ansprüche können z. B. durch ein Update 
bei Online-Spielen um gesetzt werden.

Der Zuwider handelnde kann darüber hinaus nach § 9 UWG bei Vorsatz 
oder Fahrlässig keit auf Schadens ersatz in Anspruch ge nommen werden. Unter 
den Voraus set zungen des § 10 UWG besteht ein Anspruch des Ver letzten 
auf Abschöp fung des vom Ver letzer durch den Wettbewerbs verstoß er zielten 
Gewinns.
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II.7 Daten schutz in Online-Spielen

Ein weiteres recht liches (Problem-)Feld im Zusammen hang mit In-Game-
Werbung stellt die Beach tung des Daten schutzes dar. Während sich der Schutz 
der personen bezogenen Daten zunächst gegen Daten erhe bungen durch den Staat 
richtete, sind personen bezogene Daten nunmehr in erster Linie durch Daten-
erhe bungen privater Unter nehmen ge fährdet. Dies gilt auch bei der Nutzung 
von Online-Spielen. Zum einen gilt dies für Daten, die für die Ver trags gestal-
tung und -abwick lung (insbesondere Bezah lung) er forder lich sind, zum anderen 
werden aber auch Daten über das Nutzungs verhalten der Spieler erfasst, mit 
denen Nutzer profile er stellt werden können. Spielehersteller und Agenturen 
erheben und ver werten Nutzer daten, um ihre Werbung besser auf den Spieler 
zuschneiden zu können.127 Insbesondere die dynami sche Werbung bietet den 
Werbetreibenden die Möglich keit, auf grund des analysierten Nutzer verhaltens 
dementsprechende passende Werbung einbinden zu können. Das Erheben, Sam-
meln und Aus werten von solchen Nutzer daten unter liegt den Grenzen des 
Daten schutzes, die jedoch nicht immer be achtet werden. Die Erhebung dieser 
Daten ist dem Nutzer unter Umständen nur teil weise bewusst und bekannt. 
Zwar gibt es zu allen Spielen Daten schutzer klärun gen der Hersteller. Ob diese 
jedoch immer aus reichend präzise und ver ständ lich sind und auch wahrgenom-
men werden, ist frag lich. Probleme des Daten schutzes treten nur im Zusammen-
hang mit Online-Spielen auf, da bei reinen Offline-Spielen in der Regel keine 
Daten erhoben werden. Die Problematik des Daten schutzes in Telemedien und 
insbesondere Online-Spielen ist jedoch so umfassend, dass hier nur einzelne 
Aspekte an gerissen werden können.128

127 Gewalt in Games schadet der Marke, Die Zeit online, http://www.zeit.de/digital/games/2009-09/ingame-

werbung (zuletzt ab gerufen am 20. 6. 2011).

128 Das unabhängige Landes zentrum für Daten schutz Schleswig-Holstein (ULD) hat kürz lich eine ausführ liche 

Studie zum Daten schutz in Online-Spielen ver öffent licht, die durch das Bundes ministerium für Bildung 

und Forschung ge fördert worden war: Daten schutz in Online-Spielen, https://www.datenschutzzentrum.

de/dos/(zuletzt ab gerufen am 25. 6. 2011)



118

II.7.1 Anwend bares Recht

Bei Online-Spielen handelt es sich in mehrfacher Hinsicht um grenz über schrei-
tende Sach verhalte. Zum einen werden viele Spiele nicht in den Ländern ent-
wickelt, in denen sie später ge nutzt werden, sodass be stimmte daten schutz rele-
vante Grundsätze möglicher weise nicht schon bei der Konzep tion be rücksichtigt 
wurden. Zum anderen haben die Betreiber firmen unter Umständen ihren 
Firmen sitz in anderen Ländern, und letzt lich setzt sich auch die Spieler gemein-
schaft international zusammen. Internationale ver bind liche Regeln für den 
Daten schutz in Online-Spielen gibt es nicht. Zwischen den USA und der Euro-
päi schen Union wurde zur Gewährleis tung einheit licher Daten schutz bestim-
mungen das sog. Safe-Harbor-Abkommen geschlossen, dessen Prinzipien viele 
große US-Unternehmen akzeptiert haben.129 Dass das Ab kommen bei US-Kon-
zernen für ein Daten schutz niveau sorgt, das EU-Grundsätzen ent spricht, wird 
jedoch teil weise von Daten schützern be zweifelt, die die Umset zung des Ver-
trags als zu lasch kritisierten.130

Grundsätz lich gilt nach § 3 TMG das Herkunfts landprinzip. Sofern der 
Dienste  anbieter in Deutschland eine Niederlas sung hat, gilt danach das deutsche 
Recht. Bei Dienste anbietern, deren Niederlas sung sich in einem anderen 
EU-Land be findet, sind die dortigen Regelun gen heran zuziehen. Gem. § 3 
Abs. 3 Nr. 4 TMG bleibt das für den Schutz personen bezogener Daten geltende 
Recht un berührt vom Herkunfts landprinzip.

Im Europarecht ist der Daten schutz insbesondere in der EG-Daten schutz-
richtlinie131 und in der Daten schutz richtlinie für elektroni sche Kommunika-
tion132 geregelt. Die Richtlinien bilden die Grundlage für die nationale Gesetz-
gebung und sind auch in den Mitgliedstaaten in nationales Recht um gesetzt 
worden, sodass das mitgliedstaat liche Recht im Bereich des Daten schutzes 
harmonisiert wurde. Im Folgenden wird daher auf das deutsche Recht ab-
gestellt.133

129 Unter anderem auch Facebook Inc, Google Inc, Electronic Arts Inc., Unter nehmens liste abruf bar unter 

https://safeharbor.export.gov/ list. aspx

130 Lischka, Durch set zung des Daten schutzes – Regie rung recht fertigt Nicht stun, Spiegel Online, 29. 10. 2010, 

http://www.spiegel.de/netzwelt /netzpolitik /0,1518,726083,00. html (zuletzt ab gerufen am 25. 6. 2011).

131 Richtlinie 95/46/  EG des Europäi schen Parlaments und des Rates vom 24. 10. 1995 zum Schutz natür licher 

Personen bei der Ver arbei tung personen bezogener Daten und zum freien Daten verkehr, ABl. L  281, 31 

vom 23. 11. 1995.

132 Richtlinie 2002/58/  EG des Europäi schen Parlaments und des Rates vom 12. 7. 2002 über die Ver arbei tung 

personen bezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektroni schen Kommunika tion (Daten-

schutz richtlinie für elektroni sche Kommunika tion), ABl. L 201, 37 vom 31. 7. 2002.

133 Ausführ lich zur Bestim mung der einschlägigen Rechts ordnung, ULD, Daten schutz in Online-Spielen, 

S. 55 ff.
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II.7.2 Regelun gen zum Daten schutz im deutschen Recht

Der Daten schutz wird grundsätz lich durch das Bundes daten schutz gesetz 
(BDSG), die Landes daten schutz gesetze sowie weitere be reichs spezifi sche 
Daten  schutz bestim mungen des Bundes und der Länder geregelt. Die Daten-
schutz gesetze sollen die Persönlich keit des Einzelnen vor Zugriffen des Staates 
sowie Dritter im Zusammen hang mit der Erhebung, Ver arbei tung und Nutzung 
personen bezogener Daten schützen. Die einfachgesetz lichen Vor schriften zum 
Daten schutz konkretisieren das Recht auf informationelle Selbst bestim mung, 
das im Rahmen der Volks zählung 1985 diskutiert und schließ lich vom Bundes-
verfassungs gericht als eine Ausprä gung des allgemeinen Persönlich keits rechts 
(Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG) be stätigt wurde.134 Das Recht auf infor-
mationelle Selbst bestim mung garantiert dem Einzelnen die Befugnis, grundsätz-
lich selbst zu ent scheiden, welche persön lichen Daten er öffent lich machen 
möchte und welche nicht. Geschützt sind alle persön lichen Daten wie z. B. 
Alter, Familien stand, Religion, Gesund heits zustand, persön liche Lebens um-
stände, Einkommens- und Ver mögens verhältnisse, unabhängig von ihrer Bedeu-
tung.135

Online-Spiele unter liegen als Telemedien in erster Linie den Daten schutz-
bestim mungen des Telemedien gesetzes (TMG), das in den §§ 11 ff. TMG 
Regelun gen zur Erhebung von Bestands daten und Nutzungs daten trifft. Darüber 
hinaus richtet sich eine weiter gehende Daten verarbei tung auch nach dem Bun-
des daten schutz gesetz (BDSG).

II.7.2.1 Allgemeine Grundsätze

Grundsätz lich ist die Erhebung, Ver arbei tung und Nutzung von personen bezo-
genen Daten nur dann zulässig, wenn es eine Rechts vorschrift aus drück lich 
erlaubt oder wenn der Betroffene ein gewilligt hat (§ 4 Abs. 1 BDSG, § 12 Abs. 1 
TMG  – Verbot mit Erlaubnis vorbehalt). Außerdem gilt der Grundsatz der 
Daten vermei dung und Daten sparsam keit, d. h. die Auswahl und Gestal tung 
von Daten verarbei tungs systemen müssen darauf gerichtet sein, keine oder so 
wenig personen bezogene Daten wie möglich zu erheben, zu ver arbeiten oder 
zu nutzen (§ 3 a Satz  1 BDSG). Insbesondere ist von den Möglich keiten der 
Anonymisie rung und Pseudonymisie rung Gebrauch zu machen, soweit dies 
möglich ist und der Aufwand in einem an gemessenen Ver hältnis zu dem an-
gestrebten Schutz zweck steht (§ 3 a Satz 2 BDSG, § 13 Abs. 6 TMG).

134 BVerfGE 65, 1, 41 ff.

135 Zorn in: Dörr/Kreile/Cole, Handbuch Medien recht, 2. Auflage, S. 484, Rn. 54.
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II.7.2.2 Personen bezogene Daten

Personen bezogene Daten sind Einzelangaben über persön liche oder sach liche 
Ver hältnisse einer be stimmten oder bestimm baren natür lichen Person (§ 3 Abs. 1 
BDSG). Hierunter fallen im Allgemeinen z. B. Name, Geburts tag, Alters angabe, 
Familien stand, Adresse, Einkommens verhältnisse usw.

Um eine be stimmte Person handelt es sich, wenn die Daten mit dem Namen 
des Betroffenen ver bunden sind oder sich aus dem Inhalt bzw. dem Zusammen-
hang der Bezug unmittel bar herstellen lässt. Ist dies nicht der Fall, sind die 
Daten nur dann personen bezogen, wenn der Betroffene bestimm bar ist.136 Bei 
Erhebung komplett anonymisierter Daten ist das Daten schutz recht nicht be-
troffen. Werden also ledig lich statisti sche Daten ohne jeden Personen bezug für 
die Optimie rung der Werbe einblen dungen ver wendet, stellt dies daten schutz-
recht lich kein Problem dar.

Nicht unumstritten ist, ob es sich bei IP-Adressen (Internet-Protocol-Adres-
sen) um personen bezogene Daten handelt. Eine solche Adresse hat dann einen 
Personen bezug, wenn der Nutzer durch diese Adresse identifiziert werden kann. 
Unter schieden werden statische und dynami sche IP-Adressen. Während die 
statische dauer haft einem be stimmten Endgerät zu geordnet ist, wird die dyna-
mi sche bei jeder Netz verbin dung neu zu gewiesen. Zumindest bei statischen 
IP-Adressen wird die Einstu fung zu den personen bezogenen Daten bejaht. 
Aber auch bei den dynami schen IP-Adressen ist eine Bestimm bar keit des 
Nutzers über den Zeitpunkt der Internet verbin dung möglich, sodass die hierüber 
er mittel bare Person bestimm bar ist.137 Im deutschen Recht werden IP-Adressen 
daher über wiegend als personen bezogene Daten be handelt.

Für die Werbewirt schaft interessant sind insbesondere sog. Bewe gungs daten 
der Nutzer im Spiel, die für sich allein be trachtet noch keine Rückschlüsse auf 
eine be stimmte Person zulassen, aber in Verbin dung mit der IP-Adresse zu 
personen bezogenen Daten werden können.

Grundsätz lich werden Daten erhoben, die mit dem Ver trieb der Spiele zu-
sammen hängen, bzw. zur Installa tion und Registrie rung erhoben werden (z. B. 
Name, Anschrift, Alter, bzw. Geburts datum, bei alters beschränkten Spielen 
zur Alters verifika tion evtl. Personal ausweis nummer sowie die IP-Adresse). Bei 
kosten pflichtigen Spielen oder kosten pflichtigen Erweite rungen fallen weitere 
Daten im Rahmen der Ab rechungs modalitäten an (Kontodaten, Kredit karten-
daten etc.). Darüber hinaus werden Daten zum Nutzungs- und Spiel verhalten 
erhoben. Im Ver lauf des Spieles werden – in der Regel unter einem ge wählten 
Spielernamen – Daten über die ge wählte Spielfigur (Avatar), das Spiel verhalten, 

136 Gola/Schomerus, BDSG, 10. Auflage, 2010, § 3 Rn. 10, vgl. auch BGH, NJW 1991, 568.

137 In diesem Sinne schon Schaar, In-Game-Advertising, CR 2006, 619, 623; ausführ lich zur Problematik 

Schmitz in Hoeren/Sieber, Handbuch Multimedia-Recht 25. Ergän zungs liefe rung 2010, 16.2 Rn. 79 ff.
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Art des Spiels, Dauer, Level der Fähig keiten usw. erfasst. Die Daten werden teil-
 weise in Highscorelisten, Bewer tungs tabellen sowie Darstel lungen der Avatare 
für alle oder einen ein geschränkten Personen kreis sicht bar fest gehalten. Bei 
Spielen, die im Mehrspielermodus ge spielt werden, sind teil weise auch Bewer-
tungen durch andere Spieler möglich. Für die Werbewirt schaft interessant sind 
insbesondere die Art der ge spielten Spiele, die Zeiten und die Spieldauer.

In § 3 Abs. 9 BDSG werden einige be sondere personen bezogene Daten auf-
gelistet, die als für den Betroffen be sonders sensibel ein gestuft werden. Hierzu 
ge hören unter anderem auch Gesund heits daten, die in den immer populärer 
werdenden Fitness spielen evtl. von Belang sein könnten. Die Erhebung solcher 
Daten unter liegt den ge sonderten Vor schriften der §§ 4 a Abs. 3, 28  Abs. 6 
BDSG. Die Einwilli gung muss sich aus drück lich auf diese Daten be ziehen, 
die Aus nahmen des § 28 Abs. 6 bis 8 kommen bei Spielen nicht in Betracht.

II.7.2.3 Ver antwort liche Stelle

Im Rahmen von Online-Spielen werden personen bezogene Daten in der Regel 
vom Dienste anbieter erhoben. Dienste anbieter ist gem. § 2 Nr. 1 TMG jede 
natür liche oder juristi sche Person, die eigene oder fremde Telemedien zur 
Nutzung be reithält oder den Zugang zur Nutzung ver mittelt. Dieser Dienste-
anbieter ist der Betreiber von Online-Spielen, über dessen Platt form in der 
Regel die Handlun gen der Spieler ver netzt und die Daten ver arbeitet werden. 
Dienste anbieter kann allerdings auch der Werbemittler sein, wenn der Betreiber 
der Spiele die Einspie lung von dynami schen Werbebot schaften durch Dritt-
unternehmen durch führen lässt und die er hobenen Daten direkt an dieses über-
mittelt werden.138 Ver antwort liche Stelle im Sinne des BDSG sind allerdings 
auch Personen und Stellen, die selbst keine Daten ver arbeiten, sondern hiermit 
andere be auftragt haben. Der Auftrag geber bleibt dann als „Herr der Daten“ 
für die Beach tung der daten schutz recht lichen Vor gaben für die von ihm ver-
anlassten Ver arbei tungen ver antwort lich.139

II.7.2.4 Die Vor schriften des TMG

II.7.2.4.1 Allgemeines

Die Vor schriften des 4. Ab schnitts §§ 11 bis 15 a TMG regeln den Schutz 
personen bezogener Daten bei der Nutzung von Telemedien. In § 12 Abs. 1 
TMG wird der Grundsatz des BDSG für Telemedien konkretisiert: Der Dienste-
anbieter darf personen bezogene Daten zur Bereit stel lung von Telemedien nur 

138 So z. B. durch Massive Incorporated, vgl. www.massiveincorporated. com (zuletzt ab gerufen am 25. 6. 2011).

139 Gola/Schomerus, BDSG, 10. Auflage 2010, § 3 Rn. 50.
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erheben und ver wenden, soweit das TMG oder eine andere Rechts vorschrift, 
die sich aus drück lich auf Telemedien bezieht, es erlaubt oder der Nutzer ein-
gewilligt hat.

Die in diesem Rahmen er hobenen Daten darf der Dienste anbieter für andere 
Zwecke eben falls nur dann ver wenden, soweit ein Erlaubnis tatbestand greift 
oder der Nutzer ein gewilligt hat (§ 12 Abs. 2 TMG). Die er hobenen personen-
bezogenen Daten unter liegen dadurch einem engen Gebot der Zweck bindung. 
Hierdurch sollen sowohl die Betroffenen als auch der Gesetz geber einen Über-
blick über den Ver arbei tungs prozess er halten. Insbesondere dem Betroffenen 
soll dadurch ermög licht werden, die Ver arbei tung seiner Daten selbst zu steuern 
und rekonstruieren zu können.140

Gesetz liche Erlaubnis tatbestände, die eine Daten erhe bung oder -verwen dung 
auch ohne Einwilli gung zulassen, sind die Tatbestände der §§ 14 und 15 TMG, 
die Regelun gen für die Ver arbei tung von Bestands-, Nutzungs- und Ab rech-
nungs daten treffen.

II.7.2.4.2 Die Aufklä rung der Nutzer

Der Nutzer muss zu Beginn der Nutzung vom Dienste anbieter über Art, Um-
fang und Zweck der Erhebung und Verwen dung personen bezogener Daten 
sowie über die Ver arbei tung seiner Daten in Staaten außerhalb des Anwen-
dungs bereichs der Daten schutz richtlinie141 in allgemein ver ständ licher Form 
unter richtet werden (§ 13 Abs. 1 TMG). Da viele Spiele für den internationalen 
Markt konzipiert werden, ist insbesondere darauf zu achten, dass die Daten-
schutzer klärun gen auch in der jeweiligen Landes sprache zur Ver fügung ge stellt 
werden. Zur Aufklä rung über Art und Umfang gehört auch, dass der Nutzer 
informiert wird, wenn dritte Unter nehmen be teiligt sind.142

II.7.2.4.3 Die Einho lung der Einwilli gung

Sofern keiner der gesetz lichen Erlaubnis tatbestände eingreift, muss der Spieler 
zuvor in die Erhebung und Ver arbei tung der Daten einwilligen. Maß geblich 
ist auch, dass die Einwilli gung freiwillig er folgen muss, d. h. dies setzt zum 
einen die Einsichts fähig keit voraus, zu er kennen, worin er einwilligt, zum 

140 Spindler/Nink in: Spindler/Schuster, Recht der elektroni schen Medien, TMG, § 12, Rn. 7.

141 Richtlinie 95/46/  EG des Europäi schen Parlaments und des Rates vom 24. 10. 1995 zum Schutz natür licher 

Personen bei der Ver arbei tung personen bezogener Daten und zum freien Daten verkehr, ABl. Nr. L 281 v. 

23. 11. 1995, S. 31.

142 So werden häufig Werbemaßnahmen über professionelle Netz werke von Werbeagenturen in die Spiele 

ein gefügt. In den Spielebeilagen der Firma Electronic Arts GmbH (EA) findet sich beispiel weise der 

Hinweis, dass dieses Spiel mit der dynami schen Advertisement-Technologie von Massive Incorporated 

arbeitet.
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anderen darf die Einwilli gung keine Aus schluss kraft haben. Ist die Einwilli-
gung zwingend er forder lich, um einen Dienst zu nutzen, macht beispiels weise 
die Ableh nung die Nutzung des Spiels unmög lich, kann nicht von einer frei-
willigen Einwilli gung ge sprochen werden. Die Einwilli gung muss auch zu 
einem Zeitpunkt ein geholt werden, zu dem der Nutzer noch ab lehnen kann, 
ohne Nachteile hinnehmen zu müssen. Dies wäre z. B. der Fall, wenn er einen 
Kaufpreis bezahlt. In diesem Fall ist eine Freiwillig keit nur dann ge geben, 
wenn der Nutzer bereits vor dem Erwerb darauf hin gewiesen wird, dass eine 
Nutzung des Spiels von seiner Einwilli gung abhängt. Bei dem Ver kauf von 
Datenträgern muss dies auf der Verpac kung in gut erkenn barer Form er folgen. 
Ein kleiner Hinweis in den allgemeinen Systemanforde rungen kann nicht als 
aus reichend an gesehen werden, da der Nutzer eine solche Regelung an dieser 
Stelle nicht un bedingt er wartet.143

Die Form der Einwilli gung richtet sich nach § 4 a BDSG und bedarf danach 
grundsätz lich der Schrift form, die Warn- und Beweis funk tion hat. Allerdings 
lässt § 13 Abs. 2 TMG die Einwilli gung unter den in § 13 Abs. 2 Nr. 1 bis  4 
TMG ge nannten Voraus set zungen auch in elektroni scher Form zu.144 Hierbei 
ist insbesondere zu be achten dass sowohl der Inhalt der Unter rich tung als auch 
der Inhalt der Einwilli gung vom Nutzer jederzeit abruf bar sein müssen.

Außerdem muss der Nutzer die Möglich keit haben, die Einwilli gung jeder-
zeit für die Zukunft wider rufen zu können (§ 13 Abs. 2 Nr. 4 TMG). Auf diese 
Möglich keit muss er explizit hin gewiesen werden.

II.7.2.4.4 Die Möglich keit der anonymisierten Nutzung

Grundsätz lich muss der Dienste anbieter immer auch die anonyme oder pseudo-
nyme Nutzung von Telemedien ermög lichen, soweit dies technisch möglich 
und zumut bar ist. Hierüber muss der Nutzer informiert werden (§ 13 Abs. 6 
TMG).

II.7.2.4.5 Daten erhe bung zu Werbezwecken

Bestands daten darf der Dienste anbieter nur erheben, soweit diese für die Be-
grün dung, inhalt liche Aus gestal tung oder Änderung des Ver trags verhältnisses 
er forder lich sind (§ 14 Abs. 1 TMG).

Werden personen bezogene Daten für Werbezwecke erhoben, sind die §§ 12 
Abs. 2, 15 Abs. 3 TMG, 28 Abs. 3 BDSG zu be achten. Für die In-Game-Wer-
bung ist insbesondere die Regelung des § 15 Abs. 3 TMG von Bedeu tung, in 
der fest gelegt ist, in welchem Rahmen der Dienste anbieter Daten zu Werbe-

143 So auch Schaar, CR 2006, 619, 625.

144 Spindler/Nink in: Spindler/Schuster, Recht der elektroni schen Medien, TMG, § 12, Rn. 3.
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zwecken ver werten darf. Für Zwecke der Werbung, der Markt forschung oder 
zur bedarfs gerechten Gestal tung der Telemedien darf der Dienste anbieter 
Nutzungs profile er stellen, sofern der Nutzer nicht wider spricht. Der Dienste-
anbieter hat den Nutzer auf sein diesbezüg liches Wider spruchs recht bereits im 
Rahmen der Unter rich tung nach § 13 Abs. 1 hinzu weisen. (§ 15 Abs. 3 Satz 2 
TMG). Allerdings dürfen diese Profile nur unter Verwen dung von Pseudonymen 
er stellt werden, und diese Nutzungs profile dürfen nicht mit Daten über den 
Träger des Pseudonyms zusammen geführt werden (Satz 3).

Jede weitere Nutzung von personen bezogenen Daten zu Werbezwecken 
bedarf der aus drück lichen Einwilli gung des Nutzers.

Der Dienste anbieter hat sicher zustellen, dass der Nutzer Telemedien gegen 
Kenntnis nahme Dritter geschützt in Anspruch nehmen kann. Um „Dritte“ 
handelt es sich, wenn der Dienste anbieter Unter nehmen mit der Durch füh rung 
der In-Game-Werbung be auftragt. Der Nutzer ist daher hierüber eben falls in 
jedem Fall zuvor aufzu klären.

II.7.2.5 Daten schutz leitlinien oder -erklä rungen 
der Spiele-Betreiber

In vielen Daten schutz leitlinien145 finden sich zu den meisten oder allen vor-
genannten Punkten Erklä rungen.146 In einigen sind die er hobenen Daten auch 
explizit auf gelistet und ist ausführ lich er läutert, welche Daten zu welchen 
Zwecken auf welche Weise erhoben oder weiter gegeben werden.147 Es finden 
sich jedoch auch Negativbeispiele. Nicht akzeptabel ist es, wenn eine Daten-
schutzer klärung, die auf einer in deutscher Sprache ver fassten Internet seite, 
von einem Anbieter mit Sitz in Deutschland mit einem Häkchen akzeptiert 
werden muss, die sich in den nur in englischer Sprache verfüg baren Nutzungs-
bedin gungen ver steckt.148 Eben falls problematisch ist die Formulie rung: „Wenn 
Sie diese Richtlinie akzeptieren, stimmen Sie der Weiter gabe Ihrer Informa-
tionen […] an be liebige andere Partner zu.“ Auch eine Auf bewah rung bzw. 
Speiche rung der personen bezogenen Daten nach Beendi gung „um Daten samm-
lungen zu er halten“149 ist nicht zulässig, da die Daten grundsätz lich unmittel-
bar nach Beendi gung zu löschen sind, es sei denn, sie müssen zu Ab rech-
nungs zwecken auf bewahrt werden (§ 13 Abs. 4, § 15 Abs. 4 TMG). Dies ergibt 

145 Diese Leitlinien werden häufig auch als Richtlinien be zeichnet. Dies ist aber irreführend, da sie un verbind-

liche Vor gaben der Anbieter ent halten, die im Rahmen der „Selbstregulie rung“ ergehen. Sie dürfen nicht 

mit den Richtlinien der EU ver wechselt werden.

146 Laut der 2008/2009 von der ULD durch geführten Studie ist der Umgang mit den persön lichen Daten in den 

meisten Daten schutzer klärun gen mehr oder weniger vorbild lich geregelt, Daten schutz in Online-Spielen, S. 147.

147 Ausführ lich z. B. die Electronic Arts Daten schutz richtlinien (gültig ab November 2009).

148 Z. B. http://gpsmission.com/wregister. do#p11 (zuletzt ab gerufen am 25. 6. 2011).

149 Funcom Privacy Policy, http://www.funcom.com/corporate/privacy_policy_german (zuletzt auf gerufen 

am 25. 6. 2011).
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sich schon aus dem ver fassungs recht lichen Ver hältnis mäßig keits grundsatz, der 
eine frühest mögliche Löschung von er hobenen Daten ver langt.150

Eine Studie der ULD hat ergeben, dass es dem größten Teil der Nutzer von 
Online-Spielen (mehr als 80  Prozent) sehr wichtig ist, dass Spiele-Betreiber 
ver trau lich mit den persön lichen Daten der Spieler umgehen. Etwa ebenso viele 
gaben an, dass es für sie Gründe im Bereich Daten schutz gäbe, ein Online-
Spiel nicht zu nutzen, etwa die Weiter gabe von Daten (57,4  Prozent) oder 
Werbung (23,6 Prozent).151 Dennoch hatte etwa die Hälfte keine einzige Daten-
schutzer klärung ge lesen, etwa fünf Prozent eine und nur ca. 17 Prozent haben 
alle Daten schutzer klärun gen ihrer fünf be liebtesten Spiele ge lesen. Dies wird 
darauf zurück geführt, dass die Daten schutzer klärun gen zumeist sehr lang152, 
schwer ver ständ lich und unübersicht lich ge staltet sind und die Spieler evtl. 
auch darauf ver trauen, dass sie durch die deutschen Gesetze geschützt seien.153 
Die über wiegende Mehrheit der be fragten Spieler gab auch an, dass sie beim 
Spielen gerne anonym bleiben würde (79,1  Prozent) und selbst be stimmen 
möchte, welche Daten gesehen/ge nutzt werden dürfen (89,7 Prozent).154

II.7.3 Zusammen fassung

Der Schutz von persön lichen Daten im Rahmen von Online-Spielen scheint 
zwar prinzipiell durch die Vor schriften des TMG und BDSG geregelt. Da die 
Daten schutzer klärun gen jedoch häufig nicht bewusst zur Kenntnis ge nommen 
werden, haben diese eher deklaratori sche Funktion, als dass sie eine wirk liche 
Warnfunk tion ent falten. Im Hinblick auf die große Bedeu tung, die Nutzer daten 
für die Werbewirt schaft haben, ist auch frag lich, inwieweit die Daten erhe bungen 
tatsäch lich auf das ge forderte Minimum be schränkt werden. Dies ist für den 
Einzelnen letzt lich auch schwer nach vollzieh bar.

Bei den Bestre bungen, die persön lichen Daten zu schützen, handelt es sich 
nicht um eine recht liche Formalie. Die umfassenden Persönlich keits profile, 
die zum einen generell durch Bewegun gen im Internet, aber insbesondere auch 
durch die Nutzung von Spielen er stellt werden können, lassen zahl reiche Rück-
schlüsse über die be treffende Person zu, die inzwischen weit über das schlichte 
Konsumenten verhalten hinaus gehen. Viele Spiele ver langen unter anderem 
Taktik, Logik, Strategie, Schnellig keit und Problemlösungs fähig keiten. Ein 
umfassendes Spielerprofil kann daher durch aus Rückschlüsse auf persön liche 
Charakterzüge und Eigen schaften zulassen, wie jemand in be stimmten Situa-

150 Vgl. Schieder mair in: Dörr/Kreile/Cole, Handbuch Medien recht, 2. Auflage, S. 388.

151 ULD, Daten schutz in Online-Spielen, S. 146.

152 Die Daten schutz richtlinien von Electronic Arts umfassen beispiels weise 12 Seiten.

153 ULD, Daten schutz in Online-Spielen, S. 144.

154 ULD, Daten schutz in Online-Spielen, S. 151.
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tionen denkt, wie schnell er neue Auf gaben be wältigt, wie er taktiert, ob jemand 
eher Teamplayer oder Einzel kämpfer ist, usw. Die Studie der ULD sieht dies-
bezüg lich Parallelen zu den Ergeb nissen von Tests in Assess ment-Centern.155 
Dieses Beispiel zeigt, dass solche Daten und umfassende Persönlich keits profile 
für ver schiedene Interessenten aus unter schied lichen Gründen von Bedeu tung 
sein können und eine unkontrollierte Ver brei tung durch aus Nachteile für den 
Betreffenden mit sich bringt.

Während die meisten Spieler großen Wert auf den Schutz ihrer Daten legen 
(s. o.), fiel ein Unter nehmen wie Facebook, das Anbieter von derzeit sehr popu-
lären Spielen im Rahmen eines Sozialen Netz werks ist, in der jüngsten Ver-
gangen heit durch eher undurchschau baren Umgang mit Nutzer daten auf. Den-
noch liegt die Unkenntnis über die tatsäch liche Verwen dung der eigenen Daten 
nicht zwangs läufig an mangelnder Aufklä rung seitens der Betreiber, sondern 
häufig auch daran, dass die Daten schutzer klärun gen der Spiele auch selten 
ge lesen (und in allen Punkten ver standen) werden. Ob eine Daten schutz erklä-
rung mit dem geltenden Recht in Einklang steht, kann jedoch auch der Nutzer 
letzt lich nicht be urteilen.

Um dem Interesse der Spieler am Schutz ihrer Daten Rechnung zu tragen, 
aber auch diesen Umstand zu be rücksichtigen, scheint eine Überprü fung und 
Zertifizie rung durch eine unabhängige Stelle durch aus sinn voll und ge boten. 
Diese würde vermut lich auch die Spielebetreiber eher dazu motivieren, ihre 
Praxis der Daten erhe bungen zu über prüfen. Zertifizie rungs konzepte für Pro-
dukte im Bereich Daten schutz existieren bereits in Form des schleswig-holstei-
ni schen Daten schutz gütesiegels und des europäi schen Gütesiegels EuroPriSe 
(European Privacy Seal).156

In den letzten Jahren sind insbesondere Spiele im Rahmen von Sozialen Netz-
werken immer populärer ge worden. Bekannteste Beispiele hierfür sind die 
Spiele Farmville und Mafia Wars auf der Platt form Facebook. Die Spiele dienen 
inzwischen auch als Platt form für Werbebot schaften und werden dazu benutzt, 
um die User/Mitglieder länger im Netz werk zu halten. In diesem Rahmen er-
gibt sich durch die Ver knüp fung von Kontakt daten, Unter hal tungs elementen und 
kommerziellen Botschaften eine weit gehend undurchschau bare Sammlung von 
Daten, bei der nicht einfach zu be urteilen ist, um welchen Dienst es sich im 
konkreten Fall genau handelt, bzw. für den Nutzer ist nicht mehr klar, ob er 
sich im Spiel oder im Netz werk be findet. Im Rahmen der Sozialen Netz werke 
ent wickeln Spiele und darin integrierte Werbung noch einmal eine ganz neue 
Dynamik, deren nähere Unter suchung den hier ge stellten Rahmen sprengen 
würde. Es ist jedoch erkenn bar, dass in diesen Fällen eine Art der Kommunika-
tion ent standen ist, die mit den derzeitigen Regelun gen schwer zu er fassen ist.

155 ULD, Daten schutz in Online-Spielen, S. 157.

156 Hierzu ausführ lich ULD, Daten schutz in Online-Spielen, S. 160 ff.
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II.8 Zusammen fassung und Bewer tung

1. Einen speziellen recht lichen Rahmen für die Werbung in Computerspielen 
gibt es nicht. Die Anwend bar keit der ver schiedenen Regelun gen richtet 
sich danach, ob es sich um Rundfunk, ein Telemedium oder ein Träger-
medium handelt. Die Abgren zungen sind bei den hybriden Spielen be-
sonders schwierig. Dies kann dazu führen, dass die gleichen Inhalte unter 
Umständen nach ver schiedenen recht lichen Regelun gen be urteilt werden. 
Dies ist insbesondere im Bereich des Jugendschutzes nicht sachgerecht.

2. Onlinespiele sind von der AVMR-Richtlinie derzeit nicht erfasst. Dies 
machen die Erwä gungs gründe dieser Richtlinie deut lich.

3. Onlinespiele er füllen die tatbestand lichen Voraus set zungen des einfach-
gesetz lichen Rundfunk begriffs nicht, da dieser in erster Linie auf die 
Linearität des An gebots ab stellt. Mangels Linearität und Ver brei tung ent-
lang eines Sendeplans sind Online-Spiele kein einfachgesetz licher Rund-
funk. Die für Rundfunk geltenden Regelun gen des RStV sind auf sie nicht 
anwend bar. Sie stellen auch keine fernsehähn lichen Telemedien im Sinne 
des § 58 Abs. 3 RStV dar.

4. Online-Spiele sind ebenso wie auch die meisten hybriden Spiele als Tele-
medien einzu stufen. Sie unter fallen damit den Regelun gen des RStV, soweit 
diese für Telemedien gelten. Keine Telemedien sind elektroni sche Spiele, 
die nur auf Träger medien vor liegen oder solche, die während der gesamten 
Nutzung keine Verbin dung über elektroni sche Kommunika tions netze auf-
bauen.

5. Daher finden für die In-Game-Werbung in Online-Spielen und in den 
meisten hybriden Spielen die Regelun gen des § 58 Abs. 1 RStV Anwen dung. 
Diese Vor schrift löst die Problematik der kommerziellen Kommunika tion 
in Online-Spielen nur teil weise be friedigend. Sie erfasst nur Werbung im 
Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 7 RStV. Damit ist sie auf Sponsoring, Teles hopping 
und vor allem Produkt platzie rungen nicht anwend bar. Allerdings geht der 
Rundfunkstaats vertrag von einem engen Begriff der Produkt platzie rung 
aus, indem er darunter nur die gekennzeichnete Erwäh nung oder Darstel-
lung von Produkten gegen Ent gelt oder ähnliche Gegen leis tung ver steht. 
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Damit ist die Kennzeich nung bereits tatbestand lich Voraus set zung dafür, 
dass eine Produkt platzie rung vor liegt. Die Kennzeich nung bildet also ein 
ent scheidendes Unter schei dungs kriterium zwischen Produkt platzie rung und 
Schleichwer bung. Wird ein Produkt ohne Kennzeich nung platziert, kann 
es sich daher um eine nach § 58 Abs. 1 RStV ver botene Schleichwer bung 
handeln.

6. Für Produkt platzie rungen in diesem eng ver standenen Sinne ist er gänzend 
auf § 6 TMG zurück zugreifen, der eine klare Erkenn bar keit von kommer-
zieller Kommunika tion fordert.

7. In-Game-Werbung muss also für den Nutzer als Werbung erkenn bar sein. 
Dies wird durch eine ent sprechende Kennzeich nung gewährleistet. Das 
gilt auch für die Produkt platzie rung. Dieses Gebot ergibt sich, je nach 
Erschei nungs form ent weder aus § 58 Abs. 1 RSTV oder aus § 6 TMG.

8. Die Auf sicht darüber, dass die für Telemedien geltenden Bestim mungen 
ein gehalten werden, ist zersplittert. Sie richtet sich gemäß § 58 Abs. 2 RStV 
nach dem jeweiligen Landes recht. Sonder rege lungen be stehen zudem für 
den Bereich des Daten schutzes gemäß § 58 Abs. 1 RStV. In Nordrhein-
West falen ist die Bezirks regie rung Düsseldorf nach dem Telemedien-
zuständig keits gesetz vom 29. 3. 2007 für die Auf sicht über die Telemedien 
zuständig. Andere Länder, wie etwa Berlin, Branden burg, Bremen und 
Hessen, haben den erkenn bar sachnäheren Landes medien anstalten die Auf-
sicht über tragen.

9. Durch dieses zersplitterte Auf sichts system ist eine effektive Durch set-
zung der für Telemedien geltenden Bestim mungen und damit der bei der 
In-Game-Werbung zu be achtenden Vor gaben des § 58 Abs. 1 RStV und 
er gänzend des § 6 TMG nicht gewährleistet. Schon aus diesem Grunde 
hätte es nahe ge legen, die Auf sicht über die Einhal tung der für Telemedien 
geltenden Vor schriften – mit Aus nahme der Telemedien angebote des öffent-
lich-recht lichen Rundfunks – der Kommission für Zulas sung und Auf sicht 
(ZAK) als gemeinsamen Organ aller Landes medien anstalten zu über tragen.

10. Das Tren nungs gebot des § 58 Abs. 1 RStV und die be sonderen Informa-
tions pflichten des § 6 TMG sind nicht Buß geld bewehrt. Damit können 
Ver stöße gegen diese Bestim mungen nicht als Ordnungs widrig keit ge ahndet 
werden.

11. Die spezifi schen Jugendschutz vorschriften ent halten keine Regelun gen, die 
darauf ab zielen, Kinder- und Jugend liche generell vor Werbung zu schützen. 
Die Regelun gen des JMStV be ziehen sich ledig lich darauf, Kinder und 
Jugend liche vor be stimmten Inhalten in der Werbung zu be wahren. Auch 
der RStV ent hält –  anders als für Rundfunk  – keine Vor schriften, die 
Werbung in Telemedien für Kinder einschränken oder unter sagen.

12. Ein Ver stoß gegen das Lauter keits recht des UWG kommt in erster Linie 
in Betracht, wenn für den Adressaten der In-Game-Werbung nicht erkenn-
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bar ist, dass es sich um einen be zahlten Inhalt mit werb licher Absicht 
handelt.

13. An eine Kennzeich nung sind zwar nicht gleichstrenge Anforde rungen zu 
stellen wie an die im Fernsehen und in fernsehähn lichen Telemedien. Der 
Nutzer muss aber durch die Kennzeich nung er kennen können, wenn er 
sich einer werb lichen Aussage gegen über sieht.

14. Eine Kennzeich nung der Spiele, die In-Game-Werbung ent halten, ist daher 
in einer Form vorzu nehmen, die dies sowohl dem er wachsenen als auch 
dem minder jährigen Nutzer deut lich machen. Diese muss sowohl vor 
Erwerb des Spiels, als auch zu Beginn des Spieles er folgen. Eine dauer-
hafte Kennzeich nung für be stimmte werb liche Formen, wie in den ver-
gleich baren Regelun gen des RStV ge fordert, ist nach dem UWG grund-
sätz lich nicht er forder lich. Im Hinblick auf Spiele für Kinder kann eine 
dauer hafte Kennzeich nung allerdings durch aus ge boten sein.

15. Zur Erhebung und Nutzung von Daten zu Werbezwecken muss der Nutzer 
grundsätz lich seine Einwilli gung geben.

16. Die Daten schutz leitlinien der Spielebetreiber ent sprechen nicht immer 
den gesetz lichen Daten schutz bestim mungen und werden sehr häufig vom 
Nutzer nicht ge lesen.

17. Durch die Ver knüp fung von Sozialen Netz werken, Spielen und Telekommu-
nika tions leis tungen ent steht eine Daten vermischung, die mit den derzeitigen 
Regelun gen schwer zu be grenzen ist. Hier ist der Gesetz geber ge fordert, 
sich mit den neuen medialen Kommunika tions formen und ihren speziellen 
Rege lungs bedürf nissen auseinander zusetzen.
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III.1 Was denken Kinder über In-Game-Werbung? 
Eine qualitative Interviewstudie

Alexandra Sowka

III.1.1 Problemstel lung

Dass Werbung in Computerspielen auf tritt, ist nicht nur aus der Sicht des 
Medien rechts eine neue und vielschichtige Ent wick lung. Auch für die Kommu-
nika tions wissen schaft und die Medien pädagogik bringt die varianten reiche 
und technisch komplizierte neue Werbeform eine Reihe von neuen – teil weise 
jedoch auch schon be kannten – Heraus forde rungen mit sich. Sie be ziehen sich 
auf die Ermitt lung des Wirkungs potenzials von In-Game-Werbung sowie auf 
Fragen der medien pädagogi schen Interven tion und Kompetenzförde rung. Gerade 
Letzteres ver weist auf die Notwendig keit, gerade den Umgang von Kindern 
mit In-Game-Werbung genauer in den Blick zu nehmen: Zum einen ge hören 
zahl reiche bei Kindern sehr be liebte Titel (z. B. Sportspiele oder „Die Sims“) 
zu den wichtigsten Werbeträgern unter den Computerspielen. Zum anderen hat 
die bisherige Forschung über Kinder und konventionelle Werbung immer wieder 
Hinweise auf be sondere „Anfällig keiten“ junger Publika für Werbewir kungen 
er bracht.1

Zum Gegen stands bereich Kinder und Werbung gibt es mittlerweile einen 
breiten Fundus akademi scher empiri scher Forschung. Dabei richtet sich der 
Betrach tungs fokus jedoch über wiegend auf die „klassi schen“ Werbeformen 
wie etwa Anzeigen-, Plakat- oder (vor allem) Fernsehwer bung.2 Die ge stiegene 
Präsenz und wirtschaft liche Relevanz von computerspielintegrierter Werbung 
allgemein und gerade auch im Bereich der Kinder- und Jugendspiele wurde in 

1 Vgl. Charlton, M., Neumann-Braun, K., Aufenanger, S., Hoffmann-Riem, W. et al. (1995). Fernsehwer bung 
und Kinder: Das Werbeangebot in der Bundes republik Deutschland und seine Ver arbei tung durch Kinder. 

Opladen.

2 Wright, P., Friestad, M., & Boush, D. M. (2005). The development of marketplace persuasion knowledge in 

children, adolescents, and young adults. Journal of Public Policy & Marketing, 24(2), S. 222 ff.



136

den wissen schaft lichen Forschungs aktivitäten (noch) kaum be rücksichtigt, sodass 
über das Ver ständnis und die Umgangs kompetenzen von Kindern mit dieser 
ver gleichs weise neuen Werbeform so gut wie nichts bekannt ist. Die bisherigen 
Forschungs bemühungen im Bereich In-Game-Werbung konzentrierten sich fast 
aus schließ lich auf experimentelle Wirkungs studien mit jungen Erwach senen. 
Auf  grund der erheb lichen ent wick lungs psychologi schen Unter schiede zwischen 
Kindern und (jungen) Erwachsenen, kann das aus diesen Studien ge won-
nene Daten  material allen falls Anhaltspunkte für die kind liche Rezep tion von 
In-Game-Werbung und deren Wirkung liefern bzw. kann dafür als Referenz-
wert dienen.3 Deshalb wurde im Rahmen des LfM-Projekts zur In-Game-
Werbung zunächst umfassendes empiri sches Explora tions wissen an gestrebt. 
Zu diesem Zweck wurde eine qualitative Interviewstudie mit Kindern im Alter 
zwischen acht und 14 Jahren durch geführt, die dann auch zur Konzep tion einer 
nach folgenden Experimentalstudie heran gezogen wurde (vgl. dazu unten: Kapi-
tel III.2).

Ziel der Interviewstudie war es, erste Erkenntnisse über das In-Game-Werbe-
verständnis von Kindern und ihre Performanz in Hinblick auf zentrale Dimen-
sionen der Werbewir kung zu er langen. Neben der Ver ständnis komponente soll-
ten somit auch die kind liche Erinne rung und die Bewer tung bzw. Akzeptanz 
von werb lichen Kommunika tions maßnahmen unter sucht werden, da diese wich-
tige Aus sagen über deren Werbewir kung auf die Rezipienten er lauben:4

Verständnis von In-Game-Werbung: Die Interviewstudie sollte das Werbe-
verständnis der 8- bis 14-jährigen Befragten explorieren und Anhaltspunkte 
für mögliche alters bezogene Differenzen sowie für Unter schiede zwischen dem 
allgemeinen Ver ständnis von (Fernseh-)Werbung und Werbung in Computer-
spielen sammeln. Zusätz lich wurde nach der Quelle des Werbe verständnisses 
ge fragt (z. B. Gespräche mit Eltern oder Lernein heiten in der Schule).Werbe-
verständnis wurde dabei als mehrstufiges kognitiv-affektives Phänomen auf-
gefasst, das sich durch ver schiedene, meist an das Alter ge koppelte Differenzie-
rungs prozesse sukzessive heraus bildet. Es setzt sich aus mehreren (jeweils 
unter schied lich interindividuell aus geprägten) Ver ständnis komponenten zusam-
men: Werbung wird als solche erkannt, das Wahrgenommene also unter dem 
ab strakten Werbekonzept subsumiert (Erken nung). Weiter hin sind die Ziele, 
die mit Werbemaßnahmen ver folgt werden (Bekannt heit steigern, zum Kauf 
anregen etc.) und deren mögliche Adressaten bekannt, d. h. es besteht ein 
Bewusstsein für den persuasiven Charakter von Werbung und für die intentional 
ein gesetzten persuasiven Taktiken der Werbetreibenden. All diese Facetten 

3 Vgl. Wright et al. 2005.

4 Zur Werbewirkungs forschung vgl. etwa Moser, K. (2007). Werbewirkungs modelle. In K. Moser (Hrsg.), 

Wirtschafts psychologie (S. 11 ff.). Heidel berg.
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ent wickeln sich graduell, sind häufig zunächst kontext gebunden, also an be-
stimmte Rezep tions situa tionen und Darstel lungs formen ge koppelt (z. B. Unter-
brecherwer bung im Fernsehen) und er reichen erst mit zunehmender Erfah rung 
und kognitiver Reife ein höheres Ab strak tions niveau.5

Erinne rung an In-Game-Werbung: Weiter hin sollte mit Hilfe der Interview-
studie eruiert werden, wie die Werbewirkungs dimensionen der (be wussten) 
Erinne rung in Bezug auf game-spezifi sche Werbung bei den Kindern aus-
geprägt sind. In welchem Maße können sie sich direkt nach dem Spiel bewusst 
an die darin ent haltenen Werbeplatzie rungen erinnern? Zudem sollte exploriert 
werden, inwiefern die Erinne rungs qualität von klassi schen Werbemaßnahmen 
im Spiel und virtuellen Produkt platzie rungen unter schied lich aus fällt, da Letz-
tere auf grund ihres weniger offensicht lichen Werbecharakters möglicher weise 
schwieriger zu er kennen sind.

Bewer tung und Akzeptanz von In-Game-Werbung: Schließ lich war in Bezug 
auf die Frage nach der Wirkung von computerspielintegrierter Werbung auch 
deren Bewer tung und Akzeptanz von Relevanz. Empfinden die Kinder 
In-Game-Werbung als Störquelle oder als Zu gewinn im Sinne eines reali täts- 
und/oder spaßsteigernden Effekts? Stehen sie ihr mithin eher positiv oder eher 
ab lehnend gegen über, und woran orientiert sich ihre Bewer tung? Darüber hinaus 
sollten sich die Befragten allgemein zu Fernsehwer bung äußern, um die Bewer-
tungs aussagen zur In-Game-Werbung einordnen zu können. Die Befunde bis-
heriger Studien weisen darauf hin, dass jüngere Kinder (Fernseh-)Werbung in 
der Tendenz positiver be werten, als ältere Kinder.6 Welche Muster sich dies-
bezüg lich hinsicht lich computerspielebezogenen Werbemaßnahmen andeuten, 
sollte die Analyse der vor liegenden Interviews ergeben.

III.1.2 Methodi sches Vor gehen

Um Auf schlüsse über die drei be schriebenen Erkenntnis bereiche zu er langen, 
wurden die Zielformulie rungen in Interviewfragen über führt und zu einem 
Leitfaden zusammen gefasst (s. Kurz-Leitfaden im Anhang), der als Grundlage 
für die Gespräche mit den 8- bis 14-jährigen Kindern dienen sollte. Der Leit-
faden gliedert sich ent sprechend in die drei Themen komplexe Erinne rung, 
Ver ständnis sowie Bewer tung und ent hält er gänzend Fragen zum individuellen 
Spiel verhalten (Frequenz, Genre) der Probanden. Als Interviewform wurde ein 

5 Vgl. Charlton et al. 2005; vgl. Wright et al. 2005.

6 Vgl. etwa Voll brecht, R. (1996). Wie Kinder mit Werbung umgehen: Ergebnisse eines Forschungs projekts. 

Media Perspektiven, 6, S. 294 ff.; vgl. Glogauer, W. (1998). Die neuen Medien ver ändern die Kindheit: 
Nutzung und Auswir kungen des Fernsehens, Videofilme, Computer- und Videospiele, Werbung und Musik-
video clips (4. Aufl.). Weinheim.
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problemzentrierter Zugang aus gewählt, d. h. der Gegen stand des Interviews 
(Werbung in Computerspielen) wurde nicht aus schließ lich ab strakt be sprochen, 
sondern die Probanden setzten sich vor und während des Interviewgespräches 
aktiv damit auseinander, indem sie zunächst für 10 Minuten das Autoren nspiel 
„GTR Evolu tion“ spielten und ihnen im weiteren Ver lauf des Interviews zudem 
Screens hots aus dem gleichen Spiel ge zeigt wurden, auf die sie sich in ihren 
Antworten be ziehen sollten bzw. konnten. Das Genre Autoren nen wurde ge-
wählt, weil es a) stark werbeaffin und b) bei beiden Geschlechtern beliebt ist 
(wobei die erwart bar größere Affinität bei Jungen zwar ge geben ist, jedoch 
wäre diese bei anderen Genres, beispiels weise Fußballsimula tionen, deut lich 
stärker ins Gewicht ge fallen).

Im Vorfeld der eigent lichen Erhe bungs phase wurde der Leitfaden in einem 
Pretest auf seine Praktikabilität hin über prüft. Die Interviewerinnen (studenti-
sche/wissen schaft liche Mitarbeiterinnen) er hielten eine ausführ liche Schulung 
zu allgemeinen Techniken und Kriterien der Interviewdurchfüh rung sowie im 
Speziellen zur Gesprächsfüh rung mit Kindern, da diese einige (natür liche) 
Besonder heiten (wie etwa einen meist sehr knappen Umfang der Antworten 
und eine geringe Präzision der Äußerun gen) auf weist.

Die jungen Interviewteilnehmer wurden über eine Schule in der Stadt Mainz7 
sowie über eine Konfirmanden gruppe in der Stadt Groß-Gerau rekrutiert. Die 
Eltern der Kinder wurden im Vorfeld über den Zweck und den Ver lauf des 
(freiwilligen) Interviews informiert und um ihre schrift liche Einwilli gung ge-
beten. Die Interviews fanden in für die Befragten ver trauten Umgebun gen statt 
(Aufenthalts- und Arbeits räume innerhalb des Schulgebäudes bzw. Unter richts-
räume im Gemeindehaus), um zu gewährleisten, dass sie sich in der für sie 
un gewohnten Interviewsitua tion möglichst wohl- und sicher fühlten. In der 
Regel nahmen die Interviews zwischen 10 und 15 Minuten in Anspruch, exklu-
sive der vor geschal teten Autoren nspielnut zung von 10 Minuten. Alle Gespräche 
wurden auf gezeichnet (nur audio) und an schließend für die Auswer tung trans-
kribiert. Im Anschluss an das Interview erhielt jedes teilnehmende Kind als 
Dankeschön einen Warengutschein eines lokalen Spielzeug geschäfts im Wert 
von je 5 EUR.

Insgesamt wurden 25  Interviews ge führt, acht mit weib lichen und 17 mit 
männ lichen Probanden, darunter zwei Achtjährige, sieben Neun- und neun 
Zehnjährige, ein Elfjähriger, ein zwölfjähriger Schüler sowie zwei Schüler im 
Alter von 13 und drei Probanden im Alter von 14 Jahren (vgl. Tabelle 2).

7 Unser Dank für die Unterstüt zung bei der Rekrutie rung gilt Prof. Dr. Aufenanger, Universität Mainz, und 

speziell seiner Mitarbeiterin Frau Nina Heinemann.
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Tabelle 2: Alter und Geschlecht der Interviewten

Lfd. Nr. Zita tions-
code

Alter Geschlecht Lfd. Nr. Zita tions-
code

Alter Geschlecht

 1  1 11 Jahre m 14 15 10 Jahre w

 2  2 10 Jahre m 15 16  9 Jahre m

 3  3  9 Jahre m 16 19 10 Jahre m

 4  4  9 Jahre m 17 20 12 Jahre m

 5  5  8 Jahre m 18 21 10 Jahre m

 6  6  9 Jahre m 19 22  9 Jahre w

 7  7  9 Jahre m 20 23 10 Jahre w

 8  8  8 Jahre m 21 40 13 Jahre m

 9  9 10 Jahre w 22 41 13 Jahre w

10 10 10 Jahre w 23 42 14 Jahre w

11 11 10 Jahre m 24 50 14 Jahre m

12 13  9 Jahre w 25 51 14 Jahre m

13 14 10 Jahre m N = 25 m = 17, w = 8

III.1.3 Ergebnisse

Die Antworten der Befragten wurden den drei Fragestel lungen ent sprechend 
gruppiert, systematisiert und interpretiert. Im Folgenden werden die wichtigsten 
Ergebnisse in Form von ver dich teten Antwortmustern vor gestellt.

III.1.3.1 Ver ständnis von In-Game-Werbung

Die Ausfüh rungen der Kinder, aus denen sich Rückschlüsse auf ihr Werbe-
verständnis ziehen lassen, weisen einige fall übergreifende (z. T. alters abhängige) 
Ähnlich keiten auf, die zu fünf Mustern zusammen gefasst werden.

Intuitives Erkennen von TV-Werbung: Aus gehend von den vier Stufen der 
Werbe erken nung8 lassen die Aus sagen der jüngeren Befragten im Alter von 
8 bis 11 Jahren (noch) auf ein eher intuitives Erkennen von (Fernseh-)Werbung 
schließen: Die Identifika tion von werb licher Kommunika tion stützt sich nicht 
auf be stimmte benenn bare Merkmale, sondern erfolgt ge wissermaßen „aus 
dem Gefühl heraus“. So stellt beispiels weise ein Zehnjähriger pragmatisch fest 
„und da steht so Werbung, da kommt eine Werbung und da isses einfach eine 
Werbung […] einfach so“ (Interview  19). Ein Alters genosse führt ein wenig 
weiter aus: „Die sagen dann immer: Kaufen Sie’s jetzt, nur noch für kurze 
Zeit“ (Interview 14), und ein anderer Befragter meint: „Die zeigen das alles 
so und […] die zeigen ja so Dinge in der, zum Beispiel wie Wasch pulver oder 

8 Vgl. Charlton et al. 1995.
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so“ (Interview 5, 8 Jahre). Im Gegen satz dazu ist bei den älteren Mädchen und 
Jungen ein aus geprägteres Werbe verständnis erkenn bar, da sie ver mehrt auf 
formale Merkmale rekurrieren, wie etwa ein 13-Jähriger, der erklärt: „Die 
sagen dann meistens so „gleich geht’s weiter“ oder sowas und dann kommt 
erst ’ne Film vorschau für die nächsten Filme. Und erst dann kommt Werbung 
und am Ende ist das genau nochmal so. Also da kommt dann wieder, also da 
kommt dazwischen dann meistens auch nochmal ’ne Werbung von dem Sender 
selbst“ (Interview 40). Ein Mädchen bezieht sich eben falls auf Werbehin weise, 
denn „bei so normaler Werbung, da zeigen die das ja an“ (Interview  41, 
13 Jahre) und eine 14-Jährige führt aus, dass „’ne Serie ja auch länger dauern 
[würde], als ’ne Werbung. Und ja man merkt das auch, was die gerade da 
machen, weil bei ’ner normalen Serie würden die jetzt nicht irgendwie die 
ganze Zeit irgendwo was putzen oder so“ (Interview 42).

Fehlende Werbe erken nung bezüg lich interaktiver Product Placements: Die 
Ausfüh rungen der jungen Computerspielerinnen und -spieler lassen ver muten, 
dass sich das Identifika tions vermögen für computerspielebezogene Werbung 
eben falls (s. o. zum Ver ständnis von TV-Werbung) inkrementell ent lang des 
(u. a. alters abhängigen) kognitiven Ent wick lungs standes ent wickelt, da die 
Jüngeren von den werb lichen Spielelementen meist nur die „klassi schen“ 
Werbeformen (Brand-Presence-Maßnahmen) er kannten, wohingegen die älteren 
Befragten darüber hinaus auch weniger offensicht liche Werbeplatzie rungen 
er fassten. In der im Interview er betenen Beschrei bung zweier Screens hots aus 
dem Stimuluss piel, in denen jeweils sowohl eine Brand-Presence-Maßnahme 
(eine Banden werbung von Seat bzw. Canon) und ein Game Element (beide 
Male ein Audi-Fahrzeug) sicht bar waren, be reitete die Identifika tion der Brand-
Presence-Objekte als „Werbung“ den Kindern kaum Probleme. So beginnt ein 
Zehnjähriger zu be schreiben: „Ja, hier zum Beispiel sehe ich Werbung“ [zeigt 
auf die Seat-Banden werbung] (Interview 11); ein Junge zählt auf, „da sind die 
Reifen, wo ich schon erzählt hab und hier sind so Schilder, so Werbeschilder“ 
(Interview 6, 9 Jahre) und ein anderer stellt fest, „hier ist Seat-Werbung und 
hier ist Canon-Werbung“ (Interview  40, 13  Jahre). Demzufolge scheint das 
Ver ständnis für Werbung in Computerspielen insofern vor handen zu sein, als 
die interviewten Kinder zwischen acht und 14  Jahren Brand-Presence-Maß-
nahmen zumindest als „Werbung“ identifizieren können.

Interessanter weise unter scheidet sich dieses Identifika tions muster für Brand-
Presence-Werbung von dem Muster, das sich in Bezug auf das Ver ständnis 
von Game Elements zeigt: Vor allem viele der jüngeren Spielerinnen und 
Spieler (8- bis 11-Jährige) fassten das Product Placement von Audi nicht als 
Werbung auf, sondern nahmen das Audi-getreu modellierte Fahrzeug als einen 
natür lichen Bestand teil des Spiels ohne dahinterstehende werb liche Inten tion 
wahr. Ein zehnjähriger Junge antwortet auf die Nachfrage der Interviewerin, 
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ob der Audi [u. a. erkenn bar an den „Audi-Ringen“ auf der Mitte des Lenkrads] 
auch Werbung sei: „Nein, das ist keine [Werbung], das ist die Hupe. […] Das 
soll glaube ich Dekora tion sein“ (Interview 14). Ähnlich weist auch ein anderes 
Kind das Attribut „Werbung“ zurück, mit seiner Antwort: „Nein, das ist eine 
Automarke“ (Interview  11, 10  Jahre) und ein Weiteres stellt fest, „Nein, das 
ist keine Werbung, sondern ’ne Automarke“ (Interview 8, 8 Jahre). Der Terminus 
„Marke“ wird von den Befragten sehr häufig zur Beschrei bung der virtuellen 
Audi-Produkt platzie rung ver wendet. Das Bewusstsein, dass eine Marke mehr 
sein kann, als bloßes Objektidentifika tions merkmal, nämlich auch als selbst-
referentielles Werbeobjekt fungieren kann, scheint sich erst in einer späteren 
kognitiven Ent wick lungs stufe heraus zubilden. Die beiden folgenden Zitate 
illustrie ren die unter schied lichen Ver ständnis ebenen:

I: Und wenn du jetzt das hier nimmst, wenn du jetzt sagst, das ist von Audi, ist das 
auch Werbung?
B: Audi? Nein, weil das ist ja die Marke. Von das Auto.
I: Also wenn so etwas in ’nem Spiel drin ist, ist das keine Werbung?
B: Hm hm, nein. Das ist ’ne Marke.
(Interview 5, 8 Jahre, männ lich)

I: Siehst du da auch irgendwo Werbung?
B: Ja hier ist Seat-Werbung und hier ist Canon-Werbung.
I: Und noch irgendwo?
B: Ähm, sonst sehe ich glaub ich nix. Ah, doch, doch, klar, Werbung für Audi, hier. 
Es steht ja, also hier steht ja hinten auch die Automarke drauf, wie das heißt.
(Interview 40, 13 Jahre, männ lich)

Unsicheres Inten tions wissen bezüg lich In-Game-Werbung: Legt man die vor-
nehm lich an der TV-Werbung orientierten Ver ständnis ebenen zur Inten tion 
von Werbung zugrunde, ist davon auszu gehen, dass Kindern ab etwa sieben 
Jahren bewusst ist, dass Werbung zum Kauf anregen will und sie ab einem 
Alter von ca. acht bis neun Jahren be ginnen, den Wahr heits gehalt von Werbung 
kritisch zu hinter fragen.9 Diese Einschät zung lässt sich anhand des vor liegenden 
Daten materials weit gehend be stätigen. So meint etwa ein neunjähriger Junge 
auf die Frage hin, was die Werbung denn er reichen wolle: „Ja, zum Beispiel, 
dass jemand was kaufen will oder so […], dass die Sachen schneller ver kauft 
werden“ (Interview 3), und eine Zehnjährige weiß, dass man in der „Werbung, 
da stellt man neue Produkte und so etwas vor. […] Damit man die Sachen 
kauft und weiß, dass es die über haupt gibt und so etwas“ (Interview 9). Ein 
Junge (Interview 14, 10 Jahre) merkt kritisch an: „Die wollen, dass voll viele 
die kaufen, dass die mehr Geld einkassieren. […] Werbung ist nur dazu da, 

9 Vgl. Charlton et al. 1995; vgl. Rosenstock, R.  & Fuhs, B. (2006). Kinder –  Werte  – Werbekompetenz. 

tv diskurs, 10(4), S. 4 ff.
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dass du Sachen kaufst von ihnen und das ist eigent lich unlogisch, weil dann 
hat man es nur ein, zwei Jahre und dann kann man sowieso wieder was Neues 
kaufen, weil’s kaputt ist“.

Doch wie sieht es nun mit der Einschät zung der Inten tionen speziell von 
Werbung in Computerspielen aus? Hier zeigen sich vor allem die jüngeren 
Befragten (nachdem sie ent weder eigenständig die integrierten Werbeplatzie-
rungen erkannt hatten oder von der Interviewerin darauf hin gewiesen wurden) 
eher heterogen in ihren Einschät zungen zur Zweck verfol gung der Werbe maß-
nahmen. Ein acht Jahre alter Befragter attestiert der im Computerspiel inte-
grierten Werbung eine ornamentale Funktion, auf die Frage der Interviewerin, 
warum es Werbung in Computerspielen gäbe, bemerkt er, „[…] weil die das 
ja nur schmücken wollen, ja und dass es nicht so leer aus sieht oder ja, hm“ 
(Interview  5). Dagegen ist sich ein anderer Befragter sicher, dass Werbung 
auch in Computerspielen darauf abzielt, „dass die Sachen schneller ver kauft 
werden“ und er scheint dabei von einem, dem Stimulus-Response-Modell ähn-
lichen direkten Wirkungs zusammen hang auszu gehen, wenn er für das Audi-
Placement prognostiziert, „[…] mein Onkel spielt auch solche Spiele, und der 
guckt sich das an und will dann auch so einen Audi, also so ein Auto kaufen“ 
(Interview 3, 9 Jahre). Ein 9-jähriges Mädchen scheint von einem informations-
bezogenen Werbezweck auszu gehen, „damit man weiß, was jetzt neu kommt“ 
(Interview  22). Für die älteren Befragten stellte die Erfas sung des (finalen) 
Ziels von In-Game-Advertising, also der Anregung zum Kauf/zur Nutzung 
von Produkten und Dienst leis tungen, über wiegend kein Problem dar:

B: Ja, die wollen halt be stimmte Zielgruppen an sprechen und ähm, die wollen halt, ja 
die wollen ihre Produkte halt auch ver kaufen. Deshalb ver suchen die in allen möglichen 
Sachen zu werben. Ich meine, es gibt ja Radiower bung, Fernsehwer bung, in der Zeitung 
gibt’s Werbung, in Computerspielen gibt es eben jetzt auch Werbung.
(Interview 40, 13 Jahre, männ lich)

I: Und warum sollen die Werbung denen auf fallen? Also wieso machen die das da [in 
die Computerspiele] rein?
B: Dass man zum Beispiel diese Produkte oder die Sachen, die man sieht […] einfach 
kauft.
I: Also dass, dass jetzt die Leute, die das Spiel spielen, dass die die kaufen meinst du?
B: Ja genau.
(Interview 42, 14 Jahre, weib lich)

I: Warum lassen denn die Spielehersteller ihre Werbung jetzt da reinpacken, die Unter-
nehmen, beispiels weise jetzt der Autohersteller?
B: Ja, damit äh, also das ist jetzt nur ein Beispiel, wenn das Spiel jetzt zum Beispiel 
bekannt ist und dann sieht man ja, ok, die machen Werbung für das, dann muss das 
ja auch gut sein. Und dann tut man sich das vielleicht mal angucken.
I: Das Produkt meinst du jetzt?
B: Ja, genau.
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I: Angucken oder noch irgendwas anderes?
B: Kaufen.
(Interview 41, 13 Jahre, weib lich)

Adäquates Adressaten verständnis bezüg lich Brand-Presence-Maßnahmen: Zur 
vollständigen Inten tions erfas sung gehört es auch, dass die eigene Person als 
Adressat von Werbung erkannt wird. Die Werbewirkungs forschung geht dabei 
davon aus, dass Kinder im Durch schnitt ab dem Alter von etwa 10 bis 11 Jahren 
ver stehen, dass Werbung sich auch konkret an sie als Individuum wendet, sie 
an sprechen und zu etwas anregen will.10 In Bezug auf die Werbung in Compu-
ter spielen ergab die Auswer tung der Leitfaden interviews, dass die Kinder ab 
etwa 10 Jahren über ein solches Adressaten verständnis ver fügen, beispiels weise 
antwortet eine 10-Jährige auf die Frage, ob die Werbung sich auch an sie richte: 
„Ja, klar. Die wollen aber auch was von anderen. Von allen.“ (Interview 13), 
ein 11-Jähriger meint dazu: „Ja, die wollen, dass jeder was käuft“ (Interview 1) 
und ein anderer Junge ist sich sicher, „Ja klar, weil ich spiel ja das Spiel“ 
(Interview  41, 13  Jahre). Es wird jedoch deut lich, dass die Annahmen zur 
Adressie rung bei einigen Befragten mit einer ge wissen Unsicher heit be haftet 
sind, so antwortet ein 10-jähriges Mädchen auf die Frage, ob sie auch durch 
die Werbung im Computerspiel an gesprochen werden soll, unschlüssig: „Ja. 
Weiß ich nicht. Kann sein. Schon“ (Interview 15) und eine 14-jährige Befragte 
über legt, „Hm …, ich denke schon“ (Interview 42). Insgesamt weisen die Kom-
mentare der meisten Kinder aber daraufhin, dass sie ver stehen, dass Werbung 
sich nicht nur allgemein an ein diffuses Publikum, sondern auch konkret an 
sie als Individuum wendet, sie an sprechen und zu etwas anregen will. Dies 
gilt natür lich jedoch nur dann, wenn Werbung auch als solche identifiziert 
wurde, wie es bei den meisten Kindern in Bezug auf die integrierten Brand-
Presence-Maßnahmen ge geben war. Im Falle der integrierten Audi-Produkt-
platzie rung kann für die jüngeren Kinder konstatiert werden, dass wegen ihrer 
an gesprochenen Schwierig keiten, die Produkt platzie rung über haupt als persua-
sives Objekt zu be greifen, kein diesbezüg liches Adressaten verständnis vor liegt.

Keine an geleitete Aneig nung von Werbewissen: Ihre Kenntnisse und Annahmen 
über Werbung im Allgemeinen scheinen sich die Befragten fast aus schließ lich 
selbst ange eignet zu haben; durch Eltern oder im institu tionellen Rahmen (z. B. 
im Schul unterricht) realisierte an geleitete Werbewissen-Vermitt lung findet den 
Aus sagen der Kinder zufolge kaum statt. Ein Befragter erinnert sich, im schuli-
schen Kontext das Thema Werbung diskutiert zu haben:

10 Vgl. etwa Rosenstock & Fuhs 2006.
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B: Also in Englisch hatten wir mal ’ne Debatte zum Thema „Werbung in der Schule“ 
ge macht. Ja, da haben wir halt be sprochen, weil wie ich schon gesagt hab, die ver suchen 
halt überall ihre Werbung zu ver breiten und da haben wir halt so einen Text ge lesen, 
dass es in manchen Teilen der USA auch Werbung in der Schule gibt. Nicht un bedingt 
im Klassen raum, aber meinet wegen in der Mensa oder in so der Pausen halle oder so. 
Und da haben wir das auch eher ab gelehnt. Äh und äh, dass es ablenkt während der 
Schulzeit und solche Sachen. Also wir haben schon über Werbung ge sprochen aber 
jetzt nur so speziell in der Schule oder so was.
(Interview 40, 13 Jahre)

Auch die Aktivitäten seitens der Eltern scheinen im Bereich der „Werbe erzie-
hung“ be grenzt. In den Fällen, wo Werbung in einem Gespräch mit den Eltern 
thematisiert wurde, ging es zumeist um durch Werbung an gestoßene Wünsche 
der Befragten, deren Erfül lung von den Eltern ver neint wurde, so stellt ein 
10-Jähriger nüchtern fest: „Ich hab ge fragt, ob ich das haben kann, hat sie 
gesagt nein“ (Interview 14). Ver einzelt erinnerten die Kinder aber auch eine 
elterngeleitete intensivere Auseinander setzung mit dem Werbethema:

I: Und Zuhause? Hast du, haben deine Eltern schon mal mit dir über Werbung ge-
sprochen?
B: Ja, sie soll ja dazu ver leiten zu kaufen. Und da muss man dann halt über legen, ob’s 
sinn voll ist oder nicht.
(Interview 41, 13 Jahre, weib lich)

I: Woher weißt Du was über Werbung? Habt ihr schon mal in der Schule über Werbung 
ge sprochen oder mit den Eltern?
B: Ja, also mit meinen Eltern, also ich hab da im Fernsehen mal was gesehen und dann 
hab ich mal ge fragt: Können wir das haben? […] und dann sagen sie halt so: Das ist 
Werbung und so. Ja, also, dass die halt nur Werbung machen, dass das alles nicht so 
gut ist, wie in der Werbung.
(Interview 11, 10 Jahre, männ lich)

III.1.3.2 Erinne rung an In-Game-Werbung

Die Aus sagen der be fragten Kinder zu ihrer (be wussten) Erinne rung an Wer-
bung in dem von ihnen zuvor ge nutzten Stimuluss piel, lassen ein typisches 
Muster er kennen.

Ausblen dung von für den Spiel verlauf peripheren Elementen: Es ist eine 
auf fällige Fokussie rung der Auf merksam keit erkenn bar, die sich nach Angaben 
der Spielerinnen und Spieler fast aus schließ lich auf die aus geführte Spielhand-
lung richtet (hier: die Steue rung des Autos auf der Rennstrecke). Hingegen 
werden periphere Elemente, Objekte also, die für den Spiel verlauf nicht be-
deutsam sind, weit gehend aus geblendet. Zu dieser Objekt kategorie ge hören 
auch Werbemaßnahmen, die im Falle des Stimuluss piels aus am Fahrbahnrand 
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arrangierten Banden werbun gen be standen (u. a. für den Fernsehsender Euro-
sport, den Automobilhersteller Seat, den Kamerahersteller Canon). Die imple-
men tierten Werbemaßnahmen scheinen außerhalb des Beach tungs rahmens der 
Kinder zu liegen: Ein neunjähriger Junge führt beispiels weise aus, man müsse 
„sich auf das Spiel konzentrierten, man guckt sich das da [zeigt auf die Banden-
werbung] nicht an, guckt nur einfach auf die Straße“ (Interview  7), und ein 
anderer meint, „dass man bei Computerspielen nicht so drauf achtet, find ich. 
Also ich konzentriere mich dann mehr auf’s Spielen als auf die Werbung. […] 
ich achte nicht darauf. Ich konzentriere mich einfach auf’s Fahren“ (Interview 16, 
9  Jahre). Die „Nicht-Beach tung“ von nicht unmittel bar hand lungs relevanten 
Komponenten in der virtuellen Spielwelt wird u. a. mit dem Immer sions erleben 
in Verbin dung ge bracht. So bemerkt ein 13-Jähriger kritisch, dass man „in 
’nem Computerspiel, meistens ist man ja da sowieso so ’n bisschen da rein-
versetzt, da be achtet man die eigent lich gar nicht. Da ver steh ich den Sinn der 
Werbung auch nicht so ganz. […] So am Rand, das hier, da hab ich über haupt 
nicht drauf ge achtet. Also ich bin da mehr so auf das Spiel konzentriert. Ich 
halte das nicht so für be sonders sinn voll“ (Interview  40). Freilich ist dieses 
Muster der Selbsteinschät zung zunächst nur so zu ver stehen, dass die jungen 
Spielerinnen und Spieler solche Werbemaßnahmen nicht be achten wollen. Sie 
zeigen damit zwar die Inten tion zur Trennung von Werbung und eigent lichem 
Spielinhalt; es bleibt aber anderen Forschungs designs (nämlich dem nach-
folgenden Experiment vgl. Kapitel  III.2) vor behalten, die tatsäch liche Wahr-
nehmung auch randständiger In-Game-Werbung bei jungen Spielerinnen und 
Spielern objektiv und systematisch zu unter suchen.

III.1.3.3 Bewer tung und Akzeptanz von In-Game-Werbung

Die Auswer tung hinsicht lich des Themen bereiches Bewer tung von In-Game-
Werbung legte zwei relevante Muster offen, anhand derer sich die Bewer tungs-
punkte und -rich tung der Kinder für In-Game-Werbung nach vollziehen lassen.

Größere Reali täts nähe durch In-Game-Werbung: Den Aus sagen der Befrag-
ten nach trägt Werbung in Computerspielen zu einer realisti sche(re)n Spiele-
umge bung bei. Die integrierten Werbeplatzie rungen werden als reali täts konsti-
tuierende bzw. -imitierende Elemente wahrgenommen. „Wie in der wirk lichen 
Welt sieht’s dann aus“ (Interview 2), meint etwa ein 10-Jähriger. Ein anderer, 
ge fragt nach dem Werbebeitrag zum Reali täts empfinden, zieht einen konkreten 
Ver gleich, „ja, schon, im Autoren nen im Fernsehen ist auch so welche [Wer-
bung]. Beim Fußball ist auch sowas, da ist auch so ’ne Begren zung, da stehen 
da so die ganze Zeit so welche Marken von Autos oder sowas“ (Interview 21) 
und ein Gleichaltriger rekurriert explizit auf den Beitrag von In-Game-Werbung 
zur „Echtheit“, wenn er be gründet, „eigent lich sieht es mit Werbung echter 
aus, weil bei manchen echten Autoren nen gibt’s ja auch so voll viel Werbung“ 



146

(Interview  14). Das Daten material wurde auch dahin gehend unter sucht, ob 
sich die werbeinduzierte Reali täts nähe positiv auf den Spielspaß aus wirkt. Die 
Ergeb nisse der systemati schen Durch sicht ver weisen auf eine positive Attribuie-
rung der durch die implementierten Werbemaßnahmen unter stützten „Echtheit“ 
des Spielgeschehens. In-Game-Werbung kann demnach als spielspaßsteigernd 
empfunden werden, so hebt etwa ein Befragter hervor, „das macht es irgendwie 
echter, das sieht einfach cooler aus dann“ (Interview 11, 10 Jahre). Ein anderer 
Junge be stätigt, dass der Spielspaß ohne Werbung geringer wäre: „Dann wäre 
es irgendwie langweilig, wenn da alles leer wäre. Ohne die Schilder und so, 
dann wär’s irgendwie langweilig. […] Es würde weniger Spaß machen ohne 
Werbung“ (Interview  4, 9  Jahre) und ein 14-Jähriger über legt, „ja, also es 
macht irgendwie, ist dann spannender, also es ist dann realer halt. Und wenn 
da jetzt nur Horizont und blauer Himmel wäre, dann würd’s nicht so Spaß 
machen, ja“ (Interview 50).

Positivere Beurtei lung von In-Game-Werbung als von Fernsehwer bung: 
Neben dem Aspekt des reali täts- und damit spielspaßsteigernden Potenzials 
von In-Game-Advertising fällt auch deren Gesamtbewer tung positiv aus, ins-
besondere, wenn TV-Werbung als Ver gleichs größe heran gezogen wird. Der 
Fernsehwer bung wird ein geringer Unter hal tungs wert attestiert, sie wird als 
„langweilig“ empfunden (Interview 2, 10 Jahre, männ lich) und als Störgröße 
wahrgenommen, die oftmals den Span nungs ablauf unter bricht. So moniert ein 
9-jähriger Junge, „ich find das halt doof, denn wenn man gerade ’nen span-
nen den Film guckt und gerade wo’s ganz spannend wird, tun die dann immer 
Werbung reinhauen, ganz viel“ (Interview 4). Ent sprechend ist es der un gestörte 
Hand lungs fluss, der bei der (ver gleichenden) Bewer tung von Werbung in Com-
pu ter spielen positiv hervor gehoben wird, denn „bei der Fernseherwer bung, da 
kann man halt die Filme nicht richtig zu Ende gucken, aber hier stört’s ja 
eigent lich nicht […]. Oft siehst du’s ja gar nicht […]“ (Interview  6, 9  Jahre, 
männ lich). Dass der Rezep tions fluss ein ent scheidendes Kriterium für die 
Bewer tung von TV- bzw. Computerspielewer bung ist, ver deut licht auch das 
folgende Zitat einer 13-jährigen Befragten:

B: Also im Computer tut ja die Werbung nicht das Spiel unter brechen und im Fernsehen 
die Werbung ja schon. […] Also mich tut deshalb im Fernsehen die richtige Werbung 
mehr stören, aber die normale Schleichwer bung, wo jemand was auf den Tisch stellt, 
das stört mich nicht.
(Interview 41, 13 Jahre, weib lich)

Der un gehinderte Rezep tions fluss ist demnach ein ent scheidendes Kriterium 
für die Werbeakzeptanz der Kinder, die bessere „Tarnung“ des Persua sions-
versuchs zumindest bei hochintegrierter In-Game-Werbung ist dagegen kein 
Anlass für ab lehnende Urteile. Dieser Befund konvergiert mit Ergeb nissen 
einer früheren experimentellen Studie mit jungen Erwachsenen, die auch für 
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erheb liche Intensitäten von In-Game-Werbung keinerlei Reaktanz bei den 
Spielern er mittelt hat.11

III.1.4 Fazit

Die Befunde der Interviewstudie zeichnen ein zweigeteiltes Bild des Umgangs 
von Kindern mit In-Game-Werbung. Einer seits er weisen sich insbesondere die 
älteren Befragten (im Alter von 13 und 14 Jahren) als durch aus werbe erfahren. 
Dass sie umworben werden und dass persuasive Ab sichten in kommerzieller 
Kommunika tion lauern, ist ihnen vielfach bewusst, und reflektiert man mit 
ihnen gemeinsam über das Thema Werbung, sind sie durch aus in der Lage, 
auch „ver borgene“ Werbekommunika tion wie etwa interaktive In-Game-Place-
ments zu durch schauen. Eindeutig hinter lässt hier das Medien handeln der 
jungen Genera tion (die bereits früh mit zahl reichen Varianten elektroni scher 
Medien vom Fernsehen bis zu Online-Diensten konfrontiert ist) Spuren im 
Sinne von gereifter Werbekompetenz. Anderer seits zeigen vor allem die jünge-
ren be fragten Kinder gerade nicht diese Souveränität, wenn es darum geht, 
In-Game-Werbung zu er kennen und zu durch schauen. Sowohl die Zuschrei bung 
persuasiver Ab sichten zu In-Game-Placements als auch die Erken nung von 
reinen Marken präsenzen als „echte Werbung“ be reitete einigen Befragten große 
Schwierig keiten. Wegen der großen Begeiste rung für den interaktiven Spiel-
prozess und der wahrgenommenen Authentizität werbehaltiger Spieldarstellungen 
(schließ lich spiegelt Strecken werbung in Autoren nspielen auch die Umstände 
echter Autoren nen im Fernsehen wieder) bringen die jüngeren Befragten der 
In-Game-Werbung einen Ver trauens- und Akzeptanz vorschuss ent gegen. Da 
gut integrierte In-Game-Werbung auch nicht stört, wie das etwa Unter brecher-
spots im Fernsehen tun, zieht sie auch nicht den Zorn der Spieler auf sich. Vor 
diesem Hinter grund lässt sich die Annahme ab leiten, dass jüngere Kinder 
A)  Unterstüt zung be nötigen beim souveränen Umgang mit komplexen und 
„ge tarnten“ (hochintegrierten) Formen der In-Game-Werbung, wie sie etwa 
in der Studie manifest sind im interaktiven Placement des Spieler-Fahrzeugs 
(Audi), dass aber auch B) bei „einfacheren“ und auch für junge Kinder leicht 
erkenn baren Formen der kommerziellen Kommunika tion (z. B. Strecken wer-
bung/Brand-Presence) Unterstüt zung vonnöten ist, weil hier die persuasive 
Absicht nicht eindeutig erkannt wird und zugleich ein ge wisses Wohlwollen 
wegen der Steige rung der Reali täts nähe und der „Unaufdringlich keit“ vorzu-
herr schen scheint. Mit solcher „Unterstüt zung“ ist hier natür lich kein ideologi-
scher Feldzug gegen Werbung per se ge meint, sondern vielmehr der Aufbau 

11 Mischke, C. (2007). Die wollen doch nur spielen: Eine Experimentalstudie zur Unter suchung der Akzeptanz 
von Werbung in Computer- und Videospielen. Un veröffentlichte Masterarbeit, Hannover.
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von Werbekompetenz im Sinne ver besserter Ver ständnis fähig keiten (nämlich 
im Sinne der Erken nung der Persua sions absicht von In-Game-Werbung). Letzt-
lich muss vor allem die Erkenntnis bei Kindern ge fördert werden, dass virtuelle 
Werbung in virtuellen Spielwelten ebenso ein „von außen“ hinzu gefügtes 
Element ist und nicht notwendig mit dem Spielablauf ver bunden ist, wie dies 
für Unter brecherwer bung im Fernsehen offensicht lich ist. In diesem Zusammen-
hang gewinnt auch die in der juristi schen Analyse (vgl. oben: Teil II) betonte 
Bedeu tung von Kennzeich nungen von In-Game-Werbung be sonderes Gewicht.
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III.2 Rezep tion und Wirkung von In-Game-Werbung: 
Ein experimenteller Ver gleich von Kindern und 
Erwachsenen

Alexandra Sowka, Franziska Roth, 
Christoph Klimmt & Gregor Daschmann

III.2.1 Problemstel lung

Die bisherige Rezep tions- und Wirkungs forschung über In-Game-Werbung hat 
sich auf (junge) Erwachsene konzentriert (vgl. oben: Kapitel  I.3). Im vor lie-
genden Kontext wurde dagegen dem Umgang von Kindern mit dieser neuen 
Werbeform be sonderes Augen merk ge widmet. Über das objektive Wirkungs-
potenzial von In-Game-Werbung bei Kindern ist praktisch nichts bekannt. Die 
Befunde zur Rezep tion von klassi scher TV-Werbung zeigen indes, dass gerade 
jüngere Kinder, deren Werbe verständnis noch in der Ent wick lung be griffen 
ist, anfällig sind etwa für Ver wechse lungen von redak tionellem Inhalt und 
Werbung, aber auch für starke Gedächtnis effekte.1 Insofern er scheint gerade 
mit Blick auf die praktisch niemals explizit markierten und oftmals „gut inte-
grierten“ Erschei nungs formen der In-Game-Werbung eine spezifi sche Unter-
suchung der Rezep tion und Wirkung bei Kindern an gezeigt. Damit wurde auch 
dem im medien recht lichen Teil be tonten Aspekt der be sonderen Schutz würdig-
keit von Kindern von sozialwissen schaft lich-empiri scher Seite her Rechnung 
ge tragen.

Die experimentelle Heran gehens weise sollte im Bereich der Werbewir kungen 
umfassendere Erkenntnisse liefern, da sie sich in Teilen der be wussten und 
reflektier baren Wahrneh mung ent ziehen und deshalb nicht hinreichend durch 
qualitative Designs (vgl. oben: Kapitel III.1) abbild bar sind. Die Studie er folgte 
also als Teil eines kombiniert qualitativ-quantitativen Ansatzes zur Erforschung 

1 Vgl. z. B. Charlton, M., Neumann-Braun, K., Aufenanger, S., Hoffmann-Riem, W. et al. (1995). Fernsehwerbung 
und Kinder: Das Werbeangebot in der Bundes republik Deutschland und seine Ver arbei tung durch Kinder. 

Opladen.
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von In-Game-Werbung und Kindern. Insbesondere sollten die folgenden Wir-
kungs dimensionen unter sucht werden:

Werbe erinne rung: Inwiefern sich Rezipientinnen und Rezipienten an die ihnen 
dargebotene Werbung erinnern können, ist von zweifacher Bedeu tung für die 
Rezep tions forschung. Zum einen dienen Erinne rungs maße, die in der Regel 
direkt nach dem Rezep tions vorgang an gewendet werden, dazu, heraus zufinden, 
ob die Nutzer die Werbebot schaft bewusst bemerkt haben. Zwar er fordern 
nicht alle Rezep tions modelle eine solche be wusste Wahrneh mung und Ver-
arbei tung von Werbung, um einen Persua sions erfolg vorher zusagen. So kommen 
Einstel lungs effekte nach dem Konzept des „mere exposure“ nur dann zustande, 
wenn das Publikum die Werbemaßnahme (z. B. Product Placement) nicht be-
wusst zur Kenntnis nimmt.2 Doch sind für andere Informa tions verarbei tungs-
modelle der Werberezep tion be wusste Wahrneh mungen ent scheidende Voraus-
set zungen für ge wünschte kognitive Werbewir kungen.3 Erinne rungs maße helfen 
hier also dabei, den Rezep tions prozess aufzu klären.4

Zum anderen ist die Erinne rung des Publikums an die Werbemaßnahme 
und ihre Botschaft selbst ein zentrales kognitives Werbeziel. Sowohl neue, in 
der Einfüh rung befind liche Marken als auch gut etablierte Marken werden 
oftmals mit großem Aufwand kommuniziert, um ihre Bekannt heit zu steigern 
oder zu er halten. Denn be kannte Marken haben –  so das Kalkül  – wichtige 
motivationale Effekte, die sich in Kauf entschei dungen nieder schlagen können. 
Marken oder Produkte, die uns bekannt vor kommen, haben beispiels weise ein 
relativ großes Potenzial, kaufbezogene Unsicher heiten durch Vertrauens vor-
sprünge abzu bauen.5 Insofern ist die Frage, inwiefern sich Konsumenten an 
be worbene Marken oder Produkte kurz oder längere Zeit nach der Rezep tion 
erinnern können, für sich ge nommen die empiri sche Abbil dung eines strategi-
schen Werbeziels. Um gekehrt würden starke Erinne rungs effekte von In-Game-
Werbung wichtige Implika tionen haben etwa für die Preis gestal tung der Werbe-
treibenden (hohe Wirksam keit der Werbung recht fertigt hohe Werbepreise), 
im vor liegenden Kontext aber vor allem für die Ent schei dung über medien-
pädagogi sche Interven tionen zum Aufbau von Werbekompetenz im Games-
Bereich.

2 Vgl. Schemer, C., Matthes, J. & Wirth, W. (2007). Werbewirkung ohne Erinnerungseffekte? Eine experimentelle 

Studie zum Mere-Exposure-Effekt bei Product Placements. Zeitschrift für Medienpsychologie, 19(1), S. 2 ff.

3 Z. B. für das Elaborationswahrscheinlichkeits-Modell: Petty, R. E. & Cacioppo, J. T. (1986). The elaboration 

likelihood model of persuasion. Advances in Experimental Social Psychology, 19, S. 124 ff.

4 Vgl. auch Lang, A. (2000). The information processing of mediated messages: A framework for communication 

research. Journal of Communication, 50, S. 46 ff.

5 Z. B. Hoyer, W. D. & Brown, S. P. (1990). Effects of brand awareness on choice for a common, repeat-purchase 

product. The Journal of Consumer Psychology, 17(2), S. 141 ff.
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Im Kontext der In-Game-Werbung ist die Frage nach der Erinne rungs fähig-
keit der Spielerinnen und Spieler unter anderem deshalb von großer Bedeu tung, 
weil viele Erschei nungs formen möglicher weise auf grund ihrer eleganten Einbin-
dung in die Spielwelt „kaum auf fallen“ (die Spieler sind zumeist auf die Lösung 
der Spiel aufgaben konzentriert.6 Auf der anderen Seite tauchen beispiels weise 
in runden basierten Sportspielen die gleichen Werbebot schaften in großer Fre-
quenz auf, was möglicher weise zu be sonders starken Wahrnehmungs- und 
Erinne rungs effekten führen könnte. Konzeptionell wichtig sind Erinne rungs-
effekte schließ lich auch deshalb, weil sie ohne eine explizite Erken nungs leis tung 
seitens der Spieler in Bezug auf die Trennung der Werbung vom rest lichen 
Spielinhalt auf treten können: An eine Automarke können sich (junge) Spieler 
vielleicht erinnern, auch wenn ihnen gar nicht klar ist, dass es sich bei deren 
Präsenz um eine be zahlte Maßnahme der In-Game-Werbung handelte (vgl. 
auch oben: Kapitel III.1).

Effekte von In-Game-Werbung auf Marken- und Produkt präferenzen: Neben 
der reinen Bekannt heit soll ein Großteil der Werbekommunika tion auch die 
Einstel lungen der Konsumenten gegen über den be worbenen Marken und Pro-
dukten im Ver käufersinne günstig be einflussen. Dazu stehen den Werbe treiben-
den unter schied lichste Persua sions techniken und -tricks zur Ver fügung.7 Zu-
gleich ist die persua sions theoreti sche Erkenntnis lage komplex, weil Einstel lungen 
und Kaufinten tionen multidimensional rekonstruiert werden müssen – es gibt 
nicht „die eine“ Einstel lung zu einem Produkt. Vielmehr spielen ver schiedene 
Komponenten im Einstel lungs prozess zusammen.8 Gleichzeitig finden sich in 
der Werberezep tions forschung nur selten deut liche kurzfristige Einstel lungs-
effekte, insbesondere gegen über Marken, zu denen zuvor bereits stabile Vor- und 
Einstel lungen vor handen waren.9

Insofern ist für die Werbewirkungs forschung die Frage von zentraler Bedeu-
tung, inwiefern der Kontakt mit einer Werbebot schaft (hier: einer Erschei-
nungs form von In-Game-Werbung) die Einstel lungen der Nutzer gegen über 
den be worbenen Produkten oder Marken be einflusst. Diese Dimension der 
Werberezep tion und -wirkung wurde ent sprechend be rücksichtigt, auch wenn 
konzeptionell mit be deutsamen kurzfristigen Effekten im Rahmen eines experi-
mentellen Werbekontakts nicht zu rechnen war.

6 Vgl. hierzu auch Klimmt, C., Steinhof, C.  & Daschmann, G. (2008). Werbung in Computerspielen: Die 

Bedeu tung von Interaktivität für die kognitive Werbewir kung. Medien wirtschaft, 5(1), S. 6 ff.

7 Z. B. Siegert, G. & Brecheis, D. (2005). Werbung in der Medien- und Informationsgesellschaft. Eine kommuni-
kationswissenschaftliche Einführung. Wiesbaden.

8 Z. B. Berger I. & Mitchell, A. A. (1989). The effect of advertising on attitude accessibility, attitude confidence, 

and the attitude-behavior relationship. Journal of Consumer Research, 16(3), S. 269 ff.

9 Z. B. Mela, C. F., Gupta, S. & Lehmann, D. (1997). The long-term effects of promotion and advertising on 

consumer brand choice. Journal of Marketing Research, 24, S. 248 ff.
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Bewer tungs effekte und Akzeptanz von In-Game-Werbung: Als dritte Dimension 
wurde unter sucht, wie – unabhängig von marken- und produkt bezogenen Wir-
kun gen  – die Nutzerinnen und Nutzer mit der Anwesen heit von In-Game-
Werbung umgehen. Aus der Interviewstudie (vgl. Kapitel  III.1) sowie voran-
gegangenen Studien10 lässt sich ab leiten, dass In-Game-Werbung, die praktisch 
nie für Unter brechungen des Spielflusses sorgt, auf ein relativ hohes Maß an 
Akzeptanz bei den Spielern hoffen kann. Mithin dürfte die bereits an gespro-
chene Steige rung der Reali täts nähe durch In-Game-Werbung (beispiels weise 
bei Sportspielen, die echte und werbung tragende Sport stätten nach bilden) zu 
einer positiven Bewer tung von In-Game-Werbung beitragen. Solche Urteile 
sind einer seits be deutsam für die inhalt liche Gestal tung von medien pädagogi-
schen Interven tions maßnahmen. Denn sofern die Spielerinnen und Spieler der 
In-Game-Werbung grundsätz lich positiv gegen über stehen, dürfte ein höheres 
Maß an Skepsis der Lernenden in Bezug auf die Notwendig keit, sich kritisch 
mit In-Game-Werbung zu be fassen, zu über winden sein. Anderer seits ist die 
Bewer tung und Akzeptanz von In-Game-Werbung persua sions strategisch von 
Bedeu tung, weil von positiven Urteilen über die Werbebot schaft selbst Ab-
strahl effekte auf die be worbenen Produkte und Marken aus gehen.11

Die Ergebnisse der experimentellen Studie sollten damit zeigen, ob und in 
welchem Maße Kinder werb liche Botschaften in Computerspielen erinnern, 
inwieweit und inwiefern sie für werb liche (auch subliminale) Effekte empfäng-
lich sind und wie sie In-Game-Werbung allgemein be werten. Da im Sinne 
einer umfassenden Werbekompetenz auch das Werbe verständnis eine ent schei-
dende Rolle spielt, und damit u. a. die Fähig keit, Werbung über haupt zu erken-
nen und in ihrem Zweck zu ver stehen, sollte die Experimentalstudie natür lich 
auch Aus kunft über das vor handene Kompetenzniveau der 11- bis 13-jährigen 
Kinder geben.

Um die Rezep tion und Wirkung von In-Game-Werbung bei Kindern mög-
lichst präzise zu unter suchen, wurde ein Ver gleichs design um gesetzt, bei der 
die gleichen Formen der In-Game-Werbung auch einem Sample von jungen 
Erwachsenen präsentiert wurden. Der Ver gleich der Alters gruppen sollte es 
ermög lichen, die Spezifika in der Informa tions verarbei tung (z. B. Erinne rungs-
leis tung) von Kindern gegen über In-Game-Werbung genauer zu er fassen und 
damit sowohl konzeptionell (mit Blick auf die Theorie der Wirkung von 

10 Vgl. Klimmt, C., Roth, F. S., Braune, A. & Mischke, C. (2011). How players respond to advertising in video 
games: „Yes“ for awareness, „No“ for reactance, and also „No“ for (short-term) attitude change. Full-Paper-

Vortrag auf der Konferenz der International Communication Association (ICA), Game Studies Interest Group, 

26.–30. Mai 2011, Boston (USA).)

11 Z. B. Gierl, H. & Satzinger, M. (2000). Gefallen der Werbung und Einstellung zur Marke. Der Markt, 39(3), 

S. 115 ff.



155

In-Game-Werbung) als auch mit Blick auf medien pädagogi sche Schluss folge-
rungen brauchbarere Erkenntnisse zu gewinnen.

III.2.2 Methode

Die Studie wurde als Laborexperiment an zwei Standorten durch geführt. Den 
Kern der Unter suchung bildete die Nutzung eines Autoren nspiels, das ver-
schiedene Erschei nungs formen der In-Game-Werbung ent hielt. Daran schloss 
sich die Beantwor tung eines Fragebogens an, mit dem die relevanten Aspekte 
der Werberezep tion und -wirkung ge messen wurden. Stimulus und Fragebogen 
wurden dabei für die beiden betrach teten Alters gruppen bis auf wenige Aus-
nahmen identisch ge halten.

Um den Ver gleich zwischen Kindern und Erwachsenen umzu setzen, fanden 
Rekrutie rungs maßnahmen zum einen an ver schiedenen Schulen in der Stadt 
Mainz sowie an einer Schule in Groß-Gerau statt. Für sie wurden die Labor-
sitzungen mit Hilfe von Laptop-Computern vor Ort in ihren Bildungs einrich-
tungen realisiert. Die er wachsenen Probanden wurden dagegen auf dem Campus 
der Universität Mannheim für die Studie an geworben; dort fand auch die Daten-
erhe bung in einem stationären Labor statt.

Versuchsteilnehmer/innen und Ablauf der Unter suchung: An der Studie 
nahmen insgesamt N = 142 Probanden teil Die Teilstichprobe der Schülerinnen 
und Schüler war etwas größer (N = 82) und umfasste Kinder im Alter von 
10 bis 13 Jahren (M = 11.7, SD = 0.7, 48 Jungen). Die er wachsene Teilstichprobe 
setzte sich aus Studentinnen und Studenten im Alter von 18 bis 29  Jahren 
zusammen (N = 60; Alter M = 20.7, SD = 2.0; 32 Männer). Für die Teilnahme 
er hielten die Probanden in der Schüler stichprobe eine Auf wandsentschädi gung 
in Höhe von 5  Euro, die ihnen ent weder (je nach Wunsch der zuständigen 
Lehrkörper) direkt nach der Sitzung in Form eines Gutscheins für ein lokales 
Spielwaren geschäft aus gehändigt wurde oder aber als Sammelgutschein oder 
in bar in die Klassen kasse einging. Den Teilnehmer/innen der studenti schen 
Stichprobe wurden jeweils 15 Euro aus gezahlt.

Die Unter suchung der Teilstichprobe der Kinder fand jeweils direkt in den 
Räumlich keiten der mitwirkenden Schulen statt. Die Raum- und Materialsitua-
tion (v. a. Zahl der vor handenen spielefähigen Laptops) er laubte die parallele 
Teilnahme von bis zu vier Schülern. Zunächst wurden die Kinder ge beten, für 
sieben Minuten das werbehaltige Autoren nspiel „DTM Race Driver III“ zu 
spielen (vgl. unten Abbil dung  5). Anschließend wurden sie von geschulten 
studenti schen Ver suchs leitern/innen münd lich befragt. Die Ver suchs leiter stell-
ten den Kindern die im Fragebogen vor gesehenen Fragen und über trugen die 
Antworten der Kinder (zumeist sollten sie auf einer ihnen vor gelegten Skala 
(z. B. „Daumen“- oder „Smiley“-Skala) ihre Antworten anzeigen) auf den er-
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stellten Fragebogen. Die münd liche Befra gung wurde einer selbst ständig-schrift-
lichen Befra gung vor gezogen, um Verzer rungen der Ergebnisse durch etwaige 
Lese- und Schreibschwierig keiten der Kinder vorzu beugen; zudem konnten so 
Ver ständnis schwierig keiten schneller bemerkt und ge klärt werden. Die Be-
fragung dauerte im Durch schnitt  10 bis  15 Minuten. Die Unter suchung der 
Teilstichprobe der Studierenden fand in den Räumlich keiten der Universität 
Mannheim statt. Es konnten bis zu sechs Probanden zeit gleich an der Studie 
teilnehmen; der Fragebogen wurde dabei selbst ständig von den Teilnehmenden 
aus gefüllt.

Abbil dung 5: Screens hots aus dem Autoren nspiel „DTM Race Driver III“
Das Spiel wurde im Experiment ein gesetzt. Die Screens hots zeigen Beispiele für die Varianten 

der In-Game-Werbung, die in diesem Titel implementiert sind.

Stimulus: Das Rennspiel DTM Race Driver III (Codemasters, 2006) wurde 
als werbetragendes Stimulus-Spiel aus gewählt. Es eignete sich aus mehreren 
Gründen gut für das Vor haben:

– Als Rennspiel gehört es zu einer Spielegat tung, in der häufig Werbung 
anzu treffen ist (auf grund des Sportsponsorings in den Renn veranstal tungen, 
die den Spielen zugrundeliegen, etwa der Formel 1), sodass ein hohes Maß 
an externer Validität ge geben ist.

– Da Rennspiele bei Kindern und Jugend lichen sehr beliebt sind, konnte ein 
hohes Maß an Akzeptanz für „Race Driver III“ gerade bei Kindern er wartet 
werden, was für die Teilnahmemotiva tion und ein extern valides Spiel-
vergnügen wichtig war.

– Es ist leicht zu be dienen und brachte daher wenige interaktivi täts bedingte 
methodisch-prakti sche Probleme im experimentellen Einsatz mit sich (so 
war beispiels weise kein großer Trainings-Aufwand für die Probanden er-
forder lich).
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– Das Spiel beinhaltet eine Reihe ver schiedener Werbeformen, die im Sinne 
der Fragestel lung nutz bar ge macht werden konnten.

Werbung findet sich in diesem Spiel sowohl auf den Fahrzeugen (vgl. Abbil-
dung 5 links) als auch an der Rennstrecke (vgl. Abbil dung 5 rechts). Zugleich 
steht bei diesem Titel eine andere Perspektive auf das Renngeschehen zur 
Ver fügung („Cockpit-Perspektive“), bei der die Werbeaufdrucke auf dem eige-
nen Fahrzeug nicht zu er kennen sind. Die Möglich keit, die Perspektive zu 
wählen, wurde für eine experimentelle Varia tion ge nutzt: Zwar fuhren alle 
Probanden die gleiche Rennstrecke und steuerten das gleiche Fahrzeug, doch 
spielte die eine Hälfte der Ver suchspersonen aus der Ver folger kamera, sodass 
die Werbeaufdrucke des eigenen Fahrzeugs (Sponsoren logos) zu er kennen waren. 
Die andere Hälfte dagegen steuert aus der Cockpit-Ansicht, sodass diese Spon-
soren aufdrucke nicht zu sehen waren.

Aus dieser Ver suchs anord nung ergaben sich zwei Analysemöglich keiten. 
Zum einen konnten die Wirkungs maße für die außerhalb des eigenen Fahrzeugs 
be worbenen Marken im Gesamtsample er mittelt werden. Hier bot die aus-
gewählte Rennstrecke eine Reihe ver schiedener Zielmarken (vgl. unten), die 
separat unter sucht werden konnten. Zum anderen bestand die Möglich keit des 
experimentellen Ver gleichs: Die Erinne rung an die nur auf dem eigenen Fahr-
zeug befind lichen Marken konnte zwischen den beiden Gruppen („Ver folger-
Kamera“ versus „Cockpit-Kamera“) verg lichen werden; die „Cockpit“-Gruppe 
diente hier als Kontroll gruppe, mit der die Werbewir kung der Sponsoring-
Aufdrucke auf dem Spielerfahrzeug er mittelt wurde. Beide Analyseperspektiven 
konnten zudem im Alters gruppen vergleich um gesetzt werden.

Erhe bungs maße: Zur Messung der Marken wahrneh mung und -erinne rung 
wurde auf klassi sche Recall- und Recogni tion-Abfragen zurück gegriffen, wie 
sie in der Werbewirkungs forschung häufig zur Anwen dung kommen.12 Die 
Probanden spielten zunächst das Autoren nspiel und be antwor teten einige sozio-
demografi sche Fragen sowie eine Frage zu ihrem Spielspaß (5-stufige Skala 
mit „Smiley“-Gesichtern). Es folgte eine offene Frage zu ihrem Werbe verständ-
nis (nur bei den Schülerinnen und Schülern). Anschließend wurde zunächst 
offen ge fragt, ob sich die Teilnehmer an Werbung bzw. an „Marken oder 
Schilder“ in dem zuvor ge nutzten Spiel erinnern könnten. Diese un gestützte 
Erinne rungs leis tung („Recall“) gilt als schwierigstes Kriterium zur Über prüfung 
der Marken erinne rung. Im Anschluss wurde die ge stützte Erinne rungs fähig keit 
ge testet. Dazu wurde den Ver suchspersonen eine Auswahl an Marken vor gelegt, 
von denen etwa die Hälfte tatsäch lich in der Spielumge bung be worben worden 
war. Sie sollten an kreuzen, an welche der Marken sie sich nun (mit dieser 

12 Vgl. etwa Nelson, M. R. (2002). Recall of brand placements in computer/video games.

 Journal of Advertising Research, 42(2), S. 80 ff.; vgl. Klimmt, Steinhof & Daschmann 2008.
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Hilfestel lung) erinnern konnten. Auf grund der geringeren Schwierig keit dieser 
Test variante war hier zu er warten, dass die Wahrscheinlich keit korrekter Ant-
worten höher liegt als in der voran gegangenen Recall-Abfrage.

Daneben er fasste der Fragebogen auch die Marken einstel lungen der Pro-
banden, und zwar exemplarisch zu den Marken „Audi“, „Red Bull“ und 
„Vodafone“, die alle in dem Spiel platziert waren und zwar als Product 
Placement (das Spieler-Fahrzeug war ein Audi), Fahrzeugbeschrif tung (Red 
Bull) sowie als Plakat- bzw. Banden werbung (Vodafone). Dazu sollten die 
Probanden einfache Beurtei lungs fragen (z. B. „Ich mag die Marke Audi gerne.“) 
mit Hilfe einer 5-stufigen „Daumen“-Skala (mit Ausprä gungen von „Daumen 
nach unten“ bis „Daumen nach oben“) be antworten. Auf grund des nur kurzen 
Werbekontakts während des einmaligen Spielens war hier mit nur sehr geringen 
Effekten zu rechnen, da Einstel lungen in der Regel stabile Phänomen sind, die 
sich kaum durch Einmal kontakte ver ändern.13

Ergänzend zu der zu Anfang ge stellten offenen Werbe verständnis frage wurde 
bei den Kindern eine weitere ver ständnis bezogene Frage integriert, die auf die 
Werbe erken nungs fähig keit der Kinder in Bezug auf „klassi sche Werbemaßnah-
men“ und, im Ver gleich dazu, in Bezug auf eine Produkt platzie rung rekurrierte. 
Die Kinder sollten sich vier ver schiedene Screens hots (Bilder aus dem zuvor 
ge nutzten Stimuluss piel) ansehen und jeweils an geben, ob darauf Werbung zu 
sehen ist oder nicht. In der voran gegangenen Interviewstudie hatte sich ge zeigt, 
dass die jüngeren Kinder (8- bis 11-Jährige) Schwierig keiten damit haben, die 
implementierte Produkt platzie rung (hier: Audi-Fahrzeug) als werb liches Objekt 
wahrzunehmen (vgl. Kapitel IV.1). Deshalb zeigte einer der Screens hots erneut 
ein Spieler-Fahrzeug, und zwar aus einer Perspektive, aus der sich das Fahrzeug-
modell eindeutig als „Audi“ identifizieren ließ (anhand sicht barer Audi-Ringe) 
und aus der auch einige Werbeaufdrucke auf dem Fahrzeug zu sehen waren. 
Damit sollte eruiert werden, ob die Kinder nicht nur die Werbung auf dem 
Auto, sondern auch das Fahrzeug selbst der Kategorie Werbung zuordnen.

Darüber hinaus wurde eine weitere Frage integriert, die sich auf das Werbe-
verständnis bzw. genauer auf die Erken nung einer persuasiven Absicht bei 
In-Game-Werbung bezog. Die Ver suchs leiter zeigten den Kindern erneut zwei 
der Screens hots, der eine zeigte Vodafone-Banden werbung, der andere die be-
sagte Audi-Produkt platzie rung. Die Kinder sollten mit einer 2-stufigen Daumen-
 skala nach einander einzelne Aus sagen zu etwaigen Ab sichten, die mit den 
Werbemaß ahmen ver folgt werden könnten, in ihrer Korrekt heit be werten (z. B. 
„Diese Werbung soll einen dazu bringen, Sachen von der Firma zu kaufen.“).

Schließ lich wurde die allgemeine Bewer tung von In-Game-Werbung ab-
gefragt, indem die Probanden auf einer Daumen-Skala (5-stufig) anzeigen 

13 Z. B. Klimmt et al. 2011.
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sollten, wie sie zu be stimmten Bewer tungs aussagen stehen (z. B. „Werbung in 
Computerspielen macht das Spiel realisti scher.“). Diese Fragen wurden auch 
den er wachsenen Teilnehmern ge stellt.

Durchfüh rung: Die Daten erhe bungen fanden vor und nach den Schulsommer-
ferien in Rheinland-Pfalz statt (Schüler stichprobe) be ziehungs weise im Sommer 
2010 in Mannheim. Den kooperierenden Schulen wurde eine Zusammen fassung 
der Ergebnisse nach Ab schluss des Projekts in Aus sicht ge stellt. Auf die 
Anonymität der be teiligten Ver suchspersonen wurde an beiden Standorten mit 
großer Sorgfalt ge achtet. Nach Ab schluss der beiden Daten erhe bungen wurden 
die auf den Fragebögen notierten Daten digitalisiert und zu einem integrierten 
Daten satz zusammen geführt.

III.2.3 Ergebnisse

III.2.3.1 Un gestützte Erinne rung an die 
in das Spiel integrierte Werbung (Recall)

Den be kannten Ver fahrens weisen der Werbewirkungs forschung ent sprechend 
wurde die Erinne rung an die im Spiel be worbenen Marken in einem mehr-
stufigen Vor gehen ab gebildet. Zunächst stand die freie, un gestützte Erinne rung 
von Marken (also die offene Frage, an welche Marken aus dem Spiel sich die 
Ver suchsperson erinnern kann) im Mittelpunkt. Tabelle  3 ver gleicht die un-
gestützte Erinne rungs leis tung zwischen Schülern und jungen Erwachsenen. 
Insgesamt ist die freie Erinne rung an die im Spiel be worbenen Marken relativ 
gering  – mit Aus nahme von „Vodafone“; diese Mobilfunkmarke wurde ver-
gleichs weise häufig frei erinnert (immerhin ein Drittel aller Probanden nannte 
diese Marke ohne Erinne rungs stütze). Die freien Erinne rungs leis tungen unter-
scheiden sich zwischen Schülern und jungen Erwachsenen kaum; substanzielle 
Gruppen unterschiede machen sich wiederum nur bei der Marke „Vodafone“ 
bemerk bar. Hier lag die Erinne rungs häufig keit bei den Schülern deut lich über 
dem Ver gleichs wert in der Gruppe der jungen er wachsenen Spieler. Über alle 
Marken hinweg zeigt sich eine leichte Tendenz be sserer Erinne rungs leis tungen 
bei den Schülern. Der erheb lich „aus schlagende“ Wert bei „Vodafone“ lässt 
sich möglicher weise mit der spezifi schen Relevanz von Mobil kommunika tion 
für Kinder er klären, aus der heraus die freie Erinne rung an die „starke“ Marke 
be sonders leicht fiel.14

14 Zur Relevanz von Mobil kommunika tion vgl. Medien pädagogi scher Forschungs verbund Südwest (MPFS) 

(Hrsg.) (2009). JIM-Studie 2009: Jugend, Informa tion, (Multi-)Media. Basis studie zum Medien umgang 12- bis 
19-Jähriger in Deutschland. Stuttgart.
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Tabelle 3: Erinne rungs häufig keiten (Recall) für die zehn im Spiel vor kommenden Marken

Marken im Spiel Anteil der Probanden, die Werbung 
frei erinnern konnten (in %)

Gruppen unterschiede

Schüler
10–13 Jahre

(n = 82)

Junge Erwachsene
18–29 Jahre

(n = 60)

Chi2-Test
auf Über zufällig keit

„Aral Ultimate“
(Banden-/Plakat werbung)

4 % 2 % nicht sig.

„Red Bull“
(Brand-Presence auf dem eigenen 
Rennwagen)

17 % 13 % nicht sig.

„Mercedes-Benz“
(Product Placement: Fahrzeuge der 
anderen Fahrer)

5 % 3 % nicht sig.

„Dunlop“
(Brand Presence auf eigenem 
Rennwagen sowie Banden werbung)

18 % 13 % nicht sig.

„Vodafone“
(Banden-/Plakat werbung)

45 % 18 % p < .01

„Blaupunkt“
(Brand-Presence auf dem eigenen
Rennwagen)

11 % 3 % nicht sig.

„Bosch“
(Brand-Presence auf dem eigenen 
Rennwagen sowie Banden werbung)

6 % 3 % nicht sig.

„Hermes“
(Banden-/Plakat werbung)

10 % 3 % nicht sig.

„Audi“
(Product Placement: Eigener 
 Rennwagen)

12 % 8 % nicht sig.

„Castrol“
(Brand-Presence auf dem eigenen 
Rennwagen)

2 % 0 % nicht sig.

In Ergän zung des Ver gleichs der Recall-Häufig keiten je Marke wurde ein 
aggregierter Index ge bildet, der die Anzahl korrekt frei erinnerter Marken 
(über alle zehn be worbenen Marken hinweg) ent hält. Anschließend wurde eine 
Varianzanalyse mit der Alters gruppe (Schüler versus junge Erwachsene) als 
Faktor und dem Recall-Index als ab hängiger Variable durch geführt (vgl. Abbil-
dung 6). Die Befunde zeigen, dass über alle Marken hinweg die freie Erinne-
rungs leis tung der Schüler merk lich besser ist als die Leistung der jungen 
Erwachsenen. Zwar bewegt sich –  wie bei anderen Werbewirkungs studien 
auch – das ab solute Niveau der freien Erinne rungs leis tungen in einem niedrigen 
Bereich (M = 1.04, SD = 1.26). Doch heben sich die unter suchten Schüler mit 
im Durch schnitt etwa doppelt so vielen erinnerten Marken erkenn bar von den 
jungen Erwachsenen ab.



161

Abbil dung 6: Ver gleich der aggregierten freien Erken nungs leis tung (Recall) der im Compu-
ter spiel be worbenen Marken zwischen Schülern und jungen Erwachsenen

Der Mittelwerts unterschied ist hochsignifikant (F(1, 140) = 8.91, p < .01, partielles η2 = .06)

III.2.3.2 Gestützte Erinne rung an die 
in das Spiel integrierte Werbung (Recogni tion)

Im Anschluss an die Abfrage der freien Erinne rung an die in das Rennspiel 
integrierte Werbung wurde den Ver suchspersonen eine Auswahl von Marken 
ge zeigt. Für jede Marke sollten die Probanden ent scheiden, ob sie diese zuvor 
während der Spielnut zung gesehen hatten. Insgesamt wurden zehn ins Spiel 
integrierte Marken ab gefragt sowie eine Reihe von nicht im Spiel vor kom men-
den Marken. Letztere dienten dazu, Ratewahrscheinlich keiten zu er mitteln und 
damit mögliche Verzer rungen in den Befunden zu kontrollieren. Nur sehr selten 
wollte eine Ver suchsperson eine Marke wieder erkannt haben, die gar nicht ins 
Spiel integriert war (für jede Marke ergaben sich zumeist deut lich weniger als 
10 Prozent „falsches Wieder erkennen“). Tabelle 4 (unten) zeigt daher nur für 
jede der zehn tatsäch lich vor kommenden Marken die ge stützte Erinne rung, 
wiederum im Ver gleich der Alters stufen. Es zeigt sich, dass für die meisten 
Marken die Schülerinnen und Schüler eine höhere Wieder erken nungs wahr-
schein lich keit auf weisen als die Ver gleichs gruppe aus jungen Erwachsenen.
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Tabelle 4: Wieder erken nungs häufig keiten (Recogni tion) für die zehn im Spiel vor kommenden 
Marken

Marken im Spiel Anteil der Probanden, die Werbung 
wieder erkannten (in %)

Gruppen unterschiede

Schüler
10–13 Jahre

(n = 82)

Junge Erwachsene
18–29 Jahre

(n = 60)

Chi2-Test
auf Über zufällig keit

„Aral Ultimate“
(Banden-/Plakat werbung)

21 % 5 % p < .01

„Red Bull“
(Brand-Presence auf dem eigenen 
Rennwagen)

55 % 27 % p < .01

„Mercedes-Benz“
(Product Placement: Fahrzeuge der 
anderen Fahrer)

37 % 22 % p = .07

„Dunlop“
(Brand-Presence auf eigenem 
Rennwagen sowie Banden werbung)

48 % 30 % p < .05

„Vodafone“
(Banden-/Plakat werbung)

67 % 30 % p < .01

„Blaupunkt“
(Brand-Presence auf dem eigenen
Rennwagen)

37 % 23 % nicht sig.

„Bosch“
(Brand-Presence auf dem eigenen 
Rennwagen sowie Banden werbung)

23 % 8 % p < .05

„Hermes“
(Banden-/Plakat werbung)

21 % 3 % p < .01

„Audi“
(Product Placement: Eigener 
 Rennwagen)

55 % 33 % p < .05

„Castrol“
(Brand-Presence auf dem eigenen 
Rennwagen)

22 % 7 % p < .05

Im Anschluss an die Auswer tung je be worbener Marke wurde ein aggre-
giertes Maß der Werbewieder erken nung über alle Marken hinweg ge bildet. Der 
Wieder erken nungs index kann Werte zwischen Null (keine be worbene Marke 
korrekt wieder erkannt) und Zehn (alle be worbenen Marken korrekt wieder-
erkannt) annehmen (M = 3.01, SD = 2.00). Eine Varianzanalyse mit den beiden 
Alters stufen (Schüler versus junge Erwachsene) als Faktor und dem Wieder-
erken nungs index als ab hängiger Variable zeigt, dass die zuvor er mittelten be-
sseren Erinne rungs leis tungen bei den Schülern offen kundig nicht von einigen 
wenigen werbeaufmerksamen Ver suchspersonen herrühren, sondern vielmehr 
einen breiten Gruppen unterschied darstellen (vgl. Abbil dung 7). Die im Durch-
schnitt um etwa zwei Marken bessere Erinne rungs leis tung der Schüler unter-
scheidet sich hochsignifikant und mit substanzieller Varianzerklä rung (24 Pro-
zent) von der Erinne rungs leis tung der jungen Erwachsenen. Damit tritt der 
Unter schied in den Behaltens leis tungen der Schüler gegen über den jungen 
Erwachsenen bei der „leichteren“ Ab fragemethode über ge stützte Erinne rung/
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Wieder erken nung noch sehr viel deut licher zu Tage als bei der „schwierigeren“ 
Messung der freien Erinne rung (s. o.).

Abbil dung 7: Ver gleich der aggregierten Wieder erken nungs leis tung der im Computerspiel 
be worbenen Marken zwischen Schülern und jungen Erwachsenen

Der Mittelwerts unterschied ist hochsignifikant (F(1, 140) = 42.94, p < .01, partielles η2 = .24)

III.2.3.3 Experimenteller Ver gleich zum Einfluss 
der Spielerperspektive auf die Erinne rung 
an die Marke des Spielerfahrzeugs

Zusätz lich zum bislang be handelten quasi-experimentellen Ansatz, der Schüler 
und junge Erwachsene hinsicht lich ihrer Erinne rungs leis tungen ver gleicht, um-
fasste das Unter suchungs design auch eine experimentelle Varia tion, die für 
eine aus gewählte und gemäß der Befunde aus der qualitativen Studie (vgl. 
oben: Kapitel III.1) be sonders interessante Werbeform zusätz liche Erkenntnis-
potenziale er schließen sollte. Die Erkenn bar keit des eigenen Rennwagens als 
Produkt platzie rung („Audi“) war durch die Varia tion der Spielerperspektive 
manipuliert worden: Die Hälfte der Probanden steuerte den virtuellen Renn-
wagen aus einer „Cock pitperspektive“, bei der der eigene Rennwagen nicht zu 
sehen und der freie Blick auf die Rennstrecke ge geben ist. Hier war dem-
entsprechend das Audi-Marken logo des eigenen Fahrzeugs nicht zu er kennen 
und es fehlte die permanente Sicht auf die als Sponsoren logos auf dem eigenen 
Fahrzeug befind lichen Formen der In-Game-Werbung (im vor liegenden Fall 
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„Blaupunkt“, „Castrol“ und „Red Bull“ sowie „Bosch“ und „Dunlop“, wobei 
für die beiden letzt genannten Marken auch am Strecken rand ge worben wurde). 
In der Ver gleichs bedin gung steuerten die Ver suchspersonen dagegen aus einer 
Ver folger perspektive, in der das eigene Fahrzeug einschließ lich der Sponsoren-
aufdrucke permanent im Mittelpunkt des Bildes zu sehen war. Für die ge-
nannten Marken („Audi“ als Placement sowie die Sponsoren marken als Fahr-
zeug aufdrucke) konnte daher nach experimentellen Unter schieden ge sucht 
werden; die Probanden mit „Cock pitperspektive“ dienten hier ge wissermaßen 
als Kontroll gruppe. Tabelle  5 zeigt die Erinne rungs leis tungen für die be-
troffenen Marken im experimentellen Ver gleich und im Ver gleich der Alters-
gruppen (Schüler versus junge Erwachsene).

Tabelle 5: Erinne rungs häufig keiten (Recall/Recogni tion) in den experimentellen Gruppen 
(Cockpit-/ Ver folger-Perspektive) und im Ver gleich der unter suchten Alters grup-
pen

Marken des 
Spielerfahrzeugs

Schüler
10–13 Jahre

(n = 82)

Junge Erwachsene
18–29 Jahre

(n = 60)

Cockpit-
Perspektive

Ver folger-
Perspektive

Cockpit-
Perspektive

Ver folger-
Perspektive

Recall „Audi“
(Placement)

10 % 14 % 0 % 17 %

Recogni tion „Audi“
(Placement)

43 % 67 % 20 % 47 %

Recall „Blaupunkt“
(Sponsoren aufdruck)

0 % 21 % 0 % 7 %

Recogni tion „Blaupunkt“ 
(Sponsoren aufdruck)

13 % 60 % 7 % 40 %

Recall „Castrol“
(Sponsoren aufdruck)

3 % 3 % 0 % 0 %

Recogni tion „Castrol“
(Sponsoren aufdruck)

23 % 21 % 7 % 7 %

Recall „Red Bull“
(Sponsoren aufdruck)

13 % 21 % 7 % 20 %

Recogni tion „Red Bull“
(Sponsoren aufdruck)

48 % 62 % 13 % 40 %

Die Befunde zeigen, dass die Spieler beider Alters gruppen in ähnlicher 
Weise auf die experimentelle Varia tion reagieren; wie zu er warten war, zeigen 
die experimentellen Gruppen mit „Ver folger-Kamera“ die be sseren freien und 
ge stützten Erinne rungs leitun gen. Für die wenig be kannte Marke „Castrol“ ergibt 
sich weder ein Alters- noch ein Experimentaleffekt bei der freien Erinne rung 
und auch kein Experimental-Effekt bei der ge stützten Erinne rung; für die 
besser ein geführte Marke „Red Bull“ und die zentral am Fahrzeug (als Ersatz 
für das Autokennzeichen) an gebrachte Werbung für „Blaupunkt“ dagegen fin-
den sich erheb liche experimentelle Effekte. Dabei bleibt das zuvor be obachtete 
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höhere Gesamtniveau der Erinne rungs leis tungen bei den Schülern (im Ver gleich 
zu den jungen Erwachsenen) weitest gehend be stehen.

Wiederum wurde im Anschluss an die Tabellen analyse je Marke eine aggre-
gierte Betrach tung durch geführt. Dazu wurde die Anzahl der korrekt frei 
erinnerten sowie die Anzahl der korrekt ge stützt erinnerten Marken von jenen 
vier Marken, die hinsicht lich ihrer Sicht bar keit im Spiel von der Varia tion 
be troffen waren (siehe Tabelle  5) zu einem Recall- be ziehungs weise einem 
Recogni tion-Index zusammen gefasst. Zweifaktorielle Varianzanalysen mit den 
Faktoren Spielerperspektive (Cockpit- versus Ver folger-Perspektive) und Alters-
gruppe (Schüler versus junge Erwachsene) als unabhängiger Variablen sowie 
den Indices für Recall der bis zu vier Marken und Recogni tion der gleichen 
Marken zeigen, dass in beiden Alters gruppen die experimentelle Varia tion in 
ver gleich barer Weise wirkt und dass in beiden experimentellen Gruppen 
(Spieler perspektiven) der Alters unterschied einen Effekt hat, wie er bereits in 
den voran gegangenen Ab schnitten für alle be worbenen Marken insgesamt er-
mittelt wurde. Hingegen trat weder bei der freien noch bei der ge stützten 
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Die Recall- und Recogni tion-Werte be ziehen sich auf die vier Marken, die von der experimentellen Varia tion 

der Spielerperspektive be troffen waren. Für die un gestützte Erinne rung wurde ein Haupt effekt der experimentellen 

Bedin gung er mittelt (F(1, 138) = 12.93, p < .01, η2 = .09); der Alters gruppen effekt war nicht signifikant (F < 3.05), 

und ein Interak tions effekt wurde nicht be obachtet. Für die ge stützte Erinne rung ergaben sich signifikante 

Haupteffekte der experimentellen Bedin gung (F(1, 138) = 27.1, p < .01, η2 = .16) sowie der Alters gruppe (F(1, 

138) = 22.01 p < .01, η2 = .14). Erneut wurde keine Wechselwir kung zwischen Spielerperspektive (Cockpit/Ver-

folger) und Alters gruppe be obachtet.

Abbil dung 8: Ver gleich der experimentell variierten Spielerperspektive und der Alters grup-
pen hinsicht lich ihrer freien und ge stützten Erinne rung (Recall/Recogni tion)
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Erinne rung ein Interak tions effekt (Wechselwir kung) von Spielerperspektive 
und Alters gruppe auf, wonach sich die spezifi sche Kombina tion aus einer 
Alters gruppe und einer Spielerperspektive als ab weichend darstellen würde. 
Junge Spieler reagierten also beispiels weise nicht extremer auf die Varia tion 
der Spielerperspektive als ältere Spieler (Abbil dung 8).

III.2.3.4 Wieder erken nung von Werbung auf Screens hots 
aus dem Computerspiel

Die Teilstichprobe der Schüler wurde nach den Ab fragen zur freien und zur 
ge stützten Erinne rung von im Spiel be worbenen Marken sowie nach weiteren 
Fragen mit insgesamt vier Bildern konfrontiert, die als Screens hots dem zuvor 
ge nutzten Autoren nspiel ent stammten. An jedes ge zeigte Bild wurde die Frage 
ge knüpft, ob die Ver suchsperson hierauf Werbung er kennen könne, und falls 
ja, wo sich diese befinde. Für drei dieser Abbil dungen war die Aufgabe sehr 
leicht und wurde auch von allen Probanden korrekt gelöst (Erken nung von 
vor handener Werbung für „Dunlop“ und für „Vodafone“ auf jeweils einem 
Bild: 100 %; Ent schei dung für „keine Werbung“ auf einem werbefreien Bild: 
99 %). Interessanter für die Problemstel lung der Studie war die vierte Abbil-
dung, die das Spielerfahrzeug (einen durch das Marken logo ge kennzeichneten 
„Audi“) mitsamt der Sponsoren logos auf dem Fahrzeug zeigte. Hier wurde 
ent sprechend ge trennt erfasst, ob die Ver suchspersonen das Product Placement 
(Auf tauchen eines markierten Produkts, also des „Audi“-Rennwagens) und/
oder die Sponsoren logos auf dem Fahrzeug als Werbung be nannten. Tabelle 6 
zeigt das Ergebnis dieser Auswer tung. Ein Großteil der unter suchten Schüle-
rinnen und Schüler be nannte korrekter weise sowohl die Sponsoren werbung 
auf dem Rennwagen als auch den markierten Rennwagen selbst als „Werbung“. 
Immerhin 28  Probanden (31 %) nannten jedoch nur die Sponsoren logos und 
identifizierten den Wagen als Produkt platzie rung, nicht als Werbung  – ein 
Befund, der mit den Erkennt nissen der Interviewstudie konvergiert (vgl. Kapi-
tel IV.1).

Tabelle 6: Erken nung von Werbung auf einem Screen shot aus dem Spiel „DTM Race 
Driver III“

Auf dem Screen shot war ein markierter Rennwagen („Audi“) mitsamt Sponsoren logos auf dem 

Fahrzeug zu sehen (nur Teilstichprobe Schüler, n = 82).

Anteil der Befragten mit korrekter 
Identifika tion der Werbeform

Keine Werbeform erkannt 0 %

Nur Sponsoren logos als Werbung benannt 31 %

Nur „Audi“-Placement als Werbung benannt 1 %

Sowohl Sponsoren logos als auch „Audi“-Placement benannt 68 %
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III.2.3.5 Einstel lungs effekte

Im Ver lauf des Fragebogens wurden auch einfache Fragen zur Beurtei lung 
aus gewählter im Spiel be worbener Marken ge stellt. „Liking“-Fragen wurden 
ge stellt für die Marke des Spielerfahrzeugs „Audi“, dessen Sicht bar keit ja 
experimentell variiert worden war, sowie für die Marken „Red Bull“ (Sponsoren-
aufdruck) und „Vodafone“ (Banden werbung). Die Inspek tion der Befunde ergab 
hier zwar deut liche Alterseffekte – die Marke „Audi“ ist bei den jungen Er-
wachsenen deut lich be liebter als bei den Schülern, um gekehrt erfreut sich 
„Vodafone“ deut lich be sserer Einstel lungen bei den Schülern als bei den jungen 
Erwachsenen, wohingegen die Urteile über „Red Bull“ in beiden Alters gruppen 
relativ ähnlich – nämlich etwas unter halb des Skalen mittelpunkts – aus fallen. 
Effekte der Spielerperspektive (Cockpit/Ver folger) oder Wechselwir kungen 
zwischen Perspektive und Alters gruppe traten jedoch nicht auf. Demnach konn-
ten keine Einstel lungs wirkun gen der In-Game-Werbung belegt werden. Aller-
dings war das Forschungs design dafür nicht ge zielt aus gelegt worden. Andere 
aktuelle Studien15 kommen zu über einstimmenden Befunden, wonach zwar be-
acht liche Auf merksam keits- und Erinne rungs wirkun gen mit In-Game-Werbung 
ver bunden sind, nicht jedoch substanzielle Einstel lungs effekte. Diese sind in 
experimentell-kurzfristig an gelegten Studiendesigns auch theoretisch kaum zu 
er warten; zugleich handelt es sich bei den ab gefragten Marken aus nahms los 
um „starke“, gut ein geführte Brands, zu denen die meisten Menschen bereits 
sehr stabile Einstel lungen ge bildet haben dürften. Auch daher sind Einstel-
lungs effekte im Rahmen der vor liegenden Studie nicht zu er warten; das be-
deutet natür lich nicht, dass von In-Game-Werbung keine persuasive Wirkung 
aus gehen würde. Sie müsste nur mit auf wendigeren Forschungs designs ge zielt 
unter sucht werden.

III.2.3.6 Bewer tung und Akzeptanz von In-Game-Werbung

Wie die Spielerinnen und Spieler In-Game-Werbung allgemein be urteilen, wurde 
anhand von drei Aus sagen erfasst. Die durch schnitt liche Zustim mung zu diesen 
wertenden Aus sagen wurde wiederum im Ver gleich zwischen Kindern und 
Erwachsenen aus gewertet (vgl. unten Tabelle 7). Aus den Befunden geht hervor, 
dass sowohl jüngere als auch ältere Spieler den bereits zuvor an genommenen 
positiven Effekt von In-Game-Werbung, nämlich die Steige rung der Reali täts-
nähe, be stätigen. Zugleich finden die Befragten unabhängig von ihrem Alter 
In-Game-Werbung wenig störend. Ein Unter schied zwischen den Alters gruppen 
trat bei der dritten Aussage auf; „interessant“ ist In-Game-Werbung demnach 

15 Vgl. etwa Klimmt et al. 2011.
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in höherem Maße für junge Erwachsene als für Kinder. Daraus lässt sich ab-
leiten, dass Kinder In-Game-Werbung (zumindest in Rennspielen) nicht so 
relevant finden und ihr weniger intrinsi sche Neugier ent gegen bringen als junge 
Erwachsene; Letztere wiederum könnten auf grund ihrer umfang reicheren 
Werbe  erfah rung für die neuartigen Möglich keiten der In-Game-Werbung ein 
höheres Interesse ent wickeln. In jedem Fall deutet der Befund an, dass Kinder 
mit relativ geringem Involvement an In-Game-Werbung heran treten – sie stört 
nicht, aber sie ist auch nicht be sonders wichtig.

Tabelle 7: Urteile der Teilnehmer über In-Game-Werbung im Alters vergleich
Fünfstufige Rating-Skalen, höhere Werte be deuten größere Zustim mung

Schüler
10–13 Jahre

(n = 82)

Junge Erwachsene
18–29 Jahre

(n = 60)

t-Test auf 
Über zufällig keit

„Werbung in Computerspielen ist 
 interessant“

2.16 2.65 p < .01

„Werbung in Computerspielen macht 
das Spiel realisti scher“

3.99 4.08 nicht sig.

„Werbung in Computerspielen stört 
beim Spielen“

2.15 1.90 nicht sig.

III.2.4 Diskussion

Die experimentelle Studie hat erstmals die Wirkung von In-Game-Werbung 
auf Kinder unter sucht. Eben falls trägt der innovative systemati sche Ver gleich 
zwischen Kindern und jungen Erwachsenen zum theoreti schen Ver ständnis 
der kognitiven Wirkun gen von In-Game-Werbung bei. Weitere interessante Er-
kenntnisse ergaben sich auch aus der experimentellen Vor gehens weise, die die 
Sicht bar keit be stimmter In-Game-Werbun gen systematisch manipulierte.

Der wichtigste Befund der Studie besagt, dass Kinder eng in das Spiel-
geschehen ein gebundene Werbeinhalte sehr intensiv rezipieren. Die teil weise 
enormen Erinne rungs leis tungen (im Durch schnitt er kannte jeder unter suchte 
Schüler immerhin fast vier der zehn be worbenen Marken wieder) demonstrieren 
ein hohes Maß an Empfänglich keit für In-Game-Werbung bei jungen Spiele-
rinnen und Spielern. Dies tritt insbesondere im Ver gleich zu er wachsenen 
Spielern deut lich hervor; sowohl bei der un gestützten Erinne rung (Recall, das 
härteste Erinne rungs maß) als auch bei der ge stützten Erinne rung (Recogni tion) 
schneiden die unter suchten Schülerinnen und Schüler erkenn bar besser ab. 
Eine konzeptionelle Erklä rung für diesen Befund liegt in der höheren Immer-
sions fähig keit und -bereit schaft von Kindern. Sie lassen sich auf er zählte Texte, 
Filme, aber eben auch auf Computerspiele in deut lich intensiverer Weise ein 
als Erwachsene dies für gewöhn lich –  zumal in einer laborexperimentellen 
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Situa tion – tun.16 Diese stärkere Illusionie rung17 dürfte auch dazu führen, dass 
in die Spielwelt ein gebettete Werbebot schaften mit größerer Auf merksam keit 
ver arbeitet und daher auch mit größerer Wahrscheinlich keit ge speichert werden, 
sodass sie im Anschluss an die Spielsit zung auch häufiger erinnert werden.

Eine zweite konzeptionelle Erklä rung besteht in der geringeren „Advertising 
Literacy“ von Schülern; möglicher weise haben junge Erwachsene auf grund ihrer 
längeren Medien biografie effektivere Werbe ausblen dungs strategien ent wickelt, 
die sie (zumindest ansatz weise) auf neue Werbeformen wie In-Game-Advertising 
über tragen können. Die noch weniger stark aus geprägte routinemäßige Trennung 
zwischen (potenziell unerwünschter, nebensäch licher) Werbung und dem eigent-
lich interessierenden Inhalts anteil eines Medien angebots, die bei Schülern ver-
mutet werden kann, würde dann die erhöhte Wahrneh mung und Erinne rung 
für In-Game-Werbung bei Kindern nach sich ziehen.18 Es liegt nahe zu ver-
muten, dass die empiri schen Befunde aus einer Kombina tion dieser beiden 
Ursachen (erhöhte Involviert heit ins Spiel und geringere Werberesistenz) heraus 
erklärt werden können.

Hinsicht lich der experimentellen Varia tion der Spielerperspektive ergaben 
sich mehrere interessante Ergebnisse. Zum einen erinnerten deut lich mehr 
Schüler als junge Erwachsene die Marke „Audi“, die als Product Placement 
(das eigene Spielerfahrzeug) integriert war und in der Ver folger perspektive 
durch das Logo mit den vier Ringen sowie die Karosserieform sicht bar wurde. 
Dies steht zunächst im Wider spruch zu der im Rahmen der Interviewstudie 
beobach teten Unkenntnis von Schülern gegen über hochintegrierten Product 
Placements. Denn immerhin zwei Drittel der Schüler, die in der Ver folger-
perspektive ge spielt hatten, nannten „Audi“ auch bei der Recogni tion-Aufgabe; 
das gleiche galt nur für die Hälfte der jungen Erwachsenen in der ver gleich-
baren experimentellen Bedin gung. Allerdings ist die Marken erinne rung noch 
nicht gleichbedeutend mit der Erken nung der Persua sions absicht (vgl. dazu die 
Befunde der Interviewstudie in Kapitel  IV.1, sowie weiter unten); zunächst 
zeigt der Befund also, dass Kinder auch relativ beiläufig kommunizierte Marken 
(die „Audi“-Ringe waren nur sehr klein am Heck des Spielerfahrzeugs an-

16 Z. B. Green field, P. (1984). Mind and media: The effects of television, video games, and computers. Cambridge, 

MA.

17 Beispielsweise Identifikationsprozesse: Hoffner, C. (1996). Children’s wishful identification and parasocial 

interaction with favorite television characters. Journal of Broadcasting and Electronic Media, 40, S. 389 ff.

18 Vgl. etwa Aufenanger, S. (2005). Medien pädagogi sche Überle gungen zur ökonomi schen Sozialisa tion von 

Kindern. merz – Medien und Erziehung, 49(1), S. 11 ff.; vgl. Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2006). Does 

advertising literacy mediate the effects of advertising on children? A critical examination of two linked research 

literatures in relation to obesity and food choice. Journal of Communication, 56(3), S. 560 ff.; vgl. Nieding, G., 

Ohler, P., Bodeck, B. & Werchan, A. (2006). Werbung im Fernsehen. Experimentelle Methoden zur Erfas sung 

der Ver stehens leis tung von Kindern. Zeitschrift für Medien psychologie, 18(3), S. 94 ff.; vgl. Terlutter, R., & 

Spielvogel, J. (2010). Einfluss faktoren auf die Ent wick lung der Werbekompetenz bei Kindern. Der Markt, 
49(1), S. 17 ff.
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gebracht) wahrnehmen und memorieren. Das wird auch an der (be sseren) 
Erinne rungs leis tung von Schülern auf die eben falls nur sehr klein dargestellte 
Werbung für „Blaupunkt“ deut lich; dieser Sponsoring-Aufdruck befand sich 
an der Stelle, die bei Straßen fahrzeugen dem Kennzeichen vor behalten ist und 
war ent sprechend relativ klein.

Ein zweiter wichtiger experimenteller Befund ist die starke Ab hängig keit der 
Erinne rungs- und Wieder erken nungs leis tung von der bereits vorab be stehenden 
Jugendaffinität und Beliebt heit einer als In-Game-Werbung er scheinenden 
Marke. Der Sponsoring-Aufdruck der Motoren öl-Marke „Castrol“ wurde kaum 
erinnert, was zweifelsohne daran liegt, dass die meisten jungen Probanden 
(allerdings auch die meisten jungen Erwachsenen) kaum Vor wissen über diese 
Marke mitbrachten, an das sie den Sponsoring-Aufdruck hätten an knüpfen 
konnten. Ganz andere Signalwir kungen gingen dagegen von jugendaffinen 
Brands wie „Red Bull“ aus; hier ergaben sich insgesamt höhere Erinne rungs-
raten, aber eben auch ein stärkerer experimenteller Unter schied. Für die (nicht 
in die Manipula tion der Spielerperspektive ein gebundene, sondern für alle 
Probanden sicht bare) Marke „Vodafone“ lässt sich eben falls die Bedeu tung der 
A-priori-Marken stärke zeigen: Das Logo des Mobilfunkanbieters wird mit 
Abstand am häufigsten in der Schüler stichprobe erinnert, und die späteren 
Einstel lungs fragen zeigen die beacht lich positive Marken einstel lung in dieser 
Alters gruppe. Insofern lässt sich die Aussage zur be sonderen Wirksam keit von 
In-Game-Werbung bei Kindern noch aus differenzieren, als dass bereits gut 
etablierte und be liebte Marken auch in visuell hochdynami schen Spielumfeldern 
wie dem hier unter suchten Genre der Autoren nen sehr große kognitive Effekt-
potenziale auf weisen, hingegen Marken, die im Relevanzhorizont von Kindern 
(und Jugend lichen) keine zentrale Rolle einnehmen, nicht im gleichen Maße 
Signalwir kungen zu er reichen scheinen.

Dass die Studie keine Hinweise auf Einstel lungs effekte der In-Game-Wer-
bung er bracht hat, sollte aus methodi schen Gründen nicht missinterpretiert 
werden. Zum einen war das Design nicht ge zielt auf die Erfas sung von Einstel-
lungs effekten aus gerichtet; dazu fehlt eine Vorher-Messung der Marken einstel-
lungen oder die Implementie rung einer Kontroll gruppe, die beispiels weise das 
exakt gleiche Rennspiel mit unter schied lichen (oder fehlenden) Werbebot schaf-
ten spielt.19 Wichtiger noch ist jedoch die Problematik der Einstel lungs stabilität. 
Gerade weil nur „echte“ und relativ tradi tions reiche Marken unter sucht werden 
konnten, ist nicht davon auszu gehen, dass eine auf wenige Augen blicke be-
schränkte Konfronta tion mit den Marken logos oder auch ein Imagetransfer 
vom Spielerleben auf die im Spiel integrierten Marken in mess barer Weise die 
Marken urteile von Kindern oder auch Erwachsenen ver ändern würde. Dies 

19 Wie etwa bei Klimmt, Steinhof & Daschmann 2008, wobei auch dort keine Einstel lungs effekte von In-Game-

Werbung be obachtet wurden.
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gilt auch für subliminale Einstel lungs effekte.20 Vor diesem Hinter grund ist die 
Tatsache zu be denken, dass die Kontakt frequenz bei Computerspielen extrem 
hoch werden kann – geht man von beispiels weise fünf Banden werbun gen auf 
einer virtuellen Rennstrecke aus und nimmt man ferner an, dass ein Spieler 
diese Strecke im Ver lauf seiner Beschäfti gung mit dem Spiel 300-mal durch-
fährt, würden daraus 1.500  Werbekontakte resultieren, die insbesondere für 
noch nicht gut be kannte oder be liebte Marken durch aus persuasive Wirkun gen 
ent falten könnten. Daher ist die relativ starke Wahrnehmungs- und Erinne-
rungs wirkung von In-Game-Werbung bei Kindern auch mit Blick auf nach-
gelagerte Einstel lungs effekte als kritischer Befund zu be trachten.

Schließ lich gilt es, den Blick auf die kritische Frage nach der Erken nung 
der Persua sions absicht von In-Game-Werbung zu richten. Hierzu hatte die 
Interviewstudie (Kapitel  III.1) die Annahme nahegelegt, dass Defizite bei 
Schüle rinnen und Schülern be stehen könnten. Interessant sind in diesem Zu-
sam men hang die Erkenntnisse aus den Antworten der 10- bis 13-jährigen 
Probanden auf die Frage nach Werbung in einem Screen shot des Spiels, der 
das Spielerfahrzeug mit seinen Sponsoren aufdrucken zeigte. Für die Mehrheit 
der Teilnehmer war auch das dezente Product Placement „Audi“ als Werbung 
erkenn bar; doch immerhin 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler be nannte 
nur die Sponsoren logos als „Werbung“. Dagegen er kannten (mit einer Aus-
nahme) alle jungen Probanden die Sponsoren logos als Werbung. Diese Diskre-
panz beim „Durch schauen“ unter schied licher Formen der In-Game-Werbung 
muss frei lich durch Folgestudien noch systematisch nach geprüft werden. Sie 
ist jedoch ein Hinweis darauf, dass gerade hochintegrierte In-Game-Werbung, 
die nicht einfach konventionelle Werbeformen wie Plakate oder Sponsoren logos 
nach ahmt, hinsicht lich ihrer Identifizier bar keit als persuasive Botschaft jüngere 
Spielerinnen und Spieler eher vor Probleme stellt. Dabei ist auch zu be denken, 
dass die Fragen zum Screen shot und der darin ent haltenen Werbung erst nach 
einer Reihe von Fragen zum Thema Werbung im ge spielten Spiel folgten. Die 
kognitive Elabora tions leis tung der Befragten im Moment der Abfrage (und 
damit die Mobilisie rung von Werbe erken nungs-Fähig keiten) dürfte daher deut-
lich höher ge legen haben als in einer „natür lichen“ Spielsitua tion, die ohne 
explizite Hinweise und Denk-Aufgaben bezüg lich hochintegrierten Placements 
durch lebt wird.

Zugleich gelten hochintegrierte Werbeformen in Spielerkreisen oft als will-
kommene Maßnahme zur Steige rung der Reali täts nähe (vgl. dazu auch die 
juristi schen Ausfüh rungen in Kapitel II). Daher ist mit einem kritisch- auf spü-
renden Umgang von Kindern in Bezug auf „ver deckte“ Placements in Compu-
terspielen nur bedingt zu rechnen. So weisen die Befunde zwar gewiss nicht auf 

20 Vgl. Schemer & Wirth 2007.
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eine be stürzende und weit ver breitete Naivität von Schülerinnen und Schülern 
gegen über In-Game-Werbung im Allgemeinen oder hochintegrierten Varianten 
im Speziellen hin. Doch geben sie Anlass zu der Sorge, dass Kinder eine 
doppelt erhöhte Anfällig keit für kognitive Wirkun gen von In-Game-Werbung 
auf weisen: Diese besteht zum einen in ihrer intensiven Wahrneh mung von 
Marken kommunika tion im Spiel und zum anderen aus ihrer nicht so stark 
aus geprägten Identifika tion von persuasiven Ab sichten. Das Persua sions wissen21 
wäre demnach ein Aspekt von Werbekompetenz, der in nach folgenden Studien, 
aber auch in der prakti schen Medien kompetenz-Arbeit (vgl. dazu unten: Kapi-
tel IV) ver stärkte Berücksichti gung finden sollte. Zugleich deuten die Ergeb-
nisse des Experiments – gemeinsam mit den Befunden aus der voran gegange-
nen Interviewstudie – an, dass In-Game-Werbung durch aus ähnliche (auf sichts-)
recht liche Heraus forde rungen mit Blick auf Kinder mit sich bringt wie Fernseh-
wer bung: Hier waren zumal für jüngere Kinder Schwierig keiten bei der Diffe-
renzie rung von Werbespot und Programm diagnostiziert worden; integrierte 
Werbekommunika tion wie Product Placement ist im Kinderprogramm sogar 
unter sagt (vgl. oben: Kapitel II). Die hier präsentierten Ergebnisse geben Anlass 
zu der Annahme, dass ähnliche Probleme mit dem Erkennen und Durch schauen 
bei In-Game-Werbung auf treten und unter streichen ent sprechend den juristi-
schen Hand lungs bedarf.

21 Vgl. Friestad & Wright 1994.
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IV.1 Hand lungs empfeh lungen an 
Politik und Medien pädagogik 
zum Umgang mit In-Game-Werbung

Dieter Dörr, Christoph Klimmt, 
Nicole Zorn & Gregor Daschmann

Das in diesem Band vor gestellte Projekt hat sich mit drei zentralen Perspektiven 
auf die junge Werbeform „In-Game-Werbung“ be schäftigt. Sowohl aus der 
Perspektive des Medien rechts als auch aus der Sicht der Kommunika tions-
wissen schaft und der Medien pädagogik wurden wichtige und umfang reiche 
Grundlagen dafür geschaffen, dass der gesell schaft liche und politi sche Umgang 
mit In-Game-Werbung in Zukunft zielführender und effektiver ge lingen kann. 
Aus den Erkennt nissen des Vor habens lassen sich ver schiedene strategi sche und 
operative Vor schläge ab leiten, die wir ent lang von vier Dimensionen ent wickeln: 
der Änderung von Rechts vorschriften, der Kennzeich nung von In-Game-Wer-
bung, der Förde rung der Erken nungs fähig keit bei (jungen) Nutzerinnen und 
Nutzern sowie der Steige rung von Transparenz und Nutzer kompetenz in Bezug 
auf personalisierte In-Game-Werbung und den be troffenen Daten schutz.

IV.1.1 Änderun gen der Rechts vorschriften

In der recht lichen Bestands aufnahme wurde ge zeigt, dass es bisher keine spe-
ziellen Regelun gen gibt, die die Werbung in Computerspielen zum Gegen stand 
haben. Die Anwend bar keit der ver schiedenen Regelun gen richtet sich danach, 
ob es sich bei dem jeweiligen Spiel um ein Telemedium oder ein Träger medium 
handelt. Die meisten Computerspiele sind als Telemedien einzu ordnen und 
unter fallen damit im Bereich der Werbung der Bestim mung des § 58 Abs. 1 
RStV. Allerdings ist die Zuord nung hybrider Spiele zu den Telemedien be-
sonders schwierig. Im Interesse einer einheit lichen Regelung ver gleich barer 
Sach verhalte sollte der Gesetz geber darüber nach denken, ob eine gesetz liche 
Kategorisie rung von Spielen an gezeigt ist.
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Der RStV hat in seinen Begriffs bestim mungen Werbung, Schleichwer bung, 
Sponsoring und Produkt platzie rung in § 2 Abs. 2 RStV neu definiert. Nach 
diesen Defini tionen stehen die Produkt platzie rung und das Sponsoring als 
eigenständige Formen neben der Werbung. Allerdings gelten diese Defini tionen 
dem Wortlaut nach nur für den Rundfunk. Daher besteht eine ge wisse Unsicher-
heit darüber, ob der ein geschränkte Werbebegriff auch auf die Telemedien 
Anwen dung findet. Zudem ver zichtet der RStV im Gegen satz zum TMG und 
zur AVMD-Richtlinie darauf, als Oberbegriff für die werb lichen Formen den 
Begriff der kommerziellen Kommunika tion einzu führen. Auch deshalb ist das 
Ver hältnis von § 58 Abs. 1 RStV zu § 6 TMG unklar.

Eine Über arbei tung der Vor schriften im Rundfunkstaats vertrag, die sich 
um einheit liche Begrifflich keiten bemüht, würde zur Rechts klar heit beitragen. 
Bei einer solchen Über arbei tung sollte klargestellt werden, dass der enge Werbe-
begriff des § 2 Abs. 2 Nr. 7 RStV auch für Telemedien gilt. Zudem sollten der 
Bundes- und die Landes gesetz geber das ver wirrende Neben einander der Vor-
schriften des § 58 Abs. 1 RStV und des § 6 TMG be seitigen. Es ist sachgerecht, 
dass die Vor gaben für die kommerzielle Kommunika tion allein in § 58 Abs. 1 
RStV ver ankert werden, da auch nach § 1 Abs. 4 TMG der RStV die inhalt-
lichen Aspekte der Telemedien regeln soll.

Bei einer Änderung des § 58 Abs. 1 RStV sollte eine Kennzeich nungs pflicht 
für alle Formen der kommerziellen Kommunika tion vor gesehen werden. Dabei 
sollte es den Landes medien anstalten über lassen werden, die Durch füh rung der 
Kennzeich nungs pflicht in gemeinsamen Satzun gen oder Richtlinien zu regeln.1

Besonders dring lich ist es, die unter schied lichen Zuständig keiten für die 
Auf sicht über die Einhal tung der Bestim mungen für Telemedien einschließ lich 
des § 58 Abs. 1 RStV, die sich nach dem jeweiligen Landes recht richtet, durch 
eine einheit liche Auf sichtsinstanz abzu lösen. Diese zersplitterte Auf sicht ge-
fährdet eine effektive Durch set zung der für Telemedien geltenden Bestim-
mungen und damit der bei der In-Game-Werbung zu be achtenden Vor gaben 
des § 58 Abs. 1 RStV und er gänzend des § 6 TMG. Insoweit liegt es nahe, 
durch eine ent sprechende Änderung des § 59 Abs. 2 RStV die Auf sicht über 
die Einhal tung der für Telemedien geltenden Vor schriften –  mit Aus nahme 
der Telemedien angebote des öffent lich-recht lichen Rundfunks – der Kommis-
sion für Zulas sung und Auf sicht (ZAK) als gemeinsamen Organ aller Landes-
medien anstalten zu über tragen.

Zudem würde die Effektivität der Auf sicht ge stärkt, wenn Ver stöße gegen 
§ 58 Abs. 1 RStV als Ordnungs widrig keit aus gestaltet würden. Damit stünde 
ein wirksames Instrument zur Durch set zung der gesetz lichen Ver bote und 
Gebote zur Ver fügung.

1 Vgl. dazu auch unten IV.1.2.3.
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Im Bereich des Jugendmedien schutzes ist frag lich, ob die unter schied lichen 
Regelun gen im JMStV und im JuSchG noch sachgerecht sind. Dies liegt daran, 
dass viele Offline-Spiele inzwischen Online ergänzt werden können. Dies führt 
zu Über schnei dungen zwischen Online- und Offline-Spielen, die von den der-
zeitigen Rege lungs werken nicht wirk lich erfasst werden. Hier sollte zumindest 
auf eine Ver einheit lichung der Vor gaben für ver gleich bare Sach verhalte hin-
gearbeitet werden. Dazu besteht nunmehr bei der erneut an stehenden Revision 
des JMStV Gelegen heit.

Im Bereich des Daten schutzes ent steht auch im Zusammen hang mit Compu-
ter spielen durch die Ver knüp fung von Sozialen Netz werken und Telekommuni-
ka tions leis tungen eine Daten vermischung, die mit den derzeitigen Regelun gen 
schwer zu be grenzen ist. Hier ist der Gesetz geber ge fordert, sich mit den neuen 
medialen Kommunika tions formen und ihren speziellen Rege lungs bedürf nissen 
auseinander zusetzen.

IV.1.2 Kennzeich nung von In-Game-Werbung

IV.1.2.1 Kennzeich nungs pflichten

Eine zentrale Hand lungs empfeh lung zum gesell schaft lichen und politi schen 
Umgang mit In-Game-Werbung besteht darin, die Praktiken zur Kennzeich-
nung dieser Werbeform zum recht lich ge forderten Standard zu erheben. Alle 
denk baren Varianten von In-Game-Werbung, für die Werbetreibende Geld 
bezahlt oder ver gleich bare Aufwen dungen er bracht haben, sollten in eindeutiger 
Weise für die Nutzerinnen und Nutzer an gekündigt und/oder markiert werden. 
Diese Forde rung zielt zunächst auf die Gleichbehand lung von In-Game-Wer-
bung mit konven tionellen Werbeformen, für die die Leitlinie der Kenntlich-
machung werb licher Botschaften im gesamten Medien recht längst ver ankert 
ist (vgl. ausführ lich oben: Teil II).

Die Forde rung nach einer ver pflichtenden Ankündi gung und/oder ander-
weitigen expliziten Kenntlichmachung be trifft zum anderen die medien pädago-
gi sche Perspektive der Erken nungs fähig keit gerade junger Spielerinnen und 
Spieler in Bezug auf In-Game-Werbung. Bereits in der Debatte um Fernsehwer-
bung wurden Hilfen für Kinder bei der Erken nung und dem „Durch schauen“ 
von Werbespots (im Unter schied zum eigent lichen Programm) an gemahnt.2 In 
Bezug auf In-Game-Werbung tritt die Problematik der Erkenn bar keit und Er-
ken nungs fähig keit (nicht nur) bei Kindern in einer neuen Qualität auf, weil im 
Kontext von Computerspielen spezifi sche hochintegrierte Werbeformen auf-

2 Vgl. Hoffmann-Riem, W. et al. (1995). Fernsehwer bung und Kinder: Das Werbeangebot in der Bundes republik 
Deutschland und seine Ver arbei tung durch Kinder. Opladen.
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getaucht sind (beispiels weise In-Game-Placements). Hochintegrierte Werbefor-
men zeichnen sich dadurch aus, dass an gebots seitig be sonders enge Verbindun-
gen zwischen werb licher Botschaft und dem sonstigen Spielumfeld geschaffen 
werden. Beispiels weise er scheinen Marken logos auf virtuellen Rennwagen, 
oder es stehen in Action-Spielen real existierende (und zumindest in den USA 
auch ver käuf liche) Feuerwaffen zur Auswahl.3 Diese enge Verbin dung –  die 
bisher zumeist ohne jede explizite Ankündi gung ent haltener Werbebot schaften 
erfolgt – er schwert die Erken nung von „realwelt lichen“ werb lichen Botschaften, 
weil sie sich vollkommen naht los in den virtuellen Spiel rahmen der Rezep-
tions situa tion einfügen. In be stimmten Fällen, etwa dort, wo Lizenzen realer 
Sport veranstal tungen in ein Computerspiel um gesetzt werden (z. B. DFL/Fuß-
ball oder DTM/Autoren nen), mag sogar das aus juristi scher Sicht so be deutsame 
Defini tions kriterium, dass ein werbetreibender Akteur für das Auf tauchen 
seiner Botschaft Geld bezahlt haben muss (vgl. oben: Teil II), nicht eindeutig 
nach zuvollziehen sein: Vielleicht tauchen Sponsoren logos auf den Rennwagen 
auch nur deswegen auf, weil die lizenzgegebende Sport veranstal tung eben 
authentisch nach gestellt werden sollte oder weil der Lizenzgeber auf diesen 
Logos be standen hat.

Diese „gute Tarnung“ von In-Game-Werbung ist insofern noch weiter zu 
problematisieren, dass im Ver lauf der Beschäfti gung mit einem ge gebenen 
Computerspiel potenziell extrem hohe Kontakt zahlen realisiert werden können. 
Ein fußball begeisterter Junge mag im Ver laufe eines Jahres auf eine dreistellige 
Anzahl von Spielstunden mit Fußballsimula tionen kommen; innerhalb dieser 
umfang reichen Spielzeit würde er dann Tausende, wenn nicht Zehntausende 
von Kontakten mit Banden werbung am virtuellen Spielfeldrand, Sponsoren-
logos auf den Spielertrikots und anderen hochintegrierten Formen der In-Game-
Werbung realisieren.4

Dazu kommt die hohe Innova tions geschwindig keit und „Arten vielfalt“ gerade 
von stark integrierten Formen der In-Game-Werbung. Betreiber von Online-
Spielen wie „Habbo Hotel“ bieten der werbetreibenden Wirtschaft individuali-
sierte Lösungen an, die selbst argwöhni sche Spielerinnen und Spieler immer 
wieder überra schen sollen  – und wie die Befunde der beiden vor gestellten 
empiri schen Studien nahelegen (vgl. oben: Kapitel III.1 und III.2), auch über-
raschen können. Zugleich lässt sich anbieterseitig die Tendenz be obachten, die 
„schönen neuen“ integrierten Werbeformen in ihrer (Über raschungs- und Über-

3 Vgl. dazu Smith, S. L., Lachlan, K., Pieper, K. M., Boyson, A. R., Wilson, B. J., Tamborini, R. & Weber, R. 

(2004). Brandishing guns in American media: Two studies examining how often and in what context firearms 

appear in television and in popular video games. Journal of Broadcasting and Electronic Media, 48(4), 

S. 584 ff.

4 Vgl. Klimmt, C., Steinhof, C. & Daschmann, G. (2008). Werbung in Computerspielen: Die Bedeu tung von 

Interaktivität für die kognitive Werbewir kung. Medien wirtschaft, 5(1), S. 6 ff.
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rumpe lungs-)Wirkung nicht zu ge fährden, indem man be sonders offensiv auf 
sie hinweisen oder über sie diskutieren würde.

Vor diesem Hinter grund ist nicht nur aus der Perspektive der recht lichen 
Gleichbehand lung von In-Game-Werbung mit konven tionellen Werbeformen 
eine durch gängige Kennzeich nung von Werbung in Computerspielen zu fordern, 
sondern eben auch aus medien pädagogisch-empiri schen Erwägun gen heraus. 
Ähnlich wie in der Forschung zu Fernsehwer bung und Kindern5 legen die 
empiri schen Erkenntnisse aus der Rezep tions forschung und die Betrach tungen 
der Erschei nungs formen von In-Game-Werbung nahe, dass es gerade bei elegant 
ein gebundenen (hochintegrierten) Varianten zu einem Konflikt mit den norma-
tiven Zielen der Medien pädagogik, etwa dem selbst ständig-bewussten, reflek-
tiert-kritischen Umgang mit Werbung kommen kann.

Ankündi gungen und/der Kennzeich nungen von In-Game-Werbung könnten 
einen wichtigen Beitrag dazu leisten, diesen medien pädagogi schen Konflikt 
zu ent schärfen. Gerade vor dem Hinter grund der be sonders intensiven Spiel-
rezep tion von Kindern würden kommunikative Hilfen beim Ent decken und 
Einordnen werb licher Botschaften im Spiel kontext einen großen Unter schied 
aus machen: Weil die Wahrneh mung und kritisch-reflektierte Ver arbei tung von 
In-Game-Werbung kognitive Ressourcen bindet, die gerade (aber nicht nur)6 
bei Kindern in be grenztem Umfang zur Ver fügung stehen, würden Kennzeich-
nungen von In-Game-Werbung zu einer notwendigen kognitiven Entlas tung 
der (jungen) Rezipienten führen und damit die normativ für alle Konsumenten 
geltende, recht lich zumindest für Kinder bindende „Schutz höhe“ gegen über 
„schleichender“ Werbung realisieren helfen.

IV.1.2.2 Kennzeich nungs formen

Wie könnte und wie sollte In-Game-Werbung ge kennzeichnet werden? Vor-
schläge für die prakti sche Umset zung der Kennzeich nung lassen sich sowohl 
aus den recht lichen Vor gaben im Rundfunk bereich herleiten als auch mit Blick 
auf die vor gestellten empiri schen Befunde speziell zu Kinder-In-Game-Werbung 
ent wickeln. Zum einen wären Ankündi gungen von in Computerspiele inte-
grierten Werbemaßnahmen zu Beginn jedes Nutzungs vorgangs auf dem Bild-
schirm denk bar und sicher lich sinn voll. So unter schied lich Computerspiele in 
ihren Inhalten, Formen, Bezugs wegen und inneren Hand lungs abläufen sind, 
so haben sie doch eine Form von „Vor spann“, „Start seite“ oder ähnlichem 
Anfangs zeichen gemeinsam, in die Vorwar nungen an die Nutzer, speziell mit 

5 Vgl. z. B. Charlton, M., Neumann-Braun, K., Aufenanger, S., Hoffmann-Riem, W. et al. (1995). Fernsehwerbung 
und Kinder: Das Werbeangebot in der Bundes republik Deutschland und seine Ver arbei tung durch Kinder. 

Opladen.

6 Vgl. Klimmt, Steinhof & Daschmann 2008.
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Blick auf hoch-integrierte Formen der In-Game-Werbung, ein gefügt werden 
können. Denkbar wären hier unter anderem gut lesbare Texthin weise, standardi-
sierte Piktogramme, die beispiels weise gemeinsam mit dem USK-Alters frei-
gabe siegel dargestellt werden könnten, oder sogar bild liche Darstel lungen mit 
Beispiel-Screens hots, die eine im jeweiligen Spiel tatsäch lich vor kommende 
Werbemaßnahme illustrieren. Derartige vor dem Beginn der Spielnut zung auf-
tretende Ankündi gungen von In-Game-Werbung wären ungefähr ver gleich bar 
mit dem Markie rungs gebot von Werbung im Rundfunk bereich. Für Spiele, die 
(noch) auf Datenträgern ver breitet werden, könnten solche Ankündi gungen von 
In-Game-Werbung auch auf Verpac kungen sowie ge druckten Begleitmaterialien 
(Handbücher, Lizenzcodes etc.) wieder holt werden.

Gerade mit Blick auf Kinder wurde im vor liegenden Projekt ein er höhter 
Unter stüt zungs bedarf bei der Erken nung und Beurtei lung von Werbung in 
Computerspielen erkannt. Diese Erkenntnisse legen daher nahe, in Computer-
spielen „für Kinder“ zusätz liche Hinweise auf In-Game-Werbung zu ver ankern, 
die über eine einmalige Ankündi gung zu Beginn der Spielesit zung hinaus gehen. 
Zum einen dauern Spielesit zungen teil weise sehr lange, sodass Informa tionen, 
die zu Beginn der Nutzung an geboten wurden, leicht in Ver gessen heit geraten 
können. Zum anderen hat die experimentelle Studie (vgl. oben: Kapitel III.2) 
Hinweise darauf er bracht, dass die insgesamt be sonders stark involvierte Rezep-
tions haltung von Kindern eine dauer hafte, selbst gesteuerte kritische Betrach tung 
von In-Game-Werbung deut lich er schwert. Deshalb er scheint es an gebracht, 
Ankündi gungen von In-Game-Werbung zu Beginn jeder Spielnut zung um wei-
tere Hinweise während der Spielnut zung zu er gänzen. Dafür wären ver schie-
dene Formen denk bar:

– In vielen Computerspielen ergeben sich während der Nutzung immer wieder 
„natür liche“ Unter brechungen, insbesondere kurze Phasen des Stillstands, 
in denen neue Inhalte („Level“) ge laden werden. In solchen Spielpausen 
könnte der Hinweis auf das Vor kommen von In-Game-Werbung regelmäßig 
wieder holt werden (vgl. z. B. eine Illustra tion dieses Vor schlags in Abbil-
dung 9). Damit wären für die Spielebetreiber praktisch keine Kosten ver-
bunden, und der Hinweis auf Werbung ginge auch nicht zu Lasten von 
Spielfluss und Spiel vergnügen.

– Analog zu den neusten Maß gaben zur Kennzeich nung von Produkt platzie-
rungen im Fernsehen durch den Rundfunkstaats vertrag könnten Hinweise 
auf In-Game-Werbung auch während der laufenden Spielnut zung ein geblen-
det werden. Fernsehzuschauer können regelmäßig am Bildschirmrand (rechts 
oben) den Hinweis „unter stützt durch Produkt platzie rung“ er kennen; ver-
gleich bare Hinweise ließen sich auch am Bildschirmrand von Computerspie-
len an bringen, und zwar mit automati scher Einblen dung in solchen Momen-
ten, in denen eine In-Game-Werbung tatsäch lich zu sehen ist. Die Vor teile 
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der digitalen Erstel lung von Spiel bildern, die In-Game-Werbung anbieterseitig 
so flexibel und vielfältig machen, lassen sich demnach auch für die ver-
läss liche und auf wandsarme Kennzeich nung von Werbung im Spielprozess 
nutzen (vgl. Abbil dung  10, unten). Zu be denken ist bei solchen Einblen-
dungen frei lich, dass sie auf grund der hohen Konzentra tion der Spielerinnen 
und Spieler auf die zu be wältigenden Spiel aufgaben eine im Ver gleich zum 
Fernsehen nochmals geringere Chance haben, über haupt ge lesen zu werden.7 
Zudem dürften solche regelmäßigen Erinne rungen an Kontexte außerhalb 
der Spielwelt den zumeist auf Immersion und „Flow“ be dachten Spielern 
nicht willkommen sein. Die kognitive Ver arbei tung und Akzeptanz solcher 
dynami schen, während der interaktiven Spielnut zung auf tretenden Hinweise 
auf In-Game-Werbung müsste demnach zunächst (empirisch) unter sucht 
werden.

– Eine andere Variante der Kenntlichmachung von In-Game-Werbung könnte 
gerade mit Blick auf Kinder für solche Varianten an geregt werden, die sich 
als be sonders „gut ge tarnt“ er wiesen haben, also beispiels weise die Nutzung 
echter Fahrzeugmarken in Autoren nspielen oder die Trikotsponsoren in 
Fußballsimula tionen. Hier könnten Erklärvideos und/oder interaktive Lern-

7 Vgl. Klimmt, Steinhof & Daschmann 2008.

Abbil dung 9: Illustra tion für den Vor schlag, während natür licher Spielpausen (Ladezeiten) 
Erinne rungen an vor kommende In-Game-Werbung einzu blenden

Das Bild zeigt eine Ladepause im Fußball-Simula tions spiel „FIFA  11“ (Electronic Arts); der 

Hinweis auf Werbung im Spiel wurde von den Autoren ein gefügt, um die Möglich keit der Kenn-

zeich nung von In-Game-Werbung zu illustrieren.
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sequenzen in die Spiele ein gefügt werden, in denen „ein Blick hinter die 
digitalen Kulissen“ statt findet und Kinder er kennen können, wo sich die 
gut integrierte Werbung im Spiel ver bergen kann. Solche Videos ließen sich 
in die Einfüh rungs kapitel (Tutorials) und/oder die interaktive Hilfefunk tion 
vieler größerer Computerspiele problem los integrieren. Dieser Vor schlag 
lässt sich konzeptionell ver gleichen mit dem von Hoffmann-Riem, Engels 
und Schulz (1995) an geregten „Werbeinforma tions spot“, mit dem Kinder 
beim Fernsehen regelmäßig über Ab sichten, Formen und Inhalte von Unter-
brecherwer bung informiert werden sollten.8 Eben eine solche Aufklä rung 
ließe sich in multimedialer und möglicher weise auch interaktiver Form in 
Werbung ent haltende Computerspiele einbringen. Freilich würde diese Form 
der Kennzeich nung be sonders große Auf wände seitens der Spielehersteller 
be deuten. Allerdings er scheint vor dem Hinter grund der in dieser Studie 
problematisierten „guten Tarnung“ mancher Formen der In-Game-Werbung 
und der Schwierig keiten bei der Einschät zung solcher Werbeformen bei 
Kindern ein derartiger Aufwand nicht nur pädagogisch, sondern auch aus 
medien recht licher Sicht gerecht fertigt.

8 Vgl. Hoffmann-Riem, Engels & Schulz 1995.

Abbil dung 10: Illustra tion für den Vor schlag, während der Spieltätig keit in solchen Momen-
ten mit Sicht- oder Hörbar keit von In-Game-Werbung einen Hinweis am 
Bildschirmrand einzu blenden

Das Bild zeigt eine Szene aus „Shift 2: Unleashed“ (Electronic Arts) (vgl. dazu auch Kapitel I.2); 

der Hinweis auf Werbung im Spiel wurde von den Autoren ein gefügt, um die Möglich keit der 

Kennzeich nung von In-Game-Werbung zu illustrieren.
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Während sich einfache Ankündi gungen zu Beginn von Spielnut zungen oder 
in Lade unterbrechungen für alle Spiele – auch solche mit er wachsenem Ziel-
publikum – eignen und dort auch an gebracht wären (vgl. die nach gewiesene 
Werbewir kung auch für junge Erwachsene in der bisherigen Forschung, Kapi-
tel I.3, sowie in der berich teten eigenen Experimentalstudie, Kapitel III.2), sind 
„ver stärkte“ Formen der Kenntlichmachung wie die (denk bare, aber möglicher-
weise un beliebte) laufende Markie rung während der Spielnut zung und multi-
mediale Erklärsequenzen insbesondere bei Computerspielen „für Kinder“ wün-
schens wert. Zu denken wäre hier somit an alle Werbung ent haltenden Spiele, 
die sich ent weder explizit an Kinder richten, die durch USK-Einstu fungen für 
Kinder zumindest freigegeben sind oder aber auf grund des Bezugs weges (z. B. 
„Free-to-Play“-Internetspiele) für Kinder leicht zugäng lich sind.

IV.1.2.3 Strategien zur Erreichung von durch gängigen 
Kennzeich nungs pflichten

Um eine solche einheit liche Kennzeich nungs pflicht zu er reichen, bietet es sich 
an, die recht lichen Vor gaben ent sprechend zu ändern.9 Dazu ist er forder lich, 
in einem neu ge fassten § 58 Abs. 1 RStV vorzu sehen, dass alle Formen der 
kommerziellen Kommunika tion, also Werbung, Produkt platzie rung sowie das 
in Computerspielen eher fernliegende Sponsoring und Teles hopping, ge kenn-
zeichnet werden müssen. Die Durch füh rung dieser Kennzeich nungs pflicht sollte 
gemeinsamen Satzun gen oder Richtlinien der Landes medien anstalten über lassen 
werden. Dazu ist es notwendig, eine dem bisherigen § 46 RStV ent sprechende 
Satzungs ermächti gung in den RStV einzu fügen.

IV.1.2.4 Kennzeich nungs selbst verpflich tungen

Ein alternativer Weg zur Aus gestal tung rechts verbind licher Vor gaben zur Kenn-
zeich nungs pflicht von In-Game-Werbung ist die Erarbei tung einer Selbst ver-
pflich tung der Spieleanbieter zu eben solchen Kennzeich nungs maßnahmen. 
Bislang herrscht in der Industrie die Sicht weise auf In-Game-Werbung als 
interessantem Generator von Zusatzerlösen oder als Grundlage für innovative 
Geschäfts modelle vor. Dass mit In-Game-Werbung nach wie vor große regulie-
rungs bezogene offene Fragen ver bunden sind, die teil weise unter Mitwir kung 
und durch Selbst verpflich tungen der Spieleanbieter gelöst werden könnten, 
wird dagegen nur selten thematisiert. Aus medien pädagogi scher Sicht besteht 
hier daher ein Fortbil dungs bedarf bei den Kommunikatoren von In-Game-
Werbung: Sie sollten für die (wie Kapitel III.2 zeigt gerade bei Kindern offen-

9 Vgl. oben IV.1.1.
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bar sehr starken) Wirkun gen „ihrer“ Werbetechniken sensibilisiert und in die 
medien pädagogi sche Auf klä rungs arbeit aktiv einbezogen werden (vgl. auch 
unten: IV.1.3.3).

Aus gehend von Diskussionen mit den Werbung ver breitenden Spieleanbie-
tern über Wirkungs potenziale und die mit der Kommunika tion werb licher 
Botschaften ver bundenen Ver antwor tung könnten daher die Institu tionen der 
Medien aufsicht und des Jugendmedien schutzes der Spieleindustrie helfen, eine 
zielfüh rende Selbst verpflich tung zur umfassenden Kennzeich nung von In-Game-
Werbung zu erarbeiten und umzu setzen. Die notwendigen techni schen Kompe-
tenzen sind in der Ent wickler branche ganz eindeutig vor handen; die Kosten 
für die Umset zung dürften sich in den meisten Fällen im sehr niedrigen, ver-
nach lässig baren Bereich bewegen. Ent scheidend wäre vielmehr, das Problem-
bewusstsein der Anbieter zu schärfen, auch indem das Interesse und der wahr-
genommene Hand lungs bedarf seitens gesell schaft licher Institu tionen (z. B. der 
Landes medien anstalten) der Branche deut lich ge macht werden. Die Bereit schaft, 
an der Kennzeich nung von In-Game-Werbung aktiv und konstruktiv mitzu-
wirken und eine Selbst verpflich tung zu installieren, dürfte in der Branche hoch 
aus geprägt sein; dies lässt sich beispiels weise an ver stärkten Bemühungen um 
Corporate Social Responsibility bei einzelnen Unter nehmen, gerade aber auch 
an den vielfältigen Aktivitäten des Bundes verbands Interaktive Unter hal tungs-
software (BIU) etwa im Jugendschutz bereich er kennen. Der Ver band wäre 
auch der ge eignete institutionelle Ansprechpartner, um über Kennzeich nungs-
maßnahmen und eine Selbst verpflich tung der Branche ins Gespräch zu kom-
men.

Während die Vor teile einer Selbst verpflich tung auf der Hand liegen –  im 
Gegen satz zur Ergän zung und Änderung der Rechts rahmen wäre eine solche 
Strategie auf wandsarm und ver gleichs weise zügig umsetz bar –, darf nicht über-
sehen werden, dass im Ausland agierende Unter nehmen, die über das Internet 
eben falls Werbung ent haltende Spiele in Deutschland anbieten können, ungleich 
schwerer zu solchen Selbst verpflich tungen zu bewegen wären. Zwar bemühen 
sich natür lich auch viele „Global Player“ der Online-Spielebranche um soziale 
Ver antwor tung; doch dürften viele Akteure nur be grenzt Interesse haben, landes- 
und sprachspezifi sche Kennzeich nungs verpflich tungen einzu gehen. Vielfach 
sind die mit (kosten freien) Internetspielen zu er zielenden Erlöse in einzelnen 
Länden sehr be grenzt, sodass eine techni sche Neuerung wie das Anbringen 
von Hinweisen auf In-Game-Werbung ökonomi sche Ziel konflikte aus lösen 
könnte. Zudem dürfte im Ausland vielfach das Ver ständnis für den proaktiven 
und auf große Schutz höhen zielenden Umgang mit Werbung (ins besondere 
Kinderwer bung) in Deutschland fehlen.10 Und schließ lich wäre es für die gesell-

10 Z. B. Aufenanger 2005.
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schaft lichen Institu tionen, die an einer flächen deckenden Imple mentie rung von 
Kennzeich nungs selbst verpflich tungen mitwirken wollen, extrem auf wendig, 
auch nur die wichtigsten Online-Spieleanbieter, deren Produkte im Ausland 
be trieben und in Deutschland ge nutzt werden können, aus findig zu machen 
und zu kontaktieren. Insofern er scheint der Dialog mit der Spieleindustrie über 
(nationale) Selbst verpflich tungen zur Kennzeich nung von In-Game-Wer bung 
eine sinn volle Ergän zung zur Erarbei tung von Rechts vorschriften zu Kenn-
zeich nungs pflichten. Doch sollte man die be grenzte Reichweite solcher Selbst-
verpflich tungen in der internationalen Dimension stets vor Augen haben und 
keine über mäßig ambitionierten Erwar tungen an diese Strategie knüpfen.

IV.1.3 Förde rung der Erken nungs kompetenzen 
bezüg lich der In-Game-Werbung

IV.1.3.1 Medien pädagogi sche Kompetenzförde rung 
bei den Spielern

Neben der Hand lungs option, an den werbetragenden Spielen anzu setzen, leitet 
sich aus der vor liegenden Studie auch der Bedarf ab, das Wissen und die 
Fähig keiten der Spielerinnen und Spieler für den kritisch-reflektierten Umgang 
mit In-Game-Werbung zu be arbeiten. Besonderes Augen merk ver dienen hier 
natür lich Kinder und Jugend liche. Dabei ist indes fest zustellen, dass die Alters-
abhängig keit des Werbe verständnisses kein Spezifikum von In-Game-Werbung 
ist, sondern beispiels weise auch mit Blick auf die Werbekompetenz beim Fern-
sehen lange bekannt ist.11 Insofern steht die Medien pädagogik in konzep tioneller 
Hinsicht vor teil weise bereits be kannten Heraus forde rungen, und es ist nicht 
zielführend, die normative Vorgabe eines „perfekten“ Werbe verständnisses für 
beispiels weise 6-jährige Computerspieler auszu rufen. Vielmehr kann es nur um 
pragmati sche Ansätze gehen, die Werbekompetenz von Kindern und Jugend-
lichen auch mit Blick auf die neuen Heraus forde rungen der In-Game-Werbung 
inkrementell zu ver bessern und die Rahmen bedin gungen der (kind lichen und 
jugend lichen) Werberezep tion so zu be einflussen, dass ein selbst bestimmter Um-
gang mit In-Game-Werbung und ihren Wirkun gen wahrschein licher wird.

Im Bereich der Förde rung von (kind licher und jugend licher) Werbekompe-
tenz wird bereits seit Längerem auf die Zielgröße des Werbe verständnisses 
ab gezielt. Zu er kennen, dass persuasive und kommerzielle Ab sichten hinter 

11 Vgl. Nieding, G., Ohler, P., Bodeck, S.  & Werchan, A. (2006). Werbung im Fernsehen: Experimentelle 

Methoden zur Erfas sung der Ver stehens leis tung von Kindern. Zeitschrift für Medien psychologie, 18(3), S. 94 ff.; 

vgl. Terlutter, R.,  & Spielvogel, J. (2010). Einfluss faktoren auf die Ent wick lung der Werbekompetenz bei 

Kindern. Der Markt, 49(1), S. 17 ff.
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Werbebot schaften stehen – auch und gerade hinter Botschaften, die interessant, 
unter haltsam und wenig störend sind  –, gehört zu den wichtigsten Inhalten 
wer bungs bezogener Bildungs arbeit.12 Allerdings ist hier fest zustellen, dass der 
Fokus lange Zeit auf konven tioneller TV-(Unter brecher-)Werbung lag und die 
medien pädagogi sche Aufarbei tung neuerer Werbeformen wie Product Placement 
erst be gonnen hat.

Ent sprechend sollten hier die bislang ver folgten Ansätze mit Blick auf neuere 
Werbeformen ergänzt und „modernisiert“ werden; wobei die starke Verbin dung 
von In-Game-Werbung mit den sonstigen Spielinhalten sowohl für die Erken-
nung von Werbung als auch für die Identifika tion persuasiver Ab sichten größere 
Heraus forde rungen mit sich bringen dürfte als TV-Spots, die sich ja relativ 
deut lich vom sie um gebenden Sendeumfeld unter scheiden. Es gilt also, die Er-
ken nungs fähig keit und die Fähig keit, kommerziell-persuasive Ab sichten hinter 
In-Game-Werbung zu fördern, so wie dies für ältere Werbeformen bereits 
praktiziert wird.

Ent sprechend sind die Träger und Förderer der schuli schen und außerschu-
li schen Bildungs arbeit darin zu unter stützen, Anschauungs- und vor allem 
Übungs materialien für den kompetent-verstehenden Umgang mit In-Game-
Werbung zu ent wickeln und bereit zustellen. Aus „allgemein-medien pädagogi-
scher Sicht“ ist In-Game-Werbung dabei nur eines von mehreren Feldern, bei 
denen Modernisie rungen er forder lich sind; etwa im Bereich des World Wide 
Web und der Social Media ergeben sich eben falls regelmäßig Neuerun gen bei 
Werbetechniken und -strategien, denen genauso Rechnung ge tragen werden 
muss.13

Speziell für In-Game-Werbung wird es er forder lich sein, Anschauungs-
materialien und be gleitende pädagogi sche Handreichungen zusammen zustellen, 
die der Vielfalt bislang schon be kannter Werbeformen (vgl. oben: I.2) zurei-
chende Beach tung schenken und gleichzeitig die Rezipienten perspektive berück-
sichtigen, wonach In-Game-Werbung durch aus positive Seiten hat (insbeson dere 
die Förde rung der Reali täts nähe). Didaktisch wird es vermut lich notwendig sein, 
interaktive Übungs materialien zu ver wenden, mit denen Kinder und Jugend-
liche in „echten“ Spielsitua tionen Erfah rungen mit In-Game-Werbung sammeln 
und diese zeit gleich und nach gelagert unter Anlei tung reflektieren können. Dazu 
könnte die im Rahmen des Projekts ent wickelte Beispielsamm lung der Erschei-
nungs formen von In-Game-Werbung als nütz licher „Steinbruch“ dienen.

Eine solche Aktualisie rung be stehender Werbekompetenz-Konzepte mit 
Blick auf In-Game-Werbung setzt auch eine „Nachschu lung“ des lehrenden 

12 Vgl. z. B. Neuß, N. (2005). Medien pädagogi sche Ansätze zur Stärkung der Ver braucher- und Werbekompetenz. 

Medien und Erziehung, Heft 1/2005, S. 31 ff.

13 Vgl. z. B. Weinberg, T. (2010). Social Media Marketing. Strategien für Twitter, Facebook & Co. Köln.
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Personals voraus. Praktisch arbeitende Medien pädagogen bilden sich ohnehin 
regelmäßig fort; ent sprechende Ver anstal tungen können und sollten für die 
Präsenta tion und Diskussion ent sprechender Materialien und Ansätze (ein-
schließ lich der im Rahmen dieses Projekts zusammen getragenen Erkenntnisse) 
ge nutzt werden. Dagegen dürfte für die schuli sche Medien kompetenzarbeit, 
soweit sie nicht von Lehrkräften mit Medien-Schwerpunkt und/oder mit zurei-
chender Fach unterstüt zung etwa von Medien kompetenz vereinen und -netz-
werken be trieben wird, mehr Aufwand vonnöten sein, um eine Ver anke rung 
neuster Werbeformen wie eben In-Game-Werbung herbei zuführen.14 Gerade 
hier sind an schau liche Materialpakete mit eleganten Handreichungen für die 
Unter richtspla nung und -durchfüh rung vonnöten, damit der relativ be scheidene 
Raum, der im Schul bereich in Medien kompetenz-Fragen investiert werden 
kann, auch effizient mit Blick auf neuste Werbeformen ge nutzt wird. Dabei 
dürfte es sich als nutzbringend er weisen, die Begeiste rung vieler Kinder und 
Jugend licher für Computerspiele didaktisch auszu nutzen.15

Insgesamt er scheint es nicht notwendig, für die medien pädagogi schen 
Heraus  forde rungen, die In-Game-Werbung mit sich bringt, völlig neue Pro-
gramme oder Maßnahmen zu ge stalten. Dies dürfte aus schließ lich mit Blick 
auf die problemati sche Sachlage bei der Regulie rung und der Anwend bar keit 
von Rechts rahmen der Fall zu sein. Vielmehr reiht sich in medien pädagogi-
scher Hinsicht der Fall In-Game-Werbung in die Reihe der vielen „neuen“ 
Werbeformen ein, denen Werbekompetenzförde rung heute und in Zukunft 
stärker gerecht werden sollte. Aktualisie rung der Curricula und Modernisie rung 
der Instruk tions materialien sind daher die ge botenen Strategien.

IV.1.3.2 Einbeziehung der Eltern in die Werbekompetenzarbeit

Eltern spielen für den Aufbau vor allem kind licher, teil weise auch jugend licher 
Medien kompetenzen eine wichtige Rolle. Dies gilt auch und gerade für den 
kompetenten Umgang von Kindern mit Werbung, wie beispiels weise Buijzen 
und Valken burg (2005) auch empirisch zeigen konnten.16 Daher ist es medien-
pädagogisch von großer Bedeu tung, die Wissens basis über relevante Themen 
bei Eltern zu ver bessern und gleichzeitig die Bereit schaft zur aktiven Medien-
beglei tung von Kindern zu fördern. Ent sprechende Ansätze wurden früher vor 

14 Vgl. Gysbers, A. (2008). Lehrer – Medien – Kompetenz : eine empiri sche Unter suchung zur medien pädagogi-
schen Kompetenz und Performanz nieder sächsi scher Lehrkräfte. Berlin.

15 Vgl. z. B. Klimmt, C. (2010). Computerspiele als Bildungs werkzeug: Spielspaß, Game-Based-Learning und 

„das medien feind liche Bewusstsein der Pädagogen“. In P. Bauer, H. Hoffmann  & K. Mayrberger (Hrsg.), 

Medien pädagogik im Fokus – Aktuelle Forschungs- und Hand lungs felder (Fest schrift für Stefan Aufenanger) 
(S. 248 ff.). München.

16 Vgl. Buijzen, M. & Valkenburg, P. M. (2005). Parental mediation of undesired advertising effects. Journal 
of Broadcasting and Electronic Media, 19(2), S. 153 ff.
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allem im TV-Bereich ver folgt17 existieren aber auch längst für die Online-
Kommunika tion18 und auch für den Gebrauch von Computerspielen.19 Speziell 
für In-Game-Werbung sind indes keine spezifi schen Ansätze und Begleit studien 
bekannt. Vor dem Hinter grund der enormen Beliebt heit gerade werbeaffiner 
Spielgenres (Sportspiele im Besonderen) bei Kindern und Jugend lichen und 
der wachsenden Bedeu tung preis günstiger (oder auch kosten loser, da werbe-
finanzierter) Spieltitel wäre es demnach an gezeigt, die Medien-Elternbil dung 
ebenso wie die medien pädagogi sche Arbeit mit Kinder und Jugend lichen selbst 
(s. o.) zu modernisieren. Initiativen wie die multiplikatoren orientierte Fort-
bildungs reihe „Eltern Medien Trainer“ der Landes stelle Jugendschutz Nieder-
sachsen oder das Netz werk „Eltern Medien Jugendschutz“ der Arbeits gemein-
schaft Kinder- und Jugendschutz Landes stelle Nordrhein-West falen stellen 
nutz bare Platt formen für solche Aktualisie rungen der medien kompetenz bezo-
genen Elternarbeit dar.

Hier ist natür lich eben falls eine realisti sche Zielset zung vonnöten. Die thema-
ti schen An gebote werden erfah rungs gemäß nur von einem Bruchteil der Eltern-
schaft ge nutzt; vielfach findet kind licher und gerade jugend licher Ge brauch 
neuer Medien (einschließ lich der Nutzung werbehaltiger Computerspiele) ohne 
prozessuale und/oder edukative Beglei tung von Eltern statt, die über Fragen 
der modernen Werbekompetenz im Bilde sind. Dies wird sich auch auf lange 
Sicht an gesichts der ohnehin immer komplizierter werdenden Umstände und 
wachsenden Anforde rungen an „ge lingende“ Kindes erziehung kaum ändern. 
Auch wenn In-Game-Werbung auf grund der Popularität ihres Träger mediums 
und ihres erheb lichen „Tarnungs“-Potenzials große gesell schaft liche und damit 
auch medien pädagogi sche Relevanz besitzt, dürfte aktive Werbekompetenzarbeit 
in der Prioritäten liste der Eltern schaft auch auf Dauer einen nach geordneten 
Rangplatz einnehmen. Dies ist jedoch nicht problematisch, weil eine Ver ringe-
rung der Kompetenzdefizite in Bezug auf In-Game-Werbung gemäß der hier 
vor gestellten Forschungs befunde nicht un bedingt riesiger Anstren gungen bedarf. 
Eltern müssen in aller Regel eben nicht „bei Null anfangen“, wenn es um die 
Sensibilisie rung für neue Werbeformen geht. Vielmehr würden einige (wenige) 
elter liche Impulse zur Erken nung und Reflexion von (hochintegrierter) In-Game-
Werbung vermut lich bereits einen großen Unter schied für den kompetenten 
Umgang jenes Anteils der Spieler schaft machen, der in den vor liegenden Unter-
suchungen noch Ver ständnis defizite auf weist. Ent sprechend würde es sich 

17 Z. B. für TV-Werbung: Robertson, T. S. (1979). Parental mediation of television advertising effects. Journal 
of Communication, 29(1), S. 12 ff.

18 Vgl. Livingstone, S. & Helsper, E. J. (2006). Does advertising literacy mediate the effects of advertising on 

children? A critical examination of two linked research literatures in relation to obesity and food choice. 

Journal of Communication, 56(3), S. 560 ff.

19 Vgl. Nikken, P. & Jansz, J. (2006). Parental mediation of children’s videogame playing: A comparison of the 

reports by parents and children. Learning, Media and Technology, 31(2), S. 181 ff.
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lohnen, Informa tions angebote (Ver anstal tungen) und -materialien für Eltern 
zur In-Game-Werbung zu ent werfen und zu ver breiten.

IV.1.3.3 Einbeziehung der Spieleanbieter 
in die Werbekompetenzarbeit

Die medien pädagogi schen Bemühungen um die gat tungs spezifi sche Werbe-
kompe tenz sollten unter Einbeziehung der werbetreibenden Spieleanbieter 
realisiert werden. Denn für jene Firmen, die mit In-Game-Werbung Erlöse 
er zielen, sollte die Mitwir kung an der schuli schen oder außerschuli schen 
Werbe kompetenzarbeit zum Teil ihrer wahrgenommenen Corporate Social 
Responsibility ge hören. Im Kontext der (allgemeinen) Werbekompetenzförde-
rung sind hier solche unter nehmeri schen Beiträge ge meint, die über die frei-
willige oder recht lich ge forderte Kennzeich nung von Werbung in den Spielen 
selbst hinaus gehen.

Gemeinsam mit medien pädagogi scher Forschung und Erfah rung sollten 
Anbieter von In-Game-Werbung an didaktisch ge eigneten Ver fahren zur Auf-
klä rung über In-Game-Werbung be teiligt sein. Gemeinsame Arbeits gruppen 
von Praktikern der Medien pädagogik, akademi scher Spieleforschung und Ver-
tretern der Spielebranche könnten die Modalitäten solcher Maßnahmen – von 
Packungs beilagen für Kinder und Eltern bis hin zu Demo-Videos, die den 
be liebten Spielezeitschriften beiliegen – ent wickeln. Solche Aufklä rung über 
die Formen und Inten tionen von In-Game-Werbung, die von der Spielebranche 
selbst an die Spieler kommen, wären aus medien pädagogi scher Sicht be sonders 
wertvoll. Denn die Branche ver fügt über große Glaubwürdig keit und großes 
Ver trauen bei den Spielern. Damit wären ihre Hilfestel lungen beim kompetenten 
Umgang mit In-Game-Werbung nicht mit dem Ver dacht der (elter lichen oder 
pädagogi schen) „Bevor mun dung“ be lastet, der jeder schuli schen und elter lichen 
Ver mitt lungs maßnahme anhaftet. Zudem ver fügen die Spieleanbieter über das 
best mögliche Anschauungs material, um Erschei nungs formen und Funk tions-
weisen von In-Game-Werbung (auch beispiels weise von komplexen Formen 
wie dynamisch wechselnder, personalisier barer Werbung in Online-Games) 
erfahr bar zu machen.

Daher sollten die um die Förde rung von Medien kompetenz be mühten Institu-
tionen den Dialog mit der Spielebranche suchen, um kooperative Modelle der 
Aufklä rung über In-Game-Werbung zu beraten. Der Bundes verband Interaktive 
Unter hal tungs software wäre auch für diese Strategie der ge eignete Gesprächs-
partner in Deutschland.
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IV.1.4 Maßnahmen in Bezug auf den Daten schutz 
bei personalisierter In-Game-Werbung

IV.1.4.1 Transparenz gebote für Spielebetreiber

Neben der Ver schleie rung von Werbeabsichten und der „schleichenden“ Darbie-
tung werb licher Botschaften bedarf die recht liche Handha bung von In-Game-
Werbung auch eines Instrumentariums zum Umgang mit Fragen des Daten-
schutzes. Zwar ist un bekannt, in welchem Ausmaß die werbetreibenden 
Spiele anbieter von den Möglich keiten der Informa tions samm lung über Spiele-
rinnen und Spieler zum Zweck der Profiler stel lung und profil basierten Werbe-
personalisie rung Gebrauch machen. Doch ist das Spektrum der Möglich keiten 
in diesem Bereich so groß (vgl. oben: Kapitel  I.2), dass eine ver schärfte und 
sank tions bewehrte Form des Transparenz gebots für Werbung transportierende 
Spieleanbieter sinn voll er scheint. Hier be stehen direkte Bezüge zu den daten-
schutz recht lichen Überle gungen in Bezug auf Online-Werbung20 denn auch 
hier steht die informationelle Selbst bestim mung der Nutzer im Span nungs feld 
mit den Möglich keiten und Chancen der personalisierten Werbekommunika-
tion. Im Hinblick darauf, dass die Ver mark tung von persön lichen Daten ein 
lukrativer Markt ist und gerade durch die neuen Misch formen im Internet große 
Unsicher heit bezüg lich der tatsäch liche Erhebung, Verwen dung und Weiter gabe 
von persön lichen Daten besteht, wäre es eine empfehlens werte Maßnahme, 
eine unabhängige Prüfstelle einzu richten, die den Umgang von Unter nehmen 
bzw. Anbietern von Telemedien mit persön lichen Daten ihrer Nutzer be urteilt.

IV.1.4.2 Medien pädagogi sche Förde rung 
der Daten schutz-Kompetenz bei Spielern

Ähnlich wie bei der Thematik der Erken nungs fähig keit von (hochintegrierter) 
In-Game-Werbung empfiehlt es sich, auch beim Daten schutz das Wissen und 
die Umgangs fertig keiten der Nutzerinnen und Nutzer zu schulen. Um seine 
Rechte auf informationelle Selbst bestim mung und Nicht-Verwen dung personen-
bezogener Nutzer daten wahrnehmen zu können, sollten gerade Jugend liche 
und Eltern von computerspielenden Kindern über die techni schen Möglich-
keiten (soweit diese bekannt und darstell bar sind) unter richtet werden. Medien-

20 Vgl. z. B. Röhle, T. (2007). „Think of it first as an advertising system“: Personalisierte Online-Suche als 

Datenlieferant des Marketings. Kommunika tion@Gesell schaft, 8, Beitrag  1. Zu be ziehen über: http://www.

soz. uni-frankfurt.de/K.G/B1_2007_Roehle. pdf (zuletzt ab gerufen am 25. 6. 2011).
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pädagogi sche Bemühungen existieren in dieser Hinsicht bereits, vor allem mit 
Blick auf das Privacy-Management in Sozialen Netz werken.21

Aus gehend von diesen schon verfüg baren Grundlagen sollte das medien-
pädagogi sche Themen curriculum zu In-Game-Werbung um den Aspekt des 
kritischen Umgangs mit dem Daten schutz ergänzt werden. Gerade Kinder und 
Jugend liche sollten zur Reflexion darüber an geleitet werden, dass eine Online-
Verbin dung für Computerspiele nicht nur für den Bezug der Software oder 
den Spiel betrieb auf einem Server notwendig sein kann; die mit der Netzanbin-
dung einher gehenden Möglich keiten zur Sammlung und Verwer tung personen-
bezogener Daten sollten eben falls ins Bewusstsein gerückt werden. Vielen 
Intensivspielern sind solche nicht dem eigent lichen Spielzweck dienenden Ver-
wen dungen von Online-Verbin dungen bereits bekannt, denn eine Reihe be-
sonders auf wendiger Titel ver langt eine permanente Internet verbin dung, um 
Raubkopien zu unter binden. Hier be stehen also auch gegen stands bezogene 
Anknüp fungs punkte, auf die eine medien pädagogi sche Förde rung der Daten-
schutz kompetenz zugreifen könnte.

Weil die Sammlung und Verwen dung von Spielerdaten im Rahmen dynami-
scher, personalisierter In-Game-Werbung „im Ver borgenen“ abläuft be ziehungs-
weise ab laufen kann, dürften insbesondere Kinder auf Unterstüt zung im Um-
gang mit der möglichen Daten abschöp fung an gewiesen sein. Zwar wurde dieser 
Aspekt in den hier berich teten Studien nicht empirisch unter sucht; doch liegt 
es nahe, dass die komplexe Materie und die „Unsicht bar keit“ des Vor gangs eine 
Beglei tung durch die Eltern er forder lich macht. Insofern sollte die oben bereits 
an gesprochene Einbeziehung der Eltern in den Aufbau game-bezogener Werbe-
kompetenz auch den Aspekt des Daten schutzes einschließen. Beispiels weise 
sollten Eltern dabei unter stützt werden, mit ihren Kindern solche Online-Spiele-
platt formen auszu wählen, die sich zu einem transparenten und nicht-offensiven 
Umgang mit den Daten ihrer Nutzer (auch und gerade für Werbezwecke) ver-
pflichtet haben. Da Kinder häufig eine Präferenz für kosten freie Online-Spiele 
be sitzen, sollten Eltern über das mögliche Problem der „Daten samm lung im 
Hinter grund“ auf geklärt werden.

21 Vgl. Schmidt, J., Lampert, C. & Schwinge, C. (2010). Nutzungs praktiken im Social Web – Impulse für die 

medien pädagogi sche Diskussion. In Bardo Herzig, Dorothee M. Meister, Heinz Moser & Horst Niesyto (Hrsg.), 

Jahrbuch Medien pädagogik 8 (S. 255 ff.). Berlin.
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IV.2 Resümee und Aus blick

Christoph Klimmt & Alexandra Sowka

In diesem Band wurde das Phänomen In-Game-Werbung aus ver schiedenen 
Perspektiven intensiv be trachtet. Dabei ist sowohl die Vielschichtig keit ihrer 
Erschei nungs formen als auch eine große Bandbreite an offenen Fragen und 
gesell schaft lichen, aber auch wissen schaft lichen Heraus forde rungen zutage ge-
treten. Mit Blick auf die systemati sche Beschrei bung von In-Game-Werbung 
ist zu resümieren, dass es sich um ein undank bares Studien objekt handelt: Die 
Vielfalt der Gestal tungs möglich keiten zwischen Interaktivität und Multimedia 
ist be merkens wert, die techni sche und kreative Dynamik enorm. Vor diesem 
Hinter grund war es nicht an gezeigt, eine Art botani sche Sammlung der exis-
tierenden Arten und Unter arten von In-Game-Werbung anzu legen. Vielmehr 
wird ein systemati scher – wissen schaft licher wie gesell schaft lich-politi scher – 
Zugriff auf In-Game-Werbung nur möglich, indem ein dimensionaler Beschrei-
bungs rahmen zugrunde gelegt wird: Er ent hält ge wissermaßen die ent schei-
denden Fragen, die für die Klassifika tion einer ge gebenen Form der Werbung 
in Computerspielen zu be antworten sind, etwa zur audiovisuellen und inter-
aktiven Gestal tung der Werbebot schaft oder zur Frage der Verwen dung von 
Nutzer daten in der Werbe ausliefe rung (Targetting). Mit diesem Beschrei bungs-
rahmen steht ein Werkzeug zur Ver fügung, das sowohl die recht liche als auch 
gesell schaft lich-prakti sche Auseinander setzung unter Einbezug der Spiele-
branche er leichtern kann.

Die juristi sche Analyse (Teil II) hat ge zeigt, dass Computerspiele als „Parade-
beispiel“ für Medienkon vergenz mit Hilfe der be stehenden Regulie rungs instru-
mente, beispiels weise des Rundfunkstaats vertrags, nur schwer zu fassen sind. 
Bei allen Erschei nungs formen kommerzieller Kommunika tion ist aber stets 
er forder lich, dass diese als solche erkenn bar sind. Erfolgt also keine aus rei-
chende Kennzeich nung, die sicherstellt, dass der Rezipient sich des werb lichen 
Charakters bewusst wird, liegt ein Ver stoß gegen geltendes Recht vor. Das 
geltende Recht weist aber in materieller Hinsicht Unklar heiten und hinsicht lich 
der Durch setz barkeit deut liche Schwächen auf. Die Expertise hat sehr deut lich 
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ergeben, in welchen Bereichen Hand lungs bedarf besteht, um zum einen den 
Akteuren der In-Game-Werbung ver läss liche Rahmen bedin gungen zu schaffen, 
zugleich aber die Einhal tung von für konventionelle Medien werbung und „kom-
merzielle Kommunika tion“ etablierten Standards, insbesondere den Tren nungs-
grundsatz, erfolg reich über wachen und einfordern zu können. Ent sprechend 
hat die Analyse einen nicht unerheb lichen Bedarf ergeben, be stehende Vor-
schriften in einer Weise zu ändern bzw. zu über arbeiten, die sowohl der werbe-
treibenden Spielindustrie als auch den Auf sichtsinstitu tionen Orientie rung bieten 
kann. Damit soll auch sicher gestellt werden, dass ein gerechter Aus gleich zwi-
schen den Interessen der werbetreibenden Wirtschaft und dem Ver braucherschutz 
herbei geführt wird. Die konkreten Ände rungs vorschläge (Ab schnitt  IV.1.1) 
beruhen auf einer fundierten juristi schen Bestands aufnahme der für die 
In-Game-Werbung gegen wärtig geltenden Bestim mungen. Sie dokumentieren, 
wie groß die Regulie rungs- und Ordnungs defizite bei dieser Werbeform derzeit 
noch sind.

In ähnlicher Weise haben die kommunika tions wissen schaft lichen Studien 
im Rahmen des Projekts (Teil III) auf gezeigt, dass gerade Kinder und Jugend-
liche, nach wie vor die Bevölke rungs gruppe mit der größten Computer spiele-
begeiste rung, zwar vielfach In-Game-Werbung auf Nachfrage er kennen und 
„durch schauen“. Zugleich er wiesen sie sich aber auch als anfällig für die Wir-
kun gen von In-Game-Werbung, ein Teil der Befragten und Ver suchspersonen 
zeigte zudem Defizite im souveränen Umgang speziell mit hochintegrierten 
Formen wie beispiels weise interaktiven In-Game-Placements. Die Studien ver-
kleinern damit eine normativ be sonders dring liche Lücke in der bisherigen 
Forschung zu In-Game-Werbung, die sich zuvor aus nahms los auf junge Erwach-
sene als spielende Zielgruppe konzentriert hatte. Ent sprechend lassen sich auf 
die Ergebnisse des kommunika tions wissen schaft lichen Projekt teils eben falls 
wichtige Hand lungs empfeh lungen gründen, die sowohl bei der medien pädagogi-
schen Praxis als auch bei der Spieleindustrie ansetzen.

Politik und Medien pädagogik sind gleichermaßen auf gerufen, sich der 
Heraus forde rung durch In-Game-Werbung zu stellen. In welche Richtung diese 
Initiativen weisen sollten, wurde im voran gegangenen Kapitel (IV.1) vor gestellt: 
Die Ver einheit lichung der Rechts vorschriften, die Einfüh rung von Kennzeich-
nungs pflichten (und -selbst verpflich tungen), die Förde rung der Werbekompetenz 
und die Ver besse rung des Daten schutzes und des Daten schutz bewusstseins bei 
Anbietern und Spielern sind die zentralen Empfeh lungen, die aus dem vor lie-
genden Forschungs projekt er wachsen. Politik und Medien pädagogik sind gut 
beraten, den Dialog mit den Akteuren hinter der In-Game-Werbung zu suchen 
und diese auch in die Pflicht zu nehmen, wenn es etwa um Kennzeich nungs-
maß nahmen oder auch die Ausstat tung modernisierter Werbekompetenz-An-
sätze geht. Gerade vor dem Hinter grund, dass immer neue, technisch aus gefeilte 
und noch besser „ge tarnte“ Formen der In-Game-Werbung das be stehende 
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Repertoire (Kapitel  I.2) er gänzen werden, ist es ge boten, die Industrie aktiv 
mit medien pädagogi schen Erforder nissen, aber auch mit den medien recht lichen 
Rahmen bedin gungen zu konfrontieren und eine Mitwir kung an der rezipienten-
freund lichen Aus gestal tung sowie Rahmung von In-Game-Werbung zu ver-
langen.

Die Akteure der Medien aufsicht und -beobach tung (einschließ lich der 
Landes anstalt für Medien NRW) sind auf gerufen, bei der Weiter verfol gung 
des Themas In-Game-Werbung den Trialog zwischen Industrie, Medien päda-
gogik und Medien politik zu stimulieren und auf die wesent lichen Fragen zu 
lenken. Die in diesem Bericht zusammen getragenen Erkenntnisse können hier-
für sowie für die Aus gestal tung regulie rungs bezogener und werbekompetenz-
bezogener Maßnahmen wertvolle Anregun gen liefern. Gerade die Landes-
medien anstalten mit ihren zentralen Auf gaben im Bereich der Medien aufsicht 
und der Beobach tung von Medien entwick lungen können und sollten eine Vor-
reiter rolle dabei einnehmen, die Politik bei der recht lichen Handha bung von 
In-Game-Werbung, insbesondere bei der Ver einheit lichung von Rechts vorschrif-
ten und bei der Realisa tion von Kennzeich nungs- und Daten schutz verpflich-
tungen zu unter stützen.

Zugleich kommt der kommunika tions wissen schaft lichen und medien pädago-
gi schen Forschung die Aufgabe zu, die hier be gonnenen Ansätze weiter zuver-
folgen. Denn aus den hier zusammen getragenen Erkennt nissen lässt sich eine 
Reihe von Anschluss fragestel lungen ab leiten, die hier nur kurz benannt werden:

– Recht liche Handha bung von In-Game-Werbung in anderen Ländern und 
im europäi schen Kontext: Die im vor liegenden Band an gestellten Betrach-
tungen be rücksichtigen bereits europarecht liche Vor gaben. Ver gleiche mit 
den geltenden Vor schriften in anderen Nationalstaaten sowie eine Zukunfts-
perspektive für eine europaweit einheit liche (oder zumindest konvergierende) 
Regulie rung ver bleiben indes als nach folgende Fragestel lungen. Hier ergeben 
sich ent sprechend rechts wissen schaft liche Anschluss perspektiven, die mittel-
fristig auch wieder den politisch-gesell schaft lichen Umgang mit In-Game-
Werbung in Deutschland be treffen könnten.

– Prävalenz von ver schiedenen Varianten der In-Game-Werbung: Auf grund 
der Vielfalt der Erschei nungs formen stellt eine quantitative Unter suchung, 
welche Varianten der In-Game-Werbung wie häufig ein gesetzt werden, eine 
enorme empirisch-methodi sche Heraus forde rung dar. Als „be sonders inter-
aktives“ Medium sind objektive, reliable und damit valide Inhalts analysen 
bei Computerspielen be sonders schwierig.1 Zudem wäre die Benen nung der 
Grundgesamt heit und die Ziehung einer aus sagekräftigen Stichprobe an-

1 Vgl. Klimmt, C., Vorderer, P.  & Ritterfeld, U. (2007). Interactivity and generalizability: New media, new 

challenges. Communication Methods and Measures, 1(3), S. 169 ff.
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gesichts der Bandbreite der Spielangebote (offline, online, Misch formen, 
Brows erspiele etc.) und der hohen Dynamik im Markt (neue An gebote er-
scheinen täglich, andere ver schwinden wieder) eben falls mit hohen Anforde-
rungen ver bunden. Gleichwohl wäre es lohnend, die hier erarbeitete Be-
schrei  bungs systematik für eine inhalts analyti sche Prävalenz untersuchung 
zu nutzen. Denn damit würden die Annahmen der weiten Ver brei tung von 
In-Game-Werbung auf solide empiri sche Grundlagen ge stellt und zugleich 
eine Orientie rung darüber geschaffen, welche Formen der In-Game-Werbung 
– nämlich die ge bräuch lichsten Formen oder diejenigen, die be sonders bei 
kinder affinen Genres auf treten  – am ehesten der medien recht lichen und 
medien pädagogi schen Aufarbei tung be dürfen.

– Entwick lungs psychologie der In-Game-Werbekompetenz: Weil Computer-
spiele auch in Zukunft einen zentralen – wenn nicht den zentralen – Platz 
im Unter hal tungs port folio junger Menschen einnehmen werden, sollte auch 
die hier be gonnene Forschung zu Alters unterschieden im Umgang mit 
In-Game-Werbung weiter geführt werden. Der Ver gleich von 11- bis 13-jähri-
gen Spielern mit jungen Erwachsenen könnte fort gesetzt werden, indem die 
gesamte Alters spanne vom Vor schulalter bis zum Senioren alter in der Rezep-
tions analyse be rücksichtigt wird. Ähnlich wie in der Forschung zu TV-Wer-
bung2 und könnte so ein ent wick lungs psychologisch fundiertes Modell des 
Kompetenzerwerbs bezüg lich In-Game-Werbung ent stehen, das wiederum 
die Medien regulie rung und die medien pädagogi sche Praxis mit wichtigem 
Wissen für die alters spezifi schen Handha bungs strategien ver sorgen würde.

– Begleit forschung zu medien pädagogi schen Interven tionen: Auch die im 
vorliegenden Band erarbei teten Vor schläge für Inhalte und Strategien 
des medien pädagogi schen Umgangs mit In-Game-Werbung be dürften der 
wissen schaft lichen Beglei tung. Anschluss fragestel lungen be ziehen sich hier 
auf die Ermitt lung bereits be stehender Aktivitäten etwa von Ver einen und 
Initiativen zur Förde rung von Medien kompetenz sowie auf die be gleitende 
Evalua tion von neuen medien pädagogi schen Curricula und Ver mitt lungs-
strategien im Bereich der In-Game-Werbung.

Zum Ab schluss soll der Blick noch einmal auf die Spieler selbst gerichtet 
werden. Ver schiedene Institu tionen, die sich mit Werbung be schäftigen, wurden 
bereits erwähnt und zum Handeln auf gefordert. Doch was ist mit Blick auf die 
Nutzer und Adressaten von In-Game-Werbung zu sagen, nämlich die Spieler? 
Zunächst einmal ist ihre auch in den berich teten Studien mehrfach be obachtete 
positive Grundhal tung zu In-Game-Werbung zu respektieren. Die vor gestellten 
Hand lungs empfeh lungen sollten daher keines falls als grundsätz liche Ableh nung 

2 Z. B. Nieding, G., Ohler, P., Bodeck, S.  & Werchan, A. (2006). Werbung im Fernsehen: Experimentelle 

Methoden zur Erfassung der Verstehensleistung von Kindern. Zeitschrift für Medienpsychologie, 18(3), S. 94 ff.
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von In-Game-Werbung miss verstanden werden. In-Game-Werbung ist im 
Grundsatz legitim und stößt auch auf Akzeptanz bei den Spielern. In manchen 
Fällen trägt In-Game-Werbung auch zum Spielspaß bei, weil sie dem Spiel-
geschehen mehr Authentizität ver leiht. Insofern sehen Spieler in der In-Game-
Werbung durch aus einen Nutzen. Traditionell sind „Gamer“ auch ein kritisches 
Publikum, das seine Vor behalte gegen „schlechte“ Neuerun gen durch aus zu 
artikulieren weiß und dabei auf Anbieter trifft, die solche Kritik in der Regel 
sehr ernst nehmen. Dieser optimisti schen Sicht auf die Souveränität der Nutzer 
–  auch in ihrem positiven Urteil über In-Game-Werbung – stehen allerdings 
die auf gezeigten Probleme hoch-integrierter Werbeformen ent gegen. Außerdem 
ist die Tatsache zu be denken, dass eine zunehmende Bandbreite von Erlös-
modellen in der Spielebranche weg geht vom klassi schen Laden verkauf und 
hinschwenkt zu Online-Erlösen einschließ lich Werbung und In-Game-Place-
ments. „Casual Games“, „Browser Games“ und „Free-to-Play“ sind die Schlag-
worte dieses Trends, die zahl reichen Spielern –  gerade jungen Spielern mit 
geringen Budgets, die sie für Computerspiele aus geben können  – sehr ent-
gegen kommen. In dem Maße, in dem sich Computerspiele und die Werbung 
in ihnen weiter entwickeln und aus breiten, ist daher die Frage nach der Souverä-
nität und Kompetenz der Spieler im Umgang mit In-Game-Werbung regelmäßig 
neu zu stellen – und zwar nicht, um die Spieler zu bevor munden, sondern um 
ihnen zu helfen, etwaige kommunikative Nachteile gegen über raffinierten und 
„ver borgenen“ Varianten dieser noch immer im Wandel befind lichen Werbeform 
auszu gleichen.
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Anhang

Anhang 1: Leitfaden (Kurz version) Interviewstudie

Dimensionen Inhalt licher Fokus An gespr. Notizen

Erinne rung, 
Wahrneh mung, 
Identifika tion

Beschrei bung des Spiels (das zuvor ge spielt wurde) (   )

2 Screens hots
–  Visuelle Werbung + Product Placement 

identifizieren (Identifika tion)
–  Werbeinhalt be schreiben

(   )

Werbung in anderen Computerspielen 
(erinnern/be schreiben)

(   )

Unter schiede zwischen TV-Werbung und 
Werbung in Computerspielen

(   )

Ver ständnis Wissen über Werbung in Computerspielen
(Ziele, Adressaten, Wirkung + 
Gespräche über Werbung mit Eltern/ in Schule)

(   )

Bewer tung Einfluss Werbung auf Reali täts nähe (   )

Einfluss der Werbung auf den Spielspaß (   )

An gebote:  Geld zahlen – keine Werbung
kosten los – Werbung

(   )

Wertender Ver gleich: 
Werbung im TV und Werbung in Computerspielen

(   )

Fragen zum 
Spiel verhalten

Frequenz: jeden Tag/oder wie oft in der Woche? (   )

Art der Computerspiele (   )
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Anhang 2: Fragebogen Experimentalstudie (Kinder)

153

Nr:��
�
Experimentalbed.�(V�=�Verfolgerkamera/C�=�Cockpitkamera):� ���������������
�
Fragenreihenfolge:�Auto�last�
�
Interviewer/in:�____________________________�
�
Datum:�__________________�
�
�
�

Fragebogen�
�
�
�
Angaben�zur�Person�
�
Alter:�____�Jahre�
�
�
Geschlecht:���männlich�
��������

���������weiblich�
�
�
Klassenstufe:�_____�Klasse�
�
�
Schule:�_______________________________________�
�
�
�
�
Allgemeine�Hinweise�
�
� Soweit�nicht�anders�vermerkt,�lesen�Sie�dem�Kind�die�Antwortmöglichkeiten�bitte�nicht�vor,�sondern�

ordnen�Sie�seine�frei�gegebenen�Antworten�–�evt.�unterstützt�durch�Nachfragen�–�entsprechend�zu.�
�

� Soweit�nicht�anders�vermerkt,�kann�nur�eine�Antwort�angekreuzt�werden.��
�

� Zeichenerklärung�
[…]��=�Anweisung/Hinweise�für�den�Interviewer��
� � �=�Fragetext�

[Frage�1�und�Frage�2�noch�VOR�dem�Spiel�stellen]�
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�
Frage�1�
�
�
�
�
�
�

o jeden�Tag��

o mehrmals�in�der�Woche�

o alle�paar�Wochen�mal���

o nie���[falls,�weiter�mit�Autorennspiel]�

o weiß�nicht/k.A.��[falls,�weiter�mit�Autorennspiel]�
�
�
Frage�2�
�
�
�

[Bitte� notieren� Sie� stichwortartig� die�Antworten�des� Kindes.�Dabei� ist� es� egal,� ob� es� Spieletitel� oder� �genres�
nennt.]�

____________________________________________________________________�

____________________________________________________________________�

____________________________________________________________________�
�
�
�—�Autorennspiel�—�
�
[Bitten�Sie�nun�das�Kind,�das�Autorennspiel�in�der�vorgegebenen�Bedingung�(Verfolgerkamera/Cockpit)�zu�spie�
len.�Das�Kind�sollte�ca.�7�Minuten,�fahren�(ggf.�also�mehrere�Runden).�Setzen�Sie�sich�wenn�möglich�etwas�ab�
seits�von�dem�Kind�hin,�sodass�es�sich�nicht�beobachtet�fühlt.�Wenn�die�7�Minuten�vorbei�sind,�bitten�Sie�das�
Kind,�mit�dem�Spielen�aufzuhören�und�pausieren�das�Spiel�(Esc�Taste).�Bitte�notieren�Sie�unten�die�gefahrene�
Rundenanzahl.�Dann�fahren�Sie�bitte�mit�dem�Fragebogen�fort.]�
�
Rundenanzahl:�____�Runden�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Ich�möchte�dich�gleich�bitten,�für�ein�paar�Minuten�ein�Computerspiel�zu�spielen�
und�zwar�ist�das�ein�Autorennspiel.�Wie�ist�denn�das�bei�dir,�spielst�du�Compu�
terspiele?��

[Wenn� „Ja“,� aber� Kind� führt� nicht� selbst� weiter� aus,� bitte� nachfragen]: ���
Und�wie�oft�spielst�du�so?�

Und�was�spielst�du�so�für�Spiele?�
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�
[Bitte�nehmen�Sie�die�beiliegende�Smiley�Skala�zur�Hand]�
Frage�3�
�
�
�
�
�

[Erklären�Sie�dem�Kind�nun�kurz,�was�welcher�Smiley�aussagt�und�bitten�Sie�das�Kind,�auf�den�Smiley�zu�tippen,�
der�am�besten�ausdrückt,�wie�viel�Spaß�es�beim�Spielen�hatte,�und�übertragen�Sie�die�Wahl�entsprechend�in�die�
Skala�im�FB.]�
�
�
Ich�hatte�beim�Spielen�…�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
Frage�4�
�
� � � � � � � � � � � �
�
�

o ja�

o nein�

o weiß�nicht/k.A.�
� �
Frage�5�
�
�
�
�
�
�
�

[Bitte�notieren�Sie�die�Antwort�des�Kindes�in�Stichworten.�Sie�können�ggf.�unterstützend�nachfragen,�z.B.:�Und�
wozu�ist�Werbung�noch�gut�...?/Wenn�du�mal�an�die�Werbung�im�Fernsehen�denkst�…�etc.]�
�
____________________________________________________________________�

____________________________________________________________________�

[Falls�Kind�Werbung�nicht�erklären�kann,�siehe�Exkurs�auf�der�nächsten�Seite]

�

�
�
�

gar�keinen�
Spaß�

�
�
�

wenig�Spaß�
�

�
�
�

mittelmäßig�
Spaß�

�
�

viel�Spaß�
�

�
�

sehr�viel�Spaß�
�

� � �

Jetzt�habe�ich�erst�einmal�eine�allgemeine�Frage,�die�nichts�mit�dem�Spiel�zu�tun�
hat.�Und�zwar�stell�dir�bitte�einmal�vor,�dich�fragt�ein�jüngeres�Kind,�was�denn�
eigentlich�„Werbung“�ist?�Wie�würdest�du�dem�Kind�erklären,�was�Werbung�ist�
und�wozu�es�sie�gibt?��

Zunächst�würde� ich� gerne� von� dir� erfahren,�wie� du� das� Spiel� so� fandest.�Und�
zwar�würde�ich�dich�dazu�bitten,�mir�hier�mit�diesen�Smileys�zu�sagen,�wie�viel�
Spaß�dir�das�Spiel�gemacht�hat.���

Das�Spiel�heißt� ja�DTM�Race�Driver� III.�Hast�du�das�vor�heute�eigentlich�schon�
einmal�gespielt,�also�kanntest�du�das�Spiel�schon?�
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�

[Exkurs:�Was�ist�Werbung]�

�

�

�

�
�
Frage�6�
�

�

o ja�������

o nein��[falls,�weiter�mit�Frage�8]��

o weiß�nicht/k.A.��[falls,�weiter�mit�Frage�8]��
�
�

Frage�7�

�

�

[Bitte�notieren�Sie�die�Antworten�der�Kinder.�Geben�Sie�bitte�keine�konkreten�Tipps.]�

o Es�wurde�geworben�für:�

____________________________________________________________________�

____________________________________________________________________�

____________________________________________________________________�

o keine�konkrete�Erinnerung���

o weiß�nicht/k.A.�

�
�
Frage�8�
�

�
�

o ja�

o nein��[falls,�weiter�mit�Frage�10]��

o weiß�nicht/k.A.��[falls,�weiter�mit�Frage�10]�
�

Und�wenn�du�an�das�Autorennspiel�denkst,�das�du�gerade�gespielt�hast:�War�in�
dem�Spiel�Werbung�drin?��

Und�kannst�du�dich�erinnern,�was�das�für�Werbung�war?�Wofür�wurde�da�ge�
worben?�

Und�kannst�du�dich�an�irgendwelche�Marken�oder�Schilder�von�Firmen�erinnern,�
die�in�dem�Spiel�vorgekommen�sind?�

Werbung,�das�sind�Bilder�oder�Geschichten,�mit�denen�ein�bestimmtes�Produkt�
einer�Firma�vorgestellt�werden�soll.�Damit� �soll�erreicht�werden,�dass�das�Pro�
dukt� bekannt� wird� und� die� Leute� sich� daran� erinnern,� es� gut� finden� und� es�
kaufen.� Werbung� kann� man� an� ganz� verschiedenen� Orten� sehen� und� hören,�
zum�Beispiel�auf�Plakaten,�im�Fernsehen,�im�Radio�oder�im�Internet.�
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�
Frage�9�

�
�

�

[Bitte�notieren�Sie�die�Antworten�der�Kinder.�Geben�Sie�bitte�keine�konkreten�Tipps.]�

o Erinnerung�an�die�Marken:�

____________________________________________________________________�

____________________________________________________________________�

____________________________________________________________________�

o keine�Erinnerung���

o weiß�nicht/k.A.�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Und�was�waren� das� für�Marken?�An�welche� von� den�Marken� kannst� du� dich�
noch�erinnern?�
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�
Frage�10�

�
�

�

�

�

�

[Bitte� legen�Sie�dem�Kind�nun�die�beiliegende�Marken�Liste�vor�und� lassen�es� selbstständig�ankreuzen.�Bitte�
geben�Sie�keine�Tipps.�Übertragen�Sie�bitte�parallel�die�Auswahl�des�Kindes�in�die�untenstehende�Liste.]� � �
�

�

�

Welche�dieser�Marken�hast�du�im�Spiel�gesehen?�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

� �

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

�

�

�
�
�
�
�
�
�

� �

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�

Als�nächstes�zeige�ich�dir�eine�Liste,�auf�der�verschiedene�Marken�oder�Schilder�
von�Firmen�draufstehen.�Bitte�schaue�dir�die�Liste�in�Ruhe�an�und�kreuze�dann�
alle�Marken�an,�von�denen�du�meinst,�dass�sie� im�Rennspiel�von�eben�gezeigt�
wurden.� Also�mach� bitte� ein� Kreuz� bei� den�Marken,� die� du� im� Spiel� gesehen�
hast.�Aber�Vorsicht,�vielleicht�war�von�dieser�Liste�auch�keine�Marke�im�Spiel�–�
mache� nur� ein� Kreuz,�wenn�du� dir� sicher� bist,� die�Marke� im� Spiel� gesehen� zu�
haben!�
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�
[Bitte�nehmen�Sie�die�Daumen�Skala�zur�Hand.]�
�
�

Frage�11��

�

�

�

[Erklären�Sie�dem�Kind�nun�kurz,�was�welcher�Daumen�aussagt�und�bitten�Sie�das�Kind,�nach�jedem�Satz�auf�den�
für�es�zutreffenden�Daumen�zu�tippen�und�übertragen�Sie�die�Wahl�entsprechend�in�die�Skala�im�FB.]�

�

� �

�

trifft�gar�
nicht�zu�

�

�

trifft�eher�
nicht�zu�

�

teils,�teils�

�

�

trifft�eher�
zu�

�

�

trifft�voll�
und�ganz�

zu�

?�

weiß�
nicht/�
k.A.�

Die�Marke�Audi�kenne�ich�sehr�gut.�

� � � � � �

Audi�baut�super�Autos.�

� � � � � �

Ich�mag�die�Marke�Audi�gerne.��

� � � � � �

Wenn� ich� mir� ein� Auto� kaufen�
würde,� dann� würde� ich� mir� einen�
Audi�kaufen.��

� � � � � �

� �

�

trifft�gar�
nicht�zu�

�

�

trifft�eher�
nicht�zu�

�

teils,�teils�

�

�

trifft�eher�
zu�

�

�

trifft�voll�
und�ganz�

zu�

?�

weiß�
nicht/�
�k.A.�

Die�Marke�Red�Bull� kenne� ich� sehr�
gut.� � � � � � �

Red�Bull�ist�ein�super�Getränk.�

� � � � � �

Ich�mag�die�Marke�Red�Bull�gerne.��

� � � � � �

Wenn� ich� mir� ein� Energie�Getränk�
kaufen�würde,�dann�würde� ich�mir�
ein�Red�Bull�kaufen.��

� � � � � �

Mich�interessiert,�was�du�über�bestimmte�Marken�weißt�und�was�du�so�über�sie�
denkst.� Hier� sind� einige� Marken� aufgelistet,� die� auch� in� dem� Rennspiel� drin�
waren.� Ich� lese�dir� jetzt�ein�paar�Sätze�vor,� in�denen�etwas�über�diese�Marke�
gesagt�wird.�Du� kannst�dann�hier�mit�Hilfe�der�Daumen�zeigen,� ob�der� Inhalt�
des�Satzes�auf�dich�zutrifft�oder�nicht.�
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�
�
�
[Bitte�nehmen�Sie�nun�das�Werbung�Bilderset�zur�Hand.]���
�

Frage�12��
�
�
�
�
�
�

� keine�Werbung� Werbung

Bild�1� � �
�

Bild�2� � Audi�Placement
�
�

Werbung�auf�d.�Audi
�

Bild�3� � �
�

Bild�4� � �
�

�
[Nun�nehmen�Sie�bitte�1.)�die�2�Daumen�Skala�und�2.)�Bild�1�(„Vodafone“)�zur�Hand.�Je�nachdem,�ob�das�Kind�
die� dort� gezeigte� Brand�Presence�Werbemaßnahmen� zuvor� korrekt� als� Werbung� erkannt� hatte� oder� nicht,�
wählen�Sie�bitte�die�entsprechende�Einleitung]:��
�
�
�
�
�
�

�

�

trifft�gar�
nicht�zu�

�

�

trifft�eher�
nicht�zu�

�

teils,�teils�

�

�

trifft�eher�
zu�

�

�

trifft�voll�
und�ganz�

zu�

?�

weiß�
nicht�/�
k.A.�

Die�Marke�Vodafone�kenne� ich� sehr�
gut.� � � � � � �

Vodafone�ist�eine�super�Handyfirma.�

� � � � � �

Ich�mag�die�Marke�Vodafone�gerne.��

� � � � � �

Wenn� ich� einen� Handyvertrag� ab�
schließen�würde,�dann�würde� ich�zu�
Vodafone�gehen.�

� � � � � �

Hier�sind�nun�einige�Bilder�aus�dem�Rennspiel,�das�du�vorhin�gespielt�hast.� Ich�

zeige� dir� jetzt� nacheinander� die� Bilder� und� du� schaust� sie� dir� bitte� einfach� in�

Ruhe�an�und�sagst�mir�dann� jeweils,�ob�auf� ihnen�Werbung�zu�sehen� ist�oder�
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�
�
�

Frage�13�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
[Bitte�erklären�Sie�kurz�die�2�Daumen�Skala.�Lesen�Sie�dann�bitte�jeden�Satz�(komplett)�einzeln�vor�und�über�
tragen�die�jeweilige�Daumen�Wahl�des�Kindes�in�den�FB.]�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
[Lassen�Sie�die�2�Daumen�Skala� liegen�und�nehmen�nun�bitte�Bild�2� („Audi“)�zur�Hand.�Auch�hier�wählen�Sie�
bitte�den�passenden�Einstieg,�je�nachdem,�ob�das�Kind�das�Game�Element�zuvor�korrekt�als�Werbung�erkannt�
hat�oder�nicht.]�
�
�

Frage�14�
�
�
�
�
�
�
[Lesen�Sie�bitte�jeden�Satz�(komplett)�einzeln�vor�und�übertragen�die�jeweilige�Daumen�Wahl�des�Kindes�in�den�
FB.]�

�
�
�
Diese�Werbung�…��

�
�

trifft�gar�
nicht�zu�

�
�

trifft�voll�
und�ganz�

zu�

soll�einen�dazu�bringen,�Sachen�von�der�
Firma�zu�kaufen.�

ist�einfach�so�da,�ohne�besonderen�
Grund.�

soll�einen�auf�die�Firma�aufmerksam�
machen.���

soll�einfach�nur�die�Umgebung�verschö�
nern.�

[erkannt]:�Wie�du�ja�bereits�richtig�erkannt�hast,�ist�auf�diesem�Bild�Werbung�zu�sehen.��

[nicht�erkannt]:�Wenn�wir�uns�noch�mal�dieses�Bild�hier�anschauen,�da� ist�hier�zum�Beispiel�auch�
Werbung�zu�sehen.�

Wenn�du�mal�überlegst,�was�meinst�du�denn,�warum�ist�diese�oder�ähnliche�Werbung�überhaupt�in�
dem� Rennspiel� drin?� Hier� habe� ich� ein� paar� Gründe� aufgelistet,� wozu� diese� Werbung� gut� sein�
könnte.�Ich�lese�dir�die�Gründe�nun�einzeln�vor�und�du�sagst�mir�bitte�für�jeden�Grund,�ob�du�ihn�zu�
treffend�findest�oder�nicht.�Dafür�kannst�du�auf�einen�der�beiden�Daumen�hier�zeigen.�

[erkannt]:�Auch�bei�diesem�Bild�hattest�du�ja�richtig�erkannt,�dass�auf� ihm�Werbung�zu�sehen� ist,�
nämlich�hier,�der�Audi.��

[nicht�erkannt]:�Und�schau�mal�hier,�auf�diesem�Bild,�da�ist�auch�Werbung�zu�sehen�und�zwar�hier,�
der�Audi.�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
Frage�15�
�
�
�
�
�
�

�

�

Vielen�Dank�für’s�Mitmachen!

�
�
�
Diese�Werbung�…��

�
�

trifft�gar�
nicht�zu�

�
�

trifft�voll�
und�ganz�

zu�

soll�einen�dazu�bringen,�Sachen�von�
der�Firma�zu�kaufen.�

�

�

ist�einfach�so�da,�ohne�besonderen�
Grund.�

�

�

soll�einen�auf�die�Firma�aufmerksam�
machen.���

�

�

soll�einfach�nur�die�Umgebung�ver�
schönern.�

�

�
�
Werbung�
in�Computerspielen�…�

�

trifft�gar�
nicht�zu�

�

trifft�eher�
nicht�zu�

�

teils,�teils�

�

�

trifft�eher�
zu�

�

trifft�voll�
und�ganz�zu�

ist�langweilig.� � � � � �

ist�interessant.�
� � � �

�
� �

macht�das�Spiel�realistischer.��
� � � � �

���������������stört�beim�Spielen.�
� �

�
� �

Zum�Abschluss�würde�ich�gerne�noch�von�dir�erfahren,�wie�du�ganz�allgemein�Werbung�in�Compu�
terspielen�findest?�Dazu�hat�ja�jeder�eine�andere�Meinung.�Hier�sind�Meinungen�von�anderen�Kin�
dern�zu�Werbung�in�Computerspielen�aufgelistet;�die�lese�ich�dir�jetzt�nacheinander�vor.�Bitte�sage�
mir�mit�Hilfe� dieser�Daumen,� ob� du� die�Meinung,� die� ich� jeweils� vorlese,� zutreffend� findest� oder�
nicht.�
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Anhang 3: Fragebögen Experimentalstudie (Erwachsene)

163

�
�
�

Fragebogen�
�
Liebe(r)�Teilnehmer/in,�
�
danke,� dass� Sie� sich� entschieden� haben� an� unserer� Studie� teilzunehmen.�Wir�werden� Ihnen� vor�
dem�Spielen�einige�Fragen�stellen,�dann� legen�Sie�zum�Spielen�den�Fragebogen�kurz�beiseite�und�
danach�folgen�noch�einige�weitere�Fragen.�
Die�Studie�erfolgt�im�Rahmen�eines�Kooperationsprojekts�mit�der�Johannes�Gutenberg�Universität�
Mainz�und�der�Landesanstalt�für�Medien�Nordrhein�Westfalen.�
�
Bitte�nehmen�Sie�sich�zum�Beantworten�der�Fragen�so�viel�Zeit�wie�nötig,�es�geht�hier�nicht�darum,�
dass�Sie�Leistung�erbringen,�sondern�um�Ihre�Erinnerung�und�Meinung.��
�
Die�Befragung�erfolgt�anonym,�und�die�erhobenen�Daten�werden�streng�vertraulich�behandelt,�es�
erfolgt� keine�Weitergabe� an� dritte� Parteien.� Die� Daten� dienen� ausschließlich�wissenschaftlichen�
Zwecken.��
�
Vielen�Dank�für�Ihre�Mithilfe!�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Als�Erstes�möchten�wir�Sie�bitten,�einige�Angaben�zu�Ihrer�Person�zu�machen.�
�
Alter:�____�Jahre�
�
�
Geschlecht:���männlich�
��������

�����������weiblich�
�
�
Studienfach:�________________________________________�
�
�
Voraussichtlicher�Abschluss�(BA,�MA�usw.):�________________________________________�
�
�
�
�
�
Nun�folgen�zwei�Fragen�zu�Ihrer�Computerspielnutzung.�
�
Frage�1�
�
�
�

o jeden�Tag� �

o mehrmals�in�der�Woche�

o alle�paar�Wochen�mal�� �

o nie���[weiter�mit�Frage�3]�

o weiß�nicht�[weiter�mit�Frage�3]�
�
�
Frage�2�
�
�
�
�

____________________________________________________________________�

____________________________________________________________________�

____________________________________________________________________�
�

Wie�häufig�spielen�Sie�Computerspiele?�

Und�was�spielen�Sie�für�Spiele?�



216

165

Jetzt�möchten�wir�Sie�bitten,� sich�dem�Spiel� zuzuwenden.�Sie�haben�7�Minuten�Spielzeit�und�be�
kommen�Bescheid,�sobald�die�Zeit�abgelaufen�ist.�Danach�geht�es�weiter�mit�dem�Fragebogen.�
Nun�folgen�einige�Fragen�dazu,�wie�Ihnen�das�Spiel�gefallen�hat.�
�
Frage�3�
�
�
�
Bitte�kreuzen�Sie�ganz�links�an,�wenn�Ihnen�das�Spiel�gar�keinen�Spaß�gemacht�hat�und�ganz�rechts,�
wenn�es� Ihnen�sehr�viel�Spaß�gemacht�hat.�Mit�den�Kästchen�dazwischen�können�Sie� Ihre�Aussage�
abstufen.�
�
�
Ich�hatte�beim�Spielen�…�
�

�
gar�keinen�Spaß���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������sehr�viel�Spaß�

1�
�
�

2�
�
�

3
�
�

4
�
�

5
�
�

�
�
Frage�4�
�
� � � � � � � � � � � �
�
�

o ja�

o nein�

o weiß�nicht
�
�
�
�
�
�

�

Hat�Ihnen�das�Spiel�Spaß�gemacht?�

Das�Spiel�heißt�DTM�Race�Driver�III.�Haben�Sie�das�Spiel�vor�heute�schon�

einmal�gespielt?�
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In�den�folgenden�Fragen�wird�es�um�den�Inhalt�des�Spiels�und�Ihre�Erinnerung�daran�gehen.�
�
Frage�5�
�

�
�

o ja�������

o nein��[weiter�mit�Frage�7]��

o weiß�nicht�[weiter�mit�Frage�7]��
�
�
�
�
�
�

Frage�6�

�

�

o Es�wurde�geworben�für:�

____________________________________________________________________�

____________________________________________________________________�

____________________________________________________________________�

o keine�konkrete�Erinnerung���

o weiß�nicht�
�
�
Frage�7�
�

�
�

o ja�

o nein��[weiter�mit�Frage�9]��

o weiß�nicht�[weiter�mit�Frage�9]�
�
�
�

Wenn�Sie�an�das�Computerspiel�denken,�das�Sie�gerade�gespielt�haben,�

ist�Ihnen�da�Werbung�aufgefallen?�

Können�Sie�sich�erinnern,�wofür�im�Spiel�geworben�wurde?��

Können� Sie� sich� an� irgendwelche�Marken� oder� Schilder� von� Firmen� er�
innern,�die�in�dem�Spiel�vorgekommen�sind?�
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Frage�8�
�

�

o Erinnerung�an�die�Marken:�

____________________________________________________________________�

____________________________________________________________________�

____________________________________________________________________�

o keine�konkrete�Erinnerung���

o weiß�nicht�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

An�welche�Marken�können�Sie�sich�noch�erinnern?��
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Frage�9�
�

�

�

�

�
�

Welche�dieser�Marken�haben�Sie�im�Spiel�gesehen?�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

� �

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

�

�

�
�
�
�
�
�
�

� �

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�

Als�Nächstes�finden�Sie�hier�eine�Liste,�in�der�verschiedene�Marken�oder�

Schilder�von�Firmen�auftauchen.�Bitte�schauen�Sie�sich�die�Liste�in�Ruhe�

an�und�kreuzen�dann�alle�Marken�an,�von�denen�Sie�meinen,�dass�sie�im�

Rennspiel� von� eben� gezeigt� wurden.� Machen� Sie� bitte� nur� ein� Kreuz,�

wenn�Sie�sich�sicher�sind,�die�Marke�im�Spiel�gesehen�zu�haben.�
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Als�nächstes�kommen�nun�einige�Fragen�zu�bestimmten�Marken,�bei�denen�es�um�Ihr�Wissen�über�
die�Marke�und�Ihre�Meinung�zu�der�Marke�geht.�

Frage�10��

�

�

�

�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� �

�

trifft�gar�
nicht�zu�

�

�

trifft�eher�
nicht�zu�

�

teils,�teils�

�

�

trifft�eher�
zu�

�

�

trifft�voll�
und�ganz�

zu�

?�

weiß�nicht�

Die� Marke� Audi� kenne� ich� sehr�
gut.� � � � � � �

Audi�baut�super�Autos.�

� � � � � �

Ich�mag�die�Marke�Audi�gerne.��

� � � � � �

Wenn� ich� mir� ein� Auto� kaufen�
würde,� dann� würde� ich� mir�
einen�Audi�kaufen.��

� � � � � �

Hier�sind�einige�Marken�aufgelistet,�die�auch�in�dem�Rennspiel�enthalten�

waren.� In�der�Tabelle�finden�Sie�Aussagen�über�die�Marken.�Bitte�kreu�

zen�Sie�an,� inwieweit�der� Inhalt�des� jeweiligen�Satzes�auf�Sie�gar�nicht�

zutrifft�oder�voll�und�ganz�zutrifft.�Mit�den�Kästchen�dazwischen�können�

Sie�Ihre�Aussage�abstufen.�
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�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� �

�

trifft�gar�
nicht�zu�

�

�

trifft�eher�
nicht�zu�

�

teils,�teils�

�

�

trifft�eher�
zu�

�

�

trifft�voll�
und�ganz�

zu�

?�

weiß�nicht�

Die�Marke�Red�Bull� kenne� ich� sehr�
gut.� � � � � � �

Red�Bull�ist�ein�super�Getränk.�

� � � � � �

Ich�mag�die�Marke�Red�Bull�gerne.��

� � � � � �

Wenn� ich� mir� ein� Energie�Getränk�
kaufen�würde,�dann�würde� ich�mir�
ein�Red�Bull�kaufen.��

� � � � � �

�

�

trifft�gar�
nicht�zu�

�

�

trifft�eher�
nicht�zu�

�

teils,�teils�

�

�

trifft�eher�
zu�

�

�

trifft�voll�
und�ganz�

zu�

?�

weiß�nicht�

Die�Marke�Vodafone�kenne� ich� sehr�
gut.� � � � � � �

Vodafone�ist�eine�super�Handyfirma.�

� � � � � �

Ich�mag�die�Marke�Vodafone�gerne.��

� � � � � �

Wenn� ich� einen� Handyvertrag� ab�
schließen�würde,�dann�würde� ich�zu�
Vodafone�gehen.�

� � � � � �
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In�der�letzten�Frage�soll�es�allgemein�um�Werbung�in�Computerspielen�gehen.��
�
Frage�11�
�
�
�
�
�
�

�

�

Vielen�Dank�für�Ihre�Hilfe!

�
�
Werbung�
in�Computerspielen�…�

�

�

trifft�gar�
nicht�zu�

�

trifft�eher�
nicht�zu�

�

�

teils,�teils�

�
�

�

trifft�eher�
zu�

�

�

trifft�voll�
und�ganz�zu

ist�langweilig.� � � � � �

ist�interessant.�
� � � �

�
� �

macht�das�Spiel�realistischer.��
� � � � �

���������������stört�beim�Spielen.�
� �

�
� �
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: Computerspiele gehören heute zu den beliebtesten Unterhaltungsangeboten bei Kindern
und Jugendlichen. Neuerdings gewinnen sie auch als Werbeträger an Bedeutung. In zahl-
reichen Spielen finden sich werbliche Inhalte, die in unterschiedlichster Art und Weise in
das Spielgeschehen integriert sind. Die „Verschmelzung“ von Werbe- und Spieleinhalten
sowie die hohe Präsenz und Vielfalt der In-Game-Werbung stellen Medienrecht und
Medienpädagogik vor neue Herausforderungen. 

Der Band setzt sich mit diesen Herausforderungen auseinander. Das Phänomen In-Game-
Werbung wird systematisch beschrieben und der Forschungsstand aufgearbeitet. Eine
ausführliche Analyse thematisiert Fragen der gesetzlichen Regulierung und mögliche auf-
sichtsrechtliche Konsequenzen. Über verschiedene empirische Zugänge wird untersucht,
wie Kinder und Jugendliche mit In-Game-Werbung umgehen und welche Werbewirkungen
sich bei ihnen zeigen. Der Band schließt mit Handlungsempfehlungen zum Umgang mit
Werbung in Computerspielen in der Regulierung und bei der Förderung von Medienkom-
petenz.    
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